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Vorwort

Das VStGB hat in der deutschen Justizpraxis mittlerweile seinen festen Platz.
Wihrend es zunichst als ,,Papiertiger belidchelt wurde,' spielt es inzwischen eine
zentrale Rolle in der internationalen Strafrechtspflege. Davon zeugt bereits das
grof3e internationale Interesse: Die deutschen VStGB-Prozesse gelangen auf die Ti-
telseiten der internationalen Presse,” werden von den Vereinten Nationen positiv zur
Kenntnis genommen® und von NGOs umfinglich dokumentiert*.

Dass inzwischen zahlreiche volkerstrafrechtliche Prozesse in Deutschland ge-
fiihrt werden, ist kein Zufall: Der IStGH in Den Haag ist als court of last resort kon-
zipiert; vorrangig sollen die Nationalstaaten Volkerrechtsverbrechen verfolgen.’
Oftmals ist aber der Tatortstaat nicht willens (etwa, wenn — wie in Syrien — das Re-
gime, um dessen Taten es geht, noch an der Macht ist) oder aus tatsdchlichen oder
rechtlichen Griinde nicht in der Lage, eine ernsthafte Strafverfolgung zu leisten.
Wenn in einem solchen Fall dariiber hinaus auch die Gerichtsbarkeit des IStGH
nicht eroffnet ist (wie etwa im Falle Syriens aufgrund einer Blockade im UN-Sicher-

' So etwa explizit HRW, Meldung v. 8.5.2006, Usbekistan: Jahrestag des Massakers von
Andischan, Das Volkerstrafgesetzbuch — bislang ein Papiertiger, abrufbar unter: https://www.
hrw.org/de/news/2006/05/08/usbekistan-jahrestag-des-massakers-von-andischan (alle Hyper-
links zuletzt abgerufen am 26. 6.2023); zu derartiger Kritik vgl. bspw. Burghardt, KJ 2018, 21.

2 Kampf, Tm Dunkel der Foltergefingnisse, SZ.de, 20.8.2020, abrufbar unter: https://
www.sueddeutsche.de/politik/prozess-im-dunkel-der-foltergefaengnisse-1.5005247; Germa-
ny Takes Rare Step in Putting Syrian Officers on Trial in Torture Case, New York Times, 23.4.
2020, abrufbar unter: https://www.nytimes.com/2020/04/23/world/middleeast/syria-germany-
war-crimes-trial.html; German court: Syrian man guilty of crimes against humanity, Arab-
News, 13.1.2022, abrufbar unter: https://www.arabnews.com/node/2003571/world.

? Siehe hierzu Statement of Germany in the UNGA sixth committee, The scope and app-
lication of the principle of universal jurisdiction, 12.10.2022, abrufbar unter: https://new-
york-un.diplo.de/un-en/news-corner/-/2558190; UN panel welcomes landmark guilty verdict
in Germany’s prosecution of former Syrian intelligence officer for crimes against humanity,
13.1.2022, abrufbar unter: https://www.ohchr.org/en/2022/01/un-panel-welcomes-landmark-
guilty-verdict-germanys-prosecution-former-syrian-intelligence; IIIM-Syria welcomes Ger-
man Court’s Crimes Against Humanity Verdict, 14.1.2022, abrufbar unter: https://iiim.un.org/
iiim-syria-welcomes-german-courts-crimes-against-humanity-verdict/.

* Siehe zum Beispiel die Dokumentation des Koblenzer Folterverfahrens durch das Syrian
Justice and Accountability Centre and das Marburger International Research and Documen-
tation Centre for War Crimes Trials, abrufbar unter: https://syriaaccountability.org/the-trial-
of-anwar-raslan-and-eyad-al-gharib/.

3 Dies stellt beispielsweise die Internetprisenz des Gerichtshofs selbst klar; abrufbar unter:
https://www.icc-cpi.int/about/the-court.
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6 Vorwort

heitsrat®), kann die Straflosigkeit (impunity) von Volkerrechtsverbrechen nur durch
Verfolgung in einem Drittstaat beendet werden.

Zumindest fiir die drei Kernverbrechen Vo6lkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ist volkerrechtlich das Weltrechtsprinzip
(grundsitzlich) anerkannt; dieser Gedanke liegt auch § 1 S. 1 VStGB zugrunde.
Daher kann der Generalbundesanwalt (§ 142a Abs.1 S.1 GVG i.V.m. § 120
Abs. 1 Nr. 8 GVG) — unabhiéingig vom Recht des Tatorts — auch solche volkerrechts-
widrigen Taten verfolgen, die im Ausland von auslidndischen Staatsangehorigen
gegen auslidndische Staatsangehorige begangen wurden. Die bedeutsamste prakti-
sche Hiirde fiir entsprechende Gerichtsverfahren ist, dass Deutschland keine Verfah-
ren ,,in absentia® kennt, Strafprozesse damit die Anwesenheit der beschuldigten Per-
son in der Bundesrepublik voraussetzen. Soweit dies der Fall war, hatte sich die deut-
sche Justiz in den vergangen Jahren mit zahlreichen schwerwiegenden Menschenver-
letzungen aus der ganzen Welt zu befassen — verhandelt wurden beispielsweise
volkerrechtliche Verbrechen des Assad-Regimes in Syrien’, der FDLR in der DR
Kongos, des afghanischen Militdrs® oder des sogenannten ,,Islamischen Staats“!°.
Es diirfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Ereignisse im Kontext des aktuellen rus-
sischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Gegenstand deutscher Gerichtsverfahren
werden.

So bedeutsam diese Form der universellen strafrechtlichen Aufarbeitung weltpo-
litisch betrachtet auch ist, so begrenzt sind ihre Moglichkeiten. Dies liegt auch daran,
dass fiir Taten nach dem VStGB dasselbe Strafverfahrensrecht gilt wie fiir alle an-
deren rein nationalen Strafprozesse auch. So sehr die Strafprozessordnung in den ver-
gangenen Jahrzehnten auch durch eine Vielzahl kleinerer und groBerer Reformen
verindert worden sein mag,'' entsprechen doch ihre Grundstrukturen im Wesentli-
chen noch dem reformierten Strafprozess des 19. Jahrhunderts. Bei der Schaffung
der ReichsstrafprozeBordnung im Jahre 1877 hatte der Gesetzgeber aber sicherlich
keine Verfahren vor Augen, in denen — wie etwa beim FDLR-Prozess vor dem OLG
Stuttgart —in 320 Verhandlungstagen primér mittels Auslandszeug:innen reine Aus-
landsgeschehnisse rekonstruiert werden miissen.'” Dies kann bei der Justiz ein Ge-
fiihl der Uberforderung auslésen. Symptomatisch hierfiir steht die beriihmt gewor-

¢ Siehe die Pressemitteilung der UN v. 22.5.2014, abrufbar unter: https:/news.un.org/en/
story/2014/05/468962.

7 OLG Koblenz, Urt. v. 24.2.2021—1 StE 3/21 = BeckRS 2021, 2517; BGH, Beschl. v.
20.04.2022-3 StR 367/21; OLG Koblenz, Urt. v. 13.1.2022—-1 StE 9/19.

8 OLG Stuttgart, Urt. v. 28.9.2015-5-3 StE 6/10 = BeckRS 2015, 118449; BGH, Urt. v.
20.12.2018-3 StR 236/17.

° OLG Miinchen, Urt. v. 26.7.2019-8 St 5/19 = BeckRS 2019, 52732; BGH, Urt. v. 28. 1.
2021-3 StR 564/19 = BGHSt 65, 286.

10U.a. BGH, Beschl. v. 8.9.2016 — StB 27/16 = NJW 2016, 3604; BGH, Beschl. v. 18.12.
2018 — StB 52/18 = BGHSt 64, 1.

' Uberblick bei MK-StPO/Kudlich, Bd. 1, 2. Aufl. 2023, Einl. Rn. 15 ff. m. w.N.
2 OLG Stuttgart, Urt. v. 28.9.2015-5-3 StE 6/10 = BeckRS 2015, 118449.
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dene AuBerung des Senatsvorsitzenden Hettich, der die miindliche Urteilsbegriin-
dung im FDLR-Verfahren mit den Worten erdffnete: ,,So geht es nicht!*"?

In der Tat stellt ein Verfahren auf Grundlage des VStGB die Strafjustiz typischer-
weise vor zahlreiche Herausforderungen, die ,,reguldren‘ nationalen Strafprozessen
fremd sind:

So ist ein Strafverfahren betreffend volkerrechtliche Kernverbrechen weit mehr
als die Aufarbeitung einer konkreten Tat mit einem/einer Téter:in und einem
Opfer. Es handelt sich um einen Baustein von transitional justice und damit letztlich
um eine Form von Geschichtsschreibung.'* Die gerichtlichen Feststellungen kliren
nicht nur eine individuelle Rechtsverletzung, sondern zeichnen einen Ausschnitt
eines iibergeordneten Konflikts. Sie sind damit nicht nur fiir die unmittelbar Tatbe-
troffenen, sondern fiir auch fiir den gesamtgesellschaftlichen Heilungs- und Aufar-
beitungsprozesses von grofer Bedeutung. Vor diesem muss man sich fragen, wie
zielfiihrend es ist, wenn nationale Volkerstrafverfahren (ausschlieBSlich) in deutscher
Sprache (§ 184 S. 1 GVG) gefiihrt werden."

SchlieBlich gestalten sich — wie bereits angedeutet — Ermittlungen und Beweisauf-
nahme bei Auslandstaten besonders schwierig.'® Die Verfahrensbeteiligten sind bei-
spielsweise vielfach angewiesen auf die Zusammenarbeit mit anderen Staaten und
NGOs sowie auf die Kooperationsbereitschaft von Zeug:innen, die in diesen Féllen
nicht ohne weiteres erzwungen werden kann'”.

Aber auch dann, wenn Zeug:innen gefunden werden konnen und zur Aussage be-
reit sind, stellen sich zusétzliche Herausforderungen. Neben das Problem, dass die
Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten typischerweise durch Dolmet-
scher:innen vermittelt und bereits dadurch erschwert ist,'® tritt der Umstand, dass
Zeug:innen in solchen Fillen oftmals in anderen Kulturkreisen sozialisiert worden
sind als die professionellen Verfahrensbeteiligten. Dies fiihrt nahezu zwangslaufig
zu Missverstandnissen, wenn diese — wie es regelmifig der Fall ist — nicht speziell
interkulturell geschult sind.' Hinzu kommt, dass (nicht nur Opfer-)Zeug:innen in
Volkerstrafverfahren oftmals — sei es infolge des Tatgeschehens selbst, sei es
durch das (Kriegs-)Geschehen, das den Rahmen der Tat bildet — stark traumatisiert
sind, was ebenfalls einen speziellen Umgang, Vernehmungstechniken etc. erfor-
dert.”

"> Wiedergegeben bei Bentele, ZIS 2016, 803.
" Dazu in diesem Band die Beitriige von Hankel, Krewani und du Bois-Pedain.

15 Zu dieser Thematik auch BVerfG, Beschl. v. 18.8.2020—1 BvR 1918/20 = NJW 2020,
3166; dazu Bock/Wagner, NJW 2020, 3146.

' Zum Folgenden vgl. in diesem Band die Beitréige von Geneuss, Schuster, Neumann,
Magsam und Werkmeister.

7 Dazu Hettich, NStZ NStZ 2019, 646; kritisch Schuster in diesem Band.
'® Dazu in diesem Band der Beitrag von Oglakcioglu.

' Vgl. dazu in diesem Band den Beitrag von Helfrich.

 Siehe dazu den Beitrag von Rothkegel in diesem Band.
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Damit Strafverfahren auf der Grundlage des VStGB so gefiihrt werden konnen,
dass sie den Spezifika internationaler Makrodelinquenz und der transnationalen Di-
mension solcher Prozesse gerecht werden, bedarf es — wie in der Vergangenheit be-
reits angedacht®' — einer Fortentwicklung des Strafverfahrensrechts oder gar einer
eigenstindigen Volkerstrafprozessordnung. In diese Richtung zielt das aktuelle Eck-
punktepapier des Bundesministeriums der Justiz zur Fortentwicklung des Volker-
strafrechts.”> Hier werden einige wichtige Einzelaspekte wie etwa die Erweiterung
der Nebenklagebefugnis oder die Nutzung von Verdolmetschungen durch Medien-
vertreter:innen aufgegriffen. Es fehlt aber an einem ganzheitlichen Ansatz, der
das Verfahren als integralen Bestandteil eines iibergeordneten internationalen Straf-
justizsystem versteht. Ein entsprechend holistischer Vorschlag darf dabei freilich
nicht programmatisch konzipiert sein, sondern muss empirisch unterfiittert und in
der Rechtspraxis realistisch umsetzbar sein. Bevor aber Losungen erarbeitet werden
konnen, miissen zunichst die konkreten Probleme offengelegt werden.

Diesen Evaluationsprozess sollte die Tagung ,,Gerechtigkeit aus der Ferne?* an-
stoflen, die wir vom 3. bis zum 5. Mirz 2022 in Marburg ausgerichtet haben. Eroffnet
wurde die Veranstaltung durch Frau Staatsministerin Katja Keul (Auswirtiges Amt),
die sich am Donnerstagabend dankenswerterweise digital aus Berlin zuschaltete und
mit ihrem Keynote-Vortrag die Relevanz des Anliegens unterstrich.?

Am Freitag und Samstag fanden drei Panels mit mehreren Sektionen und insge-
samt 21 Referaten statt, die wir mit den Referent:innen, aber auch — priasenten und
virtuellen — Zuschauer:innen breit diskutieren konnten. Um ein moglichst umfassen-
des Bild zu zeichnen, stammten die Referent:innen zum einen aus allen Facetten der
juristischen Praxis (Gericht, Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt, Verteidi-
gung, Nebenklage, Justizverwaltung) und zum anderen aus verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen (Rechtswissenschaft, Psychologie, Politikwissenschaft, Philoso-
phie, Soziologie, Medienwissenschaft, Translationswissenschaft). Moderiert wur-
den die Sektionen von erfahrenen Anwilt:innen sowie Nachwuchswissenschaft-
ler:innen. In diesen drei Tagen konnten wir zahlreiche interessante Erkenntnisse
gewinnen, die den Grundstein bilden, auf den ein umfassenderes Forschungsprojekt
aufbauen wird.

In diesem Band ist ein GroBteil der Referate zusammengestellt. Je nach Blickwin-
kel und Hintergrund der Autor:innen handelt es sich dabei um wissenschaftliche
Ausarbeitungen, Praxisberichte oder Einfiihrungen fiir Fachfremde. Auf diesem
Wege zeichnen die Beitrige dasselbe umfassende Bild, das wir im Rahmen der Ta-
gung erleben durften.

Dies wire nicht moglich gewesen ohne die Mitwirkung einer Vielzahl von Perso-
nen, denen wir an dieser Stelle herzlich danken wollen. Das sind zunéchst alle Re-

' BT-Drs. 18/6341.
*2 https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0223_VStGB.html.
% In diesem Band mitabgedruckt.
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ferent:innen und Moderator:innen, die trotz mehrfacher pandemiebedingter Termin-
verschiebung und den Herausforderungen eines hybriden Formats bereit waren, ihre
Erkenntnisse mit uns zu teilen. Barry de Vries danken wir herzlich dafiir, dass er die
Ergebnisse der Veranstaltung in einem gelungenen Closing abschlieBend zusammen-
zufasste und damit die Tagung inhaltlich perfekt abrundete. Fiir die hervorragende
logistische Organisation und technische Betreuung vor Ort danken wir von Herzen
dem Team der Marburger Professur und des Internationalen Forschungs- und Doku-
mentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse — allen voran Daniela Ziegler fiir die
Gesamtkoordination und Alexander Bruchhduser fiir den technischen Support.
SchlieBlich gilt unser herzlicher Dank Frau Ellen Hofimann, die wertvolle Unterstiit-
zung bei der Erstellung dieses Bandes geleistet hat. Kai Ambos danken wir herzlich
fiir die Aufnahme des Tagungsbandes in die Reihe ,,Beitrdge zum Internationalen
und Europiischen Strafrecht” und dem Team von Duncker & Humblot fiir die enga-
gierte Begleitung des Verdffentlichungsprozesses.

Ermoglicht wurden Tagung und Publikation durch die finanzielle Unterstiitzung
des Forschungsforderfonds der Philipps-Universitit Marburg; die freie Verfiigbar-
keit als E-Book wurde ermoglicht durch den Open-Access-Publikationsfonds der
Universitidt Bonn. Auch hierfiir danken wir sehr.

Marburg/Bonn, im Mirz 2023 Stefanie Bock,
Markus Wagner
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Die Rolle der Bundesrepublik bei der Verfolgung
von Volkerstraftaten

Von Katja Keul

Esist Krieg mitten in Europa. Zwei Flugstunden von Berlin entfernt. Wer hitte das
noch vor kurzem fiir moglich gehalten? Der Angriffskrieg Russlands hat uns alle
sprachlos gemacht. Sprachlos, aber nicht machtlos.

Der Angriff Russlands ist nicht nur ein Angriff auf einen unabhéngigen und sou-
verdnen Staat. Es ist ein Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen; auf ein in-
ternationales System, das auf der Stirke des Rechts und nicht dem Recht des Stér-
keren basiert.

Deshalb ist es so wichtig, dass sich die gesamte Weltgemeinschaft gegen diesen
Bruch der elementaren Regeln des Volkerrechts wendet. Unsere Aufenministerin
Annalena Baerbock hat es klar gesagt: In dieser Situation kann kein Staat neutral
bleiben. Deshalb war es ein ungemein wichtiges Zeichen, dass die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen gestern mit einer sehr klaren Mehrheit den Angriffskrieg
Russlands verurteilt hat.

Dieser Angriffskrieg ist in jeder Hinsicht eine Zasur. Als Bundesregierung haben
wir bis zum Schluss mit allen diplomatischen Mitteln versucht, den Frieden zu si-
chern. Deswegen hatten wir auch beschlossen, keine Waffen zu liefern, um diesen
Prozess nicht zu belasten, und haben alle Kraft darauf konzentriert, den worst
case zu verhindern.

Es war aber immer klar, dass es eine vollig andere Lage gibt, wenn dieser worst
case eintritt. Seit dem Morgen des 24. Februar 2022 ist der souverine Staat Ukraine
Opfer eines volkerrechtswidrigen Angriffskrieges geworden und seine militdrische
Verteidigung ist nach Art. 51 VN-Charta in jeder Hinsicht legitimiert. Wir haben
daher beschlossen, der Ukraine Waffen zur Verteidigung gegen diesen Angriff zu lie-
fern. Damit haben wir nicht unsere grundlegende Position geéndert. Was sich geén-
dert hat, ist schlicht die Faktenlage, aufgrund derer wir eine Entscheidung zu treffen
hatten. Ich kann Ihnen versichern, dass wir ansonsten an unserer restriktiven Riis-
tungsexportpolitik festhalten werden.

Wenn wir heute von einem volkerrechtlichen Angriffskrieg sprechen, ist das aber
nicht nur eine politische Kategorie, sondern auch ein geltender Straftatbestand im
Volkerstrafrecht. Das war und ist keine Selbstverstindlichkeit und war ein langer
Weg: von den Niirnberger Prozessen iiber Art. 39 VN-Charta, Art. 26 GG, iiber
die Resolution der Generalversammlung von 1974 bis zur ersten Revisionskonferenz



18 Katja Keul

des IStGH-Statuts 2010, die den neuen vertragsrechtlichen Tatbestand des Aggres-
sionsverbrechens in Art. 8bis definierte. Deutschland hat diesen Beschluss von Kam-
pala in nationales Recht umgesetzt und das Volkerstrafgesetzbuch von 2002 entspre-
chend ergénzt.

Um den Aggressor tatsdchlich zur Rechenschaft zu ziehen, braucht es allerdings
nicht nur entsprechende Rechtsnormen, sondern auch Gerichte, Ermittlungsbehor-
den und nicht zuletzt funktionale Verfahrensordnungen. Ein wichtiger Meilenstein
auf diesem Weg war die Griindung des Internationalen Strafgerichtshofs 1998 und
die Aufnahme seiner Titigkeit 2002. Zuvor brauchte es jeweils Sondertribunale
um die Kriegsverbrechen in Jugoslawien, Ruanda oder Kambodscha zu verfolgen.
Auf die Arbeit dieser Tribunale und ihren Erfahrungen konnte der IStGH aufbauen.

Ich personlich werde nie vergessen, wie ich 2007 als Vorsitzende meines ortlichen
Anwaltsvereins eine kleine Gruppenreise nach Den Haag organisierte und dort bei
der miindlichen Verhandlung tatséchlich noch Milosevic¢ auf der Anklagebank erle-
ben konnte. Vom neuen IStGH haben wir damals nur die entsprechende Baustelle
bestaunen konnen. Bis heute haben 123 Staaten das IStGH-Statut ratifiziert.
Deutschland ist von Anfang an einer der stirksten Unterstiitzer: ganz konkret als
zweitgrofiter Beitragszahler (ca. 17 Mio. € im Jahr 2022). Aber auch inhaltlich bringt
sich die Bundesregierung in den internen Reformprozess ein.

Seit seiner Griindung hat der IStGH bemerkenswerte Urteile gesprochen: erwihnt
sei hier nur als Beispiel das 2014 ergangene Urteil gegen den kongolesischen Mili-
zenfithrer Germain Katanga, der zu zwolf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde,
wegen seiner Beteiligung an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit.

Wir kennen aber auch die Grenzen und Schwierigkeiten des Volkerstrafrechts.
Die Strafverfahren vor dem IStGH sind hoch komplex und langwierig, je nach Mit-
arbeit der betroffenen Staaten. Hinzu kommt, dass die drei stindigen Sicherheitsrats-
mitglieder USA, China und Russland den Internationalen Strafgerichtshof weiterhin
nicht anerkennen. Gerade in Syrien haben wir die Blockade des IStGH besonders
schmerzhaft erlebt. Syrien ist dem IStGH-Statut nicht beigetreten und ein Verweis
durch den VN-Sicherheitsrat scheiterte am russischen Veto.

Eine solche Blockade bedeutet aber nicht, dass wir nichts tun konnten. Wir haben
in den letzten Jahren Instrumente entwickelt, wie wir auf praktischer Ebene dazu bei-
tragen konnen, Straflosigkeit zu vermindern. Fiir Syrien haben wir in den Vereinten
Nationen einen Mechanismus zur Beweissicherung fiir die Strafverfolgung beschlos-
sen, den sogenannten ,,Triple I M*“. Dieser Mechanismus erlaubt es uns auch, Infor-
mationen und Beweise mit dem Generalbundesanwalt austauschen. Die Bundesre-
gierung hat den IIIM von Beginn an finanziell unterstiitzt und sich erfolgreich
dafiir eingesetzt, dass er aus dem reguldren VN-Budget finanziert wird.

Auch im Irak hat die Bundesregierung die Sammlung von Beweisen von IS-Ver-
brechen unterstiitzt. Das United Nations Investigative Team to Promote Accountabi-
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lity for Crimes Committed by Da’esh/ISIL, kurz UNITAD, wird inzwischen vom
deutschen Bundesanwalt Christian Ritscher geleitet. Wir unterstiitzen UNITAD
schon im dritten Jahr mit jdhrlich 1 Mio. € fiir die Verfolgung der Verbrechen des
IS. Neben der Moglichkeit, die Funktionsweise dieser Terrororganisation besser
zu verstehen, bietet es auch die Moglichkeit, mit irakischen Strafverfolgungsbehor-
den zusammen zu arbeiten.

Wir haben tibrigens auch eine deutsche Expertin tiber das Zentrum fiir internatio-
nale Friedenseinsitze zu UNITAD entsendet. Ich mochte gerade in diesem Kreis
nochmal die Bedeutung des ZiF hervorheben — und dafiir werben, dieses auch per-
sonell zu unterstiitzen: Unser Ziel ist es, weitere deutsche Expertinnen und Experten
an internationale Gerichte und Mechanismen zu sekundieren.

Neben der finanziellen und politischen Unterstiitzung fiir Gerichte und Beweis-
mechanismen spielt auch die Rechtshilfe eine wichtige Rolle. Auch mit dem
IStGH und den Sondergerichtshofen besteht eine enge Zusammenarbeit.

Nach Deutschland Gefliichtete aus Syrien haben bereits Tausende konkrete Hin-
weise auf Straftaten an die deutschen Behorden weitergegeben. Diese wurden vom
BAMF an die zustédndige Stelle beim BKA weitergegeben. Beim Generalbundesan-
walt werden seither mehrere Strukturermittlungsverfahren gefiihrt. Die Volker-
rechtsabteilung des GBA wurde in den letzten Jahren dazu erheblich aufgestockt.
Und so sind es auch unsere nationalen Behorden, der Generalbundesanwalt und
die Oberlandesgerichte, die eine immer wichtigere Rolle bei der Bekdmpfung von
Straflosigkeit spielen. Deutschland wird international zunehmend als Vorreiter bei
der Anwendung des Weltrechtsprinzips gesehen.

Das erste Urteil nach dem Volkerstrafgesetzbuch in Deutschland erging bereits im
September 2015 gegen zwei ruandische Anfiihrer einer Rebellengruppe im Kongo:
Sie wurden nach einem aufwindigen Prozess vom OLG Stuttgart u. a. wegen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verurteilt. Auch im Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages haben wir diese Prozesse eng begleitet und An-
horungen von Expertinnen und Experten zur Fragen des Prozessrechts durchgefiihrt,
an der moglicherweise der/die eine oder andere von Thnen teilgenommen haben diirf-
te.

Wir wissen deshalb auch zu gut um die verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten,
mit denen die Gerichte dabei umgehen miissen. Dabei ging es um die Beibringung
der Zeuginnen und Zeugen, ihren Schutz und die Anonymisierung, fehlende Uber-
setzungen, die Akkreditierung von ausldndischen Journalistinnen und Journalisten
oder die Frage der audio-visuellen Dokumentation der Hauptverhandlung. Um
hier die notwendigen Verbesserungen herbeizufiihren, sind wir als Bundesregierung
nicht zuletzt auf Thre Empfehlungen, die Empfehlungen der Wissenschaft, aber auch
aus der Praxis angewiesen. Es ist gut zu wissen, dass Sie sich hier heute, morgen und
iibermorgen mit diesen wichtigen Fragen beschiftigen und wir sind gespannt auf ihre
Ergebnisse.
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Derzeit erfahren wir weltweit groBe Aufmerksamkeit fiir die Koblenz-Urteile
wegen Staatsfolter in Syrien und das Frankfurter Volkermord-Urteil gegen einen
IS-Anhinger. Das mediale Echo und die Reaktionen von Betroffenen waren iiberwil-
tigend und zeigen, dass diese Urteile die tiefen Wunden der Angehorigen der Opfer
zumindest ein klein wenig heilen konnen. Wir informieren nun interessierte Partner
zu diesen Urteilen, dem Volkerstrafgesetzbuch und den Institutionen, die diese Ver-
fahren tragen, auch bei Treffen im VN-Sicherheitsrat. Um auch den Opfern und Kl4-
gerinnen und Klidgern das Verfahren und die Prinzipien des Verfahrens verstindlich
zu machen, hat das Auswirtige Amt eine NGO dabei unterstiitzt, das Koblenz-Ver-
fahren in einem Podcast zu erkldren — und zwar auf Arabisch.

Wie wichtig uns im Auswértigen Amt das Thema ist, erkennen Sie auch daran,
dass wir die ,,Internationale Akademie Niirnberger Prinzipien* finanziell stark for-
dern. Dadurch konnte sie sich seit dem Jahr 2015 als ein internationales Forum
fiir aktuelle Fragen des Volkerstrafrechts fiir Beteiligte aus Praxis, Wissenschaft, Di-
plomatie und der Zivilgesellschaft etablieren. Das Auswirtige Amt wird das Thema
auch weiterhin eng begleiten.

Unsere AuBlenministerin wird haufig etwas flapsig damit zitiert, dass sie aus dem
Volkerrecht komme. Ich kann Thnen aus langjidhriger Zusammenarbeit versichern,
dass dies nicht nur ein Spruch ist. Sie haben in ihr eine Biindnispartnerin aus Uber-
zeugung.

Zum Schluss will ich doch noch einmal zuriickkommen zur aktuellen Lage. Was
heiflt das alles nun fiir die Situation in der Ukraine?

Die Ukraine hat als Reaktion auf den Vdlkerrechtsbruch Russlands eine Klage
gegen Russland beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Der IGH hat angekiin-
digt, die Klage bereits ab kommender Woche zu behandeln. Das war ein wichtiges
Zeichen, das ich sehr begriif3e.

Auch der Chefanklédger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat
diese Woche erklirt, die Untersuchungen bzgl. der Situation in der Ukraine so schnell
wie moglich voranbringen zu wollen. Da die Ukraine kein Vertragsstaat des IStGH-
Statuts ist, kann sie den Chefanklédger zwar nicht selbst mit der Situation befassen.
Die Ukraine hat jedoch bereits in der Vergangenheit von ihrem Recht Gebrauch ge-
macht, die Zustindigkeit des Gerichtshofs fiir mutmafliche Verbrechen nach dem
IStGH-Statut anzuerkennen, die auf ihrem Hoheitsgebiet seit 2013 begangen wur-
den. Der IStGH fiihrt deshalb seit April 2014 ein Vorermittlungsverfahren, zunéchst
mit Blick auf die ,,Majdan Proteste* im Winter 2013/2014, anschlie3end ausgeweitet
auf Ereignisse nach Februar 2014. Am 11. Dezember 2020 wurde das Vorermitt-
lungsverfahren mit dem Ergebnis abgeschlossen, es gebe hinreichende Hinweise
auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Anklagebehor-
de hat die Beantragung der Autorisierung formlicher Ermittlungen durch die zustén-
dige Vorverfahrenskammer in Aussicht gestellt. Die Ermittlungen konnten sich nun
auch auf eventuelle Kriegsverbrechen bzw. Verbrechen gegen die Menschlichkeit
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durch russische Staatsangehdrige auf ukrainischem Staatsgebiet im aktuellen Kon-
flikt erstrecken.

Eine Autorisierung formlicher Ermittlungen wiirde jedoch viel Zeit kosten. Um
den Prozess zu beschleunigen, gibt es die Moglichkeit, dass ein Vertragsstaat eine
Situation i.S.d. Art. 14 IStGH-Statut dem Chefankldger formlich unterbreitet. Die
Bundesregierung hat davon gestern zusammen mit weiteren Staaten erstmals Ge-
brauch gemacht. Damit geben wir dem Chefankliger die Moglichkeiten, umgehend
aktiv zu werden und Ermittlungen voranzubringen, ohne dass er auf eine gerichtliche
Autorisierung seiner Ermittlungen warten muss.

Meine Damen und Herren,

ja, es gibt weiter grofie Liicken im Volkerstrafrecht. Zu viele Téterinnen und Téter
grausamster Volkerstraftaten bleiben noch ohne Strafe. Aber selbst ein Veto im VN-
Sicherheitsrat kann die Téterinnen und Téter heute nicht mehr in Sicherheit wiegen.
Das ist wichtig und wir werden gemeinsam mit unseren Partnern weiter daran arbei-
ten, dass die Liicken kleiner werden. Das haben wir auch klar und deutlich im Ko-
alitionsvertrag festgehalten.

Schon jetzt muss den Téterinnen und Tétern bewusst sein, dass sie fiir ihre Taten
auch von den Gerichten anderer Staaten zur Rechenschaft gezogen werden konnen.
Weltweite Fahndungen schrinken ihre Bewegungsfreiheit mitunter erheblich ein.
Das muss auch der russischen Regierung bewusst sein.

Das Volkerstrafrecht und das Volkerrecht insgesamt stehen vor der vielleicht
groBten Bewidhrungsprobe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es gibe wohl kaum
einen besseren Zeitpunkt, sich mit ihrer Zukunft zu beschiftigen als jetzt. Ich
freue mich deshalb, dass Sie sich nun zwei Tage lang aus ganz unterschiedlichen
Blickwinkeln mit dieser Frage beschiftigen. Ich wiinsche Ihnen dabei viel Erfolg.
Und ich wiirde mich freuen, wenn wir hierzu im Gesprich bleiben. Denn die wissen-
schaftliche Perspektive hat fiir unsere Arbeit im Auswirtigen Amt eine ganz konkrete
Bedeutung.

In diesem Sinne wiinsche ich IThnen eine erfolgreiche Tagung! Vielen Dank!
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Effekte strafprozessualer Aufarbeitung
durch fremde Nationalstaaten —
sozio-historische Perspektive

Von Gerd Hankel

Effekte lassen sich manchmal besonders gut feststellen, wenn man sie umleitet,
wenn man also iiberpriift, wie sie aus einer anderen, bekannteren und darum genii-
gend ausgeleuchteten Perspektive wirken und man erst dann die urspriinglich avisier-
te Perspektive einnimmt. Aus diesem Grund mochte ich meine Ausfiihrungen damit
beginnen, dass ich zuerst einen Blick auf die Versuche werfe, Unrecht im Gefolge
eines Krieges durch den Staat aufzuarbeiten, dem das Unrecht vorgeworfen wird.
Fremde Nationalstaaten sind dabei nur indirekt von Bedeutung, insofern namlich,
als sie den erforderlichen Druck ausgeiibt haben, der im Ergebnis die Durchfiihrung
der Strafverfahren zur Folge hatte. Dieser Druck, der der Rechtsiiberzeugung dieser
fremden Nationalstaaten entspringt, macht sie zu kritischen Beobachtern der Straf-
verfahren. Im Idealfall weist er den Weg in eine strafprozessuale Zukunft, in der nicht
Druck, sondern in zunehmendem Maf3e Einsicht die Ahndung von verbrecherischem
Unrecht bestimmt.

Als erstes Beispiel fiir die Einwirkung fremder Nationalstaaten auf die Strafjustiz
eines anderen Staates mogen die Art. 228 —-230 des Versailler Vertrags dienen. Darin
forderten die siegreichen Alliierten des Ersten Weltkriegs die Auslieferung von fast
900 deutschen Militir- und Zivilpersonen, um sie wegen mutmaflich begangener
Kriegsverbrechen vor ihren Militidrgerichten anzuklagen. Deutschland verweigerte,
gestiitzt auf einen breiten nationalen Konsens, die Auslieferung und bot stattdessen
an, die Verfahren vor dem Reichsgericht in Leipzig durchzufiihren. Die Alliierten
stimmten nach kurzer Bedenkzeit zu und schickten eine Liste mit 45 Namen —
eine erste Liste, wie sie betonten, die dazu gedacht war, die Ernsthaftigkeit des deut-
schen Vorschlags zu iiberpriifen.'

Die Verfahren vor dem Reichsgericht begannen 1921. Bis zum letzten Strafver-
fahren im November 1922 standen 17 Beschuldigte bzw. Angeklagte vor dem Ge-
richt.? Zehn Verurteilungen zu groftenteils sehr milden Freiheitsstrafen und sieben

" Hankel, Die Leipziger Prozesse, Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche
Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, 2003, S. 41-57.

2 Nach einem Gesetz vom 30.3.1920 (RGBI. 1920, 341) konnte der Oberreichsanwalt auf
die Einreichung einer Anklageschrift verzichten und nur einen Antrag auf Durchfiihrung einer
Hauptverhandlung stellen.
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Freispriiche waren ein Ergebnis, das die Alliierten nicht zufriedenstellte. Schon An-
fang 1922 hatte eine interalliierte Kommission, bestehend aus Vertretern Belgiens,
Frankreichs, GroBbritanniens und Italiens, festgestellt, dass die Verfahren voreinge-
nommen gefiihrt worden seien und die ausgeworfenen Urteile den begangenen Ver-
brechen nicht gerecht wiirden. Sie empfahl den alliierten Regierungen einstimmig,
nicht mehr auf die Verhandlung weiterer Fille in Leipzig zu bestehen, sondern wie-
der ihre Rechte aus Art. 228 des Versailler Vertrags geltend zu machen und auf die
Auslieferung der Beschuldigten zu bestehen.’

Die alliierten Regierungen folgten der Empfehlung nicht, beendeten aber jede Zu-
sammenarbeit mit dem Reichsgericht. Dieses fiihrte 1922 noch zwei Strafprozesse
durch (ein Freispruch, eine Verurteilung zu einer geringen Freiheitsstrafe), danach
folgten Beschliisse zur AuBer-Verfolgung-Setzung oder Verfahrenseinstellung. Bis
1927 waren es fast 1.700.*

Als zweites Beispiel fiir die Einwirkung fremder Nationalstaaten auf die Strafjus-
tiz eines anderen Staates — und dieser andere Staat ist wieder Deutschland — kann die
Anwendung des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 vom Dezember 1945 herangezogen
werden. In Art. III des Gesetzes war bestimmt: ,,Fiir die Aburteilung von Verbrechen,
die deutsche Staatsbiirger oder Staatsangehorige gegen andere deutsche Staatsbiirger
oder Staatsangehorige begangen haben, konnen die Besatzungsbehorden deutsche
Gerichte fiir zustdndig erkldren.* In der britischen und franzosischen Zone wurde
diese Ermichtigung generell, in der amerikanischen von Fall zu Fall erteilt. Bis
1952 kam es in den Westzonen zu ca. 1.300 Verurteilungen nach diesem Gesetz.
Zwar konnten die Gewaltverbrechen auch als Straftaten nach dem deutschen Straf-
gesetzbuch geahndet werden, doch erlaubte die Weite der von den Alliierten formu-
lierten Tatbestinde der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlich-
keit ein einfacheres Prozessieren. Das aber widersprach in den Augen vieler deut-
scher Strafjuristinnen und Strafjuristen der deutschen Justiztradition. Zu unbestimmt
seien die Definitionen des Gesetzes, es verstofie gegen das Riickwirkungsverbot, lau-
teten die Vorwiirfe, die in dem zentralen Vorwurf gipfelten, mit der Anwendung von
Kontrollratsgesetz Nr. 10 werde die deutsche Strafjustiz zum Handlanger alliierter

,.Siegerjustiz*.’

Man sieht: Die Ahndung ,,eigener* Verbrechen auf Druck fremder Nationalstaa-
ten ist ein Unternehmen, dem das Scheitern innewohnt. Obwohl Strafverfahren
durchgefiihrt werden und Verurteilungen erfolgen, ist der Eindruck unabweisbar,
dass im groBen MaBistab Nachsicht waltet. GroBer als der Druck fremder National-
staaten ist der Druck aus der ,,eigenen* Politik und Gesellschaft. Das Unrecht ver-
schwindet.

® Hankel (Fn. 1), S. 103.
* Ebenda.

3 Jasch, in: Brechtken (Hrsg.), Aufarbeitung des Nationalsozialismus, Ein Kompendium,
2021, S.216-219; Ostendorf, in: Hankel/Stuby (Hrsg.), Strafgerichte gegen Menschheits-
verbrechen, Zum Volkerstrafrecht 50 Jahre nach den Niirnberger Prozessen, 1995, S. 75.
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Wie ist es aber, wenn Fragen der nationalen Solidaritit und Ehre keine Rolle
spielen, wenn der Ahndung von Unrecht das Gefiihl von Betroffenheit zugrunde
liegt, weil fernes Unrecht nahe geriickt ist? Bei Volkerrechtsverbrechen von ,,in-
ternationalem Belang® erlaubt bekanntlich das Weltrechtsprinzip den nationalen
Justizsystemen, stellvertretend fiir die internationale (Staaten-)Gemeinschaft Er-
mittlungen einzuleiten und Strafprozesse durchzufiihren. Mit anderen Worten,
fremde Nationalstaaten werden aktiv, nunmehr allerdings aus einem Druck heraus,
der der Einsicht entspringt, massive Verstole gegen elementare Volkerrechtsnor-
men diirften nicht hingenommen werden. Andernfalls zerstorten sie iiber kurz oder
lang die Grundlage eines auf Frieden und internationale Sicherheit ausgerichteten
Volkerrechts.

Hintergrund meiner folgenden Uberlegungen sind Strafverfahren, die in Deutsch-
land stattgefunden haben und Verbrechen betreffen, die im ehemaligen Jugoslawien,
in Ruanda, in der Demokratischen Republik Kongo, im Irak und in Syrien begangen
worden waren. Nicht alle Tatortstaaten werden gleichermalf3en beriicksichtigt werden
konnen, was insofern zu vertreten ist, als die Effekte, die ich vorstellen mochte, zwar
konflikttypische Besonderheiten aufweisen, sich aber gleichwohl in Kategorien zu-
sammenfassen lassen (Opfer- und Titerbetroffenheit, sozio-politische Auswirkun-
gen im Tatortstaat sowie in Deutschland), die verallgemeinerbar sind.

Ein zweiter Hintergrund meiner Uberlegungen sind Erwartungen an die Justiz,
wie sie allgemein gehegt werden. Sie soll tat- und schuldangemessen Recht sprechen,
d.h. nach Moglichkeit den wahren Geschehensablauf rekonstruieren, die Schuldigen
bestrafen, die anderen freisprechen und den Opfern das Gefiihl von Genugtuung ver-
mitteln. Dazu bedarf es, wenn der Sachverhalt komplex ist, der Expertise von Sach-
verstidndigen und dariiber hinaus einer groBen Sensibilitit des Gerichts. Das versteht
sich bereits bei Gewaltdelikten, die iiblicherweise vor deutschen Strafgerichten ver-
handelt werden und einen lokalen Bezug haben. Bei Volkerstraftaten gilt das selbst-
verstindlich auch, doch die Dimension dieser Straftaten ist eine andere. Die Schwere
und Hiufigkeit der Taten, ihr komplexer geschichtlicher und fremder kultureller Hin-
tergrund und die Vielzahl von Handlungs- und Entscheidungsebenen stellen neue
Anforderungen an die Justiz, denen sie gerecht werden muss. Wie ihr das gelingt,
hat Auswirkungen auf die Rezeption ihrer Arbeit und insbesondere ihrer Urteile.
Dabei ist zwischen der Rezeption in Deutschland und im Tatortland zu unterschei-
den.

Zunichst mochte ich mich, die beiden skizzierten Hintergrundannahmen vor
Augen, mit den Erwartungen der Opfer und — davon nicht zu trennen, aber wohl
von geringerer Bedeutung — den Befiirchtungen der Titerinnen und Téter befassen,
die festgestellt werden konnen, wenn wir uns auf Deutschland beschridnken.
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1. Volkerstrafverfahren in Deutschland
und ihre Wirkung dort

Als das OLG Koblenz im April 2020 begann, iiber die volkerstrafrechtliche Ver-
antwortlichkeit von zwei syrischen Angeklagten zu verhandeln, die 2011 und 2012,
in der ersten Phase des Krieges in Syrien, im Allgemeinen Geheimdienstdirektorat
von Syriens Prisident Baschar al-Assad titig waren, bot dies den aus Syrien nach
Deutschland Gefliichteten endlich die ersehnte Gelegenheit, vor einer groBeren Of-
fentlichkeit auf ihr Schicksal sowie das ihrer Familienangehorigen oder Freundinnen
und Freunde und Bekannten hinzuweisen. Zwar hatte es auch schon vorher Informa-
tionsveranstaltungen iiber die systematischen und massiven Menschenrechtsverlet-
zungen in Syrien gegeben, doch fanden diese im kleineren Kreis Betroffener und
ihrer Unterstiitzerinnen und Unterstiitzer statt. Jetzt, in Koblenz, war die Situation
eine vollig andere. Die internationale, vor allem aber die deutsche Offentlichkeit er-
fuhr, oft auf den Titelseiten der Tageszeitungen oder als erste Meldung in den Nach-
richten, von den Geschehnissen in Syrien. Das Leid der Opfer bekam Namen und
Gesichter. Nebenkldgerinnen und Nebenkldger wurden vorgestellt und berichteten
von Misshandlung und Folter, von der Brutalitit eines Regimes, das Machterhalt
iiber alles setzte. Das OLG Koblenz wurde zu einem Ort, wo das Leid kundgetan wer-
den konnte. Im Gerichtssaal durch die Aussagen der Opferzeuginnen und -zeugen,
vor dem Gericht durch Fotos Verschwundener, die zeigten, dass das Assad-Regime
auch Jugendliche und alte Menschen zu Feinden erklirt hatte. Oder durch Installa-
tionen, die stumm Anklage erhoben. Dutzende Puppen, bekleidet mit Hosen, Hem-
den und Jacken von Folteropfern, waren von einem syrischen Kiinstler vor dem Ge-
richtsgebiude platziert worden.®

Auf die Existenz von vielen Opfern hinzuweisen, als Opfer anerkannt zu wer-
den, im Gesprich mit Passantinnen und Passanten aufzukliren iiber die Verhéltnis-
se in Syrien und Betroffenheit dafiir zu wecken, dass nur wenige Flugstunden von
Deutschland entfernt das Volkerrecht zielgerichtet und in groem Mafistab miss-
achtet wird, dazu bot der Prozess in Koblenz iiber viele Monate hinweg Gelegen-
heit (er endete im Januar 2022). Fiir Opfer und ihre Angehérigen ist, wie psycho-
traumatologische Untersuchungen festgestellt haben, der Strafprozess gegen die
mutmaBlichen Taterinnen und Téter eine grofe Belastung. Trotz der Schutzrechte
zugunsten des Opfers in den §§ 406d, 406i—406k StPO wire es naiv zu glauben,
eine schwere Straftat konne wiedergutgemacht werden. Schlimmstenfalls kann der
Strafprozess sogar zu einer Retraumatisierung fiihren. Er kann aber auch — und das
ist natiirlich die Hoffnung — ein Gefiihl der Genugtuung beim Opfer hervorrufen.
Seinem Leid wird (in begrenztem Umfang) Geniige getan und zugleich wird ihm,

6 Vgl. am Orde, ,,Darauf haben sie gewartet, in: TAZ, 31.12.2020, abrufbar unter: https://
taz.de/Ein-Prozess-der-Geschichte-schreibt/!5737105/ (alle Hyperlinks zuletzt abgerufen am
7.11.2022).
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seinem Umfeld und der Offentlichkeit die Erfahrung der Normverdeutlichung ver-
mittelt.”

Der Weg dorthin war fiir das Koblenzer OLG, wovon an spiterer Stelle im Ver-
gleich mit der jeweiligen Prozessfiihrung anderer deutscher Oberlandesgerichte noch
die Rede sein wird, nicht ganz einfach; bestehen bleibt letztlich jedoch das Ergebnis,
dass es im Laufe des Verfahrens wesentlich dazu beitrug, den Charakter des syrischen
Regimes und seiner Handlanger zu verstehen und volkerstrafrechtlich einzuordnen.
Bedenken wir, dass das Gericht zudem tiber die Beweisaufnahme einen Deutungs-
zusammenhang herstellt, dessen Elemente medial aus dem Gerichtssaal heraus in
eine grofere Offentlichkeit getragen werden,® liegt die Annahme nicht fern, in
dem Strafverfahren auch einen wichtigen Beitrag zur Stirkung von Netzwerken
und des dazugehorigen zivilgesellschaftlichen Engagements zu sehen. Man kann
etwas tun gegen Staatsunrecht, ist diesem nicht hilflos ausgeliefert, im Gegenteil,
die Miihen der Informationskampagnen lohnen sich, Volkerstraftiterinnen und
-tdter miissen sich verantworten, so eine mogliche und wohl auch naheliegende Re-
aktion in NGOs und Zivilgesellschaft.

Bestirkt wird sie durch andere Prozesse, die in Anwendung des Weltrechtsprin-
zips stattgefunden haben, stattfinden oder, weil der Generalbundesanwalt Ermittlun-
gen aufgenommen hat, stattfinden werden. Vor dem OLG in Frankfurt am Main ist
ein syrischer Arzt angeklagt, der in einem Militdrkrankenhaus in 18 Fillen Patien-
tinnen und Patienten nicht zu heilen versucht, sondern mit ausgesuchter Grausamkeit
gefoltert haben soll.’ Erneut tun sich Abgriinde menschlichen Verhaltens auf, die,
sollten sich die Anklagepunkte bestitigen, als gewissermaflen schulmifige Beispiele
dafiir gelten konnen, was unter Verbrechen von ,,internationalem Belang* zu verste-
hen ist und warum sie nicht hingenommen werden diirfen. Denn sie hinzunehmen
hiefe, das Fundament der internationalen Moral, wie es sich in elementaren huma-
nitdren Volkerrechtsnormen duflert, der Erosion preiszugeben. Solchen Verbrechen
das Etikett ,,Politik* anzuhidngen und als leider hissliche Begleiterscheinungen der-
selben zu verharmlosen, fiihrte in eine Welt, in der zum Zwecke des Machterhalts
oder der Machterweiterung die Grenzen des Erlaubten immer weiter verschoben
wiirden, bis sie nicht mehr existierten.

Ein weiteres Beispiel, das hier durchaus auch in die Kategorie der schulmifigen
Beispiele eingeordnet werden kann, ist ebenfalls mit dem OLG Frankfurt am Main
verbunden. Verurteilt wurde dort im November 2021 ein Iraker, der zur Zeit seiner

" Vgl. Stang/Sachsse, Trauma und Justiz, Juristische Grundlagen fiir Psychotherapeuten —
psychotherapeutische Grundlagen fiir Juristen, 2. Aufl. 2014, S.25, 195-208; Hassemer/
Reemtsma, Verbrechensopfer, Gesetz und Gerechtigkeit, 2002, S. 136 f.

8 Zur Rolle der Medien in einem Strafprozess vgl. insbesondere Wamhof, in: Wamhof
(Hrsg.), Das Gericht als Tribunal oder: Wie der NS-Vergangenheit der Prozess gemacht
wurde, 2009, S. 34.

o Vgl. Behr, Grausamkeiten im Namen Assads, Syrischer Arzt in Frankfurt vor Gericht, in:
Frankfurter Rundschau, 19.1.2022, abrufbar unter: https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-pro
zess-syrien-arzt-assad-folter-olg-gericht-91247157 html.
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Mitgliedschaft im ,,Islamischen Staat* Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen be-
gangen hatte. So hatte er zur Bestrafung ein fiinfjdhriges jesidisches Médchen,
das er — wie auch dessen Mutter — als Sklavinnen hielt, trotz groBer Hitze und inten-
siver Sonneneinstrahlung drauf3en an ein Fenstergitter gekettet. Das Midchen starb
an den Folgen einer Dehydrierung. Die Verurteilung des Angeklagten erfolgte wegen
eines Kriegsverbrechens und Volkermords und ist das weltweit erste Volkermordur-
teil wegen der auf Vernichtung abzielenden Verbrechen des IS an den Jesidinnen und
Jesiden.'® Damit ist Unrecht dokumentiert und gerichtlich beglaubigt worden. Fiir die
Opfer und ihre Angehorigen, die besonders zu Beginn des Prozesses diesen benutzt
haben, um das Schicksal der Jesidinnen und Jesiden in Erinnerung zu rufen, ein ent-
scheidender Schrittim Versuch einer Aufarbeitung der ihnen zugefiigten Verbrechen.
In den Worten von Amnesty International: ,,.Das Urteil ist [...] ein Meilenstein auf
dem Weg zur Anerkennung des erlittenen Unrechts der jesidischen Gemeinschaft.*!!

Schwieriger ist es, den Opfern Anerkennung oder gar Genugtuung widerfahren zu
lassen, wenn der kriegerische Konflikt, der den Verbrechenshintergrund abgibt, noch
andauert und zugleich Schauplatz von Verbrechen anderer Konfliktparteien ist. Der
oft undurchsichtigen Konfliktkonstellation zufolge versuchen die Angeklagten dann,
das eigene Handeln, sofern es nicht pauschal bestritten wird, als Reaktion auf einen
feindlichen Angriff darzustellen, als jedenfalls gerechtfertigte Handlung, zu der es
um den Preis der eigenen Vernichtung keine Alternative gab. Die damit einhergegan-
genen Opfer erscheinen so nicht als das eigentliche Ziel der Aggression, sondern als
Kollateralopfer, die das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Haben
sie zudem nicht die Gelegenheit, als Opferzeuginnen und -zeugen vor Gericht aus-
zusagen, 10st sich die entsprechende Anklage sehr schnell auf. Die ersten von ca.
einem Dutzend kongolesischer Frauen jedenfalls, die im Prozess gegen die beiden
Ruander Ignace Murwanashyaka und Straton Musoni per Videoiibertragung aus
einem sogenannten safe house als Zeuginnen fiir die von ihnen erlittene sexualisierte
Gewalt aussagen sollten, mussten die Vernehmung abbrechen, weil sie ihr emotional
nicht gewachsen waren. Auf die Vernehmung der iibrigen Zeuginnen verzichtete das
Gericht daraufhin, der Generalbundesanwalt lie8 den Anklagepunkt der systemati-
schen Vergewaltigung als Tatmodalitit der Verbrechen gegen die Menschlichkeit fal-
len, das Verfahren wurde insoweit eingestellt12 —kein Verbrechen, keine Opfer. Dabei
sollte das Verfahren vor dem OLG Stuttgart, das im Mai 2011 als iiberhaupt erstes
Verfahren nach dem Volkerstrafgesetzbuch begann, der deutschen und internationa-
len Offentlichkeit vor Augen fiihren, dass die deutsche Justiz in der Lage ist, massiv

19 Zum Urteil vgl. abrufbar unter: https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/olg-frank
furt-lebenslange-haft-in-kriegsverbrecherprozess-um-tod-kleiner-jesidin.

""'Vgl. abrufbar unter: https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/deutschland-
jesidinnen-prozess-frankfurt-taha-al-j.

12 European Center for Constitutional and Human Rights, Weltrecht in Deutschland, Der
Kongo-Kriegsverbrecherprozess: Erstes Verfahren nach dem Volkerstrafgesetzbuch, 2016,
S. 90, 92f.
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erfahrenes Unrecht zu ahnden, selbst wenn es in einer Region begangen wurde, die
nicht nur geografisch weit von Deutschland entfernt ist.

Die Voraussetzungen waren eigentlich giinstig. Ein Vélkermordprozess vor dem
OLG Frankfurt am Main, noch auf der Grundlage des § 220a StGB gefiihrt, hatte
zwischen Januar 2011 und Februar 2014" einen tiefen Einblick erméglicht in geno-
zidale Vorstellungen ruandischer Volkermdérder und in die Ausbreitung dieses Ge-
dankenguts iiber die Westgrenze Ruandas in die DR Kongo hinein. Aber was sich
infolge von Ermittlungen und laut Anklageschrift so nachvollziehbar und schliissig
ausmachte, wurde wihrend der vielen Verhandlungstage in Stuttgart zunehmend zu
einem Hin-und-Her von Gewalt und Gegengewalt, das die Zuweisung von volker-
strafrechtlicher Verantwortlichkeit schwierig machte. Nicht nur der Vorwurf der sys-
tematischen Vergewaltigung musste fallengelassen werden; am Ende waren von
16 Anklagepunkten nur noch fiinf iibrig. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass
sich selbst diese Zahl infolge der teilweise erfolgreichen Revision gegen das Urteil
in einem erneuten Verfahren noch weiter verringert hitte."* Doch zu diesem Zeit-
punkt interessierte sich kaum noch jemand fiir das Verfahren. Die Verbrechen
waren Teil einer Welt geworden, in der sich, wie in Joseph Conrads ,,Herz der Fins-
ternis“, Verbrechen an Verbrechen reiht und es aus der Ferne unmoéglich ist, einen
Alleinverantwortlichen zu bestimmen. Was blieb, war die Feststellung, dass der Pro-
zess stattgefunden hatte als ein Zeichen der Entschlossenheit, das Weltrechtsprinzip
anzuwenden und Verbrechen auch an weit entfernten Orten nicht langer hinzuneh-
men. Noch einmal mit den Worten von Amnesty International: ,,.Der Prozess war
bahnbrechend, was den Kampf gegen die Straflosigkeit fiir schwerste Menschen-
rechtsverletzungen betrifft. Und zeigte gleichzeitig dessen Tiicken. Trotz aller Be-
mithungen war es fast unmoglich, bis ins Detail zu erfahren, welche Verbrechen
die FDLR-Milizen auf Gehei aus Deutschland begangen hatten.*'>

Nihmen wir dieses Verfahren als Mafstab, miisste, wenn wir nun den Blick auf
mutmaBliche Téterinnen und Titer in Deutschland richten, die Reaktion auf deren
Seite nicht von gréBerer Unruhe zeugen. Verfahren vor dem OLG Diisseldorf (No-
vember 2013 bis Dezember 2014), noch einmal vor dem OLG Stuttgart (2017) und
schliefilich vor dem OLG Hamburg (2019) gegen Unterstiitzer der FDLR-Milizen
endeten mit milden Strafen, die das Ergebnis einer schwierigen Sachverhaltsaufkla-

" Im ersten Verfahren ist der Angeklagte Onesphore Rwabukombe wegen Beihilfe zum
Volkermord verurteilt worden; auf die Revision des Generalbundesanwalts hob der BGH das
Urteil teilweise auf. Ein anderer Senat des OLG Frankfurt am Main verurteilte den Ange-
klagten 2015 wegen Mittiterschaft am Volkermord, vgl. https://www.lto.de/persistent/a_id/
18000/.

" Der Hauptangeklagte Ignace Murwanashyaka ist vor Beginn einer neuen Hauptver-
handlung gestorben.

'3 Balga/Winter, Kriegsverbrechen im Kongo: Der Feldherr von Mannheim, in: Amnesty
Journal, 26.3.2019, abrufbar unter: https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/de
mokratische-republik-kongo-kriegsverbrechen-im-kongo-der-feldherr-von.
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rung waren.'® Anders ist es, wenn auch die Verfahren mit Irak- oder Syrienbezug in
den Blick kommen. Hier gerieten weitere Beschuldigte manifester Volkerrechtsver-
brechen in den Fokus der Ermittlungen und wurden angeklagt. Deutschland ist, das
zeigte sich so erneut, kein sicherer Hafen fiir Kriegs- und Menschlichkeitsverbreche-
rinnen und -verbrecher. Auch Gefliichtete, die sich in die deutsche Gesellschaft in-
tegriert haben und/oder dem Widerstand gegen das Assad-Regime zugerechnet wer-
den, miissen wegen friiherer Taten mit Entdeckung rechnen.

I1. Herausforderungen bei der Ahndung von Voélkerrechtsverbrechen
in einem andauernden Konflikt

Was fiir eine Botschaft sendet dieser Umstand in das Tatortland Syrien und in an-
dere Staaten, in denen Konflikte (latent) andauern? Nicht selten war und ist zu horen,
dass die Androhung der strafrechtlichen Ahndung den verbrecherisch Agierenden
keinen Ausweg lasse, als alles auf Sieg und Sicherung der Herrschaft zu setzen.
Hans-Heinrich Jescheck sprach davon — die Entscheidungen verbrecherischer NS-
Eliten vor Augen —, dass ein Mensch dieses unmoralischen Kalibers bis auf’s AuBers-
te gehen werde, ,,um sich lieber mit seinem Volk begraben zu lassen, als in die Hand
der Sieger zu fallen*."” In der Tat ist nicht auszuschlieBen, dass das Bestrafungsver-
langen zuriickzutreten hat, wenn die ernsthafte Perspektive besteht, einen Konflikt zu
befrieden. ,,[A]uch sonst, etwa bei Geiselnahmen und Flugzeugentfiihrungen, [wird]
potentiellen Angeklagten zunéchst auf dem Verhandlungswege begegnet, bevor das
Strafrecht zum Zuge kommt*, schreibt Herbert Jéiger."® Vollig auf Bestrafung zu ver-
zichten ist folglich keine Option, weder im Hinblick auf die groBen Téter, noch auf
die vielen kleinen, ohne die die groen nicht grof} sein konnten. Sie alle waren es,
jeder fiir sich und im gemeinsamen Zusammenwirken, die den Grund dafiir gesetzt
haben, dass das Ubel der von ihnen begangenen oder geférderten Verbrechen in die
Welt kam. Diesen Umstand zu ignorieren, hiee dariiber hinaus auch, das legitime
Bestrafungsverlangen zu missachten, das ihr Handeln oder Unterlassen in der inter-
nationalen Gemeinschaft hervorgerufen hat. Dass sie heute einen Grad an rechtlich-
moralischer Betroffenheit erreicht hat, ist auf eine Entwicklung zuriickzufiihren, die
vor Jahrhunderten ihren Anfang nahm. Ihr liegt ein vernunftbasierter, kognitiver Pro-
zess zugrunde, der iiber Stationen wie der Abschaffung der Sklaverei, der Verurtei-
lung von Folter und grausamer Strafe sowie der Beschriankung von Mitteln und Me-
thoden der Kriegfiihrung schlieBlich zur Kodifizierung von Verbotsnormen mit Straf-

19 Fiir das ,grofere” Verfahren vor dem OLG Diisseldorf vgl. Johnson, Schuldig und auf
freiem FuB, in: TAZ, 5.12.2014, abrufbar unter: https://taz.de/Urteil-im-FDLR-Unterstuetzer
prozess/!5026854/.

17 Jescheck, Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach Volkerstrafrecht, 1952, S. 195.
18 Jdger, in: Hankel/Stuby (Fn. 5), S. 342.
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androhung fiihrte.”” Sie hat eine Idee von Gerechtigkeit entstehen lassen, die inter-
kulturell Geltung beansprucht. Abgeschlossen ist die Entwicklung noch nicht, wie
auch die Idee der kulturiibergreifenden Gerechtigkeit nicht abgeschlossen ist (den-
ken wir nur an die Umwelt und mogliche Formen ihrer Zerstérung), doch macht sie
deutlich, was bei dem Einwand, die angedrohte Durchsetzung des solcherart begriin-
deten Strafanspruchs sei kontraproduktiv und sie miisse definitiv fallengelassen wer-
den, auf dem Spiel steht. Nichts weniger als der zivilisatorische Fortschritt ndmlich.

Haben wir es mit einem Konflikt zu tun, der zwar andauert, aber nur am Rande der
internationalen Aufmerksamkeit wiederzufinden ist und vielleicht nicht einmal dort,
giltin der Theorie selbstverstdandlich auch das eben Ausgefiihrte, in der Praxis jedoch
wird die Forderung, die Androhung der Bestrafung aufzuschieben oder giinzlich auf-
zuheben, keine Rolle spielen. Der Grund dafiir ist schlicht darin zu sehen, dass In-
formationen {iiber Prozesse, die gegen Volkerstraftiter in diesem Konflikt in
Deutschland gefiihrt worden sind, im Tatortstaat keine Verbreitung gefunden
haben. Ein zu komplexes Gewaltgeschehen wie in den Fillen, die die DR Kongo be-
trafen, ist eine Erkldarung hierfiir. Eine weitere, viel naheliegendere, ist, dass die In-
formationen iiber die Prozesse gar nicht zu den Menschen gelangen, die, ob auf Téter-
oder Opferseite, Teil der Prozesse waren. Sprachbarrieren, eine duflerst rudimentire
Infrastruktur und bedriickende Lebensumstéinde bilden einen Wall, an dem deutsche
justizielle Bemiihungen abprallen. Hinter dem Wall findet ein Leben statt, das mehr
ein Uberleben ist. Titerinnen und Titer agieren wie bisher, weil das Umfeld so ist,
wie es ist und der Staat weit davon entfernt ist, sein Gewaltmonopol durchzusetzen.
Nachrichten von den Prozessen in Deutschland sind fiir sie Nachrichten aus einer an-
deren Welt. Stellen wir uns dann noch die Lage der Opfer vor, wird das Bild vollends
dunkel. Durch die Griinde, die das Gericht fiir die Verurteilung der Téter zweifelsfrei
festgehalten hat, sind auch sie Teil des Urteils geworden. Es bescheinigt ihnen, dass
ihnen Unrecht widerfahren ist. Ein wichtiger Aspekt, ohne Zweifel, da er die Auf-
forderung an die Adresse der internationalen Gemeinschaft, bei einer bestimmten In-
tensitédt des Unrechts zu reagieren, bekriftigt. Aber: An der Lebensrealitit der Opfer
bzw. ihrer Hinterbliebenen #ndert sich nichts. Kein Versuch, das erlittene Unrecht
finanziell zu mildern, keine Wiederaufbauhilfe, nichts. Am Abend schon ist das Ur-
teil, so es denn iiberhaupt durchdringt, vergessen. Dass in Deutschland nach dem
Weltrechtsprinzip Recht gesprochen wurde, ist fiir die vom Unrecht Betroffenen
vor Ort ohne Bedeutung.

Uberfliissig, sinnlos sind die Urteile gleichwohl nicht. Sie sind ein allererster
Schritt, der zumindest fiir kurze Zeit die menschenrechtsfeindliche Lage im Ostkon-
go thematisiert hat. Daran kniipft sich die Aufforderung, mehr zu unternehmen, auch
kiinftig genauer hinzuschauen und, wenn entsprechende Ermittlungsergebnisse vor-
liegen, weitere Prozesse durchzufiihren und so die Offentlichkeit weiter zu sensibi-

1 Zu dieser Entwicklung vgl. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Bd. 2:
Verniinftige Freiheit, Spuren des Diskurses iiber Glauben und Wissen, 3. Aufl., 2019, S. 762 f.,
788-792.
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lisieren. Dann besteht auch die Perspektive, das Los der Menschen im Ostkongo zu
verbessern, d. h. den Opfern effektiv zu helfen und auf die T4terinnen und Téter pra-
ventiv einzuwirken. Auf diesen Punkt werde ich spiter noch kurz eingehen. Jetzt
mochte ich, dem Gedanken der langfristigen Wirkung von Urteilen zu Volkerstraf-
rechtsverbrechen folgend, zu den Effekten iibergehen, die entstehen, wenn der Kon-
flikt, der Gegenstand von Volkerstrafrechtsverfahren in einem fremden Nationalstaat
war, schon vor dem Beginn des Verfahrens ein Ende gefunden hat.

I11. Die Wirkung von Volkerstrafverfahren vor deutschen Gerichten
im Tatortland

Die naheliegende Frage, die zuerst beantwortet werden sollte, ist die nach der
Existenz einer solchen langfristigen Wirkung. Gibt es sie iiberhaupt? Ja, sie gibt
es, lautet die Antwort und der iiberzeugende Beweis dafiir ist die politisch-soziale
Entwicklung in Westdeutschland nach 1945. Vehemente juristische Einwinde
gegen einzelne Tatbestinde, die in den Niirnberger Prozessen zur Anwendung
kamen, standen am Anfang. Der entscheidende war der Vorwurf des VerstoB3es
gegen das Riickwirkungsverbot, der in der Nachkriegszeit auf unrithmliche Weise
Furore machte. Bekannt ist der Vorbehalt in Art. 7 der Europidischen Menschen-
rechtskonvention, der mit ,,Keine Strafe ohne Gesetz* iiberschrieben ist und der in
seinem Abs. 2 als Ausnahme von diesem Grundsatz zulisst, dass eine Bestrafung
moglich ist, wenn die Handlung oder Unterlassung ,,zur Zeit ihrer Begehung nach
den von den zivilisierten Volkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsitzen straf-
bar war®. Der bundesdeutsche Vorbehalt verwies auf Art. 103 Abs. 2 GG, der keine
Ausnahme von der Strafbarkeit zulisst.”’ Durch den Verweis war somit wieder die
Geltung des Prinzips ,,Keine Strafe ohne Gesetz* hergestellt, Art. 7 Abs. 2 der Eu-
ropdischen Menschenrechtskonvention fiir Westdeutschland nicht anwendbar und
im gleichen Atemzug die Fundamentalkritik an Niirnberg von hochster Stelle beglau-
bigt. Einflussreiche Kreise, von der protestantischen Kirche iiber Medien bis in die
Parlamente hinein, hatten schon vorher im Zusammenhang mit den Niirnberger Ur-
teilen von ,,sogenannten Kriegsverbrechern* oder von ,,Kriegsverurteilten* gespro-
chen, manchem Bundestagsabgeordneten galten die verurteilten Téter gar nur als

,Opfer der alliierten Milit'zirgerichte“.z'

Es sollte Jahrzehnte dauern, bis sich in der bundesdeutschen Gesellschaft die
Wahrheit von Niirnberg durchsetzte. Und es waren Strafprozesse wie der Ausch-
witz-Prozess (1963 —-1965) oder der Majdanek-Prozess (1975-1981), die, begleitet
von historiografischer Forschung, dabei von wegweisender Bedeutung waren. An-
fang der 1990er-Jahre wurde der Vorbehalt zu Art. 7 Abs. 2 der Europdischen Men-

* vgl. BGBL. II 1954, S. 14.

' Vgl. Jasch (Fn. 5), S. 228; Reichelz in: Reichel/Schmid/Steinbach (Hrsg.), Der Natio-
nalsozialismus — Die zweite Geschichte, Uberwindung — Deutung — Erinnerung, 2009, S. 28 f.
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schenrechtskonvention zuriickgezogen. Kommentiert wurde dieser Schritt nicht. Der
Vorbehalt verschwand einfach und machte einer umfassenden Anerkennung der
Niirnberger Urteile Platz.> Auch wenn die Anerkennung sich schon einige Jahre frii-
her andeutete (man denke beispielsweise an die breite Kenntnisnahme der Existenz
von NS-Opfern infolge der Ausstrahlung der US-amerikanischen Fernsehserie Holo-
caust im Januar 1979 oder an den als ,,Tag der Befreiung* bezeichneten 8. Mai 1945
in der Weizsdcker-Rede vom 8. Mai 1985), vergingen immerhin noch fiinf Jahrzehn-
te, bis politischer Kritik an den Urteilen die entscheidende juristische Argumentati-
onsstiitze genommen worden war. Dem Ende ,,einer primér selbstbezogenen, natio-
nal ausgerichteten Erinnerungskultur* stand nun nichts mehr im Weg.®

Ubertragen wir diese Entwicklung auf das ehemalige Jugoslawien, ist es nicht be-
sonders verwunderlich, dass die Uberwindung des gerichtlich festgestellten Unrechts
nur sehr begrenzte Fortschritte gemacht hat. In der grolen Mehrzahl sind die Fille,
die das Unrecht ausmachen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof fiir das friihere
Jugoslawien verhandelt worden. Aber auch vor deutschen Gerichten fanden einige
Verfahren statt, darunter das gegen Nikola Jorgic¢ vor dem OLG Diisseldorf (Februar
bis September 1997), das zur ersten Verurteilung wegen Volkermords durch ein deut-
sches Gericht fiihrte.” Doch ob nun international oder national, die Bilanz der Ver-
fahren ist, stellt man auf deren Wirkung im ehemaligen Jugoslawien ab, hinter den
Erwartungen zuriickgeblieben. Festzuhalten ist, dass es, nachdem im Dezember
1995 der Friedensvertrag von Dayton unterzeichnet worden war, einen erneuten Aus-
bruch der Gewalt nicht gegeben hat. Man wird daher auch davon ausgehen miissen,
dass die Justiz, die aus dem Ausland in die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugo-
slawiens hineinwirkte, keinen Anlass zu erneuten Feindseligkeiten gegeben hat. Als
Fazit ist das zugegebenermallen erniichternd, denn der Strafjustiz wohnt auch eine
Befriedungsfunktion inne, die weit unter dem Niveau eines Ausbruchs offener Ge-
walt die Voraussetzungen fiir eine Anndherung der vormals verfeindeten Bevolke-
rungsteile schaffen soll. Berichte aus Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina
wecken indes ganz erhebliche Zweifel, ob iiberhaupt von solchen Voraussetzungen
gesprochen werden kann. Alte Feindbilder sind weiterhin im Umlauf, ausgrenzende
Ideologien finden viele Anhénger und bei Wahlen triumphieren kompromissunwil-
lige Nationalisten.” Es ist fast so, als habe es die Prozesse gegen serbische, kroati-
sche oder bosnische Téter nicht gegeben. Es hat sie aber gegeben und damit verbun-

2 Dazu Werle, in: Hankel (Hrsg.), Die Macht und das Recht, Beitrige zum Volkerrecht
und Volkerstrafrecht am Beginn des 21. Jahrhunderts, 2008, S. 108 f.

% Vgl. Frohlich, in: Reichel/Schmid/Steinbach (Fn. 21), S. 124 (dort auch das Zitat zum
Ende der selbstbezogenen Erinnerungskultur).

*Vgl. Jefberger/Maecker, in: Groenewold/Ignor/Koch (Hrsg.), Lexikon der Politischen
Strafprozesse, ,,.Der Prozess gegen Nikola Jorgié, Deutschland 1997 -1999, abrufbar unter:
https://www.lexikon-der-politischen-strafprozesse.de/glossar/jorgic-nikola/.

» Vgl. Deutsche Welle, Ex-Jugoslawien: Gerechtigkeit ohne Versshnung, 1.7.2021, ab-
rufbar unter: https://www.dw.com/de/ex-jugoslawien-gerechtigkeit-ohne-vers%C3%B6hnung/
a-58120842; zu den letzten Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina siehe Martens, Putin
gewinnt, Erdogan verliert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. 10.2022, S. 3.
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den ist, wie schon in Deutschland nach 1945, die Chance spéterer Einsicht. Abertau-
sende von Seiten beschreiben Sachverhalte, Hunderte von Dokumenten belegen fol-
genreiche Entscheidungen und alles zusammen bildet ein Reservoir, aus dem in kom-
menden Jahren zu schopfen ist. Eine sinnvolle Alternative dazu gibt es nicht. Es gilt,
die richtige Zeit abzuwarten. Dass sie kommen kann, daran hat die Justiz einen gro-
Ben Anteil.

In Ruanda — das zweite Beispiel fiir einen beendeten Konflikt, das ich heranziehen
mochte — ist die Situation eine vollig andere als im ehemaligen Jugoslawien. Anné-
herung und Versohnung zwischen den Bevolkerungsgruppen der Hutu und Tutsi ist
der Kern staatlicher Politik. Die militirische Macht, die den Volkermord beendet und
den Biirgerkrieg gewonnen hat, ist heute die Stiitze der politischen Macht im Lande.
Die meisten Volkermordverbrechen sind durch ruandische ordentliche Gerichte oder
durch semi-traditionelle Gacaca-Gerichte geahndet worden.” Titerinnen und Titer,
die aus hoheren Machtpositionen heraus gehandelt haben, sind vor dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof fiir Ruanda angeklagt worden, weitere Téter und auch Tite-
rinnen mussten sich nach ihrer Flucht aus Ruanda vor den Gerichten anderer Staaten
verantworten.

In Deutschland befasste sich das OLG Frankfurt am Main in dem bereits erwédhn-
ten Verfahren gegen Onesphore Rwabukombe mit dem Vo6lkermord in Ruanda. In
den Verfahren, die Verbrechen der FDLR in der DR Kongo betrafen, war er
wegen der Herkunft der mutmaBlichen Téter ebenfalls priasent. Ruandische Opfer-
verbiande und offizielle Stellen nahmen die Urteile mit Befriedigung zur Kenntnis.
Die lebenslange Freiheitsstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der
Schuld, die Rwabukombe im Revisionsprozess erhielt, wurde anderen Staaten zur
Nachahmung im justiziellen Umgang mit dort lebenden Volkermordverdichtigen
empfohlen. Bei dieser Gelegenheit veroffentlichte Bildaufnahmen, auf denen die
wiirdevolle Bestattung von Getoteten, die von den Téterinnen und Tédtern in Massen-
gribern verscharrt worden waren, zu sehen war, verstirkten den Eindruck, dass der
Volkermord nach wie vor fiir viele Uberlebende wie eine offene Wunde ist. Vorbild-
lich habe die deutsche Justiz dazu beigetragen, die Wunde ein wenig zu schliefen, so
die Folgerung.”’

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Opferzeuginnen und -zeugen, die sich
in der Nebenklage dem Prozess gegen Rwabukombe angeschlossen hatten, auch im
Gerichtssaal eine Vorstellung vom Grauen des Erlebten vermitteln wollten. Sie trafen
auf eine Offentlichkeit, die Anteil nahm und fiir die zudem die deutsche Geschichte
Verpflichtung war, den Tatvorwiirfen nachzugehen und den Opfern Genugtuung zu
verschaffen. Mit anderen Worten, die offizielle ruandische Erinnerungspolitik, die
deutsche Justiz und die deutsche (zivilgesellschaftliche) Offentlichkeit vertraten

% Dazu niher Hankel, Ruanda, Leben und Neuaufbau nach dem Volkermord, Wie Ge-
schichte gemacht und zur offiziellen Wahrheit wird, 2016, S. 69-94, 379-396.

¥ Vgl. Kwibuka, German court sets precedent in seeking heavier sentence, in: The New
Times, 22.5.2022, abrufbar unter: https://www.newtimes.co.rw/section/read/189042.
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ein gemeinsames Anliegen. So begriiBenswert das ist, so beklagenswert ist die damit
einhergehende Ausblendung der Verbrechen, die von oder im Auftrag der aktuellen
Machthaber in Ruanda begangen worden waren. Léangst nicht alle Hutu waren am
Volkermord beteiligt; viele von ihnen waren Opfer von Verbrechen geworden, die
die Rebellenarmee des heutigen Staatsprisidenten Paul Kagame 1994 wihrend
der Eroberung des Landes und der Sicherung ihrer Macht (sie nennt sich heute Be-
freiungsarmee) begangen hatte.”® Zur Ahndung dieser Verbrechen hat es bislang
keine Strafverfahren vor Gerichten fremder Nationalstaaten gegeben. Die Verfah-
renshindernisse sind groff (Immunititen, Verweigerung jeglicher Kooperation sei-
tens Ruandas) und das offizielle Narrativ in Ruanda, wonach Titerinnen und
Tiéter nur in einer Bevolkerungsgruppe zu finden seien, ist einfach und wirkmichtig.
Recht ist also gesprochen worden, ein Gefiihl von Gerechtigkeit gewiss auch in vie-
len Fillen bei den Volkermordiiberlebenden entstanden, doch insgesamt gesehen ist
das Recht nicht zuletzt aus Griinden der Opportunitiit hinter seinen Moglichkeiten
zuriickgeblieben. Die Aussohnung muss in Ruanda auf sich warten lassen.

IV. Schlussiiberlegungen und einige Empfehlungen

Versucht man eine Bilanz zu ziehen, wird sie aus zwei Teilen bestehen miissen.
Der eine Teil bezieht sich auf Versuche von Nationalstaaten, selbst liber vergangenes
Unrecht zu Gericht zu sitzen und Recht zu sprechen. Hier ist die Bilanz iiberwiegend
negativ. Die Neigung, Volkerstraftaten aus Griinden nationaler Ehre oder des Staats-
aufbaus zu rechtfertigen oder zu verharmlosen (Deutschland nach 1918 und nach
1945) wie auch die Entschlossenheit, gleiches aus Griinden der Machtsicherung
zu tun (Ruanda nach 1994), lisst nicht nur Unrecht ungesiihnt, auch Opfer und Uber-
lebende erfahren keine Anerkennung des ihnen zugefiigten Leids. Fiir sie selbst ist
das eine Belastung, fiir das Zusammenleben mit anderen in der Gesellschaft, mog-
licherweise gar mit (unerkannt gebliebenen) Téterinnen und Tétern, ist es eine fort-
withrende Bedrohung des innergesellschaftlichen Friedens.

Der andere Teil der Bilanz bezieht sich auf Unrecht, dass vor Gerichten fremder
Nationalstaaten angeklagt wurde. Hier ist die Bilanz liberwiegend positiv. Dabei ist
noch zu unterscheiden, ob die Wirkung in Deutschland oder im Tatortstaat in die Bi-
lanz einflieBt. In Deutschland wird die Anwendung des Weltrechtsprinzips als ein
Signal an die Welt verstanden, dass Verbrechen, die aufgrund ihrer Schwere von in-
ternationalem Belang sind, Ermittlungen auslosen und zu Anklagen fiihren. Opfer
sollen Justiz und Staat an ihrer Seite wissen, Téterinnen und Téter sollen beide fiirch-
ten.”” NGOs und zivilgesellschaftliches Engagement gegen Straflosigkeit bei Vol-
kerrechtsverbrechen werden ernstgenommen, so geschah es und geschieht es.

% Die Zahl der Opfer in Ruanda wird auf 100.000 geschiitzt; vgl. Prunier, The Rwanda
Crisis, History of a Genocide, 1997, S. 360.

» Allerdings sollte es dabei auch eine Grenze geben, die von der rechtlich oder moralisch
begriindeten Humanitét markiert wird, vgl. dazu https://www.spiegel.de/politik/deutschland/in
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Allerdings gab es auch Ausnahmen, die Zweifel weckten, ob den mit Volkerstraf-
rechtsverfahren befassten Oberlandesgerichten bewusst war, dass die Durchfiihrung
solcher Verfahren auch bedeutet, iiber den — salopp gesagt — bisher bekannten Tel-
lerrand hinauszuschauen. In dem Begriff ,,Weltrechtsprinzip* ist das Wort ,,Welt*
enthalten, und diese geht nun mal iiber den geografischen Zustindigkeitsbereich
und den dadurch geprigten Erfahrungsschatz eines OLG hinaus. Das bedeutet
nicht nur, dass behutsam und respektvoll mit den z.T. traumatischen Erfahrungen
der (Opfer-)Zeuginnen und (Opfer-)Zeugen umzugehen ist (was auch, soweit er-
kennbar, durchweg geschah), es bedeutet auch zu beriicksichtigen, dass Verfahren
nach dem Weltrechtsprinzip iiber den von ,,gewohnlichen* Verfahren bekannten
Adressatenkreis hinausreichen und Orte betreffen, in denen die Gerichtssprache
Deutsch nicht gesprochen wird. Hier, wie im Fall des 1. Strafsenats des OLG Ko-
blenz, zundchst in Kauf zu nehmen (und sich spéter von Bundesverfassungsgericht
korrigieren lassen zu miissen), dass, weil eben die Gerichtssprache Deutsch sei, ara-
bischsprachige Medienvertreter vom Prozessgeschehen abgeschnitten sind, also
zwangsldufig nicht oder nur sehr eingeschrinkt fiir z. B. Syrien dariiber berichten
konnen, wirft Fragen auf. Dann noch, und wieder ist es der 1. Strafsenat des OLG
Koblenz, darauf zu beharren (leider mit Erfolg), dass das Syrien-Verfahren, obschon
das weltweit erste seiner Art, nicht von ,,herausragender zeitgeschichtlicher Bedeu-
tung fiir die Bundesrepublik Deutschland® sei (§ 169 Abs. 2 S. 1 GVG), verstérkt die
Dringlichkeit der Fragen noch.*® Es sind nicht nur Fragen wie die nach dem Verstind-
nis, das deutsche Richterinnen und Richter dem Weltrechtsprinzip entgegenbringen,
es sind auch Fragen, die sich ganz konkret auf die Fahigkeit und Bereitschaft bezie-
hen, sich anderen Kulturen gegeniiber zu 6ffnen, sich auf (gewiss frustrierende) un-
tibersichtliche Konfliktkonstellationen einzulassen, das Interesse und Engagement
der Zivilgesellschaft und ihrer Vertreterinnen und Vertreter anzuerkennen und natiir-
lich auch fiir die mediale Verbreitung all dieser Aspekte zu sorgen. Denn Nachah-
mung ist hier dringend empfohlen. Keinesfalls jedenfalls sollte dem Beispiel des
OLG Frankfurt am Main im Umgang mit der Saaloffentlichkeit gefolgt werden.
Weder Papier noch Schreibwerkzeug diirfen mit in den Gerichtssaal genommen wer-
den.*! Dabei ist die zeitnahe Fixierung von Aussagen, Bemerkungen, ja auch nur von
der Atmosphire des Verfahrens von groer Bedeutung fiir dessen Verbreitung iiber
den Gerichtssaal hinaus.

Mit diesem Hinweis riickt auch der Tatortstaat wieder ins Blickfeld. Die schwie-
rige Situation dort bei der Rezeption dessen, was vor Gerichten in Deutschland ge-
schieht, ruft geradezu nach mehr Information vor Ort. Dass in sprachlicher Hinsicht

terview-gerd-hankel-voelkerrechtler-kritisiert-abschiebung-nach-ruanda-a-779770a7-d5b2-
4c97-867e-a8462e238b1b.

% Dazu im Detail und zu den jeweiligen Begriindungen: European Center for Constitu-
tional and Human Rights, Das Al-Khatib-Verfahren in Koblenz, Eine Dokumentation, 2021,
S. 125-130, 132147, abrufbar unter: https://www.ecchr.eu/fileadmin/flipbooks/al-khatib/de/
#132.

3! So die mehrfache eigene Erfahrung des Autors.
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keine Hindernisse bestehen sollten, ist eigentlich eine Selbstverstindlichkeit. Zu
denken wire des Weiteren an eine stirkere Einbeziehung lokaler Gerichte. Richte-
rinnen und Richter konnten zur Beobachtung einzelner Verfahrensabschnitte nach
Deutschland eingeladen werden, deutsche Richterinnen und Richter konnten in
den Tatortstaat reisen, versuchen, sich mit den Verhéltnissen vor Ort vertraut zu ma-
chen und so in besonderer Weise das Verantwortungsbewusstsein der deutschen Jus-
tiz und Deutschlands hinsichtlich des volkerstrafrechtlich relevanten Geschehens in
diesem Land demonstrieren (auf die obigen Ausfiihrungen zum Begriff des Welt-
rechtsprinzips sei verwiesen).”” Sollten die wechselseitigen Richterinnen- und Rich-
terbesuche nicht moglich sein, wire noch zu iiberlegen, Verfahren nur vor bestimm-
ten OLGs durchzufiihren, die — sei es durch Schulung, sei es durch Praxis — eine be-
sondere Expertise in volkerstrafrechtlicher Hinsicht vorzuweisen haben. Neu ist ein
solcher Gedanke der Biindelung von Fachexpertise nicht. Es gibt sie bereits beim Ge-
neralbundesanwalt und auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft fiir die Bundeswehr
in Kempten im Allgdu mit der Zustéindigkeit des, je nach erwartbarem Strafma3, AG
oder LG Kempten oder des OLG Miinchen (§ 11a StPO).

Eine solche Losung wird Zeit brauchen, wie auch die anderen Vorschlidge nicht
umstandslos umzusetzen sind, weil sie nicht zuletzt das Selbstverstdndnis von Rich-
terinnen und Richtern beriihren. Zeit ist, wie wir gesehen haben, ein wichtiger Faktor
im Zusammenhang mit Volkerstrafrechtsverfahren. Sie proaktiv zu verkiirzen und
auf diesem Wege vielleicht auch andernorts zeitverkiirzend wirken zu konnen,
wire ein lohnenswertes Unterfangen.

2Vgl. Hankel, ,,So geht es nicht!*, Ein Stuttgarter Oberlandesgericht wendet das V&l-
kerstrafrecht auf Verbrechen im Ostkongo an, in: Mittelweg 36/6 (2016/17), 121f.
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Inszenierung von Kriegsverbrecherprozessen
aus medienwissenschaftlicher Perspektive

Von Angela Krewani

Die Medien Theater, Film und Literatur spielen bei der Reflexion und Inszenie-
rung von Recht und Gerichtlichkeit eine aullerordentliche Rolle, da hier deren Di-
mensionen detailliert verhandelt werden. Das bekannteste literarische Beispiel ist
Heinrich Kleists Drama ,,.Der zerbrochene Krug®, welches die Theatralitét des Ge-
richts ausstellt und damit Gericht und Theater iibereinanderschreibt. Gerichtlichkeit
ist nicht nur als solche darstellbar, sondern sie beruht in Anordnung und Performa-
tivitit auf ihrer medialen Inszenierung.' Diese Uberlegungen gelten in besonderem
Mafe fiir internationale Kriegsverbrecherprozesse, die einerseits oft dokumentiert
sind, andererseits in ihrer Durchfiihrung der performativen Inszenierung von
Recht unterliegen und in dieser Form politische Wirksamkeit erlangen.

Eine weitere, etwas weniger offensichtliche Wirkweise des Medialen liegt in der
Inszenierung von Recht und Rechtsprechung: Dementsprechend benennt Cornelia
Vismann ihre Studie ,,Medien der Rechtsprechung®, in der sie unter der Bezeichnung
Dispositive — also ordnende Wissensstrukturen — von einer grundlegenden Medialitét
der Rechtsprechung ausgeht. Als Medien versteht sie die Inszenierung der Situation
vor Gericht, die in Vismanns Worten die ,,unhintergehbar theatrale Dimension des
Gerichts* bezeichnet.? Als Teile des performativen Dispositivs zihlen die Moblie-
rung der Gerichtssile wie auch die Sitzordnung und die Verteilung der Akteurinnen
und Akteure im Saal. Die Konfrontation der Akteure des Prozesses und der stummen
und immobilen Zuschauerinnen und Zuschauer folgt dem Dispositiv des Theaters
und garantiert den Inszenierungscharakter der Situation im Gericht. Als Medien
des Gerichts bewertet Vismann Akten, die Stimme vor Gericht; dazu zidhlen Mikro-
phone und — im Fall der internationalen Tribunale — die Apparaturen der Simultan-
iibersetzung, die eine erhebliche Rolle spielen. Hier ist es die Stimme und deren
Transformation, welche die Kommunikation der Aktanten beherrscht.

Allerdings strapaziert die mediale Ausdifferenzierung den Medienbegriff, der
einer weiteren Klidrung bedarf. Literatur, Theater, Film, Fernsehen gelten landldufig
als Medien und stellen Kommunikationsformen zur Verfiigung. In diesem Sinne in-
szenieren diese Medien Recht und Gericht und vermitteln deren Représentationen in
fiktionalen oder nicht-fiktionalen Formen. Die von der Medienwissenschaftlerin Vis-

! Vismann, Medien der Rechtsprechung (hrsg. von Kemmerer/Krajewski), 2011, S. 38 f.
% Vismann (Fn. 1), S. 19-37.
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mann aufgearbeitete Inszenierung von Recht geht auf die Bedingungen des Gesche-
hens vor Gericht ein: dazu gehoren u. a. riumliche Anordnungen, Kommunikations-
formen, implizite Rituale, Fotografien und Filme als Beweismittel wie auch Akten,
Mikrophone, Ubersetzungsformen. In diesem Sinne wirken Medien und Medialiti-
ten in der Inszenierung von Recht ineinander und erzeugen solcherart performativ
Bedeutungen. Dabei muss die Unterschiedlichkeit der Medienbegriffe in Betracht
gezogen werden: Als Medien gelten nicht nur audiovisuelle Massenmedien wie Fo-
tografie, Theater, Film und Fernsehen, sondern Medien sind auch Technologien und/
oder materiale Strukturen, die unsere Wahrnehmung bestimmen und unseren Kom-
munikationen eine Struktur geben. Im Folgenden will ich also auf die Vielfalt der
Medien eingehen, welche die Reprisentation von internationalen Tribunalen durch-
ziehen. Fotografie und das filmische Bewegtbild sind damit aktive und hochst wirk-
same Bestandteile des kulturellen Gedéchtnisses. Dariiber hinaus wirken sie ebenso
als mobile Archive historischen Wissens.

Laut Vismann wurde die Fotografie ab 1903 als ,,unersetzliches Mittel zur Erfor-
schung der Wahrheit“ verwendet.® Fotografien erfiillen demnach eine mehrfach co-
dierte Funktion. Einerseits fungieren sie als Medien der Erinnerung und Teile des
kulturellen Gedéchtnisses, andererseits werden sie als Garanten von Wahrheit und
Objektivitit in Prozessen funktionalisiert. In Nachfolge der Fotografie wurde dem
Film eine dhnliche Funktion des Garanten von Wahrheit zugewiesen.

Diese kurzen Bemerkungen und der Rekurs auf die bahnbrechenden Arbeiten von
Vismann markieren ein erhebliches Desiderat innerhalb der medien- und rechtswis-
senschaftlichen Forschung zur Medialisierung von Recht, welche rechtliche Verfah-
ren an die Reflexionen iiber soziale und legale Prozesse ankoppeln. Medienformen
und Ereignisse vernetzen sich und werden performativ in der Inszenierung von Recht
und Wahrheitsfindung.

Zur Verdeutlichung der Ausfiihrungen soll im Folgenden die mediale Inszenie-
rung dreier internationaler Tribunale analysiert werden, dies geschieht auf Grundlage
des bereits skizzierten Medienbegriffs, der auf das Geflecht medialer Interaktionen
abhebt, die sich auf der Ebene der visuellen Reprisentation und der Narration erge-
ben.

Meine Beispiele beziehen sich auf die filmische Umsetzung der Niirnberger
Kriegsverbrecherprozesse 1945, die nach diesem Vorbild gestalteten Prozesse
gegen die japanische Kriegsfiihrung, die Tokyo Trials 1946, und die Aufarbeitung
des Genozids in Ruanda im Jahr 1994. Die Gemeinsamkeit der in diesem Essay vor-
gestellten Filmproduktionen besteht darin, dass sie keine individuellen Geschichten
fokussieren wie die Vielzahl an Polizei- und Gerichtsshows, -filmen und -serien, son-
dern dass sie stattdessen den ,,cine-justitiellen Rahmen* suchen,* um die rechtliche
Aufarbeitung der historischen Verbrechen zu dokumentieren und zu archivieren. Die

3 Vismann (Fn. 1), S. 187.
* Vismann (Fn. 1), S. 222.
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filmischen Fiktionen basieren demnach auf einer historischen, wohldokumentierten
Grundlage.

Ausgangspunkt der Filme iiber die internationalen Tribunale sind die Niirnberger
Kriegsverbrecherprozesse von 1945, welche filmisch bestens dokumentiert zur lite-
rarischen und filmischen Weiterverarbeitung anregten. Die Spielfilme {iber die Niirn-
berger Prozesse lassen sich als Untergruppe des courtroom drama bzw. der Gerichts-
filme beschreiben. Inhalt der Spielfilme ist die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen
und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Massenmord an den europdischen
Jidinnen und Juden. Der bekannteste Spielfilm in diesem Kontext ist ,,JJudgement at
Nuremberg*® (Das Urteil von Niirnberg) mit Spencer Tracy in der Rolle des leitenden
Richters.

Herausragendes Kennzeichen der Niirnberger Prozesse von 1945 ist, dass zum
ersten Mal vor Gericht Filme als Beweismittel anerkannt wurden. Einer ausfiihrli-
chen Spiegel-Dokumentation iiber die Niirnberger Prozesse zufolge wurde das
von den Alliierten aufgezeichnete Filmmaterial aus den Konzentrationslagern zur
Aktualisierung der Beweisverfahren im Gerichtssaal gezeigt.® Somit koppelt sich
die traditionelle Theatralitit des Gerichtstheaters mit der cinematographischen Si-
tuation des Films und bewirkt ein bislang nicht gekanntes Zusammenspiel von Justiz
und Film, indem der Prozess professionell aufgezeichnet wird.” Der Spielfilmregis-
seur John Ford war mit der Aufzeichnung beauftragt, die von drei im Raum verteilten
Kameras vorgenommen wurde. Damit war das dokumentarische Material herge-
stellt, das — erstmals in den Wochenschauen gezeigt —eine vielfache weitere Verwen-
dung erfuhr und solcherart das kulturelle Gedéchtnis betreffend die Naziverbrechen
prigte. Ahnlich wie Leni Riefenstahls Propagandafilm ,,Triumph des Willens*® sind
die Filmaufnahmen der Niirnberger Prozesse in das allgemeine kulturelle Gedéchtnis
tiber die Nazi-Diktatur eingegangen und entfalten von dort ihre Wirkung.

Das Zusammenspiel von Gerichtsverfahren und Medium manifestiert sich in der
medialen Komplexitét des Gerichts, die tief in den Prozess der Wahrheitsfindung hin-
einreicht. Das traditionelle Verfahren auf Basis von Prisenz, Dokument und Stimme
wird durch einen Medienverbund der Mikrophone, Simultandolmetscher, Leinwén-
de und Kopfhorer ersetzt, die jeweils wieder ihre eigenen medialen Wirkungen und
Mediengeschichten vorweisen. Die Komplexitit der medialen Anordnungen wie
auch die zentrale Wirkweise der Medien veranlasst Vismann zu der Schlussfolge-
rung, dass die Medien die ,,eigentliche Verfahrenshoheit™ besitzen.’

’ Judgment at Nuremberg, Regie: Stanley Kramer, 1961.

® Das Dritte Reich vor Gericht, Der Niirnberger Prozess, Spiegel TV, dreiteilige Doku-
mentation, 2020.

7 Vismann (Fn. 1), S. 222.
8 Triumph des Willens, Regie: Leni Riefenstahl, 1935.
® Vismann (Fn. 1), S. 224.
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Der 2016 in Japan ausgestrahlte und danach auf Netflix prisentierte Vierteiler
,» ToKyo Trial*“'® funktioniert auf der Grundlage des medialen Wissens um die Niirn-
berger Prozesse und der Hybridisierung von filmischem und rechtlichem Geschehen.
Erzihlerisch rekonstruiert die Mini-Serie das International Military Tribunal for the
Far East, also die japanischen Kriegsverbrecherprozesse, die 1946 gegen verantwort-
liche japanische Regierungsbeamte und Militdrs durchgefiihrt wurden.

Die Niirnberger Prozesse und deren mediale Vermittlung bilden die narrative, vi-
suelle und konzeptuelle Grundlage der Miniserie, die sich auf die Richter der Tokyo
Trials konzentriert. In enger Anlehnung an biographische Vorgaben werden die ge-
gensitzlichen Positionen der Richter und die damit einhergehenden Konflikte dra-
matisiert. Entgegen dem Wunsch nach schneller Bestrafung der Titer nach dem
Niirnberger Muster, wie er von den amerikanischen und englischen Richtern ausge-
sprochen wird, verweigert der indische Richter Radhabinod Pal, der British India
vertritt, Prozess und Urteil wegen fehlender Rechtsgrundlage, die er auch in der Pa-
riser Charta von 1928 nicht gegeben sieht. Die Narration schlief3t sich in der Figur des
holldndischen Richters Bert Riling der Sichtweise des indischen Richters an. Insge-
samt thematisiert die Serie den historischen Konflikt um die Rechtsgrundlage der
Prozesse.

Bemerkenswert an dieser Produktion erscheint die Koppelung von dokumentari-
schem Material, historischen Ereignissen und Fiktionen, die immer deutlich gekenn-
zeichnet sind. Den Hinweis auf die starke Referenzialitit der filmischen Fiktion leis-
tet der dokumentarische Vorspann auf den verlorenen japanischen Krieg, der unter
Verweis auf die Niirnberger Prozesse auch die Angeklagten der Tokyo Trials benennt:
Militdrs und hohe Regierungsbeamte. Mit der visuellen Konturierung der Anklage-
punkte wird auf die Verbrechen der Nazis und die Niirnberger Prozesse verwiesen.
Wie bereits erwihnt, sind diese eine stabile, jederzeit abrufbare Gréfe im kulturellen
Gedichtnis.

Die enge Koppelung von Fakt und Fiktion wird durchgéngig betrieben: Sehr ge-
schickt liest ein voice over den Brief des Protagonisten Roling an seine Frau, wihrend
der Film im flash back die erwdhnten Richter vorstellt: Solcherart informiert die Nar-
ration iiber ihr Personal, wihrend die Fiktion auf die historischen Ereignisse ver-
weist. Die Serie etabliert zumindest drei Referenzebenen: die historisch dokumen-
tierten Konflikte um die Grundlagen der Rechtsprechung, die Verweise auf die japa-
nische Geschichte sowie den Rekurs auf die Rechtsprinzipien der Niirnberger Pro-
zesse, welche die theoretischen und materialen Legitimationen der Tokyo Trials
bilden.

In visueller Hinsicht erscheint insbesondere der Gerichtssaal mit der medialen
Ausstattung als sorgfiltige visuelle Dokumentation des japanischen Prozesses. Deut-
lich weist Richter Webb auf die Ausstattung des Gerichtssaals hin, der nach dem
,~Nirnberger Vorbild* eingerichtet sei. Die hdufigen visuellen Verweise konstituieren

19 Tokyo Trial (miniseries), NHK, Japan, 2016.
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die Niirnberger Prozesse als historische Grundlage fiir die Tokyo Trials in mehrfacher
Hinsicht: rechtlich bieten sie die Legitimation fiir Prozess und Verurteilung der Téter.

Auch in ihrer Asthetik rekurriert die Serie auf die Niirnberger Prozesse: Die vi-
suelle Gestaltung, welche die Handlung in die Sepia-Bildgestaltung der historischen
Filme kleidet, wechselt in den Szenen im Gerichtssaal in schwarz-weifle Grobkor-
nigkeit, um solcherart die originalen Niirnberger Filmdokumente zu simulieren.
Der dokumentarische Gestus wird im Fiktiven evoziert und verweist damit auf die
Medialitit der Niirnberger Prozesse. Zusitzlich eingeblendete Dokumentaraufnah-
men japanischer wie auch deutscher Kriegsverbrechen riicken die Produktion in
die Nihe eines Dokumentarfilms.

Wihrend die dokumentarischen Anteile das politische und rechtliche Weltbild der
Niirnberger Prozesse bestitigen, wird dieses in den Spielfilmszenen durch die Rich-
ter Pal und Réling konterkariert. Sie veranlassen eine Fachdebatte iiber die rechtli-
chen Grundlagen der deutschen und japanischen Kriegsverbrecher-Prozesse und be-
haupten deren Ungiiltigkeit.

Die BBC-Netflix Koproduktion ,,Black Earth Rising“ll beendet die ausschlieBli-
che Konzentration auf den Gerichtssaal und bietet auf Grundlage des historischen
Ruanda-Konflikts eine komplexe Geschichte von Opfern und Schuldigen, deren Fi-
guren allerdings rein fiktiv sind. Protagonistin ist Kate Ashby, eine ruandische
Kriegswaise, die von der Menschenrechtsanwiltin Eve Ashby als Kind adoptiert
wurde. Die Serie orientiert sich am Genre des Politthrillers, Vorbild sind hier die Ro-
mane John le Carrés und Graham Greenes wie auch die vielfiltigen Film- und Fern-
sehproduktionen der BBC. Die Ausstrahlung auf BBC2 verweist auf den kiinstleri-
schen und literarischen Anspruch der Serie.

Angesichts der Komplexitit der Erzdhlung wird deutlich, dass es sich hier nicht
um ein klassisches courtroom drama handelt, sondern um eine Darstellung der mit
Recherche der Ereignisse und Organisation der Prozesse verbundenen Schwierigkei-
ten, wie auch den Traumata und emotionalen Verwerfungen der Beteiligten. Kritik
am Vorgehen der westlichen Staaten ist ebenfalls prominenter Raum gegeben. Be-
reits der Vorspann formuliert die Kritik eines Afrikaners an dem Vorgehen der West-
méchte und deren Verstrickung in historische und aktuelle Kolonialpolitik.

Mit der Figur der Kate Ashby, die fiir den internationalen Menschenrechtsanwalt
Michael Ennis als legal investigator titig ist, kann die Erzéhlung sich auf die Auf-
arbeitung des ruandischen Genozids konzentrieren. Die rechtliche Wahrheitsfindung
wird mit der subjektiven Wahrheitsfindung der jungen Frau kombiniert, indem sie in
ein dynamisches Wechselverhiltnis eintreten. Im Verlauf der Handlung #ndert sich
das Selbstbild der Protagonistin, so dass sie am Ende der Handlung ihre Bewertungen
des Konflikts grundlegend revidieren muss. Hier kombiniert die Serie das Gerichts-
drama mit Elementen des Entwicklungsromans.

'BBC2, 2018.
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Die Figurenpsychologie auler Acht lassend, mdchte ich einige zentrale Aspekte
der Inszenierung von Recht thematisieren: Im Gegensatz zu den Niirnberger Prozes-
sen und den Tokyo Trials ist der Gerichtssaal nicht der zentrale Ort der Handlung, er
verschwindet nach dem Mord an der Anwiéltin Eve Ashby in der ersten Episode
schnell aus der Handlung, die sich danach dem Zustandekommen einer Anklage zu-
wendet. Die anfianglichen Sequenzen im leeren Gerichtssaal unterstreichen dessen
theatrale Funktion wie auch die Medialisierung der Kommunikation durch allseits
prisente Bildschirme und Mikrophone. Der Blick auf die technischen Apparaturen
der Rechtsfindung unterstreicht deren Medialitit, die sowohl die interne Kommuni-
kation zwischen den Beteiligten organisieren als auch das offentliche Interesse am
Prozess bedienen muss.

Nach der Ermordung Eves riickt Eves afrikanisch-stimmige Tochter Kate in den
Mittelpunkt: Jetzt koppelt die Erzihlung die Wahrheitsfindung liber den Genozid mit
der Aufarbeitung von Kates Trauma, die als Kind einen Angriff auf ihr Dorf iiberlebt
hatte. Die juristische wie auch die individuelle Wahrheitsfindung entpuppen sich als
eine komplizierte Suche nach Personen und Orten, schlieBlich endet die Wahrheits-
suche am Ort des Verbrechens in Ruanda. Hier muss Kate erkennen, dass sie sich
grundlegend in ihrer ethnischen Identitdt getduscht hatte. Damit problematisiert
die Figurenpsychologie die Gewissheit der Rechtsfindung, indem auf die Unzuver-
lassigkeit der Erinnerung verwiesen ist.

Im Gegensatz zu den bereits angesprochenen Verfilmungen kann die Produktion
»Black Earth Rising* nicht auf ,,Originalmaterial” aus moglichen vorangegangen
Prozessen zuriickgreifen, ebenso wenig existieren anscheinend ausfiihrliche visuelle
Dokumente des Genozids. Damit liegt das narrative Interesse in der Figurenpsycho-
logie, den politischen Verstrickungen sowie in der Ausformulierung einer kolonial-
kritischen Haltung. Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktbildungen fungie-
ren in diesem Kontext Medien als solche des Gedichtnisses, die iiber die Verstri-
ckung der Akteure in die vergangenen Ereignisse Auskunft geben. Die traumatischen
Erlebnisse der Figuren werden durch animierte Riickblenden wiedergeben, was sie in
ihrer Fiktionalitdt von den objektivierenden Filmaufnahmen unterscheidet. Die Ani-
mationen haben zudem den Vorteil, Konventionen der Realitdtskonstruktionen nicht
geniigen zu miissen: So kommen sich Traum und Erinnerung néher. Somit vermitteln
sie den zumindest fiktiven Blick in das Innenleben von Kriegsopfern und verdeutli-
chen deren Schwierigkeiten bei der Ausformulierung ihrer Verletzungen.

Die Komplexitit der Themen wie auch die vielfdltigen Verschrinkungen von
Recht und Medium verweisen auf ein bislang noch nicht beachtetes Forschungsge-
biet, dessen Aufarbeitung sicherlich lohnend ist, denn hier kann die Bedeutung lite-
rarischer und filmischer Fiktionen herausgestellt werden, innerhalb derer rechtliche
Fragestellungen in einer breiten Offentlichkeit verhandelt werden.



Ermessensausiibung im volkerstrafrechtlichen Kontext

Von Julia Geneuss

L. Einleitung

Zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des Volkerstrafgesetzbuchs steht es gut um das
deutsche Volkerstrafrecht. Auch aus internationaler Perspektive werden Deutsch-
land und der fiir die Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen zustiandige Generalbun-
desanwalt als Vorreiter eines domestic turn in der Volkerstrafrechtspraxis gesehen.
Gemeint ist damit jene Entwicklung, nach der sich die Durchsetzung des Volkerstraf-
rechts, das heiBit die Ermittlung und Aburteilung volkerrechtlicher Verbrechen, auf
die Ebene der Nationalstaaten, inklusive sogenannter Drittstaaten nach dem Grund-
satz universeller Jurisdiktion, Verlagert.1

Noch vor zehn Jahren sah dies anders aus. Das noch unter grolem Jubel im Jahr
2002 in Kraft getretene Volkerstrafgesetzbuch wurde als ,,zahnloser Tiger* bezeich-
net, dem Generalbundesanwalt wurde politische Scheu und mangelnder Wille zu ef-
fektiven Ermittlungen attestiert, dem deutschen Gesetzgeber die Verhinderung einer
ausreichenden Ressourcenallokation.? Ergebnis war die Nichtverfolgung volker-
rechtlicher Verbrechen; die deutsche volkerstrafrechtliche Praxis zeichnete sich
vor allem durch ihre Nichtexistenz aus. Heute, nochmal zehn Jahre spiter, hat
sich das Blatt gewendet. Wird die Entwicklung des Volkerstrafrechts stets von Kon-
flikten getrieben, waren vor allem die blutige Niederschlagung ziviler Proteste durch
das syrische Regime, der auch heute noch andauernde Biirgerkrieg in Syrien, die
Ausreise von foreign fighters aus Deutschland in das Konfliktgebiet und ihre Riick-
kehr sowie die Flucht- und Migrationsbewegungen nach Deutschland entscheidende
Treiber fiir das — nicht nur, aber insbesondere — deutsche Volkerstrafrecht. Heute
wird die volkerstrafrechtliche Ermittlungspraxis des Generalbundesanwalts zudem
mafgeblich von dem Krieg in der Ukraine geprégt, der dem Volkerstrafrecht insge-
samt neuen Aufschwung beschert hat. Der politische Riickhalt einer starken volker-
strafrechtlichen Antwort auf die Aggression Russlands zeigt sich nicht zuletzt darin,

1Vgl. auch z.B. MK-StGB/Werle/Jef3berger, Bd. 9, 4. Aufl. 2022, VStGB Einl. Rn. 71
(,,verstarkte[] Verfolgungsbemiihungen, insbesondere im Hinblick auf den Syrienkonflikt,
fligen sich in einen auch in anderen europidischen Staaten erkennbaren Trend wachsender
Bereitschaft zur Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen vor staatlichen Strafgerichten ein®).

2 Vgl. nur den Uberblick von Keller, in: JeBberger/Geneuss (Hrsg.), Zehn Jahre Volker-

strafgesetzbuch — Bilanz und Perspektiven eines ,,deutschen Volkerstrafrechts®, 2013,
S. 1391f.
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dass beim Generalbundesanwalt zwei neue Volkerstrafrechtsreferate eingerichtet
worden sind, die sich ausschlieBlich mit in der Ukraine begangenen Volkerrechtsver-
brechen befassen.?

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen, auf die noch ausfiihrlicher zuriick-
zukommen sein wird, befasst sich der vorliegende Beitrag mit der Ausiibung von Er-
messen im volkerstrafrechtlichen Kontext. Entscheidend ist dabei, dass das rechtli-
che Umfeld volkerstrafrechtlicher Entscheidungen dadurch geprigt wird, dass die
deutschen Justizakteure aufgrund des von ihnen bearbeiteten Gegenstands — Volker-
rechtsverbrechen — zumindest auch in das System volkerrechtlicher Strafrechtspfle-
ge eingebunden sind (unter III.). Dies wirkt sich maBgeblich auf die Ermessensaus-
iibung aus. Es wird sich zeigen, dass der Generalbundesanwalt diese Rollenerweite-
rung mittlerweile weitgehend angenommen hat, was sich in der Volkerstrafrechts-
praxis niederschldgt (unter IV.). Die Schwierigkeiten der eigenen Verortung als
Teil eines Volkerstrafjustizsystems zeigen sich hingegen nunmehr bei den aufgrund
der intensiveren Volkerstrafrechtspraxis verstiarkt mit einschlagigen Verfahren in
Beriihrung kommenden Oberlandesgerichten. Dies wird anhand von zwei sitzungs-
polizeilichen Entscheidungen des OLG Koblenz im sogenannten Al Khatib-Prozess,
dem weltweit ersten Verfahren gegen Mitglieder des syrischen Regimes, gezeigt
(unter V.). Der Beitrag schliet mit einem zusammenfassenden Fazit und einigen
Uberlegungen zu gesetzlichen Anderungen de lege ferenda (unter V1.). Bevor mit
der Analyse begonnen wird, ist es jedoch erforderlich, den rechtlichen Rahmen
des deutschen Volkerstrafrechts zunéchst noch einmal knapp zu skizzieren (unter
IL).

I1. Rechtlicher Rahmen
1. Universelle deutsche Strafgewalt

Das deutsche Volkerstrafrecht zeichnet sich, gerade auch im internationalen Ver-
gleich, besonders durch seinen uneingeschrinkt universellen materiellen Anwen-
dungsbereich aus. Nach § 1 VStGB ist deutsches Strafrecht auf Volkerrechtsverbre-
chen — also Volkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen — anwendbar, ganz egal wo, von wem oder gegen wen sie begangen wurden.*
Diese universelle Strafgewalterstreckung legitimiert sich in volkerrechtlicher und
strafanwendungsrechtlicher Hinsicht durch die Angriffsrichtung und den Unrechts-

3 Vgl. Sehl, Verstirkung fiir den Generalbundesanwalt, LTO v. 20.5.2022, abrufbar unter:
https://www.lto.de/persistent/a_id/48512 (alle Hyperlinks zuletzt abgerufen am 19.11.2022).
Der Generalbundesanwalt hat im Mirz 2022 ein (weiteres) Strukturermittlungsverfahren in
Bezug auf die Situation in der Ukraine erdffnet; eine personenbezogene Strafverfolgung gibt
es bisher soweit ersichtlich nicht.

* Etwas anderes gilt nach § 1 S.2 VStGB fiir das Verbrechen der Aggression. Dieses
unterfillt der deutschen Strafgewalt nur dann, wenn der Téter Deutscher ist oder die Tat sich
gegen die Bundesrepublik Deutschland richtet oder es sich um eine Inlandstat handelt.


https://www.lto.de/persistent/a_id/48512/
https://www.lto.de/persistent/a_id/48512/
https://www.lto.de/persistent/a_id/48512/
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gehalt der Taten: Bei Volkerrechtsverbrechen handelt es sich um einen Angriff auf
fundamentale Interessen der internationalen Gemeinschaft als Ganzer, genauer: den
Frieden, die Sicherheit und das Wohl der Welt.’ Uber das Universalititsprinzip sind
Staaten volkerrechtlich legitimiert, diese Verbrechen ihrer eigenen nationalen Straf-
gewalt zu unterwerfen. Setzen Staaten, dann als sogenannte Drittstaaten, Volker-
strafrecht dezentral durch, agieren sie als ,,Stellvertreter* oder ,,Treuhdnder*, ,,Pro-
zeBstandschafter” oder ,,Sachwalter* der internationalen Gemeinschaft.®

2. § 153f StPO: Ermittlungs- und Verfolgungsermessen

Deutsche Strafverfolgungsbehdrden konnen jedoch nicht sémtliche Volkerrechts-
verbrechen, die weltweit begangen werden, strafrechtlich verfolgen und ggf. vor
deutschen Gerichten anklagen. Daher wird die Anordnung der universellen deut-
schen Strafgewalt in §1 S.1 VStGB durch eine verfahrensrechtliche Norm
(§ 153f StPO) flankiert, die die Entscheidung, ob in Deutschland ein volkerstraf-
rechtliches Verfahren eingeleitet wird, weitgehend in das Ermessen des fiir die Ver-
folgung von Volkerrechtsverbrechen zustidndigen Generalbundesanwalts stellt — je-
denfalls dann, wenn die Tat weder {iber den Tatort noch iiber die Staatsangehdorigkeit
der Téterin oder des Titers oder dessen Aufenthaltsort einen Bezug zu Deutschland
aufweist.’

’ Zum Ganzen ausfiihrlich Geneuss, Volkerrechtsverbrechen und Verfolgungsermessen —
§ 153f StPO im System volkerrechtlicher Strafrechtspflege, 2013, S. 121 ff. Im englischspra-
chigen Schrifttum wird dieser Begriindungsansatz mitunter als ,,cosmopolitan model of uni-
versal jurisdiction bezeichnet, vgl. nur Han, Ethics & International Affairs 36 (2022), 37
(451f.) m.w.N.

¢ Ausfiihrlich Geneuss (Fn. 5), S. 192 ff. m.w.N. zu den im Schrifttum verwendeten Be-
grifflichkeiten. Vgl. auch MK-StGB/Ambos, Bd. 9, 4. Aufl. 2022, VStGB § 1 Rn. 6 m. w.N.

7 Ausfiihrlich Geneuss (Fn. 5), S. 221 ff. In Deutschland, wie wohl in den meisten Staaten,
besteht hinsichtlich der Ermittlung und Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen eine Zustén-
digkeitskonzentration: Zustdndig fiir die Verfolgung von Straftaten nach dem VStGB ist
gemil §§ 120 Abs. 1 Nr. 8, 142a GVG grundsitzlich der Generalbundesanwalt. Er kann ein
Verfahren wegen ,,minderer Bedeutung® im Sinne des § 142a Abs. 2 Nr. 2 bzw. Abs. 4 GVG
an eine Landesstaatsanwaltschaft abgeben. Eine solche mindere Bedeutung bzw. das Fehlen
einer besonderen Bedeutung soll dann gegeben sein, wenn das Verfahren sich von durch-
schnittlichen Strafverfahren im Hinblick auf den Umfang, die Schwere des Rechtsverstofes
oder ihre Bedeutung fiir den Téter oder den Verletzten nach unten abhebt; vgl. Permanent
Mission of the Federal Republic of Germany to the United Nations, Note Verbale 140/2019 v.
22.3.2019, www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf. Zwischen 2019
und Juli 2022 wurden 26 Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaften der Lénder abgegeben,
vgl. BT-Drs. 20/2851, S. 14f. Zur Zustindigkeitskonzentration auch Ambos (Fn. 6), VStGB
§ 1 Rn. 28 (Zustidndigkeitskonzentration beim Generalbundesanwalt motiviert durch Schwere
der Delikte, Komplexitit der Rechtsfragen, Erheblichkeit des Ermittlungsaufwands, Einheit-
lichkeit der Rechtsanwendung und auch wegen der Bedeutung regelméfig politisch sensibler
Verfahren).


http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
http://www.un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf
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Dieses Ermessen stellt eine Durchbrechung vom grundsitzlich nach § 152 Abs. 2
StPO geltenden Legalititsprinzip dar.® Das Legalititsprinzip normiert als Hand-
lungsanweisung an die Staatsanwaltschaft eine Strafverfolgungspflicht, weil der Ge-
setzgeber davon ausgeht, dass bei (nahezu) jeder Straftat ein iiberwiegendes offent-
liches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Bei den Ermessensvorschriften hat
der Gesetzgeber hingegen von einer solchen Vorab-Formalisierung des tiberwiegen-
den Strafverfolgungsinteresses abgesehen. Stattdessen hat er die Rechtskonkretisie-
rung im Finzelfall der Staatsanwaltschaft iibertragen, die iiber die Realisierung des
Strafanspruchs im Wege einer Abwigung aller betroffenen Interessen entscheidet.

Dabei geht es bei der Ausiibung des volkerstrafrechtlichen Ermessens — anders als
in anderen Fillen einer solchen opportunitétsgepriagten Entscheidung, wie beispiels-
weise bei Bagatelldelikten (§ 153 StPO) oder nicht-volkerstrafrechtlichen Auslands-
taten (§ 153c StPO) — nicht darum, im konkreten Fall festzustellen, ob ein ausrei-
chendes und gegenliufige Interessen iiberwiegendes Strafverfolgungsinteresse an
sich besteht. Ein solches Strafverfolgungsinteresse steht bei Volkerrechtsverbrechen
auller Frage. Vom Generalbundesanwalt ist hingegen zu entscheiden, ob ein iiberwie-
gendes Interesse an Ermittlungen und ggf. einer Strafverfolgung in Deutschland be-
steht. Es geht also im Kern nicht um das Ob einer Strafverfolgung, sondern um das
Wo, genauer: um Ermittlungen und eine Strafverfolgung in Deutschland und durch
deutsche Strafverfolgungsbehorden. Die Durchsetzung des deutschen Volkerstraf-
rechts ist damit zwangsldufig selektiv. Umso bedeutender ist die Frage, welche nor-
mativen Erwédgungen die Ermessensentscheidung leiten.

Im volkerstrafrechtlichen Kontext kann hinsichtlich des Gegenstands des Ermes-
sens — und damit in der Regel auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Ermessensaus-
iibung — weiter unterschieden werden zwischen dem Ermittlungsermessen und
dem Verfolgungsermessen.” Das Ermittlungsermessen betrifft die Frage, ob in
Deutschland ein formliches Verfahren (zunéchst) zu Zwecken der Beweissicherung
eingeleitet wird. Das Verfolgungsermessen betrifft hingegen die Frage, ob ein Ver-
fahren gegen konkrete Personen wegen eines bestimmten Tatverdachts gefiihrt wird,
mit dem Ziel, diese dann vor einem deutschen Gericht anzuklagen und abzuurteilen.
Auf diese Unterscheidung wird noch zuriickzukommen sein.

8 Zum Ermessen im deutschen Strafverfahrensrecht Geneuss (Fn. 5), S. 44 ff.

% Als dritter Aspekt des staatsanwaltlichen Ermessens ist das Anklageermessen zu nennen.
Dabei handelt es sich um die Entscheidung, ob nach Abschluss der Ermittlungen bei Vorliegen
eines hinreichenden Tatverdachts Anklage erhoben wird. Nach § 153f Abs. 3 StPO kann selbst
eine bereits erhobene Anklage in jeder Lage des Verfahrens wieder zuriickgenommen und das
Verfahren eingestellt werden; hierdurch wird der in § 156 StPO normierte Immutabilitéts-
grundsatz durchbrochen. Die (alleinige) Dispositionsbefugnis des Generalbundesanwalts {iber
den Verfahrensgegenstand erstreckt sich damit iiber das gesamte Strafverfahren.
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I11. Rechtliches Entscheidungsumfeld

Staatsanwaltliches Ermessen ist ein Schliisselelement in jedem Strafjustizsystem.
Die Ermessensentscheidung entscheidet iiber den Zugang zu diesem System, iiber
die Frage, ob ein Sachverhalt einer strafrechtlichen Bewertung zugefiihrt wird und
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die Straftaten angeklagt und
die Taterinnen und Téter vor Gericht gestellt und ggf. bestraft werden. Das heil3t:
Die Entscheidung des Generalbundesanwalts, ein deutsches Ermittlungsverfahren
einzuleiten, stellt eine zentrale Weichenstellung nicht nur innerhalb der nationalen
Strafrechtsordnung dar, sondern strahlt zugleich auf die gesamte Volkerstrafrechts-
ordnung aus. Mit seiner Entscheidung kontrolliert der Generalbundesanwalt den Zu-
gang zum und wird zu einem der gatekeeper des gesamten Systems volkerrechtlicher
Strafrechtspflege.

Dabei gilt, dass die Ermessensentscheidung nicht willkiirlich getroffen werden
darf: Auch Ermessen bedeutet nicht, dass die Entscheidung ,,frei im Sinne rechtli-
cher Bindungslosigkeit ist. Vielmehr wird die Entscheidung, ein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren einzuleiten, immer in einem bestimmten und bezogen auf ein be-
stimmtes rechtliches Umfeld getroffen. Aus diesem rechtlichen Umfeld ergeben sich
die Gesichtspunkte, die in das Entscheidungsprogramm einflieBen miissen. Zu be-
achten ist dabei, dass sich der Generalbundesanwalt bei seinen Entscheidungen
und damit bei der Ausiibung seines volkerstrafrechtlichen Ermessens nicht nur in
der deutschen (Straf-)Rechtsordnung bewegt, sondern ein — und zwar in der Praxis
mittlerweile zentraler — Akteur des Systems volkerrechtlicher Strafrechtspflege (in-
ternational criminal justice system oder Rome System of Justice) ist.'® Dieses System
volkerrechtlicher Strafrechtspflege ist ein Mehrebenensystem, das sich aus einer
Vielzahl nationaler und internationaler Strafgerichtsbarkeiten zusammensetzt und
an dessen Spitze der Internationale Strafgerichtshof steht. Die Akteure in diesem
System sind durch bestimmte Ordnungs- und Strukturprinzipien miteinander ver-
bunden. Das rechtliche Entscheidungsumfeld des Generalbundesanwalts wird ent-
sprechend durch dieses System und seine Strukturprinzipien mitgepragt.

Im Rahmen der Ermessensentscheidung sind nun die durch ein Vélkerstrafverfah-
ren in Deutschland betroffenen Interessen verschiedener Trigerinnen und Triger zu
identifizieren, ihr konkreter Inhalt und, soweit moglich, ihr Stellenwert in der Abwé-
gungsentscheidung zu bestimmen.'' Daher handelt es sich bei der Ausiibung des Er-
messens in der Regel um einen multipolaren und komplexen Abwégungsvorgang. Da
die Strafverfolgung von Volkerrechtverbrechen in Deutschland zwangslédufig selek-
tiv ist, ist es dabei besonders relevant, dass die Entscheidungen moglichst transparent
und konsistent getroffen werden. Daher werden verschiedene normative Prinzipien
angefiihrt, die der Ermessensentscheidung eine klarere Kontur geben sollen.

©Zum System volkerrechtlicher Strafrechtspflege ausfiihrlich Geneuss (Fn. 5), S. 67 ff.

"' Zur Konturierung des Ermessens nach § 153f StPO ausfiihrlich Geneuss (Fn.5),
S. 263 ff.
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1. Interesse der internationalen Gemeinschaft an Ermittlungen
und Strafverfolgung in Deutschland

Anders als im rein nationalen Kontext, ist das Bezugsobjekt des Ermittlungs- und
Strafverfolgungsinteresses in erster Linie nicht das nationale Strafverfolgungsinter-
esse, das heif3t das offentliche Interesse der deutschen Rechtsgemeinschaft an einer
Strafverfolgung, sondern das iiberstaatliche Gemeinschaftsinteresse an Ermittlun-
gen und StrafverfolgungsmaBnahmen in Deutschland.'? Das ergibt sich unmittelbar
daraus, dass die deutschen Strafverfolgungsbehorden iiber das Universalititsprinzip
in das Volkerstrafjustizsystem eingebunden sind und ihre Strafgewalt in diesen Fél-
len von der internationalen Gemeinschaft ableiten.

Aus den normativen Strukturprinzipien des Systems ergibt sich zudem, dass das
Strafverfolgungsinteresse der internationalen Gemeinschaft an einer Strafverfolgung
in Drittstaaten — wie Deutschland — mehr Gewicht erlangt, wenn dem Internationalen
Strafgerichtshof keine Gerichtsbarkeit zukommt, die Staaten daher exklusiv fiir die
Durchsetzung von Volkerstrafrecht zustindig sind und zudem eine Strafverfolgung
in dem unmittelbar betroffenen Staat oder den unmittelbar betroffenen Staaten erst-
mal nicht zu erwarten ist. Bestétigen lasst sich diese theoretische Erwigung bei-
spielsweise durch die enorme internationale Aufmerksamkeit, die der Al Khatib-Pro-
zess vor dem OLG Koblenz nach sich gezogen hat, da die Verbrechen des syrischen
Regimes nicht unter die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen
und auf absehbare Zeit nicht mit einem Regimewechsel, einer Transition und einer
(strafrechtlichen) Aufarbeitung der Verbrechen in Syrien selbst zu rechnen ist.

2. Strafverfolgungsinteresse und Gegeninteressen Deutschlands

Als spezifisch inldndisches Interesse stehen dem Interesse der internationalen Ge-
meinschaft an Ermittlungen und einer Strafverfolgung in Deutschland primér justiz-
okonomische Erwagungen entgegen. Deutschland hat nicht genug Ressourcen, um
samtliche Volkerrechtsverbrechen zu verfolgen. Gerade in den ersten Jahren nach
Inkrafttreten des Volkerstrafgesetzbuchs wurden justizokonomische Erwidgungen
mit besonderem Gewicht in die Abwigungsentscheidung eingestellt und die Einlei-
tung eines Ermittlungsverfahrens mit der Begriindung abgelehnt, dass keine Aussicht
auf die Durchfiihrung von Gerichtsverfahren in Deutschland bestehe.

An dieser Stelle spielt unter Beriicksichtigung des Gedankens der Arbeitsteilung
im System volkerrechtlicher Strafrechtspflege jedoch die bereits erwédhnte Unter-
scheidung zwischen Ermittlungsermessen und Verfolgungsermessen eine Rolle. Jus-
tizokonomische Interessen bestimmen sich aus der Relation zwischen prognostizier-

2 Vgl. auch Ambos (Fn. 6), VStGB § 1 Rn. 5 (Verfolgerstaat wird beim Weltrechtsprinzip
im Interesse der Staatengemeinschaft als Ganzer tétig; geht dabei weniger um die [einzel-
staatliche] Wahrnehmung gemeinsamer Sicherheitsinteressen aller Staaten, sondern um die
strafrechtliche Verteidigung als gemeinsam anerkannter Werte).
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tem Ermittlungsaufwand und prognostiziertem Ermittlungserfolg."® Im volkerstraf-
rechtlichen Kontext ist bei der Bestimmung der Erfolgsaussichten (zunéchst) nicht
auf eine umfassende Sachverhaltsaufkldrung und das Fernziel einer Aburteilung
durch ein deutsches Gericht abzustellen. Stattdessen ist in Umsetzung des Ansatzes
der antizipierten Beweissicherung unter Erfolg bereits die nur punktuelle Beweissi-
cherung und nur teilweise Sachverhaltserforschung zu verstehen. Diese wird im Hin-
blick auf ein volkerstrafrechtliches Hauptverfahren durchgefiihrt, das unter Umstén-
den erhebliche Zeit spiter vor einem inlédndischen, ausldandischen oder internationa-
len Gericht stattfinden kann. Die traditionelle Verkniipfung zwischen inldndischem
Ermittlungsverfahren und inldndischem Hauptverfahren wird damit gelost. Das Er-
mittlungsverfahren bekommt eine selbststindige Bedeutung und wird zu einem Be-
weissicherungsverfahren. Dadurch verschiebt sich auch die Gewichtung justizoko-
nomischer Interessen: Da die punktuelle Beweissicherung weniger ressourceninten-
siv ist als ein vollstindiges Strafverfahren, sind die justizokonomischen Erwigungen
bei Ausiibung des Ermittlungsermessens mit deutlich weniger Gewicht in den Abwi-
gungsvorgang einzustellen. Dieser Ansatz wird mittlerweile auch vom Generalbun-
desanwalt verfolgt, wenn im Hinblick auf volkerstrafrechtsrelevante Konfliktsitua-
tionen im ersten Zugriff sogenannte Strukturermittlungsverfahren eingeleitet werden
(dazu sogleich).

Deutlich defensiver ist der Generalbundesanwalt, was die Einleitung einer perso-
nenbezogenen Strafverfolgung angeht. Hier wird weiterhin betont, dass es primar
darum geht, dass Deutschland nicht zum Riickzugsort von Volkerrechtsverbrechern
wird (sog. ,,no safe haven‘‘-Ansatz), mithin wird hier ein originir inldndisches Inter-
esse an einer Strafverfolgung in Deutschland angefiihrt. Die Einleitung eines perso-
nenbezogenen Strafverfahrens erfolgt daher vor allem (erst) dann, wenn Tatverdéch-
tige im Inland betroffen werden oder ihr Aufenthalt zu erwarten ist. Nur in seltenen
Fillen erfolgt eine personenbezogene Strafverfolgung auch bei Abwesenheit des Tat-
verddchtigen. Bei Vorliegen eines dringenden Tatverdachts kann in diesen Fillen ein
Haftbefehl beantragt und international ausgeschrieben werden, um zum Zweck der
Strafverfolgung die Auslieferung des Beschuldigten nach Deutschland zu errei-
chen."

13 Ausfiihrlich Geneuss (Fn. 5), S. 291 ff.

'4 Als Beispiel kann das Verfahren gegen Taha Al-J. genannt werden: Das Verfahren gegen
Taha Al.-J. war das erste eroffnete Verfahren, dem eine ,,offensive* Ausrichtung des Welt-
rechtsprinzips zu Grunde lag, das heifit, es bestand kein enger Ankniipfungspunkt zwischen
der Tat und Deutschland. Bei dem Titer handelt es sich um einen irakischen (und auch nicht in
Deutschland domizilierten) Staatsangehorigen, der Taten gegen Opfer mit nicht deutscher
Staatsangehorigkeit begangen haben soll und erst aufgrund eines Ersuchens der deutschen
Strafverfolgungsbehorden fiir die Strafverfolgung nach Deutschland ausgeliefert wurde (und
nicht freiwillig in Deutschland aufhiltig war). Taha Al-J. ist der Partner der deutschen
Staatsangehorigen Jennifer W., die vom OLG Miinchen im Oktober 2021 u.a. wegen Mit-
gliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wegen Beihilfe zum versuchten
Mord durch Unterlassen sowie wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit verurteilt
wurde (vgl. www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/pres
se/2021/30.php). Taha Al-J. wurde als Haupttiter dieser Taten verdéchtigt. Um hier auch die
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3. Strafverfolgungsinteresse von Opfer- und Diasporagruppierungen

Ein weiteres Kriterium, das fiir eine Strafverfolgung von Volkerrechtsverbrechen
in Deutschland in die Ermessens-Abwégungsentscheidung einzustellen ist, ist der
Aufenthalt von groleren Opfer- und Diasporagruppierungen in Deutschland. Fakti-
scher Hintergrund sind die grenziiberschreitenden Flucht- und Migrationsbewegun-
gen als zwangsldufige Folge und damit Kennzeichen volkerstrafrechtlicher Konflik-
te. Dieser Aspekt wird auch vom Generalbundesanwalt genannt und spielt eine Rolle
vor allem im Sinne einer Praktikabilititserwidgung: Sind Gruppen gefliichteter Opfer
im Inland aufhiltig, konnen diese als Zeuginnen und Zeugen der Verbrechen befragt
werden und ihre Aussagen formlich im Rahmen der Strukturermittlungen als Be-
weismittel gesichert werden."

Jenseits dieser eher pragmatischen Perspektive auf gefliichtete Opfergruppen als
Beweismittelressource wird vor allem im englischsprachigen Schrifttum das norma-
tive Prinzip einer ,judicial hospitality*'® gegeniiber groBen Diasporagruppierungen
im Inland angefiihrt, dem fiir die Entscheidung der Einleitung eines strafrechtlichen
Verfahrens eine zentrale Bedeutung zukommen soll.'” Danach stellt der Aufenthalt
groBerer Diasporagruppierungen im Aufnahmestaat einen normativen Ankniip-
fungspunkt zur Strukturierung der Zusténdigkeiten innerhalb des arbeitsteilig struk-
turierten Systems volkerrechtlicher Strafrechtspflege und zur Bestimmung der ,,nor-
mativen Angemessenheit” (,,normative appropriateness‘) eines volkerstrafrechtli-
chen Verfahrens basierend auf universeller Jurisdiktion dar.'® Verwiesen wird darauf,

Haupttat vor einem deutschen Gericht abzuurteilen, wurde ein (personenbezogenes) Ermitt-
lungsverfahren gegen Taha Al-J. eingeleitet, ein Haftbefehl beantragt, erlassen und interna-
tional ausgeschrieben und Griechenland um seine Auslieferung ersucht; Taha Al-J. wurde
mithin extra fiir die Strafverfolgung nach Deutschland eingeliefert. Er wurde vom OLG
Frankfurt am Main mit Urteil vom 30. 11.2021 (vgl. https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.
de/presse/lebenslange-freiheitsstrafe) wegen der bei ihm vorliegenden Zerstorungsabsicht u. a.
wegen Volkermordes gegen Jesidinnen und Jesiden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
Ein weiteres, offentlich bekannt gewordenes Beispiel eines ,,offensiven* Weltrechtsprinzip-
Verfahrens, ist der international ausgeschriebene, aber noch nicht vollstreckte Haftbefehl
gegen Jamil Hassan, den ehemaligen Leiter des syrischen Geheimdienstes der Luftwaffe,
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit; vgl. dazu auch unten Text zu Fn. 33.

'3 Vgl. dazu auch BT-Drs. 20/2851, S. 16.

16 Mégret, TLT 6 (2015), 89 (107) mit Verweis auf Benoit Frydman ,)’hospitalité judi-
ciaire®, Seminaire de Philosophie du Droit 2006—2007, ,,Justice et Cosmopolitisme*, 11kme
Seance, Institut des Hautes Etudes sur la Justice, 21 May 2007.

7 Vgl. neben Mégret auch Han, Ethics & International Affairs 36 (2022), 37; nach Han
handelt es sich bei der Beriicksichtigung der Diaspora-Communities um ein ,,secondary nor-
mative principle®, das bestimmt, wo — das heifit in welchem (Dritt-)Staat — ein volkerstraf-
rechtliches Verfahren stattfinden sollte. Ahnlich, ebenfalls mit Verweis auf Meégret und Han
und bezogen auf die Ausiibung der universellen Jurisdiktion durch deutsche Akteure nun auch
Eschenhagen, ZadRV 82 (2022), 379. Zur Bedeutung von Opfer- und Diaspora-Gruppierun-
gen bei der Einleitung volkerstrafrechtlicher Verfahren auch Hovell, EJIL 29 (2018), 427.

'8 Han, Ethics & International Affairs 36 (2022), 37 (47 ff.): ,,Refugees and migrants not
only facilitate UJ prosecutions but also provide the secondary normative imperative as to why
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dass staatliche Volkerstrafverfahren, die auf dem Grundsatz der universellen Juris-
diktion beruhen (wie beispielsweise das Koblenzer Al Khatib-Verfahren), als eine Art
»Integrationsakt™ gesehen werden konnen: Opfergruppierungen wollen das von
ihnen erlittene, als Volkerrechtsverbrechen universell ponalisierte Unrecht aner-
kannt wissen.'? Im Tatortstaat ist dies oft nicht moglich, da dieser im volkerstraf-
rechtlichen Regelfall in die Verbrechen verstrickt ist und die Opfer verfolgt und aus-
geschlossen hat. Der Internationale Strafgerichtshof, der just hierfiir geschaffen
wurde, ist zwar auf universelle Gerichtsbarkeit angelegt, hat diese aber (noch)
nicht erreicht und ist zudem in seinen Ressourcen begrenzt. Daher spielt die Straf-
verfolgung durch die Aufnahmedrittstaaten eine wichtige Rolle. Uber die Verfahren
und die Moglichkeit der aktiven Beteiligung wird Diasporagruppierungen nicht nur
eine Stimme, sondern gerade auch eine politische Handlungsmacht zuriickgegeben.
Im Aufnahmestaat nehmen sie das Justizsystem in Anspruch und werden zugleich als
Neu-Biirgerinnen und -biirger anerkannt und mit einem Recht auf Zugang zum Jus-
tizsystem in die Rechtsgemeinschaft — durch die Doppelverortung der Staaten bei der
Durchsetzung von Volkerstrafrecht: sowohl die des Aufnahmestaates als auch die
iiberstaatliche internationale Rechtsgemeinschaft — integriert.”’ Im Verfahren selbst
erlangen sie Handlungsmacht, indem sie als Nebenklédgerinnen und -kldger im Pro-
zess zugelassen werden. Insofern ist ein Volkerstrafverfahren auch als (beiderseiti-
ger) integrativer Akt zu sehen, der als solcher nicht nur im Interesse der Diaspora-
gruppierungen sondern auch im originiren Interesse des Aufnahmestaates ist.*' Ent-
sprechend ist der Umstand, dass sich groBere Diasporagruppierungen im Inland nie-
dergelassen haben, mit starkem normativem Gewicht im Rahmen der Ausiibung des
Verfolgungsermessens zu beriicksichtigen.

Germany in particular should be acting on behalf of humanity to prosecute these international
crimes.*

' Mégret, TLT 6 (2015), 89 (107) mit Verweis auf Frydman (victim who seeks justice and
has no other place to make herself heard). Nach Mégret, TLT 6 (2015), 89 (100), kommt hinzu,
dass die aus dem Konflikt gefliichteten Opfer die an ihnen begangenen Taten und das ihnen
zugefiigte Leid mit in den Aufnahmestaat bringen. Zudem treffen im Aufnahmestaat oft Opfer
und Téterinnen bzw. Titer, die dieselben Migrationsrouten nehmen, aufeinander. Der Konflikt
und die Verbrechen werden so zu einer Sache auch des Aufnahmestaates. Die volkerstraf-
rechtlichen Verfahren dienen als Instrument des Aufnahmestaates, um diese Situation aus
(volker-)strafrechtlicher Sicht aufzulosen und sich auf Seiten der Opfer zu positionieren.

2 Mégret, TLT 6 (2015), 89 (109 ff.) (exercise of UJ as one integral part of the process of
welcoming refugees and migrants; universal jurisdiction as point of transition from immigrant
to citizen; symbolically founding of their new citizenship); Han, Ethics & International Af-
fairs 36 (2022), 37 (47 ff.): Opfer- und Diasporagruppierungen werden als aktive politische
Akteure anerkannt und nicht nur passive Rezipienten von Hilfsleistungen; Verfahren univer-
seller Jurisdiktion als integrativer Akt, der die Beziehung zwischen dem Aufnahmestaat und
der Diasporagruppierung konstituiert.

2! Mégret, TLT 6 (2015), 89 (109) (act of integration within their host society and a vote of
confidence in its judicial system; expression of a traditional aspiration to be integrated within
the bounded community of a particular polis).
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IV. Zwanzig Jahre Volkerstrafgesetzbuch:
Die Entwicklung der deutschen Volkerstrafrechtspraxis seit 2002

Im Folgenden wird skizziert, wie sich die deutsche Volkerstrafrechtspraxis seit
Inkrafttreten des Volkerstrafgesetzbuchs entwickelt hat. Daraus lésst sich ableiten,
wie die Ausiibung von Ermittlungs- und Verfolgungsermessen iiber die Jahre ge-
handhabt wurde.

1. Erste Dekade: Nichtermittlungs- und Nichtverfolgungspraxis

In den ersten zehn Jahren seiner Existenz zeichnete sich das zum Zeitpunkt seiner
Annahme von allen so hoch gelobte Volkerstrafgesetzbuch vor allem durch seine
Nichtanwendung aus. Der Generalbundesanwalt hat in dieser Zeit sein Ermittlungs-
und Verfolgungsermessen dahingehend ausgeiibt, keine Ermittlungsverfahren, die
Straftaten nach dem Volkerstrafgesetzbuch zum Gegenstand haben, einzuleiten.

Diese Nichtermittlungs- und Nichtverfolgungspraxis wurde vor allem in der deut-
schen Volkerstrafrechtswissenschaft, aber auch im Ausland, kritisch gesehen.22 Das
Volkerstrafgesetzbuch wurde als ,,stumpfe Waffe* oder ,,zahnloser Tiger* bezeich-
net.” Im Zentrum der Kritik stand dabei die tatsichlich misslungene rechtliche Be-
griindung der Nichteinleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen
den damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wegen u.a. der Miss-
handlungen irakischer Gefangener im Gefingniskomplex Abu Ghraib.**

2. Zweite Dekade: Strukturermittlungsverfahren,
,» Terrorismusvolkerstrafrecht* und Volkerstrafgerichtsverfahren

In den letzten zehn Jahren ist im Bereich des deutschen Volkerstrafrechts eine
deutlich verstirkte Ermittlungstiitigkeit zu verzeichnen, die bis heute anhilt.”> Vol-
kerstrafrechtliche Verfahren sind mittlerweile nahezu alltdglich geworden, sowohl
was die Ermittlungs- und Verfolgungstitigkeit des Generalbundesanwalts angeht

2 Vgl. z.B. die Beitriige in JeBberger/Geneuss (Fn. 2). Kritisch u.a. auch Kaleck/Schiiller/
Steiger, KJ 2010, 270; Kref3, ZIS 2007, 515; Zappala, JICJ 4 (2006), 602.

S0 im Titel des Beitrages von Kaleck — ,,Volkerstrafgesetzbuch: Ende der Straflosigkeit
oder stumpfe Waffe gegen Menschenrechtsverletzer?, in: Republikanischer Anwiltinnen-
und Anwilteverein/Holtfort-Stiftung (Hrsg.), Strafanzeige ./. Rumsfeld u. a., 2005, S. 5.

# Vgl. zur Kritik an der rechtlichen Begriindung ausfiihrlich Ambos (Fn. 6), VStGB § 1
Rn. 29 ff.

» Vgl. auch Werle/Jefiberger (Fn. 1), VStGB Einl. Rn. 62: . Knapp zwei Jahrzehnte nach
Einfiihrung des VStGB ldsst sich eine vorsichtig positive Zwischenbilanz ziehen.“ Aktuellere
Zahlen zu volkerstrafrechtlichen Verfahren finden sich in BT-Drs. 20/2851 (20.7.2022) und
BT-Drs. 19/12354 (12.8.2019); vgl. auch Permanent Mission of the Federal Republic of
Germany to the United Nations, Note Verbale 140/2019 v. 22.3.2019, abrufbar unter: www.
un.org/en/ga/sixth/74/universal_jurisdiction/germany_e.pdf.
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als auch hinsichtlich gerichtlicher Verfahren, bei denen Volkerrechtsverbrechen zu
Anklage und Urteil gehoren.

Ausloser dieser Kehrtwende waren in erster Linie die Geschehnisse in Syrien: Die
systematische Verfolgung und Folterung Oppositioneller durch das syrische Regime,
das Eingreifen des sogenannten ,,Islamischen Staates* und anderer jihadistischer be-
waffneter Gruppierungen in den Konflikt, denen sich zudem sogenannte foreign
fighters auch aus Deutschland angeschlossen haben, sowie die durch den Konflikt
ausgelosten Flucht- und Migrationsbewegungen, die eine groe Anzahl der vom
Konflikt betroffene Personen — Opfer, aber auch Titerinnen und Titer — nach
Deutschland fiihrte.

Im Folgenden soll auf drei Kennzeichen dieser gegenwirtigen Volkerstrafrechts-
praxis eingegangen werden. Hinsichtlich des Ermittlungsermessens ist das bereits
angefiihrte Instrument der sogenannten Strukturverfahren hervorzuheben (dazu
a)). Was die personenbezogene Strafverfolgung und auch die volkerstrafrechtlichen
Gerichtsverfahren und Aburteilungen angeht, zeichnet sich eine Art Zweiteilung ab:
Zum einen besteht eine mittlerweile nicht mehr iiberschaubare Anzahl von Verfah-
ren, in denen vor allem sogenannte Syrienriickkehrerinnen und -riickkehrer bzw. ehe-
malige Kdmpferinnen und Kidmpfer nichtstaatlicher bewaffneter Gruppierungen
wegen in der Regel Kriegsverbrechen, mitunter auch Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit abgeurteilt werden. In diesen Verfahren kommt es zu einer kritischen Uber-
lagerung von Volkerstrafrecht und Terrorismusstrafrecht (dazu b) aa)). Zum anderen
existieren einzelne Verfahren, die entweder gegen Vertreterinnen und Vertreter des
Staates gefiihrt werden oder aber einen Volkermordvorwurf zum Gegenstand
haben. Diese Verfahren kennzeichnet, dass sie von Opfergruppierungen und Vertre-
terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft vorangetrieben oder jedenfalls einge-
fordert und sie von der Volkerstrafrechtswissenschaft und in der medialen Bericht-
erstattung intensiv(er) begleitet werden (dazu b) bb)).

a) Strukturermittlungsverfahren

Strukturermittlungsverfahren sind, wie bereits erwéhnt, Ermittlungsverfahren,
die gegen Unbekannt gefiihrt werden und zunichst der Beweissicherung dienen.
Es liegt hier ein tatbezogener Anfangsverdacht aus einer Organisation oder Gruppe
heraus vor. Das Strukturermittlungsverfahren wird mit dem Ziel gefiihrt, die Téterin-
nen und Téter zu individualisieren und bislang noch nicht bekannte Personen zu iden-
tifizieren. Die Strukturermittlungsverfahren dienen so der ndheren Abkldrung einer
kriminellen bzw. kriminogenen Struktur. Gegenstand des Verfahrens ist damit auch
nicht eine bestimmte prozessuale Tat, sondern der volkerstrafrechtsrelevante Ge-
samtkomplex an sich. Gleichwohl stehen in den Strukturermittlungsverfahren die
nicht spezifisch beschuldigtenbezogenen Ermittlungsmafinahmen nach der Strafpro-
zessordnung zur Verfiigung, insbesondere die Vernehmung von Zeuginnen und Zeu-
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gen.”® Neben der Individualisierung eines personenbezogenen Tatverdachts, dienen
die Strukturermittlungsverfahren dazu, ,,antizipierte Rechtshilfe* zu leisten: Die in-
nerhalb des Strukturermittlungsverfahrens gesicherten Beweise werden — gegebe-
nenfalls auch erst Jahre spiter — Strafverfolgungs- und Justizbehorden anderer Staa-
ten oder eines internationalen Strafgerichts zur Verfiigung gestellt.

In Deutschland werden derzeit, soweit bekannt, elf Strukturermittlungsverfahren
gefiihrt,”’” von denen das letzte Anfang Miirz 2022 eingeleitet wurde und den Konflikt
in der Ukraine betrifft.”® Besondere Aufmerksamkeit rief zudem das Strukturermitt-
lungsverfahren gegen Angehorige des syrischen Regimes wegen der Begehung von
Volkerstraftaten hervor. Dieses Strukturermittlungsverfahren mit Bezug auf das sy-
rische Regime wird seit dem 15. September 2011 gefiihrt. Ein weiteres Strukturer-
mittlungsverfahren betrifft Verbrechen des sogenannten ,,Islamischen Staates*, die
im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in Syrien und im Irak begangen
wurden. Von besonderer Relevanz ist hier die Verfolgung sogenannter foreign fight-
ers, die als soldnerdhnliche Kampfer fiir den Einsatz in einem bewaffneten Konflikt
nach Syrien und in den Irak gereist und anschlieBend nach Deutschland zuriickge-
kehrt sind.

b) Personenbezogene Strafverfolgung, Gerichtsverfahren
und Aburteilungen

Die personenbezogenen Verfahren, die zumindest auch volkerstrafrechtliche
Taten zum Gegenstand haben, konnen ihrerseits in zwei Gruppen unterteilt wer-
den: Zum einen sogenannte ,terrorismusvdlkerstrafrechtliche® Verfahren, bei
denen sich terrorismus- und volkerstrafrechtliche Tatvorwiirfe iiberlagern. Zum
anderen ,,reine‘ volkerstrafrechtliche Verfahren, bei denen die Volkerstraftaten
im Zentrum stehen.

aa) ,,Terrorismusvolkerstrafrecht*

Als ,.terrorismusvolkerstrafrechtliche Verfahren werden hier jene Verfahren be-
zeichnet, bei denen sich Terrorismusstrafrecht, also der organisationsbezogene Vor-
wurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach §§ 129a, 129b
StGB, und der Vorwurf einer volkerstrafrechtlichen Einzeltat, in der Regel der Vor-

% Vgl. Biingener, Z1S 2017, 755 (755 Fn. 3).

7' Vgl. Ritscher, ZIS 2019, 599 (599: GBA fiihrt derzeit zehn sogenannte Strukturverfahren
zu diversen Konfliktsituationen rund um den Globus) und BT-Drs. 20/2851, S. 15 (seit 2019
wurde ein Strukturermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Kriegsver-
brechen in der Ukraine nach §§ 8 ff. VStGB eingeleitet).

2 Zur Einleitung des Strukturermittlungsverfahrens Ukraine vgl. z. B. www.spiegel.de/poli

tik/deutschland/ukraine-generalbundesanwalt-ermittelt-wegen-verdacht-auf-russische-kriegsver
brechen-a-20b9eb86-3c2d-4487-a411-cbelae458022.
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wurf eines Kriegsverbrechens, iiberlagern.”” Auch wenn hier materiellrechtlich
VStGB-Tatbestinde zur Anwendung kommen und das Volkerstrafrecht durchaus
weiterentwickelt wird, stehen die volkerstrafrechtliche Delikte nicht im Zentrum;
der Schwerpunkt der Verfahren liegt auf der Mitgliedschaft oder der Unterstiitzung
terroristischer Vereinigungen.® Diese Art von Verfahren ist mittlerweile nahezu all-
tiaglich und ihre Anzahl nahezu uniiberschaubar geworden.”' Ausgehend von diesen
Verfahren lisst sich konstatieren, dass Volkerstrafrecht beim Generalbundesanwalt
und den Gerichten angekommen ist und sich in Deutschland eine Volkerstrafrechts-
praxis etabliert hat. Allerdings spielen diese Verfahren in der wissenschaftlichen und
zivilgesellschaftlichen Diskussion wie auch in der medialen Berichterstattung nur
eine untergeordnete Rolle.

Bei den Angeklagten handelt es sich regelméBig um Mitglieder einer nichtstaat-
lichen bewaffneten Gruppierung, die im Rahmen eines humanitér-volkerrechtlich re-
levanten Konflikts Kriegsverbrechen, in manchen Fillen auch Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, begehen. Uberwiegend sind es Mitglieder des ,,Islamischen Staates*
oder anderer jihadistischer Gruppierungen, die im syrisch-irakischen Konfliktgebiet
aktiv waren. Vor deutschen Gerichten angeklagt und abgeurteilt werden vor allem
sogenannte foreign fighters, das heiflit Minner, die aus Deutschland in das Kampfge-
biet ausgereist sind und dort auf Seiten des ,,Islamischen Staates* etc. gekdmpft
haben oder aber fighters, die im Zuge der konfliktbedingten Migrationsbewegungen
nach Deutschland gekommen sind. Eine weitere Gruppe von Verfahren betrifft soge-
nannte ,,Syrienriickkehrerinnen®, das heif3t Frauen, die aus Deutschland in die vom
»Islamischen Staat kontrollierten Gebiete gereist sind, dort mit Kémpfern verheira-
tet wurden und denen von der Administration des ,,Islamischen Staates* Hduser und
Wohnungen zugewiesen wurden, deren rechtmifBigen Eigentiimerinnen und Eigen-
tiimer zuvor vertrieben worden waren, um den Gebietsanspruch zu sichern.” Die
Kriegsverbrechen gegen Eigentumsdelikte, § 9 Abs. 1 VStGB, wurden hier zugleich
als Beteiligungstaten im Sinne der §§ 129a, 129b StGB gewertet.

¥ Vgl. zu dieser Uberlagerung kritisch Geneuss, in: JeBberger/Vormbaum/Burghardt
(Hrsg.), Strafrecht und Systemunrecht — Festschrift fiir Gerhard Werle, 2022, S. 105 {f.; dies.,
ZStW 133 (2021), 1001. Vgl. auch Zimmermann, GA 2022, 195.

0 Vgl. auch BT-Drs. 19/12354, S. 2 (beim GBA befassen sich die Volkerstrafrechtsreferate
ausschlieBlich mit Verfahren, deren Schwerpunkt im Bereich der Straftaten nach dem VStGB
liegt. In der Terrorismusabteilung werden zudem Verfahren gefiihrt, deren Schwerpunkt auf
der Mitgliedschaft oder der Unterstiitzung terroristischer Vereinigungen liegt und in denen es
auch um VerstoBe gegen das VStGB gehen kann).

31 Ein Uberblick iiber die sog. Syrienverfahren vor deutschen Gerichten findet sich bei
Wegner, in: Barbosa/Mazzacuva/Ochi (Hrsg.), Contemporary Challenges and Alternatives to
International Criminal Justice (8th AIDP Symposium for Young Penalists, Maastricht, 10—11
June 2021), 2022, S. 167 (177 ft.).

32Vgel. z.B. Ritscher, ZIS 2019, 599 (600).
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bb) Fokus Volkerstrafrecht

Anders gelagert sind hingegen jene Verfahren, bei denen die volkerstrafrechtli-
chen Tatbestinde im Zentrum stehen. Es handelt sich nur um vereinzelte Verfahren,
auf die sich die volkerstrafrechtswissenschaftliche, zivilgesellschaftliche und media-
le Offentlichkeit konzentriert. In diesen Verfahren sind die Titer volkerstrafrechtli-
cher Taten dem Staat zuzurechnen. In erster Linie ist hier das sogenannte Al Khatib-
Verfahren vor dem OLG Koblenz zu nennen, auf das sogleich ausfiihrlich zuriickzu-
kommen sein wird. Zudem sind gerade auch wegen der Wucht des damit einherge-
henden volkerstrafrechtlichen Vorwurfs jene Verfahren, die Volkermordtaten zum
Gegenstand haben, hier zu verorten. Als Beispiel kann hier das Verfahren gegen
Taha Al.-J. genannt werden, der im ersten Verfahren weltweit vom OLG Frankfurt
am Main wegen Volkermordtaten an den Jesidinnen und Jesiden angeklagt und ver-
urteilt worden war.*

Weil es sogleich noch relevant wird, wird hier niher auf das vor dem OLG Ko-
blenz gefiihrte Al Khatib-Verfahren eingegangen.** Es handelt sich um den weltweit
ersten und auch bis heute einen der wenigen Prozesse zur Aufarbeitung volkerrecht-
licher Verbrechen des syrischen Assad-Regimes. Das Koblenzer Verfahren, das von

einem erheblichen internationalen Medieninteresse begleitet wurde, wird als Verfah-

ren mit ,historische[r] Dimension®,* als ,Meilenstein der internationalen Straf-

rechtsgeschichte bezeichnet, dem Verfahren wird eine ,,offensichtliche[] histori-
sche[] Bedeutung* beschieden.® In dem Verfahren ging es im Kern um die Rolle
des syrischen Geheimdienstes zu Beginn der Revolution bei der gewaltsamen Unter-
driickung syrischer Oppositioneller. Der Geheimdienst hatte die Aufgabe, die Pro-
testbewegungen so friih wie moglich zu stoppen und die Zivilbevolkerung einzu-
schiichtern. Im Koblenzer Verfahren waren mit Anwar R. und Eyad A. zwei ehema-

33 Siehe hierzu bereits oben Fn. 14.

*Im Zusammenhang mit den Verbrechen des syrischen Regimes sind zwei weitere Ver-
fahren zu nennen: Mitte Januar 2022 begann vor dem OLG Frankfurt am Main die Haupt-
verhandlung gegen Alaa M., einen ehemaligen Assistenzarzt in einem Militdrkrankenhaus im
syrischen Homs, dem vorgeworfen wird, Menschen gefoltert, getotet und sexuell misshandelt
zu haben. Angeklagt sind unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Schlielich
hat das vom Generalbundesanwalt seit Mai 2018 gefiihrte personenbezogene Ermittlungs-
verfahren gegen Jamil Hassan, dem ehemaligen Leiter des syrischen Geheimdienstes der
Luftwaffe, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fiir Aufmerksamkeit gesorgt. Thm
wird vorgeworfen, mitverantwortlich zu sein fiir die Folter und unmenschliche Behandlung
von mehreren tausend Gefangenen in den Haftanstalten des Geheimdienstes in den Jahren
2011 bis 2013. Auf Antrag erliel der Bundesgerichtshof einen Haftbefehl gegen Hassan, der
weltweit ausgeschrieben wurde; vgl. https://learngerman.dw.com/de/deutsche-justiz-jagt-syri
schen-geheimdienstchef-jamil-hassan/a-44199467.

3 Sehl, Das Weltstrafrecht am Limit, LTO v. 12.01.2022, abrufbar unter: https://www.lIto.
de/persistent/a_id/47189/.

3 Burghardt/Thurn, KJ 2022, 109 (109f.). Vgl. auch Ambos (Fn. 6), VStGB § 1 Rn. 33g:
,,Das Verfahren wird vor allem von auslindischen Beobachtern als historisch angesehen.*
(Hervorhebung hinzugefiigt). Vgl. zum Verfahren auch BPB/ECCHR (Hrsg.), Syrische
Staatsfolter vor Gericht (2023).
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lige Angehorige des syrischen Geheimdienstes angeklagt. Beiden wurde vorgewor-
fen, im beriichtigten Militdrgefingnis Al Khatib in Damaskus in den Jahren 2011 und
2012 an Folterungen und T6tungen von Oppositionellen beteiligt gewesen zu sein.
Wihrend Anwar R. die zugehorige Verhorabteilung leitete, hatte Eyad A. fliehende
Demonstranten gesucht und festgenommen und in das Gefiangnis verbracht. Eyad A.
wurde im Februar 2021 wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlich-
keit gemdB § 7 Abs. 1 Nr. 5, Nr. 9 VStGB, 27 StGB zu einer Haftstrafe von vier Jah-
ren und sechs Monaten verurteilt. Anwar R. wurde im Januar 2022 wegen eines Ver-
brechens gegen die Menschlichkeit in Form von T6tung, Folter, schwerwiegender
Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und sexueller Notigung in Tateinheit mit
Mord in 27 Fillen, gefihrlicher Korperverletzung in 25 Fillen, besonders schwerer
Vergewaltigung, sexueller Notigung in zwei Fillen, iiber eine Woche dauernder Frei-
heitsberaubung in 14 Fillen, Geiselnahme in zwei Fillen und sexuellen Missbrauchs
von Gefangenen in drei Fillen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

V. Volkerstrafrechtliche Ermessensentscheidungen
jenseits des Generalbundesanwalts: Das Koblenzer Al Khatib-Verfahren

Jenseits des Ermittlungs- und Verfolgungsermessens des Generalbundesanwalts
zeigt sich, dass aufgrund der Entwicklung der deutschen Volkerstrafrechtspraxis —
Ermittlungsverfahren werden eingeleitet und vorangetrieben, Anklagen werden er-
hoben, Straftaten nach dem Volkerstrafgesetzbuch werden zum Gegenstand von Ver-
fahren vor deutschen Gerichten — Ermessensentscheidungen in volkerstrafrechtli-
chen Konstellationen mittlerweile auch von anderen Akteuren zu treffen sind. Na-
mentlich sind es die zustindigen Oberlandesgerichte, die sich in den letzten Jahren
erstmalig mit volkerstrafrechtlichen Sachverhalten zu befassen hatten.”” Das heift:
Wihrend die Verfolgung von Voélkerrechtsverbrechen beim Generalbundesanwalt
mittlerweile den Status eines gewissen Alltagsgeschifts erlangt hat, sind mit den
Oberlandesgerichten nun auch neue Akteure mit Volkerstrafrecht beschéftigt. Ent-
sprechend treten Fragen und Probleme, mit denen sich vor zwanzig Jahren der Ge-
neralbundesanwalt konfrontiert sah, freilich unter anderen Vorzeichen, bei den Ge-
richten auf. Dabei zeigt sich, dass auch den deutschen Oberlandesgerichten die
Selbstverortung innerhalb des Systems volkerrechtlicher Strafrechtspflege Schwie-
rigkeiten bereitet. Exemplarisch hierfiir stehen zwei sitzungspolizeiliche Entschei-
dungen aus dem vor dem OLG Koblenz gefiihrten Al Khatib-Verfahren. In beiden
Entscheidungen hat das Gericht — genauer: die Vorsitzende Richterin — nach dem
ihr sitzungspolizeilich er6ffneten Ermessen entschieden.

37 Auf Gerichtsebene sind fiir die Durchfiihrung der Verfahren und die Aburteilungen von
Straftaten nach dem VStGB die Oberlandesgerichte zustindig, genauer gesagt jene Oberlan-
desgerichte, in deren Bezirk die jeweilige Landesregierung ihren Sitz hat, § 120 Abs. 1 Nr. 8
GVG.
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1. Tonaufzeichnung der Hauptverhandlung

Die erste Entscheidung betraf die Tonaufzeichnung der Hauptverhandlung bzw.
von Teilen der Hauptverhandlung. Die Aufzeichnung war wegen der grolen Bedeu-
tung des Al Khatib-Verfahrens verschiedentlich, unter anderem von Angehorigen der
deutschen Vélkerstrafrechtswissenschaft, angeregt worden.*® Eine Tonaufzeichnung
,,der Verhandlung einschlieBlich der Verkiindung der Urteile und Beschliisse* ist seit
Mitte April 2018 nach § 169 Abs. 2 S. 1 GVG ,,zu wissenschaftlichen und histori-
schen Zwecken* moglich, ,,wenn es sich um ein Verfahren von herausragender zeit-
geschichtlicher Bedeutung fiir die Bundesrepublik Deutschland handelt*.*® Uber die
Aufzeichnung entscheidet das Gericht nach pflichtgemidlem Ermessen (,,konnen
[...] von dem Gericht zugelassen werden®).

Im Al Khatib-Verfahren entschied das Gericht (mehrfach) gegen eine Tonaufnah-
me. Eine erste Entscheidung wurde mit Zweifeln an der herausragenden zeitge-
schichtlichen Bedeutung des Verfahrens fiir die Bundesrepublik Deutschland be-
griindet; zudem argumentierte das Gericht, dass Tonaufzeichnungen das Aussage-
verhalten der Zeuginnen und Zeugen beeinflussen konnten.** Spiter wurde auch
die Anregung, zumindest die Plidoyers und die Urteilsbegriindung aufzuzeichnen,
negativ beschieden.*' Erneut fiihrte das Gericht an, es sei zweifelhaft, ob das vorlie-
gende Verfahren fiir die Bundesrepublik Deutschland von zeitgeschichtlicher Bedeu-
tung ist. Zwar sei das Verfahren von herausragender Bedeutung fiir die syrische Be-
volkerung — aber eben nicht fiir Deutschland. Und weiter: Sonst wire ja jedes Ver-
fahren, in dem die Voraussetzungen des § 7 VStGB gepriift wiirden, ein Verfahren im
Sinne des § 169 Abs. 2 S. 1 GVG, weil stets ein iiberregionales Interesse betroffen
sei.

¥ So im Juni 2020 von Prof. Dr. Stefanie Bock vom Internationalen Forschungs- und
Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse in Marburg.

¥ Gesetz zur Erweiterung der Medienoffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbes-
serung der Kommunikationshilfen fiir Menschen mit Sprach- und Horbehinderungen (Gesetz
iiber die Erweiterung der Mediendffentlichkeit in Gerichtsverfahren — EM6GG) v. 8.10.2017,
BGBL. I S. 3546, in Kraft getreten am 18.4.2018. In der Gesetzesbegriindung (BT-Drs. 18/
10144, S. 19, 27) werden als Beispiele fiir Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher
Bedeutung fiir die Bundesrepublik Deutschland genannt die Frankfurter Auschwitz Prozesse
und der Miinchener NSU Prozess. Weniger konkret wird verwiesen auf ,,Verfahren mit ter-
roristischem oder politischem Hintergrund* und solchen, ,,die Werteentscheidungen von ge-
samtgesellschaftlicher Bedeutung beriihren*. Zugelassen wurden Tonbandaufzeichnungen
bisher in verschiedenen Verfahren, in denen es um die Spitverfolgung von NS-Verbrechen
geht, zudem ist die Hauptverhandlung gegen den Attentéter von Halle aufgezeichnet worden;
vgl. Burghardt/Thurn, KJ 2022, 109 (112f.).

0 Gegen dieser Argumentation Burghardt/Thurn, KJ 2022, 109 (110f.): keine empirischen
Belege fiir die Annahme eines solchen Effekts; zudem sei das Argument vor dem Hintergrund
nicht schliissig, dass die Aufzeichnungen erst 30 Jahre spiter und nur der Forschung zu-
génglich wiirden.

*'Vgl. zu diesem Antrag die Pressemitteilung des ECCHR v. 1.7.2021, abrufbar unter:
www.ecchr.eu/pressemitteilung/syrien-verfahren-koblenz-wissenschaftler-fordern-ton-aufzeich
nung.
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Diese Begriindung lésst sich in zweifacher Hinsicht hinterfragen: Zum einen ist
der Verweis auf § 7 VStGB und die stete Betroffenheit eines tiberregionalen Interes-
ses zu pauschal und undifferenziert. Nicht jedes Verfahren, das den Vorwurf von
Menschlichkeitsverbrechen — oder auch Kriegsverbrechen, anders moglicherweise
bei Volkermordtaten und vor allem beim Verbrechen der Aggression — zum Gegen-
stand hat, ist zwingend ein Verfahren, dem herausragende zeitgeschichtliche Bedeu-
tung zukommt. Auch wenn es sich hier in aller Regel um gravierende Verbrechen
handelt und in der Tat aufgrund der volkerstrafrechtlichen Natur der Tatbestinde,
die nur im Rahmen von massiver Gewaltkriminalitét in Konfliktsituationen zur An-
wendung kommen, ein iiberregionales — bessergesagt iibernationales — Interesse be-
troffen ist, kommt nicht allen Verfahren die gleiche Relevanz zu. So waren auch in
anderen Verfahren, vor allem in den ,terrorismusvdlkerstrafrechtlichen® Verfahren
gegen Syrienriickkehrer und -riickkehrerinnen, Menschlichkeitsverbrechen (und
Kriegsverbrechen) Gegenstand der Hauptverhandlung; eine Tonaufzeichnung
wurde hier jedoch nicht diskutiert. Das Al Khatib-Verfahren war jedoch das weltweit
erste Verfahren, das Verbrechen des syrischen Regimes zum Gegenstand hatte. Ent-
sprechend ist das ,,liberregionale Interesse* hier anders zu bewerten und gewichten;
dies hat nicht zuletzt die internationale mediale Begleitung des Prozesses gezeigt. Im
Ergebnis wird durch den undifferenzierten Verweis auf § 7 VStGB die Bedeutung des
Al Khatib-Verfahrens verkannt, was sich auch im Rahmen der Ermessensausiibung
durch eine Geringgewichtung der Bedeutung des Verfahrens niederschligt.

Zweitens ldsst sich der Begriindung entnehmen, dass sich das Gericht nicht als
Akteur im System volkerrechtlicher Strafrechtspflege verortet. Wie der Generalbun-
desanwalt sind auch deutsche Gerichte in volkerstrafrechtlichen Verfahren als Ak-
teure innerhalb nicht nur des deutschen Strafjustizsystems, sondern auch des Systems
volkerrechtlicher Strafrechtspflege situiert. Wie bei der Ausiibung des Ermittlungs-
und Verfolgungsermessens durch den Generalbundesanwalt ,,vervolkerstrafrecht-
licht*, das heif3t verdndert und internationalisiert sich auch hier das Umfeld ermes-
sensrechtlicher Entscheidungen.* In der Entscheidung iiber die Tonaufzeichnungen
im Al Khatib-Verfahren wurde das Entscheidungsumfeld hingegen ausdriicklich rein
national gehalten. Dem Gericht ist dabei zuzugestehen, dass in § 169 Abs. 2 S. 1
GVG ausdriicklich auf die Bedeutung des Verfahrens fiir die Bundesrepublik
Deutschland verwiesen wird. Ausweislich der Gesetzesbegriindung war damit je-
doch eine Abgrenzung von Verfahren mit rein regionaler oder lokaler Bedeutung in-
tendiert, nicht hingegen eine Ausgrenzung von Verfahren mit iiberstaatlicher — inter-
nationale Gemeinschaft — oder auch zwischenstaatlicher — deutsches Verfahren, das
im Ausland begangene Vélkerrechtsverbrechen zum Gegenstand hat — Bedeutung.*
Insofern lésst sich § 169 Abs. 2 S. 1 GVG durchaus auch so auslegen, dass sie auch

42 Ahnlich auch Burghardt/Thurn, KJ 2022, 109 (111): Deutschland wird in diesen Ver-
fahren im Interesse der internationalen Gemeinschaft titig, daher kann fiir die Frage der
Tonaufzeichnung nicht alleine die innerdeutsche Perspektive maBgeblich sein, Zweck und
Begriindung der Verfahren verpflichten zur Internationalisierung der Betrachtung.

“ BT-Drs. 18/10144, S. 27.
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Verfahren von internationaler Bedeutung erfasst. Zum anderen ldsst sich argumen-
tieren, dass sich bei vor einem deutschen Gericht auf Grund des Weltrechtsprinzips
gefiihrten (rein) volkerstrafrechtlichen Verfahren iiber das Interesse der internationa-
len Gemeinschaft an einer Strafverfolgung in Deutschland stets auch ein Interesse
Deutschlands an dem Verfahren ableiten lisst.* Dieses nationale Interesse an dem
Verfahren ist dann mit besonderem Gewicht in den Abwégungsprozess einzustellen,
wenn, wie im Al Khatib-Verfahren, die Strafverfolgung von im Inland anséssigen
Diasporagruppierungen mit angestrengt und begleitet wurde.

Im Ergebnis hitte das Gericht im Al Khatib-Verfahren im Sinne einer volker-
rechtsfreundlichen Auslegung der Norm in den Abwigungsprozess sowohl iiber-
staatliche Interessen der internationalen Gemeinschaft in den Abwigungsvorgang
einstellen miissen, als auch erkennen, dass das Interesse der syrischen, in Deutsch-
land authiltigen Diasporagruppierungen als originir inldndisches Interesse zu be-
riicksichtigen ist.

In dem im Februar 2023 veroffentlichten Eckpunktepapier des Bundesministeri-
ums der Justiz zur Fortentwicklung des Volkerstrafrechts wird eine derartige Prizi-
sierung angekiindigt: Es soll klargestellt werden, dass Verfahren von herausragender
und zeitgeschichtlicher Bedeutung auch volkerstrafrechtliche Verfahren sein kon-
nen, die Taten im Ausland betreffen, die Bedeutung der Verfahren sich also nicht
auf Deutschland beziehen muss.

2.,,Die Gerichtssprache ist Deutsch*: Ubersetzung des Verfahrens

Auch in einer zweiten (Ermessens-)Entscheidung scheint die Verortung des Ver-
fahrens zumindest auch jenseits der rein nationalen Strafrechtsordnung durch das
Gericht nicht, jedenfalls nicht hinreichend, beriicksichtigt worden zu sein. Hier hat-
ten akkreditierte syrische Pressevertreterinnen und -vertreter beim Gericht die Er-
moglichung eines Zugangs zu einer Ubersetzung des Verfahrens ins Arabische be-
antragt. Dies wurde vom Gericht mit der Begriindung abgelehnt, die ,,Gerichtsspra-
che sei deutsch. Dies gelte auch fiir Verfahren nach dem Volkerstrafgesetzbuch. Der
Umstand, dass die Beschwerdefiihrer des Deutschen nicht méchtig seien, liege in
deren Verantwortungssphire.“* Abgelehnt wurde auch die Zulassung zur gerichts-
eigenen Ubersetzungsanlage aus justizokonomischen Griinden, weil dies ,,den Ein-
satz erheblicher zusitzlicher staatlicher Ressourcen zur Bereithaltung, Wartung

(Desinfektion) und Uberwachung der Nutzung [erfordere]“.*

a4 Vgl. auch ECCHR, Betroffenenrechte stirken — Strafbarkeitsliicken schlieBen, Stel-
lungnahme zum Reformbedarf des deutschen Volkerstrafrechts im Hinblick auf prozessuale
Rechte, sexualisierte und reproduktive Gewalt sowie zwangsweises Verschwindenlassen,
Mirz 2022, S. 6f., abrufbar unter: www.ecchr.eu/publikation/betroffenenrechte-staerken-straf
barkeitsluecken-schliessen.

4 So die Zusammenfassung der Argumentation in BVerfG, Beschl. v. 18.8.2020 — 1 BvR
1918/20. Vgl. § 184 S. 1: ,,Die Gerichtssprache ist deutsch.

“ Vgl. BVerfG, Beschl. v. 18.8.2020 — 1 BvR 1918/20.
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Diese Begriindung des OLG Koblenz wurde vom Bundesverfassungsgericht kri-
tisiert, und zwar ausdriicklich mit Verweis auf die Rolle des deutschen Gerichts und
die Bedeutung des Verfahrens fiir die internationale Gemeinschaft und die betroffene
syrische (Diaspora-)Gemeinschaft.*’ Das Gericht verweist auf das ,,groBe[] Informa-
tionsbediirfnis [...] gerade in der syrischen Bevolkerung — in Syrien selbst und unter
Exilanten in anderen Teilen der Welt*“, das im Rahmen der Ermessensausiibung in die
Abwigung einzustellen sei, und das dies ,,angesichts des von den Beschwerdefiihrern
betonten Umstands, dass die Bundesrepublik hier eine Gerichtszustdndigkeit fiir sich
beansprucht, die nach allgemeinen Grundsitzen nicht bestiinde, sondern die gerade
dem besonderen, die internationale Gemeinschaft als Ganze beriihrenden Charakter
der infrage stehenden Straftaten geschuldet ist“ umso mehr gelte.*® Im Ergebnis stellt
das Bundesverfassungsgericht fest, dass akkreditierte Medienvertreterinnen und
-vertreter die Moglichkeit haben miissen, das Verfahren in arabischer Sprache zu ver-
folgen, um eine gleichberechtigte reelle Teilhabe an den Berichterstattungsmoglich-
keiten zu gerichtlichen Verfahren zu erhalten.®

Jenseits der Moglichkeit der Berichterstattung durch Medien aus der jeweils von
den volkerstrafrechtsrelevanten Konflikten betroffenen Region ist gerade bei deut-
schen Volkerstrafverfahren auf Grundlage des Weltrechtsprinzips, die von Diaspo-
ragruppierungen in Deutschland aktiv begleitet werden, auch deren sprachliche Teil-
habe durch Ubersetzung der Verfahrensinhalte sicherzustellen. Dies kann als Teil der
Integrationsbemiihungen begriffen werden.*® Zudem ist es Ziel auch dieser national-
volkerstrafrechtlichen Verfahren, die Teil des arbeitsteilig agierenden Systems vol-
kerrechtlicher Strafrechtspflege sind, zur Ermoglichung der gesamtgesellschaftli-
chen Aufarbeitung des systemischen Unrechts beizutragen; von daher ist es relevant,
der betroffenen Zivilgesellschaft insgesamt sprachliche Teilhabe zu ermdglichen.’!
SchlieBlich kénnen auch nur bei Sicherstellung sprachlichen Verstidndnisses die vol-
kerstrafrechtsspezifischen Ziele der Verfahren erreicht werden: Etablierung der
Wahrheit und Wirken gegen Kollektivschuldthese.™

47 BVerfG, Beschl. v. 18.8.2020 — 1 BvR 1918/20. Dazu auch Bock/Wagner, NJW 2020,
3146.

* BVerfG, Beschl. v. 18.8.2020 — 1 BvR 1918/20.
* BVerfG, Beschl. v. 18.8.2020 — 1 BvR 1918/20.

% Vgl. zur Bedeutung der sprachlichen Teilhabe die Aussagen der Mitglieder der syrischen
Community, die das Verfahren vor dem OLG Koblenz begleitet haben, als das Urteil gegen
Eyad A. ins Arabische simultan iibersetzt wurde: ,, That really meant something. It made a
huge difference... I would not have felt the same if I was there listening to a person read the
verdict for three hours in German.”; Ameenah Sawwan, zitiert nach C. Bailey, ‘Syrian War
Crimes on Trial in Germany: Will Justice be Lost in Translation?’, The New Humanitarian v.
21.10.2021, abrufbar unter: www.thenewhumanitarian.org/2021/10/21/syrian-war-crimes-tri
al-germany-will-justice-be-lost-translation.

' Vel. auch ECCHR (Fn. 44), S. 7f.
32 Vgl. Werle/Jef3berger, Volkerstrafrecht, 5. Aufl. 2020, Rn. 133 ff.
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Auch hier stellt das Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz Ande-
rungen in Aussicht: Zum einen soll § 185 GVG erginzt werden, um klarzustellen,
dass auch Medienvertreter die Verdolmetschung nutzen konnen, um iiber volkerstraf-
rechtliche Verfahren vor deutschen Gerichten aus erster Hand berichten zu konnen.
Zum anderen stellt das Ministerium in Aussicht, nationale Urteile mit Bezug zum
Volkerstrafrecht ins Englische tibersetzen zu lassen, um sie so fiir die nicht-deutsch-
sprachige Justiz, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zugédnglich zu machen.

VI. Fazit, Ausblick und Reformiiberlegungen

Als Fazit der vorangehenden Uberlegungen kann festgehalten werden, dass die
Selbstverortung des Generalbundesanwalts im System volkerrechtlicher Strafrechts-
pflege mittlerweile, in der zweiten Dekade nach Inkrafttreten des Volkerstrafgesetz-
buchs, soweit erfolgt ist. Der Generalbundesanwalt scheint seine Position als deut-
sche Strafverfolgungsbehorde im Volkerstrafjustizsystem gefunden zu haben. Dies
zeigt sich auch weitgehend in der Ausiibung zumindest des Ermittlungsermessens
und der Einleitung von Strukturermittlungsverfahren zur Beweissicherung, wihrend
die Ausiibung des Verfolgungsermessens nach dem Leitmotiv ,,no safe haven Ger-
many* defensiv gehandhabt wird und nur selten zur Aufnahme einer personenbezo-
gene Strafverfolgung fiihrt, sofern die Beschuldigten nicht im Inland angetroffen
werden. Die Feuerprobe, das heift der zukiinftige Umgang mit politisch heikleren
Verfahren steht freilich noch bevor.

Allerdings scheinen die in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten des Volker-
strafgesetzbuchs beim Generalbundesanwalt aufgetretenen Verortungsschwierigkei-
ten und damit die Diskussion um die Ausiibung des Ermessens in volkerstrafrecht-
lichen Kontexten mittlerweile an einer anderen Stelle und bei anderen Akteuren des
deutschen Justizsystems aufzutreten, namentlich bei den Oberlandesgerichten, die
sich nunmehr verstiarkt mit Verfahren mit volkerstrafrechtlichem Bezug befassen.
Exemplarisch hierfiir stehen die zwei nédher vorgestellten sitzungspolizeilichen Ent-
scheidungen aus dem Koblenzer Al Khatib-Verfahren. Ahnlich wie beim General-
bundesanwalt wird es wohl auch hier eine Zeit dauern, bis die Institutionen und
die handelnden Personen ihre funktionelle Rollenerweiterung verinnerlichen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich abschliefend die Frage nach Reformbe-
darf.”

33 Zur Diskussion um weitergehenden Reformiiberlegungen im Sinne einer ,,Volkerstraf-
prozessordnung® vgl. Jeflberger/Geneuss, in: JeBBberger/Geneuss (Fn. 2), S. 293 (301f.); die
Stellungnahmen der Sachverstindigen der 6ffentlichen Anhdrung im Ausschuss fiir Recht und
Verbraucherschutz des Bundestages zum Thema ,,Keine Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen —
Volkerstrafprozesse in Deutschland voranbringen v. 25.4.2016; Werle/Jefiberger (Fn. 1),
VStGB Einl. Rn. 72.
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Zum einen ist zu iiberlegen, die (zumindest volkerstrafrechtlichen) Strukturer-
mittlungsverfahren ausdriicklich als Beweissicherungsverfahren in der Strafprozess-
ordnung regeln, nicht zuletzt, um ihre Bedeutung im volkerstrafrechtlichen Kontext
hervorzuheben. Angelehnt werden konnte diese Regelung an die situationsbezoge-
nen Vorermittlungen (preliminary investigations) im IStGH-Statut, die eine ver-
gleichbare Funktion erfiillen.

Zweitens, hier aber nur am Rande zu erwihnen, wird im volkerstrafrechtlichen
Schrifttum im Zusammenhang mit der staatsanwaltlichen Ermessensentscheidung
nach § 153f StPO deren gerichtliche Uberpriifbarkeit angemahnt. Argumentieret
wird, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft das Risiko berge, dass die
vom Gesetzgeber ausdriicklich normierte universelle deutsche Strafgewalt iiber Vol-
kerrechtsverbrechen auf prozessualem Wege desavouiert werden konne und deshalb
eines ,,gerichtlichen Gegengewichts* bediirfe.’* Rechtstechnisch lieBe sich dies sys-
temgemél und am einfachsten durch die Aufnahme eines gerichtliches Zustim-
mungserfordernisses in § 153f StPO erreichen.”

Drittens ist zu erwégen, ob volkerstrafrechtliche Verfahren nicht auch auf gericht-
licher Ebene bei einem bestimmten Oberlandesgericht zu konzentrieren wiren. Eine
solche Zustidndigkeitskonzentration trdgt nicht nur zur Spezialisierung bei, sondern
mag auch der Akzeptanz einer Rollenerweiterung zutréglich sein.

Viertens wire eine gesetzgeberische Klarstellung wiinschenswert, dass von § 169
Abs. 2 S. 1 GVG auch Verfahren erfasst sein konnen, denen iiberstaatliche zeitge-
schichtliche Bedeutung zukommt.*® Erfasst werden damit dann vor allem jene Ver-
fahren, bei denen die Strafgewalt deutscher Strafverfolgungsbehorden und Gerichte
auf dem Grundsatz universeller Jurisdiktion beruht und die systematisches — vor
allem auch: staatliches — Unrecht aufarbeiten. Eine entsprechende Anderung
wurde im Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz zur Fortentwicklung
des Volkerstrafrechts angekiindigt.

SchlieBlich sollte besonderer Wert darauf gelegt werden, die gerade auch interna-
tionale und die spezifisch betroffene mediale und zivilgesellschaftliche Offentlich-
keit iiber die volkerstrafrechtliche Praxis in Deutschland zu beteiligen. Hierzu sollte
unter anderem erwogen werden, die Vorschriften zur Gerichtssprache anzupassen,
um in bestimmten Volkerstrafverfahren, bei denen ein spezifisches und herausragen-
des Interesse von Personengruppen aus einem konkreten Sprachraum besteht, die
sprachliche Teilnahme, ggf. vermittelt tiber akkreditierte Medienvertreterinnen
und -vertreter, zu ermdglichen.”” Das Eckpunktepapier des Bundesministeriums

% Vgl. ausfiihrlich Ambos (Fn. 6), VStGB § 1 Rn. 34 f. Das ECCHR spricht sich dafiir aus,
Volkerstraftaten ausdriicklich von dem externen Weisungsrecht des Bundesministers bzw. der
Bundesministerin der Justiz geméB § 147 Abs. 1 GVG auszunehmen, um schon dem Schein
politischer Einflussnahme entgegenzuwirken; vgl. ECCHR (Fn. 44), S. 8.

¥ Vel. Ambos (Fn. 6), VStGB § 1 Rn. 35.

% So auch ECCHR (Fn. 44), S. 6f.

" ECCHR (Fn. 43), S. 7f.
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der Justiz adressiert diese Erwigung, indem Medienvertreterinnen und -vertretern in
volkerstrafrechtlichen Gerichtsverfahren Zugang zur Verdolmetschung gewihrt
werden soll. Zudem sollen volkerstrafrechtliche Urteile deutscher Gerichte ins Eng-
lische tibersetzt werden.



Angemessen selektiv und inklusiv?

Volkerstrafverfahren in Deutschland im Licht
der projektsolidarischen Rechtfertigung des Weltrechtsprinzips

Von Antje du Bois-Pedain

L. Einleitung

Als ich vor knapp einem Jahrzehnt eine projektsolidarische Legitimation welt-
rechtspflegender Strafverfolgung entwickelt habe,' war die rechtsethische Akzepta-
bilitit des Weltrechtsprinzips gerade neu zur Diskussion gestellt worden.” Die vol-
kerrechtlichen Stellungnahmen tendierten — der volkerrechtlichen Rechtsquellenleh-
re entsprechend — zu einer Konzentration auf die Frage, inwieweit das Weltrechts-
prinzip in Staatenpraxis und volkerrechtlichen Abkommen eine Stiitze finde.?
Damit kontrastierte eine rechtsethische Debatte, die sich oft bewusst von rechtsdog-
matischen Fragen 16ste und Konzeptionen von Volkerrechtsverbrechen und von
staatlichen Pflichten und Kompetenzen entwickelte, die in dem erreichten Stand
des Volkerrechts wenig Verankerung fanden.* Vor diesem Hintergrund hatte ich
mir zum Ziel gesetzt, eine rechtsethisch fundierte Begriindung des Universalitits-
prinzips zu entwickeln, die auch rechtsdogmatisch anschlussfihig wire, d. h., welt-
rechtspflegende Strafrechtspflege prinzipiell legitimieren konnte, und zwar in einer
Form und in einem Umfang, mit der die Rechtspraxis entweder schon im Einklang

! Dieser Beitrag ist eine aktualisierte und erweiterte Fassung von Du Bois-Pedain, in:
v. Hirsch/Seelmann/Neumann (Hrsg.), Solidaritdt im Strafrecht: Zur Funktion und Legitima-
tion strafrechtlicher Solidarititspflichten, 2013, S. 231 ff.

? Eingehend Gdirditz, Weltrechtspflege, Eine Untersuchung iiber die Entgrenzung staatli-
cher Strafgewalt, 2006. Siehe auch Cassese, JICL 1 (2003), 589.

* Vgl. hierzu Reydams, in: Schabas/Bernaz (Hrsg.), Routledge Handbook of International
Criminal Law, 2011, S. 337 ff.; Weigend, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Straf-
recht, Festschrift fiir Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005, S. 955 ff. Aus der jiingeren Dis-
kussion siehe insb. Tomuschat, in: JeBberger/Vormbaum/Burghardt (Hrsg.), Strafrecht und
Systemunrecht, Festschrift fiir Gerhard Werle zum 70. Geburtstag, 2022, S. 511 ff.

*Tllustrativ hierzu: Kohler, JRE 11 (2003), 435; Renzo, Law and Philosophy 31 (2012),
443 und Duff, in: Besson/Tasioulas (Hrsg.), The Philosophy of International Law, 2010,
Kap. 29. Zu dem Methodenproblem, rechtsethisch und rechtstechnisch begriindete Stand-
punkte dialogisch zusammenzubringen, siehe auch Robinson, Justice in Extreme Cases, Cri-
minal Law Theory Meets International Criminal Law, 2020, Kap. 3. Vgl ferner Pawlik, ZIS
2006, 274.
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stiinde oder ohne eine Fundamentalrevision geltenden Volkerrechts in Einklang ge-
bracht werden konnte. Das doppelte Ziel dieses Beitrags ist es, die projektsolidari-
schen Dimensionen einiger jiingerer volkerstrafrechtlicher Strafverfahren aufzuzei-
gen und so das Potenzial dieser Perspektive fiir die Verfahrensanalyse und die
Rechtsfortbildung weiterzuentwickeln.’

Im zweiten Teil des Beitrags wird die projektsolidarische Rechtfertigung welt-
rechtspflegender Strafrechtspflege vorgestellt. Dieser Darstellung folgt im dritten
Teil eine Diskussion des von einem Sondergericht im Senegal im Auftrag der Afri-
kanischen Union durchgefiihrten Strafverfahrens gegen Hisseéne Habré aus projekt-
solidarischer Perspektive. AbschlieBend werden im vierten Teil Verfahrensaspekte
von in Deutschland durchgefiihrten Volkerstrafverfahren darauthin untersucht, ob
und inwieweit eine offene projektsolidarische (Um-)Orientierung solcher Strafver-
fahren rechtspolitisch erstrebenswert wire.

II. Das projektsolidarische Modell
weltrechtspflegender Strafrechtspflege’

1. Erscheinungsformen der Solidaritéit

In der soziologischen Literatur wird zwischen zwei Hauptformen solidarischer
Verbundenheit unterschieden — ,,sozialer und ,,politischer* Solidaritiit.”

Die erste Form der Solidaritét ldsst sich als naturgegeben oder gewachsen be-
schreiben. Man konnte sie auch Lebensgemeinschaftssolidaritit nennen. Diese
Form der Solidaritit ist bestimmten sozialen Strukturen immanent. Sie besteht,
wenn und weil Menschen, die in sozialen Einheiten zusammenleben, sich als mitein-
ander verbunden, fiireinander verantwortlich und wechselseitig einstandspflichtig
begreifen. Je nach der Strukturierung der Gruppen konnen die aufgrund dieses So-
lidaritétsverstindnisses erbrachten Leistungen mehr oder weniger stark institutiona-
lisiert und entpersonlicht sein. Familien oder Stammesverbénde werden durch eine
instinktive oder, wie Durkheim sagt, ,,mechanische‘ Solidaritét zusammengehalten.8

> Es ist eine separate, in diesem Beitrag nicht untersuchte Frage, inwieweit eine Institution
wie der Volkerstrafgerichtshof durch den Gedanken der Solidaritit legitimiert werden kann.
Siehe dazu Du Bois-Pedain, in: Jeberger/Vormbaum/Burghardt (Fn. 3), S. 71 ff.

® Die Darstellung in diesem Abschnitt folgt im Wesentlichen Du Bois-Pedain (Fn. 1).

7 Siehe grundlegend Scholz, Political Solidarity, 2008, und die verschiedenen Beitrige in
dem Sammelband von Bayertz (Hrsg.), Solidaritit: Begriff und Problem, 1998. Scholz unter-
scheidet innerhalb der sozialen Solidaritit weiter zwischen den Solidarbeziehungen engerer
Gruppen wie Familien (,,social solidarity*) und der iiber den Staat vermittelten Solidarbezie-
hung unter Biirgern (,,civic solidarity*).

8 Zur Entwicklung dieses Gedankens Durkheim, Uber soziale Arbeitsteilung, Studie iiber
die Organisation hoherer Gesellschaften, 1902 (Ausgabe Suhrkamp 1988); zur Diskussion
Bayertz, in: Bayertz (Fn. 7), S. 11 ff., insb. S. 26-28 und 34-40. Wie Bayertz darlegt, wird in
der soziologischen Diskussion begrifflich streng zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft
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Der Einzelne versteht sich selbst als Gruppenmitglied und nicht als Einzelperson,
deren Interessen vom Wohl der Gruppe zu trennen sind und mit diesem potenziell
in Konflikt geraten konnen. Einzel- und Gruppeninteresse werden von den Angeho-
rigen einer solchen natiirlichen Gemeinschaft nicht differenziert; das Gruppenmit-
glied erféahrt sein Eigeninteresse vielmehr als mit dem Interesse der Gruppe identisch.

Der Prozess der Arbeitsteilung, Individualisierung und gesellschaftlichen Dyna-
misierung fithrt nach Durkheim zur Ablosung solcher urspriinglichen Solidarstruk-
turen durch bewusst-rational begriindete Zusammenschliisse von Menschen in gro-
Beren Solidarverbanden — Gewerkschaften, Versicherungen, Gebietsbevolkerungen
und dhnlichem. Hier versteht sich der Einzelne durchaus als in seinem Einzelinter-
esse von dem grofleren Gruppeninteresse separat. Seine Gebundenheit resultiert aus
seinem Selbstverstindnis als reziproker NutznieBer der von ihm akzeptierten Einbin-
dung in den Verband. Der Nutzen dieser Einbindung liegt darin, dass der Einzelne fiir
bestimmte Risiken, denen er und die Seinen ausgesetzt sein konnten, durch die Ver-
bindung mit anderen Vorsorge treffen und so seine eigene Arbeits- und Lebenskraft
fiir andere Ziele freisetzen kann.’ Die Solidaritiit der Mitglieder groBerer Siedlungs-
verbinde wird von Durkheim als ,,organische Solidaritét™ bezeichnet. Leistungen an
die Bediirftigen werden durch verwaltungstechnische Strukturen erbracht und sind
von dem ,,guten Willen* einzelner Personen unabhingig. Aber auch hier ist die ge-
zeigte Solidaritit der gesellschaftlichen Struktur immanent. Es handelt sich deshalb
ebenfalls um eine Art von Lebensgemeinschaftssolidaritit. '’

Die verschiedenen Erscheinungsformen sozialer Solidaritét sind auf der kogniti-
ven Ebene durch die Wahrnehmung wechselseitiger sozialer Verbundenheiten ge-
priagt, werden auf der psychologischen Ebene durch ,,Wir“-Gefiihle und eine
damit einhergehende Loyalititsbereitschaft gestirkt und in der Moralphilosophie
als partikuldrer bzw. rollenspezifischer Verpflichtungsgrund verstanden (d.h. man
schuldet dem anderen solidarische Leistungen ,,als Familienmitglied oder ,,als Mit-
biirger*).!! Die Verpflichtungsinhalte sind relativ offen und werden erst durch die
spezifischen Bediirfnisse der Schwachen innerhalb des Gruppenverbandes konkreti-
siert.

unterschieden, wobei die ,,mechanische® Solidaritit i.S. Durkheims dem ersteren sowie die
,;organische* Solidaritit dem zweiten Gruppentypus zugeordnet wird. Ich benutze die Begriffe
Gemeinschaft und Gesellschaft nicht mit dieser technischen Bedeutung, sondern verwende
Gemeinschaft als unspezifischen Oberbegriff fiir alle Arten menschlicher Lebensgemein-
schaften, moderne Gesellschaften eingeschlossen.

®Zu den Motivationsstrukturen solidarischen Handelns sieche insb. Khushf, in: Bayertz
(Fn. 7), S. 111 ff. (insb. S. 129-138).

" Vgl. auch Steinforth, in: Bayertz (Fn. 7), S. 54ff. (insb. S. 60—63 zu der Frage, was
Gesellschaften zusammenhilt).

"' Zur psychologischen Dimension der Solidaritit siche insb. Bierhoff/Kiipper, in: Bayertz
(Fn. 7), S. 263 ff. Zur Solidaritit als Grundlage besonderer moralischer Pflichten siehe Miller,
Ethical Theory and Moral Practice 8 (2004), 63.
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Die zweite Hauptform der Solidaritit ist eine gewéhlte und zielgerichtete ,,Pro-
jektsolidaritit®, die von einigen Autoren auch als politische Solidaritidt bezeichnet
wird.'? Diese Form der Solidaritit entsteht durch die Entscheidung von Personen,
auf die Behebung eines Missstandes, unter dem Menschen leiden, hinzuwirken.
Sie ist bewusst gewdhlte, auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtete und durch diese Aus-
richtung auch begrenzte Solidaritit."”* Wer sich politisch solidarisiert, macht die Be-
kdampfung eines Unrechts ,,zu seiner Sache®. Dies kann auch jemand tun, der nicht
selbst von diesem Unrecht betroffen ist. Der sich solidarisch Erkldrende verbindet
seine Krifte mit denen anderer, er bringt sich ein."* Die Bedingungen der Moglich-
keit effektiver Projektsolidaritit liegen allerdings teilweise au3erhalb der Person des
sich solidarisch Erkldrenden. Sie erfordern, dass sich dieser zumindest mit einigen
der direkt von dem Missstand Betroffenen verbinden und mit ihnen gemeinsame
Sache machen kann. Die Betroffenen diirfen nicht blof} passive Empfinger einer
ihnen angetragenen Unterstiitzung sein." Fiir diese Form der Solidaritit ist die dop-
pelte Ausrichtung des eigenen Verhaltens auf ein politisches Ziel und auf die Begriin-
dung und Aufrechterhaltung der Verbindungen zu den an dem Solidarprojekt betei-
ligten Personen kennzeichnend. Da die solidarisch Verbundenen sich hier nicht oh-
nehin als Schicksalsgemeinschaft vorfinden, sondern die Verbindung zwischen ihnen
erst durch ihre jeweilige Entscheidung, ihre Krifte in der Ausrichtung auf das ge-
wihlte Ziel zusammenzufiihren, entsteht, muss an der Binnenstruktur dieser Verbin-
dung aktiv gearbeitet werden. Ein echter Austausch und ein gemeinsames Handeln
miissen moglich sein, auch wenn fiir einige in dieser Solidargruppe — namlich fiir die
direkt von dem bekdmpften Unrecht Betroffenen, die nun aktiv geworden sind — un-
gleich mehr auf dem Spiel steht als fiir diejenigen, die sich ihrer Sache ,,nur* ange-
schlossen haben.'®

Kognitiv prigend fiir diese Form der Solidaritit ist das Bewusstsein, dass alle an
dem Projekt Beteiligten die Bekdmpfung des von ihnen erkannten Unrechts als ge-
meinsam zu verfolgendes Ziel gewihlt haben. Psychologisch kann dies durchaus zu
einem Gefiihl der Gemeinsamkeit fiihren. Dies ist allerdings von einer anderen Art
als bei der auf vorgefundenen sozialen Gruppenbeziehungen beruhenden sozialen
Solidaritit. Soziale Solidaritit wird genihrt durch das vorhandene Grenzziehungen

12 Scholz (Fn. 7), S. 5, definiert politische Solidaritt als ,,political activism aimed at social
change®. Rippe, Ethical Theory and Moral Practice 1 (1998), 355ff., nennt diesen Typus der
Solidaritdt ,,project-related solidarity*; Bayertz (Fn. 8) spricht von ,,Kampfsolidaritit®. Die
Begriffsgrenzen werden von diesen Autoren teilweise unterschiedlich gezogen. Meine Dar-
stellung folgt im Wesentlichen der Ausarbeitung von Scholz (Fn. 7).

1 Scholz (Fn. 7), S. 9.

" Vgl. Scholz (Fn. 7), S. 14.

5 Vgl. Scholz (Fn. 7), S. 221.

16 1ch folge insoweit Scholz (Fn. 7), S. 93, die die politische Solidaritét als ein Handeln-
mit-den-Betroffenen von Fiirsorge als einem Handeln-fiir-die-Betroffenen abgrenzt, gegen
Rippe, Ethical Theory and Moral Practice 1 (1998), 355 (358), der solidarisches Handeln auch
dann fiir moglich hilt, wenn derjenige, mit dem der Handelnde sich solidarisiert, von dieser
Handlung nichts erfdhrt oder nicht zu reziprokem Handeln in der Lage ist.
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anerkennende Wir-Gefiihl eines ,,Wir sitzen alle im selben Boot*. Politische Solida-
ritéit lebt von dem vorgegebene Grenzen sprengenden Wir-Gefiihl eines ,,Wir halten
zusammen — iiber alles Trennende hinweg®. Die entstehende solidarische Verbin-
dung fiihrt auch hier zu ethischen Sonderpflichten. Diese spiegeln den Doppelcha-
rakter projektsolidarischen Handelns wider und verpflichten zum Einsatz fiir das ge-
meinsame Ziel sowie zur Pflege der Solidarbeziehungen zwischen den Beteiligten an
der Solidargruppe.'’

2. Die Begriindung staatlicher Strafgewalt durch die Solidarit:t
der Rechtsgenossen

Das Phéanomen der sozialen Solidaritét ist eng mit der Entstehung und Legitima-
tion staatlicher Strafgewalt verbunden. Die Institutionen des staatlichen Strafrechts
verdanken ihre Existenz dem Bediirfnis nach einer angemessenen Reaktion auf Un-
rechtstaten in Verbindung mit dem Prinzip der Rechtsgewihrleistung durch die
Rechtsgenossen. In der strafverfolgenden Tiatigkeit der staatlichen Vollzugsorgane
verwirklicht sich die abstrakte Verantwortung, die die Rechtsgemeinschaft fiir Frei-
heitserhalt, Sicherheit und Schutz aller ihrer Mitglieder iibernommen hat.'®

Es ist das von allen Bewohnern eines Gebietes geteilte Interesse an der Aufrecht-
erhaltung einer freiheitlichen Grundordnung, das diese dazu veranlasst, sich als po-
litische Einheit zu begreifen und ihre Einzelinteressen in einem durch gemeinsame
Institutionen gesetzten Rahmen zu verfolgen. Soziologisch ist hier die organische
Solidaritdt der Mitglieder arbeitsteilig entwickelter Gesellschaften, in denen Men-
schen nicht mehr ldnger auf die mechanische Solidaritit kleinerer Personenverbédnde
(Familie, dorfliche Lebensgemeinschaft, Stamm) angewiesen sein konnen, am
Werk.'"” Dem Staat fillt die Aufgabe zu, den Individuen moderner Biirgergesellschaf-
ten die von ihnen erstrebte soziale Lebensform zu ermoglichen, indem er ihre indi-
viduellen und biirgerlichen Rechte institutionell sichert und durchsetzt. Das (Selbst-)
Verstidndnis des Einzelnen als ,,Rechtsgenosse* reflektiert dessen Status als Rechts-
trdger und Leistungsempfénger in der Sozialverfassung eines modernen Staatswe-
sens. Das staatliche Gewaltmonopol entspringt dem Umstand, dass Friedens- und
Freiheitsgewihrleistung umfassend durch den Staat vermittelt sind.”

Die Verortung staatlicher Strafrechtspflege im biirgersolidarischen Bereich legt
fiir die Ausdehnung staatlicher Strafgewalt folgende Uberlegungen nahe: Der
Staat ist zustédndig fiir alle Personen, fiir die dieser Verband das maBgebliche soziale

17 Zur ethischen Binnenstruktur projektsolidarischer Beziehungen siehe Scholz (Fn. 7),
S. 124-138.

8 Zum Verhiltnis von Staat und Strafe siehe Du Bois-Pedain, in: v. Hirsch/Seelmann/
Neumann (Hrsg.), Strafe — Warum? Gegenwartige Strafbegriindungen im Lichte von Hegels
Straftheorie, 2011, S. 205 ff. (insb. S. 212 ff.).

' Zu diesen Begriffen vgl. oben Abschnitt II. 1.
? Niher zu diesen Zusammenhingen Du Bois-Pedain (Fn. 18), S. 220—222.
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Lebensumfeld darstellt — also fiir jeden, der seinen Lebensmittelpunkt im Staatsge-
biet hat. Dazu gehoren Staatsbiirger und Zugezogene, die dauerhaft im Staat leben.
Diese Personen unterliegen auch der staatlichen Strafgewalt. Die staatliche Strafge-
walt bedarf der vorsichtigen Erweiterung in zwei Richtungen, die noch Fortfiihrun-
gen desselben Grundgedankens der staatlichen Verantwortung fiir die Sicherheit in
Freiheit aller Rechtsgenossen sind:

(1) Wegen der Schutzpflicht des Staates fiir diejenigen, die ihren Lebensmittelpunkt
in ihm gewéhlt haben und deren Interessen auch durch sich nur voriibergehend in
ihrer Mitte aufhaltende Personen verletzt werden konnen, ist auch jeder Besu-
cher hinsichtlich seines Verhaltens wihrend seines Aufenthaltes im Staatsgebiet
der Hoheitsgewalt des Staates einschlieBlich seiner Strafhoheit umfassend unter-
worfen.

(2) Bedrohungen des innerstaatlichen Rechtsfriedens durch Handlungen von aufien
darf sich der Staat durch Erstreckung seiner Strafkompetenz auf nach innen zie-
lende Angriffe von auflen erwehren — hier ist die Effizienz der innerstaatlichen
Rechtsgewihrleistung der Erweiterungsgrund.

Ubersetzt in die Terminologie vorhandener strafrechtlicher Kompetenzen wird
die Garantiefunktion des staatlichen Rechtsschutzsystems also durch das Territoria-
litsitsprinzip und das Schutzprinzip umgesetzt.”' Nicht-notwendige Extensionen wie
das passive Personalitétsprinzip griinden sich zwar auch noch auf den Solidaritéts-
gedanken der Rechtsgenossen untereinander, gehen aber iiber den Bereich der not-
wendig verbiirgten Einstandspflicht der Rechtsgenossen durch die ihr Zusammenle-
ben regelnden Institutionen der Rechtsgewihrleistung tendenziell hinaus. Sie lassen
sich am besten als ,,iiberobligatorischer* freiwilliger Uberschuss der Rechtsgewiihr-
leistung beschreiben. Das aktive Personalitétsprinzip ist dagegen, soweit es auch
nicht mehr Gebietsanséssige allein aufgrund ihrer Nationalitidt mit ihrem im Ausland
begangenen Verhalten erfassen konnte, ein Relikt aus Zeiten, in denen die Solidar-
gruppe noch mechanisch durch die Zusammengehorigkeit Verwandter bestimmt war.

Die Riickfiihrung staatlicher Strafgewalt auf das Prinzip der Solidaritéit unter
Rechtsgenossen macht deutlich, dass der gelegentlich gezogene Kontrast zwischen
territorial und verbandsmitgliedschaftlich begriindeten Strafverfolgungskompeten-
zen® iiberzeichnet ist. Die in modernen Verfassungsstaaten organisierten Gemein-
schaften konstituieren sich gerade durch das Recht — ndmlich durch das staatliche
Rechtssystem, das Personen iiber ein Geflecht von staatlich vermittelten Rechten
und Pflichten miteinander in Beziehung setzt. Wenn sich Gebietsbevolkerungen
durch das Recht als Herrschaftsverbinde organisieren, ist die Trigerin der Gebiets-
hoheit die relevante Gemeinschaft, der die Autoritit zu verbieten und zu strafen zu-
kommt. Thre Kompetenz zur Ausiibung von Herrschaftsmacht erstreckt sich auf

2l Zum Schutzprinzip siehe auch Safferling, Internationales Strafrecht: Strafanwendungs-
recht, Européisches Strafrecht, Volkerstrafrecht, 2011, § 3 Rn. 39-40, 43.

22 Fiir einen solchen Kontrast aber Chethman, New Criminal Law Review 13 (2010), 427.
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jeden, der ihrer Gebietshoheit unterféllt. Gebietshoheitlich und verbandsmitglied-
schaftlich begriindete Strafhoheiten bilden vor diesem Hintergrund keine Gegensit-
ze. Es sind vielmehr gerade Gemeinschaftskonzept und Gesellschaftsverstindnis
eines Biirgerstaates, die in einer primér territorial verstandenen Strathoheit umge-
setzt werden.

Fiir das Weltrechtsprinzip kommt eine Begriindung durch die Solidaritit der in
einer staatlich verfassten Gemeinschaft lebenden Rechtsgenossen aber gerade
nicht in Betracht. Das Fehlen eines Ankniipfungspunktes, der die konkrete Betrof-
fenheit der Bevolkerung des handelnden Hoheitsverbands zum Tatzeitpunkt aufzei-
gen konnte, wird ja fiir das Eingreifen des Weltrechtsprinzips gerade vorausgesetzt.
Inwiefern lédsst sich dann die These aufrechterhalten, dass die Ausiibung von Welt-
rechtspflege auf Solidaritét zu stiitzen sei?

3. Weltrechtsprinzip und Staatensolidaritét

Extraterritoriale Strafrechtspflege wird héufig als Erfordernis und Ausdruck der
Solidaritit der Staaten bei der Bekiimpfung schwerer Verbrechen begriffen.” Wie die
nachfolgenden Uberlegungen zeigen, passt diese Begriindung zwar zum Prinzip der
stellvertretenden Strafrechtspflege, ist aber zur Rechtfertigung von Weltrechtspflege
durch einzelne Staaten ungeeignet.

Wichtig fiir diese Diskussion ist die prizise Bestimmung des Gegenstands zwi-
schenstaatlicher Solidarititserwartungen. So wie eine Solidargemeinschaft von
Menschen die berechtigten Interessen ihrer Mitglieder schiitzt, schiitzt eine Solidar-
gemeinschaft von Staaten die berechtigten Interessen von Staaten. Was aber sind die
staatlichen Interessen, die bei einer Gemeinschaft von Staaten strukturell den Inter-
essen von Individuen in einer Gemeinschaft von Menschen entsprechen? Wer von
den Interessen ,,des Staates‘ spricht, meint damit manchmal in ungenau-verkiirzen-
der Weise bestimmte Interessen der in diesem Staat politisch organisierten Men-
schen. Manchmal hat er ihr ,,Gemeinwohl* im Blick, manchmal bestimmte, von
allen geteilte Einzelinteressen (am Uberleben, an der Versorgungssicherheit u. 4.),
manchmal Interessen von Menschenkollektiven (am Kulturerhalt etc.). Das politi-
sche Gebilde aber, das wir Staat nennen, hat diese Interessen nicht. Seine Interessen
sind hoheitlicher Art: Kompetenzen, die es zur Ausiibung von Herrschaftsgewalt be-
notigt.”* Wer ,,dem Staat* die personalen Interessen der seiner Hoheitsgewalt Unter-
worfenen zuschreibt, unterliegt entweder — wenn er dies wortlich meint —dem Irrtum,
den Staat mit personalen Interessentrigern gleichzusetzen oder er will auf die Inter-

3 Vgl. etwa European Committee on Crime Problems, Council of Europe, Extraterritorial
Criminal Jurisdiction, abgedruckt in: CLF 3 (1992), 441 (465).

2 Zur rechtsethischen Begriindung staatlicher Hoheitsinteressen vgl. Téson, A Philosophy
of International Law, 1998, Kap. 1. Mit Recht wendet sich Téson auf S. 8 ff. auch gegen den
Versuch, den Staat als ,,moral agent™ zu begreifen — eine Auffassung, die Staaten leicht per-
sonale Interessen wie Selbstverwirklichungsinteressen zuschreiben kann.
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essen der in diesem Staat politisch organisierten Menschen verweisen. Doch gerade
im Zusammenhang mit der Rechtfertigung von Weltrechtspflege kommt es auf den
Unterschied zwischen staatlichen und personalen (individuellen oder verbandschaft-
lichen) Interessen an. Mit ,,Staat“ bezeichnen wir das Biindel von Institutionen und
Praktiken, in denen sich Gesellschaften in Gebietsverbidnden organisieren und zur
Ausiibung von Herrschaftsgewalt (und so zum Schutz der wohlverstandenen Inter-
essen ihrer Mitglieder) befihigen. Staat ist Konstruktion von Herrschaft. Zwischen-
staatliche Solidaritit ist demnach Solidaritit beim Schutz und bei der Durchsetzung
staatlicher Hoheitsinteressen. Sie verlangt nach und erméglicht die Koordination von
Hoheitsrechten.

In der klassischen Situation der stellvertretenden Strafrechtspflege werden die
durch das Auslieferungsverlangen des ersuchenden Staates in ein Spannungsverhilt-
nis gebrachten Hoheitsinteressen der beteiligten Staaten austariert. Worin besteht
dieses Spannungsverhiltnis? Dem Aufenthaltsstaat des Verdichtigen steht das
Recht zu, die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen eine Person in seinem Ho-
heitsbereich verbleiben darf. Dem ersuchenden Staat steht das Recht zur Durchset-
zung seines Strafanspruchs gegeniiber dem Verdéchtigen zu. Aufgelost wird dieses
Spannungsverhiltnis, indem das Interesse des ersuchenden Staates an der Durchset-
zung seines Strafanspruchs, das in dem Ersuchen um Auslieferung zum Ausdruck
kommt, in Form der stellvertretenden Strafrechtspflege durch den Aufenthaltsstaat,
in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdichtige befindet, verwirklicht wird. Der Auf-
enthaltsstaat wird so zwar durch den ersuchenden Staat zum Einsatz seiner eigenen
Ressourcen veranlasst, behilt aber die Kontrolle iiber Personen in seinem Hoheits-
bereich. Gleichzeitig wird der Strafanspruch des ersuchenden Staats durchgesetzt,
wenn auch nur indirekt durch die Behorden und Gerichte des Aufenthaltsstaats
des Verdichtigen. Das Prinzip der zwischenstaatlichen Solidaritit trigt diesen Aus-
gleich iiberlappender Herrschaftsanspriiche im Kernbereich staatlicher Autoritit.”

Ein solcher Interessenausgleich findet bei der Strafverfolgung nach dem Welt-
rechtsprinzip aber gerade nicht statt. Mit dem Hoheitsinteresse des gebietshoheitlich
zustandigen Staates ist es namlich nicht zu vereinbaren, dass Vorgénge in seinem Ho-
heitsgebiet der ungebetenen Strafverfolgung durch den weltrechtspflegenden Staat
unterstellt werden. Der weltrechtspflegende Staat macht sich zum Beschiitzer von
Menschen, die in einem anderen Herrschaftsverband organisiert sind. Zwar kann
diese Rechtsdurchsetzung durchaus im Interesse der Bevolkerung des gebietshoheit-
lich zustidndigen Staates oder von einigen seiner Bewohner (insbesondere von be-
drohten und verfolgten Minderheiten) liegen. Strukturell widerspricht diese Konkur-
renz in Sachen Rechtsgewihrleistung aber zwangsldufig den Hoheitsinteressen des
aufgrund seiner Gebietshoheit zustindigen Staates. Was im Fall der Weltrechtspflege
zur Rechtfertigung ansteht, ist also nicht wie bei der stellvertretenden Strafrechts-
pflege ein Prinzip zur Koordination von Hoheitsrechten, sondern ein Prinzip zu

* So in der Begriindung und im Ergebnis schon Schultz, in: Welzel u. a. (Hrsg.), Festschrift
fiir Hellmuth von Weber zum 70. Geburtstag, 1963, S. 305 (312).
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ihrer bereichsspezifischen Uberwindung.”® Der Gedanke der Solidaritit unter Staa-
ten kann eine solche Uberwindung nicht tragen.”’

4. Weltrechtsprinzip, Menschheitsinteressen
und zwischenmenschliche Solidaritéit

Die Hoheitsgewalt des Tatortstaates soll nach verbreiteter Ansicht deshalb kein
Hindernis fiir die Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen sein, weil die Strafrechts-
durchsetzung hier im Interesse der gesamten Menschheit erfolge. Die Ausiibung von
Strafgewalt durch den weltrechtspflegenden Staat wird dementsprechend als sach-
walterisches Titigwerden fiir die Volkergemeinschaft verstanden.?®

Die Betroffenheit der Volkergemeinschaft in eigenen Interessen wird oftmals aus
der Existenz des volkerstrafrechtlichen Verbotstatbestandes abgeleitet. Weltrechts-
giiter sollen demzufolge die durch die Straftatbestinde des Volkerstrafgesetzbuchs
geschiitzten Rechtsgiiter sein.”” Aus einem iiber Definitionen gebildeten Begriffszir-
kel (,,Ein durch einen volkerrechtlichen Straftatbestand geschiitztes Rechtsgut be-
zeichnet ein Interesse der Volkergemeinschaft, Interessen der Volkergemeinschaft
sind Interessen der Menschheit, deshalb ist die gesamte Menschheit durch die Bege-
hung eines Volkerrechtsverbrechens in einem ihrer Rechtsgiiter verletzt®) lidsst sich
aber kein Sachargument fiir das Weltrechtsprinzip ableiten. Hier wird die Betroffen-
heit der gesamten Menschheit letztlich nur auf das Vorhandensein eines volkerrecht-
lichen Straftatbestandes gestiitzt. In der rechtsethischen Debatte um die legitime
Reichweite des materiellen Volkerstrafrechts und seiner global entgrenzten Durch-
setzung aufgrund des Weltrechtsprinzips geht es um die Frage der Tauglichkeit eines
bestimmten Interesses als Menschheitsinteresse. Eine formale bzw. begriffslogische
Definition des Weltrechtsguts hilft bei der Beantwortung dieser Frage nicht weiter.

Safferlings Einteilung der ,,Interessen der internationalen Gemeinschaft® in zwei
Untergruppen verdeutlicht diese Notwendigkeit einer tiefergehenden Begriindung.
Safferling unterscheidet volkerrechtliche Normen zum Schutz ,,realpolitischer Inter-
essen® von solchen, die ,,normative Interessen* schiitzen.* Realpolitische Interessen
werden durch die ,,Bedrohung der gemeinsamen Sicherheitsinteressen aller Staa-

2 Vgl. auch Reydams (Fn. 3), S. 224: ,,[J]urisdiction exercised by a State without its having
an objective or legal link with either the offence or the offender [...] runs counter to one of the
fundamental goals of international law: a rational distribution of competences among equal
sovereigns.*

77 Zu diesem Ergebnis kommen auch Pawlik, ZIS 2006, 274 (277) und Jefberger, Der
transnationale Geltungsbereich des deutschen Strafrechts, 2011, S. 274 Fn. 295 (m. w.N.).

2 Jefberger (Fn. 27), S. 272.

» Deutlich Safferling (Fn. 21), § 3 Rn. 46: ,,.Der volkerrechtlich erforderliche genuine link
zum nationalen Recht wird in diesen Fillen nicht iiber faktische Umstinde des Lebenssach-
verhalts konstruiert, sondern iiber das zu schiitzende Rechtsgut.*

0 Safferling (Fn. 21), § 3 Rn. 47. Dieselbe Einteilung findet sich bei MK-StGB/Ambos,
Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Vor §§ 3 ff. Rn. 46.
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ten’' beriihrt. Die Geféihrdung normativer Interessen soll demgegeniiber in der ,, Ver-
letzung universell anerkannter Rechtsgiiter, welche die Staatengemeinschaft als sol-
che betreffen®,* bestehen. Die internationalen Kernverbrechen (Volkermord, Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen)® werden von Safferling der
normativen Interessengruppe zugeordnet.** Der Schluss auf das Vorliegen eines
unter die normative Interessengruppe fallenden Interesses wire ein Zirkelschluss,
wenn das inhaltliche Bestimmungsmerkmal der ,,Verletzung universell anerkannter
Rechtsgiiter, die die Staatengemeinschaft als solche betreffen aus dem Vorhanden-
sein eines volkerrechtlichen Straftatbestands, also aus einem formalen Kriterium, ab-
geleitet wiirde.™

Bei Versuchen, den vorhandenen Tatbestéinden des Volkerstrafrechts ein taugli-
ches Weltrechtsgut zuzuordnen, steht das Argument, dass Volkerrechtsverbrechen
Handlungen sind, die die gesamte Menschheit betreffen bzw. verletzen, im Mittel-
punkt. Die insoweit griindlichste und einflussreichste Darlegung stammt von dem
amerikanischen Rechtsphilosophen Larry May.*® Ein allen Staaten zukommendes
Recht zur Verfolgung von Volkerrechtsverbrechen wird von May auf eine negative
sowie auf eine positive Uberlegung gestiitzt. Zum einen verliere ein Staat, der Teile
seiner Bevolkerung ohne ausreichenden Rechtsschutz vor Angriffen auf ihre grund-

3! Safferling (Fn. 21), § 3 Rn. 47.

32 Safferling (Fn. 21), § 3 Rn. 47. Ahnlich Polyukhovich v. Commonwealth, (1991) 172
CLR 501, 663 (Austl.): das Weltrechtsprinzip erfasse Verhalten, das ,,because of its magni-
tude, affects the moral interests of humanity and thus assumes the status of a crime in inter-
national law*; Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F.2d 571, 582 (6th Cir. 1985): das Weltrechts-
prinzip sei ,,based on the assumption that some crimes are so universally condemned that the
perpetrators are the enemies of all people®.

33 Safferling (Fn. 21), § 3 Rn. 47.

3 Safferling (Fn. 21), § 3 Rn. 47; ebenso Ambos (Fn. 30), Vor §§ 3 ff. Rn 53. Gelegentlich
werden die Tatbestinde des Volkerstrafrechts so eng ausgelegt, dass die Annahme, die Be-
gehung eines derartigen Verbrechens bedrohe normalerweise keine realpolitischen Sicher-
heitsinteressen, unplausibel erscheinen konnte. Die ganz iiberwiegende breitere Auslegung der
hauptséchlichen Verbrechenstatbestinde des Volkerstrafrechts ordnet aber auch eine Reihe
von Handlungen als Volkerrechtsverbrechen ein, fiir die sich eine konkrete grenziiberschrei-
tende Gefihrdung der Sicherheitsinteressen von Bewohnern anderer Staaten nicht aufzeigen
lasst. Den Sonderfall einer konkreten Bedrohung der Sicherheitsinteressen anderer Staaten
durch die Begehung eines Volkerrechtsverbrechens lasse ich in der weiteren Diskussion aufer
Acht.

3 Der zusitzliche Verweis auf den »erga omnes™ und ,,ius cogens*-Charakter dieser vol-
kerrechtlichen Verbotsnormen (vgl. Ambos [Fn. 30], Vor §§ 3 ff. Rn. 46 Fn. 354) hilft nicht
weiter, denn diese Kennzeichnungen sind selbst Teilaspekte des Normcharakters von Vol-
kerrechtsverbrechen.

% May, Crimes Against Humanity: A Normative Account, 2005. Mays Idee des ,.harm to
humanity* wird von zahlreichen Autoren aufgegriffen und kritisch weiterentwickelt, sieche
u.a. Renzo, Criminal Law and Philosophy 4 (2010), 267; Vernon, Cosmopolitan Regard:
Political Membership and Global Justice, 2010, S. 149—154; Duff, in: Brudholm/Cushman
(Hrsg.), The Religious in Responses to Mass Atrocity: International Perspectives, 2009,
S.791f., insb. S. 87-89.
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legenden Sicherheitsinteressen lasse, seinen Anspruch auf Achtung seiner Hoheits-
gewalt durch andere Staaten sowie durch internationale Organisationen. Hoheitsge-
walt ist nach Mays Verstiandnis kein ,,Staatsgrundrecht®, sondern sie setzt nur den
funktionalen Rahmen, in dem Staaten ihren legitimen Aufgaben ungestort nachkom-
men konnen. Wenn Staaten ihre rechtsgewihrleistende Kernfunktion nicht erfiillen
konnen oder wollen, entféllt die Grundvoraussetzung zur Zuschreibung von Hoheits-
gewalt. Diese Uberlegung — von May ,,security principle* genannt — soll aber laut
May fiir sich genommen nicht ausreichen, um internationale Strafgewalt positiv
zu begriinden. Hierfiir sei es erforderlich, die Verfolgungszusténdigkeit auch konkret
anderen Verbidnden zuzuweisen. May will diese Zuschreibung mit dem Argument
vornehmen, dass der Menschheit als solcher durch Taten, die Menschen wegen
ihrer Gruppenzugehdorigkeit angreifen, ein Ubel geschehe (,,international harm prin-
ciple”). Im Einzelnen legt May diesen Verletzungszusammenhang wie folgt dar:
,»The step to take is to try and show that because of the shared interests in peace
and basic human rights protection, on the part of all humans in all political commu-
nities, there is enough solidarity among humans to speak non-metaphorically about
the human or international community.*"

Die auf dem Wissen um die allen Menschen gemeinsame Verwundbarkeit durch
Gewalthandlungen und Ubelzufiigungen beruhende*® zwischenmenschliche Solida-
ritdt macht fiir May den Schaden an der Menschheit real; sie begriindet das Vorhan-
densein eines konkreten Verletzungserfolgs: ,,Humanity can be harmed when its
members are harmed in certain ways; that is, when its members are not treated as
fellow humans but as merely members of other less inclusive communities.“*

Fiir May ist Solidaritit ,,primarily a sense of fellow feeling that comes from a
recognition that the interests of others overlap sufficiently with one’s own interests
to make the interests of others one’s own interests.“** Zwischenmenschliche Solida-
ritdt wird hier verstanden als kameradschaftliches Zusammenhalten. Allen Men-
schen ist bewusst, dass sie darauf angewiesen sind, dass andere Menschen sie als
Menschen anerkennen und behandeln. Deshalb sind fiir May alle Menschen mitbe-
troffen, wenn Menschen in ihrem Status als Mitmenschen angegriffen werden.

May hilt es nicht fiir notig, zur Begriindung seiner Position auf die von ihm fiir
unplausibel gehaltene Annahme zuriickzugreifen, dass es sich bei der Weltbevolke-
rung um eine politisch verfasste Gemeinschaft handele: ,,Even though the commu-
nity that is humanity is not a political community, it is a community that can be

37 May, Ethics & International Affairs 20 (2006), 373 (374).

38 May, Ethics & International Affairs 20 (2006), 373 (376): ,,[t]he solidarity that we feel
with fellow humans [...] based on common vulnerability to violence and harm; the shared
interests [...] based on just these characteristic features of being human.*

¥ May, Ethics & International Affairs 20 (2006), 373 (376): Zweifelnd zu dieser Inhalts-
bestimmung der ,,Schidigung von Menschheitsinteressen® Altmann, Ethics & International
Affairs 20 (2006), 367.

“ May, Ethics & International Affairs 20 (2006), 373 (375).
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harmed, especially by certain kinds of group-based harm to its members. Humanity is
not a fiction if we mean by it a non-political community composed of all humans who
feel solidarity with each other because of shared interests in peace and protection of
human rights that arise from the shared vulnerabilities that all humans experience.**!

Mays Argument verdient insofern Zustimmung, als er das Hindernis territorial-
staatlicher Hoheitsrechte mit der Begriindung iiberwindet, dass diese Rechte nur in-
soweit Respekt verdienen, als der Staat seiner Rechtsgewihrleistungsfunktion ge-
geniiber allen seinem Herrschaftsbereich unterfallenden Personen ausreichend nach-
kommt. Er sieht auch richtig, dass dies allein nicht ausreicht, um die Ausiibung von
Strafgewalt durch andere Handlungseinheiten positiv zu legitimieren. Letztendlich
bleibt May diese positive Begriindung, warum die Strafgewalt iiber Personen, die
der Begehung eines Volkerrechtsverbrechens verdédchtig sind, dann anderen staatli-
chen Verbinden zufallen soll, aber gerade schuldig.

Wer von einem schweren Verbrechen erfihrt, kann sich dadurch natiirlich tief be-
riihrt, emport und zum Handeln aufgerufen fiihren. In diesen Reaktionen spiegelt sich
auch tatsichlich die ethische Verbindung zwischen Unrechtszeugen und Unrechtsop-
fern, die in ihrer gemeinsamen Humanitit begriindet liegt. Emporung tiber die Be-
gehung von Gewaltverbrechen ist deshalb weit verbreitet, Mitgefiihl mit Opfern
von Gewalttaten ebenfalls. Reichten solche zwischenmenschlich angebrachten Re-
aktionen auf Straftaten aus, um einen Kompetenzdiskurs zur Strafzufiigung tragen zu
konnen, stiinde aber die Tiir zum Vigilantismus offen. Denn warum sollten dann nicht
besorgte Biirger bei geniigend schrecklichen Verbrechen die Strafkompetenz direkt
innehaben? Warum sollte man auf der institutionellen Einhegung und Begrenzung
legitimer Strafverfolgung beharren? Dieser institutionelle Rahmen folgt ja nur aus
der staatlichen Verankerung biirgerlicher Rechte. Wenn mitmenschliche Betroffen-
heit als solche den Einsatz von Strafgewalt legitimieren konnte, dann wére der biir-
gersolidarische Kontext, aus dem heraus die Rolle des Staates bei der Strafverfolgung
entwickelt wurde, fiir die Begriindung von Strafkompetenzen generell verzichtbar.
Der Verweis auf den Status der Opfer als Mitmenschen bleibt die Antwort auf die
Frage, warum bei Volkerrechtsverbrechen zur Begriindung von Strafgewalt geniigen
soll, was im innerstaatlichen Kontext zur Begriindung solcher Kompetenzen gerade
nicht ausreichen kann —néamlich die mitmenschliche Betroffenheit — gerade schuldig.

Auch die besondere Schwere vieler der in Rede stehenden Taten macht die Be-
griindung von Strafgewalt im konkreten politischen Herrschaftsverhéltnis nicht ent-
behrlich.** Die Einhaltung menschenrechtlicher Mindeststandards kann zwar durch-
aus als Gemeinschaftsaufgabe aller politischen Herrschaftsverbiande verstanden wer-

*! May, Ethics & International Affairs 20 (2006), 373 (376).

42 Anderer Auffassung vor allem Luban, der eine auf ,harm-to-humanity* basierende
Konzeption von Volkerstraftaten entwickelt und deren legitime Verfolgung als eine Art or-
ganisiertes Vigilantentum begreift. Siehe Luban, YJIL 29 (2004), 85. Zu Lubans Position vgl.
Liss, AJIL 113 (2019), 727, insb. S. 744 ff.
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den.” Deswegen ist aber nicht jede staatlich verfasste Gemeinschaft auch gleich
jedem Menschheitsverbrecher gegeniiber zur Strafverfolgung berechtigt.** Hierin
liegt auch die grundlegende Schwiche rein prozeduraler Rechtfertigungen des Welt-
rechtsprinzips, die das Titigwerden des weltrechtspflegenden Staates als (wenn auch
einseitig durch diesen Staat verfiigte) Ubernahme der rechtsgewihrleistenden Funk-
tion des untétig bleibenden tatnéheren Staates ansehen. Es reicht nicht aus, einfach
darauf zu verweisen, dass der Verdichtige sich ja auch einem Strafverfahren durch
den tatndheren Staat ausgesetzt gesehen hitte, wenn dieser Staat seiner Rechtsge-
wiihrleistungspflicht nachgekommen wire.*’ Der Gedanke scheint zu sein: Strafver-
fahren ist gleich Strafverfahren, egal welcher Staat es durchfiihrt. Hier wird im Wege
der petitio principii unterstellt, was der Begriindung bediirfte, namlich die Gleich-
wertigkeit beider Verfahrenskontexte mit der Folge, dass auch der Weltrechtspflege
iibende Staat in rechtsethischer Hinsicht genau das erreichen kann, was in bestehen-
den Rechtsgemeinschaften moglich ist: die Verhidngung einer legitimen Strafe.

Diesen Einwand anerkennend haben einige Stimmen in der Literatur versucht, die
Weltbevolkerung als politische Gemeinschaft zu prisentieren.*® Solche Autoren be-
tonen die jiingere Entwicklung des Volkerrechts iiber ein Kooperationsrecht der
Staaten hinaus zu einem System, das in vielen Regelungsbereichen direkt das
menschliche Individuum zum Adressaten hat. Auch und gerade in der Erweiterung
der zentralen und dezentralen Durchsetzungsoptionen des Volkerstrafrechts werden
Anzeichen fiir eine vom Volkerrecht selbst initiierte und konstituierte Verdichtung
von Rechtsbeziehungen aller Menschen gesehen. Hierdurch erweitere sich der Soli-
darititsverband auf eine Weltgesellschaft: weltweite Rechtsgenossenschaft sei nicht
mehr linger Utopie, sondern bereits jetzt gelebte soziale Realitit.’ Solche Argumen-
te sind meines Erachtens mit den gegenwirtig vorhandenen globalen Strukturen
nicht geniigend zu untermauern. Zwar wire eine bereichsspezifische globale Rechts-
genossenschaft zum Schutz vor schwersten Verbrechen durchaus denkbar. Es gibt
keinen Grund, das derzeit iiber Staaten vermittelte rechtsgenossenschaftliche Bezie-

S0 etwa Steiner, Theoretical Inquiries in Law 5 (2004), 199 (211): ,the underlying
notion is that all state judiciaries bear a common authority and sometimes responsibility to
vindicate shared international norms.*

# Kritisch auch Schorkopf, Grundgesetz und Uberstaatlichkeit, Konflikt und Harmonie in
den auswirtigen Beziehungen Deutschlands, 2007, S. 116: ,Legitimation ldsst sich nicht
durch den allgemeinen Hinweis auf eine internationale Solidaritit bei der Verbrechensbe-
kampfung schaffen. Durch solche politisch-moralischen Formeln entdifferenziert sich das
Recht und die Notwendigkeit einer ausreichenden Geltungsgrundlage hoheitlicher Eingriffs-
handlungen gerit aus dem Blick.*

4 So aber Mayerfeld, Ethics & International Affairs 20 (2006), 361 (362): ,If states had
been doing their jobs, these people would have faced punishment anyway.“ Mayerfelds Bei-
trag ist symptomatisch fiir die Schwiche der prozeduralen ,,anti-impunity*“-Begriindung des
Weltrechtsprinzips.

4 Am deutlichsten Ambos, Treatise on International Criminal Law, Bd. 1: Foundations and
General Part, 2. Aufl. 2021, S. 58.

47 Siehe z.B. Bohman, Buffalo Criminal Law Review 5 (2002), 551.
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hungsgefiige, das Menschen zu Mitbiirgern macht, als ein ausschlieBliches zu den-
ken. Aber ein rechtliches Garantieverhiltnis besteht nur, wenn der bereichsspezifi-
sche Rechtsgewdhrleistungsanspruch ein umfassender ist. Er kann nicht auf die Ver-
folgung der Titer beschridnkt sein, sondern muss auch ein Recht auf priventive
SchutzmaBnahmen zur Verhiitung von Volkerrechtsverbrechen umfassen.*® Solange
es an einem solchen préaventiven Anspruch fehlt, ist die Weltbevolkerung noch nicht
zu einer Gemeinschaft von Rechtsgenossen zusammengewachsen. Aus demselben
Grund ist auch die Annahme einer Erméchtigung zur Strafverfolgung durch die ,,in-
ternationale Gemeinschaft* nicht zielfiihrend. Abgesehen davon, dass eine derartige
Erméchtigung praktisch ohnehin nur unterstellt und nicht durch ein aktives Prozede-
re konkret erteilt wiirde,** miisste sich eine solche Ermichtigungsbefugnis auf welt-
umspannende biirgersolidarische Strukturen griinden, an denen es nach der hier ent-
wickelten Argumentation gerade fehlt.*

Trotzdem enthélt der Verweis auf die zwischenmenschliche Solidaritit, die in
allen Menschen den Wunsch nach der Sanktionierung schwerer Volkerrechtsverbre-
chen auslost, den Schliissel zu einem angemessenen Verstidndnis von Weltrechtspfle-
ge. Dies soll der folgende Abschnitt aufzeigen, der die Diskussion wieder zu den
Grundtypen solidarischen Verhaltens zuriickfiihrt.

5. Weltrechtspflege als Akt der politischen Solidaritit mit den Opfern
und den schutzlos gestellten Bevolkerungsgruppen

Weltrechtspflege beinhaltet immer ein Sich-Zustindig-Machen fiir andere, fiir die
man gerade nicht schon durch Mitgliedschaft in demselben mitbiirgerlichen Solida-
ritdtsverbund zustidndig ist. Daher kann sich diese Praxis nur auf ein anderes Ver-
stindnis von Solidaritit stiitzen als auf das der sozialen Solidaritit, die rechtliche
Einstandsgemeinschaften im staatlichen Hoheitsverband zusammenhilt. Was fiir
eine Art von Solidaritit ist das?

Erinnern wir uns an die zwei Haupttypen solidarischen Verhaltens, die in Ab-
schnittII. 1. vorgestellt wurden, so gibt es neben der sozialen Solidaritit vorhandener
Lebensgemeinschaften auch die Solidaritét politischer Aktivisten, die sich auch als
,Projektsolidaritit™ beschreiben lésst. Fiir diese Form solidarischen Handelns ist das
Vorhandensein einer Sozialgemeinschaft, die bestimmten internen Kohésionskriteri-
en geniigt, keine Entstehungsvoraussetzung. Vielmehr begriindet die Entscheidung,
gegen ein Unrecht anzukdmpfen, die notwendige Beziehung zwischen den solida-

4 Ahnlich Rabkin/Lerner, Vand. J. Transnat’l L. 55 (2022), 375 (390): ,.If the world could
organize this sort of protective architecture, it would have organized means not merely to
punish but to stop extreme abuses at the outset — as states normally do within their own
territory. The UN has never approved a general formula to authorize outside interventions to
avert humanitarian disasters.*

> Einen solchen Vorschlag, wonach der IStGH ermittlungsbediirftige Verdachtsfille ver-
folgungswilligen Staaten zuweisen soll, entwickelt Zemach, TILJ 47 (2012), 143.

30 Ausfiihrlich hierzu Du Bois-Pedain (Fn. 18), S. 223-225.
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risch verbundenen Personen oder Personengruppen. Welchen Erkenntnisgewinn
bringt es, wenn man versucht, die Ausiibung von Weltrechtspflege als einen iiber
die Grenzen vorhandener Solidargemeinschaften herausreichenden Akt der politi-
schen Solidaritit der Bevolkerung des Ermittlungsstaates mit den Opfern von Vol-
kerrechtsverbrechen und mit eingeschiichterten Zivilbevolkerungen in tatniheren
Staaten aufzufassen?

Einige Stimmen in der Literatur stehen der auch von anderen Autoren vorgeschla-
genen Stiitzung des Weltrechtsprinzips auf ,,Solidaritit mit den Opfern‘' skeptisch
gegeniiber. Pawlik meint, mit dieser Erkldrung sei kein Legitimationsgewinn zu er-
zielen, weil man ,,unter Berufung auf die dadurch bewiesene Solidaritit mit dem
Opfer jede beliebige Erweiterung der eigenen Strafgewalt rechtfertigen* konne.™
Aber auch wenn diese Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, muss eine rechtsethi-
sche Verankerung des Weltrechtsprinzips meines Erachtens bei dem Verlangen nach
Solidaritit mit den Opfern ansetzen. Weder der weltrechtspflegende Impuls noch die
Gelegenheiten, bei denen sich die abstrakte Bereitschaft zur Unterdriickung von Vol-
kerrechtsverbrechen in konkretem weltrechtspflegenden Handeln umsetzt, lassen
sich als Verteidigung abstrakter Werte iiberzeugend erkldren. Wenn man dagegen,
wie von mir vorgeschlagen, die Durchfiihrung eines Strafverfahrens unter Berufung
auf das Weltrechtsprinzip als einen Akt projektsolidarischer Strafrechtspflege be-
greift, dann werden einige Charakteristiken solcher Verfahren durchschaubar.

Erstens wird so offenkundig, warum diese Verfahren nur selektiv durchgefiihrt
werden, ohne dass dies prinzipiell ihrer Legitimitit abtraglich wire. Rechtsdurchset-
zung als Form von Projektsolidaritit (,,ein Zeichen gegen das ungesiihnte Unrecht
des Volkerrechtsverbrechens setzen®) ist eine gegeniiber der vollen sozialen Solida-
ritdt rechtlich verfasster Siedlungsverbidnde schwichere Form der Solidaritit. Sie ist
altruistisch motiviert und damit fiir die projektsolidarisch Handelnden gegeniiber
ihren durch Eigeninteresse motivierten sozialen Solidarititsleistungen sekundar
(,,Wenn wir noch Kapazititen iibrighaben, dann setzen wir sie zur Verteidigung
der Rechte von Personen, die nicht Teil unseres Solidarverbundes sind, ein“). Die
strukturelle Ungleichheit der projektsolidarisch verbundenen Personen (,,die brau-
chen uns, aber wir brauchen sie nicht*) kann sie nicht tiiberwinden. Dies trifft grund-
sdtzlich auf alle altruistischen Handlungen zu, die deshalb natiirlich nicht illegitim
sind, aber eben nicht zum Dauerzustand taugen, sondern punktuell erbrachte Sonder-
leistungen bleiben miissen.>® Fiir die Hoheitsverbinde, die in Solidaritit mit den Op-
fern ,,anderswo* begangener Volkerrechtsverbrechen Strafverfahren einleiten, ist
dieses Tatigwerden typischerweise nicht durch die Vorstellung, man sei mit den Op-
fern in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden und miisse deshalb schon in eige-
nem Interesse diese Anstrengungen zur Rechtsdurchsetzung unternehmen, motiviert.

31 So noch MK-StGB/Ambos, Bd. 1, 1. Aufl. 2003, Vor §§ 3 ff. Rn. 69.
32 Pawlik, ZIS 2006, 274 (279).

3 Ausfiihrlich zur altruistischen Begriindung von Solidarititspflichten in akuten Notlagen
v. Hirsch/Schorscher, in: v. Hirsch/Seelmann/Neumann (Fn. 1), S. 77.
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Es iiberrascht deshalb auch nicht, dass héufig eine besondere Verbindung zwi-
schen dem Weltrechtspflege iibenden Staat und der betroffenen territorialen Gemein-
schaft besteht, etwa aufgrund von historischen Beziehungen, regionaler Nihe oder
sonstigen tiefgehenden politischen oder wirtschaftlichen Kontakten. Solche Umstéin-
de sind dazu geeignet, ein altruistisches Sich-zu-Eigen-Machen der in der betroffe-
nen Territorialgemeinschaft entstandenen Rechtsschutzliicke durch den weltrechts-
pflegenden Staat zu beférdern. Thr Vorliegen macht die Auswahl einer bestimmten
Konfliktsituation aus der leider breiten Palette vorhandener Krisensituationen
durch den weltrechtspflegenden Staat deshalb leicht nachvollziehbar. Aber man
ginge fehl, wenn man diese Gesichtspunkte als rechtliche oder auch nur als der Ver-
rechtlichung zugingliche Zuléssigkeitskriterien fiir die Anwendung des Weltrechts-
prinzips ansehen wiirde.** Zum einen fiihrt der Versuch, solche Gesichtspunkte zu
Zulidssigkeitskriterien hochzuschrauben, zu einem zu engen Rahmen fiir mogliche
Akte der Strafverfolgung aus politischer Solidaritit. Der Appell an altruistisch-soli-
darische Instinkte und Motive kann durch die Opfer von Volkerrechtsverbrechen
auch an weit entfernte, bisher kein Interesse an dieser Bedrohungssituation zeigende
Personen und Kollektive gerichtet werden und diese zu altruistisch-solidarischen
Handeln anregen. Das Fehlen bestimmter historischer Vorbedingungen, die den Ver-
folgerstaat sozusagen dafiir pradestinieren konnten, sich gerade in eine bestimmte
Krisensituation ,hineinzuhdngen®, schliet deshalb einen legitimen Akt altruis-
tisch-solidarisch motivierter Strafverfolgung durch die Organe dieses Staates nicht
aus. Zum anderen konnen diese Kriterien aber auch da, wo sie formal gegeben
sind, nicht tief genug in die konkrete Gemengelage von Motiven und Interessen ein-
dringen, um die Beurteilung der Legitimitit der Strafrechtsausiibung durch den Ver-
folgerstaat auf das Vorliegen solcher Verbindungslinien reduzieren zu kénnen.”

Diese Uberlegungen fiihren zu der zweiten wichtigen Besonderheit weltrechts-
pflegender Strafrechtspflege hin: Dieser Form der Strafverfolgung fehlt eine struk-
turelle Standardvoraussetzung dafiir, Strafverfolgung im Interesse der Opfer zu be-
treiben. Im Standardfall territorialer Strafverfolgung ist die Beziehung der Strafver-
folgungsbehorden zu den Opfern von Straftaten klar. Die Strafverfolgungsorgane
sind in die Legitimation wechselseitiger Schutzgarantien der Rechtsgenossen einbe-
zogen und setzen diese Schutzgarantien um. Ihre Tétigkeit ist durch die Straftatbe-
troffenen qua Rechtsgenossen mitlegitimiert und deshalb auch im Einzelfall nicht
gesondert rechtfertigungsbediirftig. Diese Situation stellt sich bei einem Sich-Zu-
stindig-Machen nach dem Prinzip der Weltrechtspflege anders da. Hier gibt es
vor der Verfahrenseinleitung keine rechtliche Garantiebeziehung zwischen den
Straftatbetroffenen und dem Hoheitsverband, fiir den die Straforgane handeln.
Eine solche Beziehung muss erst geschaffen werden. Es handelt sich um Strafrechts-

3 Verfehlt daher z.B. Roegele, Deutscher Strafrechtsimperialismus, Ein Beitrag zu den
volkerrechtlichen Grenzen extraterritorialer Strafgewaltausdehnung, 2014.

% Zu den normativen Grundlagen des Weltrechtsprinzips und der Rolle von Diasporas
siche Mégret, TLT 6 (2015), 89, vgl. auch aus rechtstatsdchlicher Perspektive Johns/Langer/
Peters, APSR 2022, 1.
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ausiibung jenseits des streng verpflichtenden Kernbereichs des Gebrauchs von Straf-
gewalt. Der ,,projektsolidarische Charakter von Strafverfolgung nach dem Welt-
rechtsprinzip ldsst den Verweis auf bestimmte feste Solidarstrukturen — die konkrete
Verfasstheit als rechtliche Einstandsgemeinschaft mit der daraus folgenden unbe-
dingten Strafobliegenheit — nicht zu. Deshalb muss sie sich, wie alles projektsolida-
rische Handeln, fortlaufend unter sich verdndernden Rahmenbedingungen und Re-
aktionen an den fiir eine projektsolidarische Betitigung geltenden Legitimitdtsmal-
stiben bewihren. Dabei gibt es zwei Hauptachsen der Rechtfertigung. Die eine ist die
sachgerechte Ausrichtung auf das angestrebte Ziel der Durchsetzung der Sanktions-
erwartung der iiberlebenden Opfer gegeniiber den Tdtern schwerster Volkerrechts-
verbrechen. Die andere ist die Begriindung und Aufrechterhaltung solidarischer Be-
ziehungen mit den Tatbetroffenen.’® Wichtig ist dabei, dass die solidarische Verbin-
dung im Idealfall nicht nur zu den direkten Tatopfern selbst entsteht, sondern auch zu
solchen Bevolkerungsgruppen, die von einer herrschenden Clique eingeschiichtert
und zur Duldung des Unrechts mit gezwungen sind. Auch aus diesem Grund sollte
das Ziel dieser solidarischen Hilfestellung immer auch die Wiederherstellung effek-
tiver staatlicher Schutzstrukturen sein. Denn nur diese sind langfristig in der Lage,
Rechtsschutz mehr als nur punktuell zu gewihrleisten.

Ob projektsolidarisch motivierte Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip im
Einzelfall legitim ist, hingt deshalb, drittens, auch von ihrer Beziehung zu einem sich
moglicherweise im Territorialstaat rekonstituierenden Rechtsschutzrahmen ab. Fiir
das Handlungsumfeld weltrechtspflegender Strafrechtspflege ist kennzeichnend,
dass die Opfer immer auch Mitglieder einer rechtlich verfassten Gemeinschaft
sind, auch wenn diese Gemeinschaft — der gebietshoheitlich zur Strafverfolgung be-
rufene Staat — bei ihrem Schutz bisher versagt hat. Wegen der allen Biirgern gemein-
samen Aufgabe der Rechtsgewihrleistung muss fiir gewohnlich auch bei schweren
Verbrechen die Forderung nach Schutz und Durchsetzung der eigenen Interessen zu-
erst an diese Solidargemeinschaft gerichtet werden. Nicht jeder Appell von Opfern
von Gewaltverbrechen nach ,,Hilfe von auflen* ist also notwendig legitim — soweit es
sich um den Ruf nach Strafverfolgung der Téter handelt, muss dieser zunéchst an den
Territorialstaat gerichtet werden.”” Aber wenn der Territorialstaat bei der Durchset-
zung des Rechts nicht nur versagt, sondern diese hohnisch verweigert, wie das oft bei
der Begehung von Volkerrechtsverbrechen der Fall ist, dann ist auch ein Appell an
die Solidaritit Dritter im Sinne einer Aufforderung an diese, einem bei der Bekdmp-
fung solchen Unrechts beizustehen, legitim. Ohne einen Ruf nach Strafverfolgung
durch die Opfer wire ein Akt weltrechtspflegender Strafrechtspflege zwar nicht not-
wendigerweise illegitim, aber wesentlich schwerer zu legitimieren, denn er mutet
doch eher wie eine Einmischung an — und wenn er unwillkommen ist und nicht

% Beiden Legitimationsachsen kann moglicherweise auch die Verfolgung von Volker-
rechtsverbrechen durch neu geschaffene internationale Einrichtungen geniigen; vgl. dazu Du
Bois-Pedain (Fn. 5), S. 71 ff.

57 Ahnlich Zemach, TILY 47 (2012), 143 (160), der vor allem die Gefahr eines ,,forum
shopping* von Opfern betont.
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zu einer (projekt-)solidarischen Verbindung von Opfern und Gerichtsstaat fiihrt,
dann kann er allenfalls eine solidarische Geste sein.

Diese Gesichtspunkte konnen nicht in starre formelle Rechtsregeln gegossen wer-
den. Vielmehr legen sie ein materielles Subsidiaritidtsdenken nahe. Es ist der Logik
weltrechtspflegender Tétigkeit immanent, dass sich ihre Legitimation mit ihrer Eig-
nung zur positiven Beeinflussung des tatniiheren Solidarverbands erhoht.*® Der welt-
rechtspflegende Staat sollte sich auch der prekédren moralischen Lage bewusst sein,
die durch seine Konkurrenz zu einem sich als volle Solidargemeinschaft wiederbe-
griindenden Rechtswesen entsteht. Eine anfianglich legitime projektsolidarische Ein-
schaltung eigener Behorden zum Schutz der Opfer kann in eine illegitime Einmi-
schung und Irritation abgleiten, wenn die Fortsetzung des Strafverfahrens im welt-
rechtspflegenden Staat der Wiederbegriindung solidarischer Rechtsgenossenschaft
auf staatlicher Ebene im Territorialstaat hinderlich wird.”

I11. Das Hissene Habré-Verfahren
aus projektsolidarischer Perspektive

Als ich das projektsolidarische Modell weltrechtspflegender Strafrechtspflege zu-
erst entwickelte, stand gerade vor dem Internationalen Gerichtshof die Frage zur Ent-
scheidung an, ob der Senegal verpflichtet ist, den im Senegal lebenden fritheren Pra-
sidenten des Tschad, Hisséne Habré, wegen des Verdachts der Beteiligung an Folter
und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit wéihrend seiner Amtszeit an Belgien
auszuliefern.®® Belgien stiitzte sein Recht zur Strafverfolgung auch auf das passive
Personalititsprinzip, da der Anzeigenerstatter und mogliche Opferzeuge die belgi-
sche Staatsangehorigkeit hatte. Der Senegal verweigerte die Auslieferung des Ange-
schuldigten mit der Begriindung, dass man die notwendigen legislativen und admi-
nistrativen Schritte fiir ein Gerichtsverfahren vor einem speziellen Gerichtshof im

%8 Dieser Positiveffekt wird hervorgehoben von Ryngaert, in: Bergsmo (Hrsg.), Comple-
mentarity and the Exercise of Universal Jurisdiction for Core International Crimes, 2010,
S. 165 (173—174): ,,[T]he mere initiation of an investigation [by the state exercising universal
jurisdiction] [...] could set in motion a flurry of investigative and prosecutorial activity in the
territorial state. The bystander state’s investigation may indeed bring to light a past that was
not particularly bright, and strengthen the hand of progressive domestic powers that want to
bring the presumed offenders (often belonging to a former regime) to justice in the territorial
state. At the end of the day, that state also wants to maintain its reputation on the international
scene.*

% Eine solche Situation kann auch dann eintreten, wenn sich der tatnihere Staat fiir
glaubwiirdige Alternativen zur Strafverfolgung der Titer entscheidet, wie dies etwa Siidafrika
mit der Eingliederung antragsgestiitzter Amnestieverfahren in die Tatigkeit der Wahrheits-
und Versohnungskommission getan hat. Hierzu ausfiihrlich Du Bois-Pedain, Transitional
Amnesty in South Africa, 2007, Kap. 7.

®IGH, Urt. v. 20.7.2012 (Hisséne Habré-Fall), Questions relating to the obligation to
Prosecute or Extradite (Belgien v. Senegal).
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Senegal, der nach dem Weltrechtsprinzip titig wiirde, unternommen habe und nun —
die Finanzierung eines Sondergerichts durch internationale Geber vorausgesetzt —
ein Gerichtsverfahren selbst durchfiihren wolle und konne. Der Internationale Ge-
richtshof beschied, dass die Rechtspflicht, die dem Senegal nach der Anti-Folter-
Konvention obliege, allein darin bestehe, ein Ermittlungs- und Strafverfahren
gegen den Angeschuldigten durchzufiihren. Belgiens Auslieferungsersuchen gebe
Senegal schlicht die Moglichkeit, sich dieser Rechtspflicht durch Auslieferung
des Verdichtigen zu entledigen.®' Dass der Senegal — wie das Urteil ausdriicklich
feststellte — gegen seine Pflicht zur ziigigen Durchfiihrung von Strafverfolgungsmal-
nahmen verstoen habe, fiihre nicht zu einer Auslieferungspflicht an Belgien. Das
Urteil schien ein Riickschlag fiir die effektive Durchsetzung volkerstrafrechtlicher
Bestimmungen zu sein.

Umso aufschlussreicher ist es, die Hintergriinde des zwischen 2013 und 2017 vor
einem Sondergericht im Senegal gegen Habré durchgefiihrten Strafverfahrens aus
projektsolidarischer Perspektive zu untersuchen.®

Versuche, Hisséne Habré fiir die wihrend seiner Regierungszeit im Tschad began-
genen Staatsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, begannen schon kurz nach sei-
ner Exilierung im Jahr 1990. Treibende Krifte waren hier vor allem Haftiiberlebende,
die Folter, korperlichen Missbrauch und extreme Haftbedingungen in Habrés Ge-
fangnissen erduldet hatten und mit genauen Dokumentationen begannen. Diesen Op-
fern und Opferzeugen, allen voran dem fritheren Hiftling Souleymane Guengueng,
gelang es, sich und die von ihm gegriindete ,,Association for Victims of Crimes and
Political Repression in Chad* regional und international gut zu vernetzen. Dies war
keine Selbstverstindlichkeit. Viele liberlebende Opfer Habrés hatten auch nach Hab-
rés Flucht ins Exil wenig Vertrauen in die neue politische Situation. Die von der
neuen tschadischen Regierung eingesetzte Untersuchungskommission zu den
unter Habré begangenen Staatsverbrechen fand deshalb zunichst wenig Zulauf. Gu-
engueng wurde hier zum Eisbrecher. Getrieben durch das Verlangen, das Leiden der-
jenigen, die in der Haft ihr Leben verloren hatten, nicht ungesiihnt zu lassen, fand er
den Mut, vor der Kommission auszusagen und andere Opfer und Opferzeugen zu
weiteren Aussagen zu veranlassen. In diesem Zusammenhang griindete er auch
die oben bereits erwihnte Opferorganisation, die sich der Dokumentation der Verbre-
chen widmete. Fiir neun Jahre hatte diese Organisation keinen Kontakt zu internatio-
nalen Menschenrechtsorganisationen. Erst nachdem Human Rights Watch — nach
dem Pinochet-Urteil in London auf der Suche nach einem Fall, mit dem ihre breitere
Kampagne gegen die Straflosigkeit politischer Menschenrechtsverbrecher fortge-
setzt werden konnte — mit Guengueng Kontakt aufnahm, wurde dies anders. Guen-

% Ebenda, § 95.

2 Einen detaillierten Einblick in die Beitriige verschiedener Akteure bietet der Sammel-
band von Weill/Seelinger/Carlson (Hrsg.), The President on Trial: Prosecuting Hissene Habré,
2020. Informativ sind auch die personlichen Erinnerungen von Reed Brody, dem leitenden
Mitarbeiter der die Kampagne der Opfer unterstiitzenden Organisation HRW (Brody, To Catch
a Dictator, The Pursuit and Trial of Hissene Habré, 2022).
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guengs Opferorganisation war als Kooperationspartner fiir HRW auch und gerade
deshalb von Interesse, weil sie iiber umfangreiche, fiir ein potentielles Strafverfahren
geeignete Dokumente und Aussagen zu den Foltervorwiirfen gegen Habrés Regie-
rung verfiigte. Nach einiger Uberlegung entschloss sich Guengueng, auf die von
HRW vorgeschlagene Anklagestrategie zu setzen.®

Der Weg hin zu einem Gerichtsverfahren war lang und steinig. Im Senegal selbst
wurde die Strafverfolgung Habrés zum politischen Tauziehen: erst angekiindigt,
dann politisch hintertrieben, gerichtlich mit der Begriindung, dass es nach senegale-
sischem Recht an einer Strafverfolgungskompetenz des Senegal fehle, verhindert, in
der Folgezeit parlamentarisch durch Gesetzesidnderung ermoglicht, aber wiederum
gerichtlich gestoppt, da es die senegalesische Verfassung nicht zulasse, riickwirken-
de Strafverfolgungskompetenzen fiir Vélkerrechtsverbrechen zu schaffen.* Parallel
dazu wurde Senegals Rolle bei der (Nicht-) Verfolgung Habrés zum auBenpolitischen
Skandalon: Die Afrikanische Union, als Teil ihrer postkolonialistischen Delegitimie-
rungskampagne gegeniiber dem Internationalen Strafgerichtshof, nahm Interesse an
Habrés Fall als exemplarisch fiir die Fahigkeit des Kontinents, seine Staatsverbre-
cher selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Der von den senegalesischen Gerichten ge-
kniipfte gordische Zustdndigkeitsknoten wurde deshalb 2010 von der Afrikanischen
Union schlicht zerschlagen, indem diese den Senegal aufforderte, ein internationa-
lisiertes Sondergericht zur Durchfiihrung eines Strafverfahrens gegen Habré einzu-
richten.®

Die Umsetzung dieser Aufforderung wurde durch die Regierung Senegals aller-
dings immer wieder verschoben und verzogert. In dieser Situation entschlossen sich
die Opfergruppen mit Hilfe von HRW zum Aufbau einer zweiten Front: der Anstren-
gung von Ermittlungen durch Belgien. Hier gelang es den Opfervertretern, durch per-
sonliche Treffen mit Politikern diese zur Unterstiitzung der Verfahrensanstrengungen
zu motivieren. Auch bei den Strafverfolgungsbehorden wurde Uberzeugungsarbeit
geleistet. Belgischen Ermittlungsrichtern wurde im Tschad die Vernehmung von
Opferzeugen ermoglicht. Habrés Auslieferung durch den Senegal wurde beantragt,
aber verweigert. Darauthin strengte Belgien vor dem Internationalen Gerichtshof das
zu Beginn dieses Abschnitts bereits erwihnte Verfahren gegen den Senegal wegen
Verletzung seiner Rechtspflichten aus der Anti-Folter-Konvention an.

% Die Informationen in diesem Absatz stammen aus: Guengueng, in: Weill/Seelinger/
Carlson (Fn. 62), S. 31 {f. Siehe auch Brody, in: Weill/Seelinger/Carlson (Fn. 62), S. 39ff.

% 7u diesen Gerichtsentscheidungen siehe Cissé, in: Weill/Seelinger/Carlson (Fn. 62),
S. 48 ff. Aus deutscher Perspektive ist anzumerken, dass sich die senegalesischen Gerichte in
der Sache auf dieselbe Rechtsposition gestellt haben, auf die sich Deutschland lange Jahre mit
seinem inzwischen aufgegebenen Vorbehalt gegeniiber Artikel 7 der EMRK gestellt hatte.

% Die Informationen in diesem Absatz und den nachfolgenden zwei Absitzen stammen
aus Weill/Seelinger/Carlson, in: Weill/Seelinger/Carlson (Fn. 62), S. 1ff. Siehe auch Kioko,
in: Weill/Seelinger/Carlson (Fn. 62), S. 69 ff.

% Siehe insb. Fransen, in: Weill/Seelinger/Carlson (Fn. 62), S. 54 ff.
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Das Urteil des IGH befriedigte zwar keine der beiden Seiten, brachte aber indirekt
den Senegal in Zugzwang. Denn auch dort gab es bereits starke politische Unterstiit-
zung fiir ein Strafverfahren gegen Habré. Diese Unterstiitzung konnte 2012 nach
einem Regierungswechsel im Senegal Friichte tragen. Durch ein Abkommen Sene-
gals mit der Afrikanischen Union wurde eine mit einer Ermittlungsbehorde ausge-
stattete Sondergerichtsbarkeit geschaffen, die unter der Bezeichnung ,,Extraordinary
African Chambers* ab 2013 ein Strafverfahren gegen Habré durchfiihrte, das 2016
mit der Verurteilung Habrés zu lebenslanger Freiheitsstrafe, deren Rechtsgiiltigkeit
2017 von der Appellationsinstanz bestitigt wurde, endete.”’

Aus projektsolidarischer Perspektive ist das Habré-Verfahren vor den EAC vor
allem wegen der langwierigen Opferkampagne, die zur Schaffung dieser Sonderge-
richtsbarkeit fiithrte, und wegen der Interaktion von Opfergruppen mit den EAC als
Institution von Interesse. Es ist klar, dass es den Opfern gelang, sich effektiv zu or-
ganisieren und fiir ihre Kampagne regional und international Mitstreiter zu finden.
Das Verfahren selbst hitte ohne eine enge Zusammenarbeit mit den Opferverbinden
nicht stattfinden konnen. Diese Zusammenarbeit war nicht unproblematisch — die
Pflichtverteidiger Habrés hatten wohl nicht zu Unrecht den Eindruck, dass ihnen
eine effektive Verfahrensmitgestaltung nicht moglich war.®® Aber fest steht auch,
dass sich das Strafverfahren in seiner Ausgestaltung schon aufgrund des Zeitdrucks
und der Sachzwiinge, die sich durch die Befristung der Geldgeber des Sondergerichts
fiir dessen Tétigkeit ergaben, eng an den durch die Opferorganisationen geleisteten
Vorarbeiten orientieren musste. Aus diesem Grund ist es wenig verwunderlich, dass
die Beweisaufnahme die Vorwiirfe der Opferorganisationen nachzeichnete. Die Pri-
senz der Opfer im Habré-Verfahren und die Responsivitit der EAC-Institutionen ge-
geniiber den Informations- und Beteiligungsbelangen der Opfer konnen jedenfalls
aus projektsolidarischer Perspektive als mustergiiltig angesehen werden.

IV. Strafverfolgung nach dem Volkerstrafgesetzbuch: Quo vadis?

Die projektsolidarische Erklarung des Weltrechtsprinzips kann dazu beitragen,
Weltrechtspflege vom Ruch willkiirlichen Staatshandelns zu befreien® und gleich-
zeitig die notige Flexibilitdt ihrer Ausiibung zu erhalten. Die im deutschen Volker-
strafrecht geltenden Verfahrensprinzipien sind mit diesem Modell allerdings nur be-
dingt zu vereinbaren. Der Rechtfertigungsdiskurs in Deutschland bezieht sich sehr
stark auf die Verteidigung abstrakter internationaler Werte bzw. internationaler
Rechtsgiiter.”® Typisch ist etwa JeSbergers Aussage, Weltrechtspflege finde in Aus-

7 Zur Verfahrensdurchfiihrung siehe insbesondere die Beitrige in: Weill/Seelinger/Carl-
son (Fn. 62), Kap. 9, 10, 11, 12, 13, 18 und 19.

8 Ballal, in: Weill/Seelinger/Carlson (Fn. 62), S. 111 ff.
% Zu diesem Vorwurf etwa Kissinger, Foreign Affairs 2001, 86.

" Vgl nur MK-StGB/Ambos, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Vor §§ 3 ff. Rn. 47, 52ff.; Kref3, JICJ 4
(2006), 561 (582): ,,[A] state seeking to exercise true universal jurisdiction [...] [acts] as a
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iibung einer Sachwalterrolle fiir die ,,internationale Gemeinschaft* bei der Verteidi-
gung des Volkerrechts gegen Angriffe auf , Weltrechtspflegegiiter* statt.”' Gegen
diesen Wertediskurs ist prinzipiell nichts einzuwenden,”” wenn gleichzeitig nicht
vergessen wird, dass diese Werte konkret durch die Verletzung ganz bestimmter Per-
sonen und Personengruppen infrage gestellt wurden und dass es gerade diese Perso-
nen und Personengruppen sind, zu denen sich ein Weltrechtspflege iibender Staat in
eine besondere Beziehung setzt, deren Ausgestaltung fiir die Legitimation dieser
Verfahren von entscheidender Bedeutung ist. Es ist dieser zweite Gesichtspunkt,
der in Deutschland unzureichende Berlicksichtigung findet. Die deutsche Strafpro-
zessordnung sieht zwar fiir Verletzte bestimmter Delikte das Rechtsinstitut der Ne-
benklage vor.” Dieses ermoglicht zumindest einigen Opfern von Volkerrechtsver-
brechen eine verfahrensmitgestaltende Verfahrensteilnahme. Aber andere — insbe-
sondere indirekt Betroffene — bleiben auf Verfahrensbeobachtung im Rahmen
ihrer oft beschrinkten Moglichkeiten verwiesen, was problematisch ist.”* Sonderre-
gelungen fiir Volkerstrafverfahren, mit denen den Betroffenen eine verstérkte Ver-
fahrensteilnahme ermoglicht wiirde, wurden bisher vermieden.” Hier muss aus pro-
jektsolidarischer Perspektive dringend ein Umdenken stattfinden, um der Bezogen-
heit dieser Verfahren auf Opferinteressen und Tatortgesellschaften gerecht zu wer-
den, insbesondere was die Zuginglichkeit von Ubersetzungen und die
Ausgestaltung der Kommunikation durch Strafverfolgungsbehdrden und Gerichte
angeht.”

trustee of a fundamental value of the international community.* Siehe auch die Begriindung in
BT-Drs. 14/8524, S. 14: Deutschland werde insoweit zur Verteidigung ,,vitaler Interessen der
Volkergemeinschaft® aktiv.

" Jefberger (Fn. 27), S. 271-272 (m.w.N.).

7> Zu den Schliisselwerten des Vélkerstrafrechts vgl. auch die Beitréige in: Bergsmo/Buis/
Song (Hrsg.), Philosophical Foundations of International Criminal Law: Legally-Protected
Interests, 2022.

¥ Generell zu den Informations- und Beteiligungsrechten von Opfern nach deutschem
Strafverfahrensrecht siehe Bung, StV 2009, 430.

™ Zu Moglichkeiten und Grenzen der Verfahrensteilnahme durch Opfer siehe insb. Mag-
sam, in: Safferling/Kirsch (Hrsg.), Volkerstrafrechtspolitik, 2014, S. 181.

> Das Fehlen solcher Sonderregelungen wird u.a. hervorgehoben von Werle/Vormbaum,
JZ 2017, 12, die auch verschiedene Reformoptionen erértern und sich fiir eine ,,Nachjustie-
rung® des Strafprozessrechts aussprechen.

7 Zur aktuellen Situation und zum Stand der politischen Diskussionen siehe Deutscher
Bundestag, 19. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Katja Keul, Margarete Bause, Kai Gehring, weiterer Abgeordneter der Fraktion
Biindnis 90/Die Griinen — Drucksache 19/11480 — Praxis und opferschutzrechtliche Aspekte
in volkerstrafrechtlichen Verfahren, 12.08.2019 (BT-Drs. 19/12354). Die besonderen Legiti-
mationsbedingungen volkerstrafrechtlicher Strafverfahren werden, soweit sie sich auf die Er-
moglichung effektiver Verfahrensbeobachtung durch indirekt Betroffene beziehen, vom
Bundesverfassungsgericht weitgehend verkannt; siche dessen unbefriedigende Beschl. v.
18.8.2020 — 1 BvR 1918/20 und 1 BvR 1919/20 mit Anmerkung von Bock/Wagner, NJW
2022, 3146.
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Was die Durchfiihrung von Ermittlungen und die Anklagevertretung betrifft, sind
Sonderzustéindigkeiten schon jetzt vorhanden. Diese sind aber vor allem aus prakti-
schen Gesichtspunkten geschaffen worden; eine prinzipielle Anerkennung der Be-
sonderheiten projektsolidarischen Tétigwerdens ging damit nicht einher. So erklért
sich die immer wieder zu beobachtende kommunikative Uberforderung der Strafver-
folgungsbehorden. Die Anklagevertretung kann die dreifache Kommunikationsauf-
gabe, die solche Verfahren hervorrufen, nicht wirklich leisten: den eigenen Staats-
biirgern zu vermitteln, warum sie sich in Solidarisierung mit den Tatopfern den Auf-
wand der Strafverfolgung leisten sollen, die Werteorientierung der Verfahren zu ver-
deutlichen, und mit Opfergruppen und Tatortgesellschaften in Beziehung zu bleiben.
Die Wahrnehmung solcher Kommunikationsaufgaben setzt eine fallbezogene Ge-
spriachsbereitschaft voraus, fiir die eine Behorde wie die Generalbundesanwaltschaft
institutionell nicht offen ist und realistischerweise auch nicht offen sein kann. Solche
Diskurse miissen aber stattfinden, wenn derartige Verfahren legitim durchgefiihrt
werden sollen. Sie miissen daher gegebenenfalls von anderen institutionellen Akteu-
ren iibernommen werden.”’

Bei aller gebotenen und auch zu sichernden Unabhingigkeit der Strafverfol-
gungsbehorden zeigt die internationale Erfahrung, dass sich ohne die (zumindest
Erst-)Zulieferung von Beweismaterial durch Beobachtergruppen und Opfervereini-
gungen erfolgreiche Strafverfahren oft nicht durchfiihren lassen.” In dem Strafver-
fahren gegen Habré war es z. B. der langjidhrigen Vorbereitung der Beweisfiihrung im
Strafprozess durch Opfergruppen und ihre Unterstiitzer aus Nichtregierungsorgani-
sationen wie HRW zu danken, dass das Strafverfahren effizient und den Umfang der
Verbrechen zumindest grob reflektierend durchgefiihrt werden konnte. Das erfordert
ein hohes Maf} an Kooperation von Ermittlungs- und Anklageinstanzen mit Verfah-
rensbeteiligten, was ohne eine wechselseitige Vertrauensbasis unmoglich ist. Die
Kunst besteht dann darin, eine solche Vertrauensbeziehung aufzubauen und aufrecht-
zuerhalten, ohne dadurch die Unabhingigkeit der Strafverfolgung zu kompromittie-
ren oder die Verteidigung zu benachteiligen.”

Die derzeit bestehenden Regelungen sind z. T. tibermiBig starr und z. T. zu unspe-
zifisch. Dadurch befordern sie eine versteckte Ermessensausiibung der Anklagever-
tretung und eine nur verschimte Opferorientierung der Verfahren. In 6ffentlichen
Stellungnahmen und im Gerichtssaal werden Universalinteressen vor Betroffenenin-

" Einiges an zusitzlicher Kommunikationslast fillt derzeit de facto der Verteidigung und
der Nebenklagevertretung zu, anderes wird von Nichtregierungsorganisationen, die ,,Pro-
zessvermittlung* gegeniiber der Offentlichkeit leisten, iibernommen.

78 Damit soll nicht gesagt sein, dass solche Entwicklungen unproblematisch sind; fiir eine
kritische Diskussion siehe u.a. Jefiberger/Steinl, JICJ 20 (2022), 379 sowie McGonigle Leyh,
1JTJ 16 (2022), 363.

" 7Zu den Erfahrungen der neueren Prozesse vgl auch Kriiger, Fairness im Volkerstraf-

verfahren, Verfolgung von Kriegsverbrechen und Terrorismus in den bewaffneten Konflikten
in Syrien und im Irak, 2022.
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teressen betont.* Gleichwohl geht es der Sache nach natiirlich um die Genugtuungs-

interessen konkreter Opfer und Bevolkerungen, was auch der Anklagevertretung be-
wusst ist. Die Opferorientierung wird aber nicht in den Vordergrund gestellt, mog-
licherweise gerade, weil es sich dabei um eine politische Solidarisierungsentschei-
dung handelt, zu der die Strafverfolgungsbehorde institutionell nicht legitimiert
ist, die aber auch kein anderer politisch legitimierter Akteur — wie etwa die Bundes-
regierung oder das Justizministerium — fiir den konkreten Fall leistet.

In den USA gibt es die ,,political question doctrine®, die von Gerichten dazu be-
nutzt wird, ihre Entscheidungskompetenz iiber politische Fragen zu verneinen. Wih-
rend es bei der Durchfilhrung von Volkerstrafverfahren selbstverstindlich nicht
darum gehen kann, die Zustdndigkeit der Strafverfolgungsorgane einzuschrinken,
muss hier stirker dariiber nachgedacht werden, welche institutionellen Konsequen-
zen aus dem Umstand zu ziehen sind, dass sich Sachverhalte nicht entpolitisieren las-
sen und aus diesem Grund in das Entscheidungsfeld politischer und nicht institutio-
nell politisch neutraler Akteure fallen sollten. Etwa sollte erwogen werden, ob es
nicht dem Charakter von Volkerstrafverfahren angemessener wire, wenn auch der
strafverfolgenden Tatigkeit im Einzelfall — zumindest bezogen auf die Konfliktsitua-
tion, in der Verbrechen relevanter Art begangen wurden — eine politische Entschei-
dung zur Strafverfolgung vorausginge. Dass die Bundesanwaltschaft zustdndig ist,
hebt zwar auch den politischen Charakter solcher Verfahren hervor. Dass dieser po-
litische Charakter aber gerade auch in der Solidarisierung mit den Opfern der speziell
verfolgten Taten besteht, wird damit noch nicht angemessen erfasst.

Thren Ursprung haben diese Schwierigkeiten in der verfehlten Vorstellung, dass
die Verrechtlichung des internationalen Menschenrechtsschutzes durch Volkerstraf-
verfahren mit einer weitgehenden Entpolitisierung solcher Verfahren einhergehen
kann. Die Politikwissenschaftlerin Susanne Buckley-Zistel erinnert zu Recht
daran, dass ,,nicht nur die Wahl eines strafrechtlichen Ansatzes an sich ein hochst
politisches Unterfangen [ist]: was wie, wann und wo geahndet wird, ist ebenfalls
hochst politisch und trigt zur Akzeptanz (oder Ablehnung) von Strafrechtsprozessen
im Situationsland bei.*®' Die Folge der Verweigerung, den politischen Charakter die-
ser Verfahren angemessen zu beriicksichtigen, sind Ermessens- und Verfahrensre-
geln, die dem Sondercharakter dieser Verfahren nicht gerecht werden. Aus projekt-
solidarischer Perspektive ist zum einen problematisch, dass die Ermessensausiibung,
sofern sie gemidf} § 153f StPO i. V.m. § 153c StPO iiberhaupt noch zuléssig ist, sich
an gesetzlich nicht mehr nidher bestimmten praktischen Erwégungen orientiert, die
auf projektsolidarische Kriterien keine Riicksicht nehmen. Nédhere Handlungsanlei-
tungen zur Ermessensausiibung werden nicht gegeben. Es sollte klarer gesagt und
auch geregelt werden, wann und warum gerade die deutsche Rechtsgemeinschaft
einen bestimmten extraterritorialen Sachverhalt (nicht) ,,zu ihrer Sache machen*

% Bezeichnend der Titel eines Vortrags des Bundesanwalts beim Bundesgerichtshof Rolf
Hannich, Z1S 2007, 507 (,,Justice in the Name of All*).

8 Buckley-Zistel, ZeFKo 9 (2020), 179 (185).
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sollte.® Problematisch ist aber auch der weitgehende Wegfall echten Verfolgungser-
messens in den Fillen, in denen sich der Verdéchtige oder Beschuldigte im Inland
aufhilt.® Weil den Strafverfolgungsbehorden in solchen Fillen eine offene (und
offen gelegte) Priorisierung bestimmter Konfliktsituationen verweigert wird, wie
sie der Sonderstruktur volkerstrafrechtlicher Verfahren liber gebietsfremde Sachver-
halte entspriache, muss sich die faktisch unvermeidbare Selbstbeschriankung der Er-
mittlungstitigkeit hinter allgemeinen Einstellungskriterien wie mangelndem Tatver-
dacht oder fehlender Beweisbarkeit, die oft genug nur Salz in die Wunden streuen,
verbergen.

V. Fazit

Verrechtlichung des internationalen Menschenrechtsschutzes durch Volkerstraf-
recht kann nicht in dem Umfang, wie dies in Deutschland erwartet wird, Entpoliti-
sierung bedeuten. Wenn man die Ausiibung von Strafverfolgung nach dem Welt-
rechtsprinzip als Akt der politischen Solidaritit mit den Opfern von Volkerrechtsver-
brechen und der Bevolkerung des Tatortstaates begreift, erweist sich die unvermeid-
liche Selektivitit der Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip als
Scheinproblem. Genau wie unsere moralische Verpflichtung, gegen Unrecht anzu-
kidmpfen, nicht von uns verlangt, dass wir uns gegen jedes Unrecht aktiv wenden,
kann sich auch keine einzelne staatlich verfasste Gemeinschaft jedes verfolgbaren
Volkerrechtsverbrechens annehmen. Die Kernfrage verschiebt sich deshalb dahin,
ob die konkret getroffenen Auswahlentscheidungen mit den Bedingungen legitimer
projektsolidarischer Strafverfolgung in Einklang stehen, und die Ausgestaltung der
Verfahrenspraxis muss sich stirker als bisher an den Bedingungen projektsolidari-
scher Legitimation ausrichten.

82 Zu den Bedingungen, die geschaffen werden miissen, damit Opfergruppen international
Gehor finden, vgl. Herremans/Destrooper, ICTJ 15 (2021), 576.

8 Siehe § 153f Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 StPO und den Beitrag von Julia Geneuss in diesem
Band (S. 43 ff.).
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Rechtliche Probleme bei Auslandsermittlungen —
Die Perspektive der Strafrechtswissenschaft

Von Frank Peter Schuster

L. Einleitung

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat nicht die Aufgabe und auch
nicht die Kapazititen, simtliche internationale Volkerrechtsverbrechen allein aufzu-
arbeiten'. Die Strafgewalt des Gerichtshofes und die nationalen Strafgewalten stehen
vielmehr in einem Verhiltnis sogenannter Komplementaritit®. Die Verfolgung durch
die nationale Strafgewalt hat dabei sogar Vorrang: Der IStGH wird nur dann titig,
wenn der jeweilige Staat nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Ermittlungen
oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzufiihren (Art. 17, 19 IStGH-Statut). Weitere
Voraussetzung ist, dass iiberhaupt seine Strafgewalt greift: Im Fall von Syrien und
dem Irak scheitert ein Tatigwerden des IStGH schon daran, dass es sich bei den bei-
den Lindern nicht um Vertragsstaaten handelt. Eine Verweisung durch den VN-Si-
cherheitsrat an den IStGH (Art. 13 lit. b IStGH-Statut) wurde zudem durch Russland
und China blockiert.

Vor den deutschen Oberlandesgerichten sind mittlerweile zahlreiche Verfahren
wegen Volkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an-
hingig. Aber bereits in den 1990er Jahren wurden im Zusammenhang mit den Kriegen
im ehemaligen Jugoslawien (19911995, 1998—1999) Kriegsverbrecher in Deutsch-
land verfolgt*. Im ersten Verfahren nach dem Volkerstrafgesetzbuch im Jahre 2011
ging es um Vorkommnisse wihrend der gewalttitigen Auseinandersetzungen in der
Demokratischen Republik Kongo (seit 1994 andauernd): Die Angeklagten wurden
nach mehr als vier Jahren (320 Verhandlungstage) erstinstanzlich zu 13 Jahren bzw.
acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt’; der Angeklagte Dr: Ignace M. starb nach neun-

' Safferling/Petrossian, JA 2019, 401.

2 Griitzner/Potz/Kre/Gazeas/Kref3, Bd. 6, 60. Lfg., 2003, Internationaler Strafgerichtshof,
Rn. 22 ff.

3 UN-Security Council Report $/2014/348 v. 22.5.2014.

4Vgl. etwa BayObLGSt 1997, 83 (,,Pajic*); BGH NStZ 1999, 396 (,.Jorgi¢*) m. Anm.
Ambos; BGH NIJW 2001, 2732 (,,Kusljic*); ausfiihrlich Safferling/Petrossian, JA 2019, 401
(403); zur Ermittlungsarbeit Zorn, ZIS 2017, 762f.

> OLG Stuttgart, Urt. v. 28.9.2015 — 5-3 StE 6/10; teilweise aufgehoben durch BGHSt 64,
10 (unter weitgehender Aufrechterhaltung der Feststellungen); zur Ermittlungsarbeit im
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einhalb Jahren in Untersuchungshaft, bevor das Urteil rechtskriiftig wurde® — nur um
die Schwierigkeiten anzudeuten, die solche Verfahren mit sich bringen.

Im ersten Prozess zur Staatsfolter in Syrien, dem Koblenzer Al Khatib-Verfahren,
wurden im Januar 2022 bzw. bereits im Februar 2021 Anwar R. und Eyad A., zwei
desertierte Funktionédre des Allgemeinen Geheimdienstdirektorats, zu lebenslanger
bzw. viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.” Weitere Verfahren wegen Staats-
folter in Syrien laufen derzeit am OLG Frankfurt am Main z.B. gegen Alaa M.%,
einem Arzt, der in einem syrischen Militirkrankenhaus Regimegegner gefoltert
haben soll. Am selben Gericht wurde Ende 2021 aber auch ein mutmaBliches Mit-
glied des ,,Islamischen Staats“ im Zusammenhang mit dem Genozid an Jesiden zu
lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt’; das Urteil ist noch nicht rechtskriftig. Im
letztgenannten Zusammenhang stehen auch zahlreiche Verfahren gegen Frauen,
die mehrere Jahre in den jihadistischen Kampfgebieten in Syrien und dem Irak ver-
bracht haben'’. Den Riickkehrerinnen werden u.a. Kriegsverbrechen gegen das Ei-
gentum und die Mitwirkung bei der Versklavung von Jesidinnen vorgeworfen. Auch
im Zusammenhang mit dem russischen Uberfall auf die Ukraine 2022 ermittelt der
Generalbundesanwalt wegen Verdachts auf Kriegsverbrechen''.

Alle Prozesse erfahren international durchaus Aufmerksamkeit und sind — vor
allem aufgrund privater Bemiihungen'” — vergleichsweise gut dokumentiert, wenn-
gleich § 169 Abs. 2 GVG auch eine Grundlage dafiir liefern wiirde, von Justizseite
Tonaufnahmen zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken anzufertigen.

Kongo und in Ruanda vgl. Zorn, ZIS 2017, 762 (763 f.); siehe ferner die Prozessdokumenta-
tion des ECCHR (Hrsg.), Weltrecht in Deutschland? — Der Kongo Kriegsverbrecherprozess:
Erstes Verfahren nach dem Volkerstrafgesetzbuch, 2016; abrufbar unter: https://www.ecchr.
eu/fileadmin/Publikationen/FDLR-Bericht_2016Juni.pdf (alle Hyperlinks zuletzt abgerufen am
12.5.2023); dariiber hinaus jiingst die Dissertation von Kriiger, Fairness im Volkerstrafver-
fahren, 2022, S. 90 ff.

6 Vgl. Pressemitteilung des OLG Stuttgart v. 17.4.2019 (,,Keine erneute Hauptverhand-
lung im sogenannten ,Ruanda-Verfahren‘ wegen Tod des Angeklagten®).

7 OLG Koblenz, Urt. v. 24.02.2021 — 1 StE 3/21; OLG Koblenz, Urt. v. 13.1.2022 — 1 StE
9/19; siehe dazu auch die Prozessdokumentationen des ECCHR (Hrsg.), Das Al Khatib-Ver-
fahren in Koblenz, 2022, abrufbar unter: https://www.ecchr.eu/fileadmin/flipbooks/al-khatib/
de/ sowie des Marburger ICWC, abrufbar unter: https://www.uni-marburg.de/de/icwc/dokumen
tation/monitoring/verfahren/syrien/verfahren-vor-dem-olg-koblenz-al-khatib-2020-21.

8 OLG Frankfurt am Main, Az. 3 StE 2/21 (noch anhingig).

® OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 30.11.2021 - 5-3 StE 1/20-4-1/20 (,,7Taha Al-J.*). Zu
weiteren Verfahren vgl. die Ubersicht bei: https://www.uni-marburg.de/de/icwc/dokumentati
on/monitoring/verfahren.

1 Etwa KG NStZ-RR 2022, 62; OLG Miinchen, Urt. v. 25.10.2021 — 8 St 9./18 (,,Jenni-
Sfer W.); OLG Naumburg, Pressemitteilung v. 30.11.2021 (,,Leonora M.*"); BGH, Beschl. v.
3.5.2022 — 3 StR 89/22 (,,Teresa A.*); siehe ferner Kriiger (Fn. 5), S. 218 ff. m.w.N.

' Meldung der Deutsche Presseagentur v. 8.3.2022 (z.B. bei: https://www.zeit.de/politik/
2022-03/kriegsverbrechen-ukraine-generalbundesanwalt-wladimir-putin).

2 Vgl. Fn. 5 und 7.
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II. Grundsitzliche strafprozessuale
und volkerrechtliche Herausforderungen

Die Aufarbeitung von Volkerstraftaten im Inland ,,auf Distanz* steht vor verschie-
denen prozessualen und volkerrechtlichen Herausforderungen. Die Anwendbarkeit
des deutschen Strafrechts und die damit verbundene deutsche Strafgewalt ist davon
noch die geringste. Es geht zwar um Tathandlungen, die im Ausland begangen wur-
den; diese unterliegen jedoch dem Weltrechtsprinzip, § 1 VStGB. Befinden sich die
Téter im Inland, kann man ihre Verfolgung auch auf § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB stiitzen,
was Bedeutung erlangen kann, wenn es um Begleitdelikte geht, die nicht im VStGB
geregelt sind. Deutlich schwieriger ist es aber, den Fall auszuermitteln und ausrei-
chend verwertbare Beweismittel zu gewinnen.

1. Zustéindigkeiten und Ermittlungspraxis

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und das Bundeskriminalamt
sind gem. § 120 Abs. 1 Nr. 8 GVG i.V.m. § 142a Abs. 1 GVG bzw. § 4 Abs. 1
Nr. 4 BKAG fiir die Verfolgung von Straftaten nach dem VStGB zustéindig. Eine Be-
sonderheit neben den zahlreichen personenbezogenen Ermittlungsverfahren sind
dabei sogenannte Strukturermittlungsverfahren zu diversen Konfliktsituationen
auf der Welt"*: Das Strukturverfahren »Syrien* befasst sich seit 2011 mit auf syri-
schem Staatsgebiet begangenen Volkerstraftaten'®. Davon erfasst sind sowohl syste-
matische Menschenrechtsverletzungen durch Angehorige des syrischen Regimes als
auch Taten zahlloser Oppositionsgruppen. Im Zentrum der Ermittlungen steht dabei
die Auswertung der sogenannten Caesar-Dateien: 26.948 Fotografien von liber
6.000 getoteten Personen, die nun systematisch unter rechtsmedizinischen Gesichts-
punkten ausgewertet werden (dazu u. III. 2. b)). Ein weiteres Strukturverfahren be-
trifft seit 2014 den ,,Islamischen Staat, welches jedoch nicht auf das syrische Staats-
gebiet beschrinkt ist.

2. Territorialititsprinzip und Folgeprobleme

Bei der Ermittlung von Auslandstaten stot man schnell auf das Problem, dass
sich ein GroBteil der Beweismittel im Tatortstaat befindet. Tdtig werden kann ein
Staat aber grundsitzlich nur auf seinem eigenen Staatsgebiet, insoweit besitzt er
die umfassende und ausschlieBliche Zustdndigkeit zur Ausiibung von Hoheitsge-
walt'®. Auf fremdem Territorium darf er nur handeln, wenn der fremde Staat ihm

13 Ritscher, ZIS 2019, 599.
14 Biingener, ZIS 2017, 755f.
15 Nagel, Beweisaufnahme im Ausland, 1988, S. 18.
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dies vorher gestattet hat'’. Eine solche Erlaubnis ist im Bereich der Strafverfolgung
generell die groBe Ausnahme; das gilt auch fiir die Verfolgung von Voélkerrechtsver-
brechen. Es existiert also kein prozessuales Pendant zum Weltrechtsprinzip.

a) Grundsdtzliche Notwendigkeit zwischenstaatlicher Rechtshilfe

Im Regelfall miissen Auslandsbeweise im Wege der zwischenstaatlichen Rechts-
hilfe erlangt werden, die von Strafverfolgungsbehorden oftmals als sehr schwerfillig
empfunden wird. Die Rechtshilfe kann vertragslos (z. B. mit Ubersee) oder aufgrund
von Rechtshilfevertriagen erfolgen. Innerhalb Gesamteuropas sind das beim Europa-
rat angesiedelte Europiische Rechtshilfeiibereinkommen nebst Zusatzprotokoll und
mehrere bilaterale Zusatzprotokolle zu nennen. Im Rahmen der Europidischen Union
hat die RL-EEA'” erhebliche Erleichterungen gebracht. Trotz vereinfachtem, be-
schleunigtem Verfahren und weitreichenden Pflichten zur Rechtshilfeleistung bei
weitreichendem Verzicht auf Ablehnungsgriinde setzt sich die Européische Ermitt-
lungsanordnung jedoch nicht iiber die Hoheitsgewalt einzelner Mitgliedstaaten hin-
weg'®. Hilfreich sind diese Mechanismen ohnehin nur, wenn sich die Beweismittel in
anderen EU-Staaten befinden, was im Einzelfall, z. B. bei einem gefliichteten Zeu-
gen, von Bedeutung sein kann. Im hiesigen Kontext wird vor allem die européische
Zusammenarbeit im Rahmen des bei Eurojust angesiedelten EU Genocide Network
eine hohe praktische Bedeutung haben. Dariiber hinaus kooperieren die nationalen
Strafverfolgungsbehdrden mit dem Ankldger des IStGH. Die Tatortstaaten selbst,
etwa Syrien, werden dagegen in aller Regel nicht kooperieren, es sei denn, es hat in-
zwischen ein Machtwechsel stattgefunden, wie es z. B. in Ruanda'® der Fall war oder
in Teilen des Irak nach Zusammenbruch des ,,IS-Kalifats“.

b) Besonderheit privater Ermittlungen

Eine Besonderheit von Vélkerstrafprozessen sind deshalb private Ermittlungen®.
Natiirlich ist die Ermittlungsarbeit privater, nichtstaatlicher Stellen nichts Neues oder
Einzigartiges. Im angelsichsischen Rechtskreis haben diese eine lange Tradition,
wenn man etwa an die freiberuflichen thief-takers im 18. und 19. Jahrhundert (bis
zur Schaffung einer staatlichen Polizei) und die heute noch in den USA titigen boun-

16 Griitzner/Potz/Krell/Gazeas/Vogel/Burchard, Bd. 1, 41. Lfg., 2017, IRG Vor § 1 Rn. 98;
Ipsen, Volkerrecht, 7. Aufl. 2018, § 7 Rn. 60 ff.

" Dazu u.a. Ahlbrecht, StV 2013, 112; Bise, ZIS 2014, 152; Heydenreich, StraFo 2012,
439; Schneiderhan, DRiZ 2014, 176; Schuster, StV 2015, 393; Zimmermann, ZStW 127
(2015), 143.

'8 Die Vollstreckung einer Europiischen Ermittlungsanordnung bleibt damit Rechtshilfe;
siche Grabitz/Hilf/Nettesheim/Vogel/Eisele, 75. EL, 2022, Art. 82 AEUV Rn. 25f.; Schuster,
Z1S 2016, 564 (565); and. Ambos, ZIS 2010, 557 (560f.).

19 Siehe dazu Zorn, ZIS 2017, 762 (763).

20 Dazu Heinze, Z1S 2019, 169.
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ty hunters (Kopfgeldjiger) denkt®'. Im Wirtschaftsstrafrecht gibt es zudem die — mitt-
lerweile auch bei uns — gingige Praxis unternehmensinterner Ermittlungen (internal
investigations) durch Rechtsanwaltskanzleien?*; diese dienen letztendlich auch der
Uberwindung (oder Umgehung) der Hiirden der Rechtshilfe.

Im Bereich des Volkerstrafrechts sind die privaten Akteure jedoch keine Privat-
detektive oder professionelle Rechtsdienstleister, sondern altruistisch tétige Nichtre-
gierungsorganisationen und zwischenstaatliche Organisationen, die Zeugen befra-
gen und Dokumente sammeln, die spéter vor nationalen Gerichten oder dem
IStGH Verwendung finden sollen. Zu nennen sind hier Human Rights Watch, das
US-amerikanische Center for Justice and Accountability, African Rights, Amnesty
International, die Gesellschaft fiir bedrohte Volker oder das European Center for
Constitutional and Human Rights in Berlin und vor allem viele lokale Organisatio-
nen, die sich um die Betreuung von Kriegs- und Verbrechensopfern kiimmern und die
beim Auffinden von Zeugen behilflich sind®. Die Commission for International Jus-
tice and Accountability ist ein Beispiel fiir eine gemeinniitzige Organisation, die pro-
jektbezogen von einer Reihe von Staaten finanziert wird®. Ein #lteres bekanntes Vor-
bild ist das Jiidische Dokumentationszentrum von Simon Wiesenthal in Wien.

Private Organisationen sind meist zuerst vor Ort, wenn es noch an staatlicher In-
itiative fehlt, betreuen Opfer, stellen Strafanzeigen und versorgen die Staatsanwalt-
schaften und Gerichte (z.B. als Sachverstindige) spéter mit Hintergrundinformatio-
nen®. Eine unmittelbare Pflicht zur Objektivitit, vergleichbar mit § 160 Abs. 2
StPO, gilt fiir sie, wie fiir private Ermittler allgemein, natiirlich nicht. Daraus resul-
tiert aber allenfalls eine Minderung des Beweiswertes der so erlangten Informatio-
nen, jedoch kein Verwertungsverbot (dazu auch u. III. 3.). In den meisten Fillen
kommt es auf den unmittelbaren Beweiswert aber auch gar nicht an, weil die Erkennt-
nisse Privater im staatlichen Ermittlungsverfahren ohnehin zur Erlangung weiterer
Beweise gefiihrt haben oder eben in der Hauptverhandlung nochmals erhoben wer-
den (insb. Zeugenvernehmungen). Dass Private im Ausland bei ihren Ermittlungen
(theoretisch) den dortigen (Straf-)Gesetzen unterworfen sind, versteht sich von
selbst, wobei diese praktisch nicht immer durchgesetzt werden (gerade in sogenann-
ten failed states). Trotzdem konnte man sich fragen, ob nicht private Ermittlungs-
mafnahmen in bestimmten Féllen auch volkerrechtlich relevant sein konnen. So rea-
giert z. B. die Schweiz mit ihrem Art. 271 Schweizerisches StGB sehr empfindlich

2! Dazu Heinze, ZIS 2019, 169 (1731.).

2 Die in jiingerer Zeit erschienene Literatur ist umfangreich, siehe u.a. den Vortrag von
Zerbes auf der Strafrechtslehrertagung in Ziirich 2013, ZStW 125 (2013), 551; umfassend das
Handbuch von Knierim/Riibenstahl/Tsambikakis (Hrsg.), Internal Investigations, 2. Aufl.
2016.

2 Siehe auch Heinze, ZIS 2019, 169 mit zahlreichen Linderbeispielen.

*So wurde Untersuchungszyklus 2019—2020 in Syrien und im Irak vom Vereinigten
Konigreich, den USA, Deutschland, Kanada, der EU und den Open Society Foundations
finanziert; vgl. Angaben im Internet abrufbar unter: https://cijaonline.org/whoweare.

* Heinze, ZIS 2019, 762 (772).


https://cijaonline.org/whoweare
https://cijaonline.org/whoweare
https://cijaonline.org/whoweare
https://cijaonline.org/whoweare
https://cijaonline.org/whoweare
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auf Souver'zinitéitsverletzungen%; die Tatortstaaten konnten dies auch tun, was zum
nichsten Problem iiberleitet.

c¢) Problem der Souverdnitditsverletzung
aa) Begriff des Hoheitsaktes

Séamtliche Handlungen von Privatpersonen aus privater Veranlassung sind grund-
sdtzlich keine Hoheitsakte, die die Souverdnitit eines anderen Landes verletzen
konnten”. Der Status des Handelnden allein ist dabei allerdings nicht maBgeblich.
Um einen Hoheitsakt zu vollziehen, braucht die handelnde Person selbst kein Amts-
triger zu sein. Es ist vielmehr entscheidend, ob der Akt in irgendeiner Form kraft
Beleihung, Auftrags etc. dem auslidndischen Staat als hoheitliches Handeln zuzu-
rechnen ist®. Bei Nichtregierungsorganisationen treten insoweit im volkerstrafrecht-
lichen Kontext keine Probleme auf, wenn sie — wie in aller Regel — aus eigenem An-
trieb und uneigenniitzigen Motiven handeln®.

Wenn eine Organisation oder andere private Ermittler von staatlicher Seite gezielt
beauftragt wurden oder gar deutsche Polizeibeamte, Angehorige des Bundesnach-
richtendienstes etc. selbst im Ausland ermitteln, stellt sich jedoch die weitere
Frage, wann eine staatlich zurechenbare Ermittlungshandlung in fremde Hoheitsge-
walt eingreift*®. Bei einer einfachen Internetrecherche auf auslindischen Seiten unter
Nutzung 6ffentlich zugédnglicher Quellen (auch Recherche auf Facebook, YouTube
etc., dazu u. IIL. 2. a)), wire dies z.B. nicht der Fall*'. Unstreitig ist dagegen mit
Zwang verbundenes Handeln auf fremdem Staatsgebiet als volkerrechtlicher Eingriff
anzusehen, so dass z.B. eine Durchsuchung, Beschlagnahme oder gar eine Verhaf-
tung (bzw. Entfiihrung) des Verdichtigen auf fremdem Staatgebiet darunterfallen
wiirde.

Nach dem Verstidndnis des angloamerikanischen Rechtskreises sind wiederum
reine Erkundungshandlungen, die ohne Zwang vorgenommen werden, z. B. eine In-
augenscheinnahme eines Geldndes oder die Befragung von Zeugen, unproblema-

* Vgl. Nagel (Fn.15), S.29; Tiedemann, in: Kaufmann (Hrsg.), Festschrift fiir Paul
Bockelmann zum 70. Geburtstag, 1979, S. 819 (821 ff.) oder auch Schweizerisches BG, Urt. v.
1.11.2021 - 6B_216/2020.

27 Schuster, Verwertbarkeit im Ausland gewonnener Beweise im deutschen Strafprozess,
2005, S. 25; Vogel/Burchard (Fn. 16), IRG Vor § 1 Rn. 106.

% Vogel/Burchard (Fn. 16), IRG Vor § 1 Rn. 106.

¥ Gerade in der Schweiz ist dagegen bei grenziiberschreitenden unternehmensinternen
Ermittlungen eine gewisse Vorsicht geboten. Werden diese von US-Behorden angestofen,
herrscht fiir Unternehmen oft faktischer Kooperationszwang, was die privaten Ermittlungen zu
Handlungen fiir einen anderen Staat machen konnen, i.S.d. Art. 271 Schweizerisches StGB
(vgl. Beckers, in: Knierim/Riibenstahl/Tsambikakis [Fn. 22], Kap. 11 Rn. 10, 18).

% Vogel/Burchard (Fn. 16), IRG Vor § 1 Rn. 101 ff.

*! Dies ergibt sich u.a. aus Art. 32 lit. a der Cybercrime-Konvention und Vo6lkergewohn-
heitsrecht; vgl. dazu etwa Bell, Strafverfolgung und die Cloud, 2019, S. 161 ff.
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tisch. Dies liegt in der dortigen Ausgestaltung des Strafprozesses als Parteiverfahren
begriindet: So kann z. B. in England grundsitzlich jedermann, nicht nur der Verletzte,
Privatklage erheben, so dass Ermittlungstitigkeit auch deshalb nicht zwangslaufig
hoheitlich sein muss*>. Nach dem kontinentaleuropiischen Verstindnis wird dagegen
an sich jede staatlich zurechenbare Ermittlungstétigkeit, also jede Art von Wahrneh-
mung, die Observation von Verdéchtigen, die Kontaktaufnahme mit Zeugen (auch
bloB telefonisch)® oder die Zustellung von Schriftstiicken als Hoheitsakt angese-
hen*. Hier kann die Verteidigung durchaus ansetzen, wenn das notwendige Einver-
stindnis des ausldndischen Staates dafiir fehlt.

bb) Rechtsfolgen einer Souverinititsverletzung

Allerdings hitte eine etwaige Volkerrechtswidrigkeit nicht zwingend ein Verwer-
tungsverbot in Deutschland zur Folge: Nicht einmal bei einer (echten oder behaup-
teten) volkerrechtswidrigen (gewaltsamen) Entfithrung wird von deutschen Gerich-
ten ein Erloschen des Strafanspruchs angenommen®. Prominente Fille im Ausland
wurden bisher auch nicht anders entschieden, wenn man etwa an den Eichmann-Pro-
zess®®, an Entscheidungen wie United States v. Alvarez-Machain® oder den deutsch-
franzosischen Fall Kalinka™ denkt. Es besteht zwar ein volkerrechtlicher Anspruch
des urspriinglichen Aufenthaltsstaates auf Riickfiihrung, der jedoch meist nicht gel-
tend gemacht oder faktisch nicht durchgesetzt wird.

Beweisverwertungsverbote aufgrund rechtswidriger oder volkerrechtswidriger
Gewinnung wurden in Deutschland zwar bei den Steuerdaten-CDs* oder im Zusam-
menhang mit beim Einsatz gegen Osama bin Laden vom US-Militér sichergestellter
Urkunden™ diskutiert, jedoch von deutschen Gerichten kaum einmal im Ergebnis an-
genommen. Aus der Reihe tritt nur eine Entscheidung des OLG Koblenz"', bei der es

32 Huber, in: Perron (Hrsg.), Die Beweisaufnahme im Strafverfahrensrecht des Auslands,
1995, S. 16, 24; Nagel (Fn. 15), S. 24 ff.

33 Schomburg/Lagodny/Hackner, 6. Aufl. 2020, IRG Vor § 68 Rn. 12a.
¥ Nagel (Fn. 15), S. 27; vgl. fiir die Zustellung BVerfGE 63, 343 (372).

3 Vgl. etwa BVerfG NJW 1986, 1427; BVerfG NJW 1986, 3021; BGH NStZ 1995, 95
(,,List“); BGH NStZ 1984, 563; BGH NStZ 1985, 464; Schomburg/Lagodny/Schierholt,
6. Aufl. 2020, IRG § 2 Rn. 32 ff. m.w.N.

36 Attorney General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, 36 ILR 5 (District
Court of Jerusalem 1961), affirmed 36 ILR 277 (Supreme Court of Israel, 1962).

37504 U.S. 655 (1992); dazu Schlimm, ZRP 1993, 262.

% EGMR, Entsch. v. 29.03.2018 — 67521/14 (Krombach vs. Frankreich); siehe auch
ReArgoud, 45 ILR 90 (France, Court of Cassation, 1964).

3 BVerfG NJW 2011, 2417; VerfGH Rheinland-Pfalz wistra 2014, 240; LG Bochum NStZ
2010, 351; siehe ferner Hackner (Fn. 33), IRG Vor § 68 Rn. 12d (dort auch zur Gegenansicht).

“BGH, Beschl. v. 3.5.201 — 3 StR 466/15.

4 OLG Kob}enz NStZ 2017, 108 (Feststellung der Fahrereigenschaft durch deutsche Po-
lizei erst nach Uberschreiten der deutsch-luxemburgischen Grenze) m. krit. Anm. Radtke.
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allerdings nur um die Verfolgung einer Verkehrsordnungswidrigkeit ging. Gegen die
Annahme eines Beweisverwertungsverbots spricht vor allem die Erwigung, dass der
volkerrechtliche Schutz der staatlichen Souverinitit nicht dem Interesse einzelner
natiirlicher Personen dient®.

II1. Einzelne Beweismittel
1. Zeugen

Ausweislich der verodffentlichten Urteile und der dankenswerten privaten Prozess-
dokumentationen spielte sowohl im Stuttgarter FDLR-Verfahren® als auch im Ko-
blenzer Al Khatib-Verfahren* das klassische Beweismittel des Zeugen die absolute
Hauptrolle. Dies ist sicherlich verallgemeinerungsfihig: Schlieflich hat der Zeuge
auch sonst immer noch die grofite praktische Bedeutung — bei Strafverfahren mit
und ohne grenziiberschreitendem Charakter®.

a) Inldndische Zeugen und prisente Auslandszeugen

Der Zeuge ist an sich ein ,,mobiles* Beweismittel und kann idealerweise miindlich
in der Hauptverhandlung nach dem Recht des Urteilsstaats vernommen werden.
Deutschland hat iiber eine halbe Million syrische Gefliichtete aufgenommen®, die
hochste Zahl in Europa, was sich natiirlich giinstig auf entsprechende Strafverfahren
auswirkt. Im Koblenzer Al Khatib-Verfahren waren die meisten Zeugen tatséchlich
prasent. Meist handelte es sich dabei um Opfer, die nach Deutschland gefliichtet sind,
teilweise aber auch um Arzte, sonstige Augenzeugen oder ehemalige Mitarbeiter sy-
rischer Behorden.

aa) Erscheinens- und Aussagepflicht

Inldndische Zeugen miissen einer Ladung gem. § 48 Abs. 1 S. 1 StPO (Gericht)
bzw. gem. §§ 161a Abs. 1 S. 1, 161a Abs. 3 S. 1 StPO (Staatsanwaltschaft, Polizei)
Folge leisten und sind grundsitzlich zur Aussage verpflichtet, wenn nicht gerade ein

2 Vgl. etwa BGH NIW 1990, 1801; zur Rechtskreistheorie im hiesigen Kontext auch
Schuster (Fn. 27), S. 58 ff., 71f.

“vel. Fn. 5.

*Vgl. Fn. 7.

* Allgemein zur Vernehmung von Zeugen, des Beschuldigten und sonstiger Auskunfts-
personen vgl. Schuster (Fn. 27), S. 143 ff. Etwas anderes gilt wohl nur im Wirtschaftsstraf-
recht.

4 Am 31.12.2021 lebten 867.585 syrische Staatsbiirger in der Bundesrepublik, Ende 2014
waren es noch 118.196. Dagegen trifft dies nur 8.955 Staatsbiirger (2014: 9.608) der DR
Kongo zu; vgl. Destatis (Hrsg.), Ausldnderzentralregister 2021, Tabelle 3.
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Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht gem. §§ 52—53a, 55 StPO greift. Die
Pflicht trifft deutsche und auslindische Staatsbiirger gleichermaBen®’. Im Gegenzug
kann den Zeugen im Inland aber auch vergleichsweise umfassender Schutz gewéhrt
werden: Zu denken ist an eine anonyme Befragung gem. § 68 Abs. 2 und 3 StPO, an
die Entfernung des Angeklagten aus der Hauptverhandlung nach § 247 StPO, an den
Ausschluss der Offentlichkeit gem. §§ 172, 174 GVG und an Zeugenschutzprogram-
me nach dem ZSHG.

Erscheint ein Zeuge (auch ein Auslandszeuge) vor dem deutschen Gericht, erge-
ben sich aus meiner Sicht keine Sonderprobleme. Abweichend vom OLG Stuttgart*®
wiirde ich die Aussagepflicht des prisenten Zeugen ausnahmslos bejahen: Das heif3t
in letzter Konsequenz, dass auch Zwangsmittel gem. § 70 StPO bis hin zur Beugehaft
gegen den présenten ausldndischen Zeugen moglich sein miissen, obschon seine An-
wesenheit ex ante nicht erzwingbar gewesen wire (dazu gleich II1. 1. b)). Das Gesetz
sieht in diesem Fall — abgesehen vom Fall etwaiger Immunitéiten nach §§ 18-20
GVG - nun einmal keine Ausnahme vor. Es kann aus Sicht des Angeklagten auch
nicht hingenommen werden, dass der Zeuge durch selektive Angaben das Strafver-
fahren in seinem Sinne steuert. Die faktischen Auswirkungen der Annahme einer sol-
chen Aussagepflicht fiir andere Verfahren (Abschreckung anderer potentieller Zeu-
gen) konnen dabei keine Beachtung finden®.

bb) Praktiken der Zeugenvorbereitung

Ob die in der Hauptverhandlung présenten Zeugen urspriinglich von staatlichen
Strafverfolgungsbehorden, privaten Organisationen oder der Verteidigung ausge-
macht wurden, spielt an sich keine Rolle. Das deutsche Verfahrensrecht unterschei-
det schlieBlich nicht zwischen Be- und Entlastungszeugen®, da der deutsche Straf-
prozess seinem Wesen nach ein Inquisitionsprozess®' geblieben ist (vor allem mit
Blick auf § 244 Abs. 2 StPO). Hauptgefahrenquelle fiir Fehlverurteilungen sind
trotzdem die Schwiche von Zeugenaussagen, wobei Irrtiimer, insbesondere das fal-
sche Wiedererkennen®?, eine weit groBere Rolle spielen sollen als gezielte Falschaus-

47 OLG Frankfurt am Main NJW 2014, 95; OLG Diisseldorf NJW 1999, 1647; HansOLG
Hamburg MDR 1967, 686.

®OLG Stuttgart, Beschl. v. 1.6.2011 — 5-3 StE 6/10 = StraFo 2012, 12; vgl. ferner
Hettich, NStZ 2019, 646f.

4 And. aber Hettich, NStZ 2019, 646 (647).

30 Anders der angelsédchsische Rechtskreis, was sich z.B. in Art. 6 Abs. 1 lit. d EMRK
niedergeschlagen hat.

3! Vgl. Eb. Schmidt, Einfiihrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl.
1965, § 70.

32 Vgl. Peters, Fehlerquellen im StrafprozeB3, 2. Band, 1972, § 11, S. 91 {f.; Neuhaus, StV
2015, 185 (189f.); Piischel, StraFo 2015, 269 (271 ff.); zusammenfassend auch Lowe/Ro-
senberg/Schuster, Bd. 9/1, 27. Aufl. 2022, Vor § 359 StPO Rn.S5ff. m.w.N.; zum For-
schungsstand in den USA siehe Gould/Leo, JCLC 2010, 825 (841 ff.) m. w.N.
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sagen®. Die Aussageperson muss den Lebenssachverhalt iiberhaupt erst einmal rich-
tig wahrgenommen und im Gedéchtnis behalten haben, sie muss ihn aber auch im
Vernehmungsaugenblick richtig reproduzieren und iiberzeugend wiedergeben™. Be-
sonders verhiingnisvoll sind dabei Suggestiveffekte®™ und das wiederholte Wieder-
erkennen®.

Nach deutschem Verstindnis soll ein Zeuge dem Gericht deshalb moglichst un-
beeinflusst gegeniibertreten und zunéchst zusammenhingend iiber seine Wahrneh-
mungen berichten (§ 69 Abs. 1 S. 1 StPO). Bedenken konnen dann aufkommen,
wenn im Vorfeld von einer Seite Praktiken der Zeugenvorbereitung angewandt wur-
den, was bei international arbeitsteiligen Strafverfahren durchaus der Fall sein kann:
In den USA oder GroBbritannien werden diese im Rahmen eines adversatorischen
Verfahrens als legitim empfunden, was auch beim IStGH fiir Kontroversen gesorgt
hat”’: Als witness Sfamiliarisation wird dabei ein Vorgehen beschrieben, bei dem Zeu-
gen strafprozessuale Abldufe erklédrt werden, um sie mental auf den Prozess vorzu-
bereiten. So werden strafprozessuale Begrifflichkeiten erlédutert, die Gerichtsgebzu-
de und andere relevante Rdumlichkeiten im Vorfeld eines Prozesses besichtigt und
Aufgaben der involvierten Akteure nachvollziehbar dargestellt®™. Vergleichbares
wird auch in Deutschland — im Rahmen einer psychosozialen Prozessbegleitung®—
praktiziert und ist deshalb eher unproblematisch. Kritisch ist es jedoch, wenn im
Wege einer witness preparation die Zeugenaussage quasi eingeiibt wird — einschliel3-
lich der Antworten auf mogliche Nachfragen®. Solche Bemiihungen mit dem Ziel,
eine Reviktimisierung des echten Opfers zu vermeiden — diese ist natiirlich im ver-
stirkten Mafe beim angelsichsischen Kreuzverhdr zu befiirchten® — kann im Ein-
zelfall dazu fiihren, dass ein nur vermeintliches Opfer ohne Gesichtsverlust nicht
mehr umkehren kann und am einmal erhobenen Vorwurf félschlicherweise festhilt.
Eine Vorbereitung der Aussage ist also vielleicht gut gemeint, wiirde aber aus deut-
scher Sicht zu einer erheblichen (!) Minderung des Beweiswerts (zur Frage eines Be-
weisverwertungsverbots s. dagegen u. III. 3.) fiihren.

¥ Vgl. Peters (Fn.52), § 11, S.91ff.; Bohme, Das strafgerichtliche Fehlurteil, 2018,
S. 200 ff.; zum Forschungsstand in den USA Gould/Leo, JCLC 2010, 825 (841 ff.) m.w.N.

3 Peters (Fn. 52), § 11, S. 89.
3 Peters (Fn. 52), § 11, S. 92.

* Dennoch billigt die Rechtsprechung diesem einen zumindest reduzierten Beweiswert zu;
vgl. BGHSt 16, 204 (206); BGH, Beschl. v. 19.3.2013 — 5 StR 79/13.

STIStGH (Pre-Trial Chamber I), Decision on the Practices of Witness Familiarisation and
Witness Proofing v. 9.11.2006, ICC-01/04-01/06—679 (The Prosecutor v. Thomas Lubanga
Dyilo).

38 Babucke, ZIS 2017, 782 (783).

¥ Vgl. etwa Rohmann, in: Bliesener/Losel/Kohnken (Hrsg.), Lehrbuch der Rechtspsy-
chologie, 2014, S. 234 ff.

 Babucke, ZIS 2017, 782 (783 ff.).

°! Eser, in: Schroeder/Kudtratov (Hrsg.), Die strafprozessuale Hauptverhandlung zwischen
inquisitorischem und adversatorischem Modell, 2014, S. 11 (29).
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b) Auslandszeugen, deren Ladung noch zu bewirken ist
aa) Keine Erscheinenspflicht zur Hauptverhandlung

Noch groBere Probleme haben die Strafverfolgungsbehorden, wenn die Ladung
des Zeugen im Ausland zu bewirken ist. Im Stuttgarter FDLR-Verfahren befanden
sich die meisten Zeugen im Ost-Kongo oder in Ruanda. Um sie in der Hauptverhand-
lung zu vernehmen, mussten sie also im Ausland ermittelt, geladen und gesondert
eingeflogen werden, wobei selbst beim aussage- und reisewilligen Zeugen diverse
Probleme auftreten konnen (bis hin zur Verweigerung der Visaerteilung)®. Ist ein
Auslandszeuge unwillig und befolgt die Ladung nicht, so konnen ihm weder Kosten
(§ 51 StPO) auferlegt noch gegen ihn Ordnungsgeld oder -haft verhingt werden. Eine
zwangsweise Vorfiihrung ist erst recht nicht moglich (Nr. 116 RiVASt). Dies beruht
auf dem volkergewohnheitsrechtlich anerkannten Gedanken, dass ein Betroffener
nicht gegen seinen Willen einem ihm unbekannten Rechtsverfahren ausgesetzt wer-
den darf®. Zeugen, die im Ausland leben, sind gesellschaftlichen Stigmatisierungen
und — insbesondere bei noch andauernden Konflikten — durchaus handfesten Bedro-
hungen ausgesetzt; staatlicher Schutz durch deutsche Behorden kann vor Ort aber
nicht garantiert werden. Deshalb stellt sich in Verfahren nach dem VStGB hiufig
die Frage, welche Alternativen es zu einer Vernehmung in der Hauptverhandlung
gibt.

bb) Kommissarische Vernehmung und Protokollverlesung

(1) Faktische Auferkraftsetzung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes

Traditionelles Surrogat ist die kommissarische Vernehmung bzw. die Verlesung
von auslidndischen Vernehmungsprotokollen. So wurden z. B. im Koblenzer Al Kha-
tib-Verfahren Protokolle der norwegischen und der franzosischen Polizei iiber Ver-
nehmungen von syrischen Opferzeugen verlesen, die unter keinen Umsténden vor
einem deutschen Gericht aussagen wollten®. Ebenso denkbar ist eine kommissari-
sche Vernehmung, die erst durch deutsche Strafverfolgungsbehorden initiiert wird.
Uber die jeweiligen Voraussetzungen kommt man bei Auslandszeugen recht einfach
hinweg: Zwar wird allein durch den Auslandsaufenthalt eines Zeugen der Unmittel-
barkeitsgrundsatz nicht auer Kraft gesetzt. Da der Zeuge aber eben nicht zu einem
Erscheinen in der Hauptverhandlung gezwungen werden kann, selbst wenn er sich
als Gefliichteter in Frankreich oder Norwegen aufhilt, stellt sein bloBer Unwillen
ein nicht zu beseitigendes Hindernis i.S.d. § 223 Abs. 1 StPO und § 251 Abs. 2
Nr. 1 StPO dar®.

% ygl. ECCHR (Fn. 5), S. 55.
9 Schuster (Fn. 27), S. 168 m. w.N.
% Vgl. die Prozessdokumentation von ECCHR (Fn. 7), S. 72.

% Selbst die eventuelle Moglichkeit der audiovisuellen Vernehmung gem. § 247a StPO,
dndert daran nichts. Mit dem Begriff des Erscheinens ist ndmlich die Herstellung der korper-
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Dies wird natiirlich auch zum Problem fiir die Verteidigung, wenn sie Entlastungs-
zeugen aus dem Ausland laden lassen mochte. Der grofite Nachteil diirfte fiir diese
allerdings in § 244 Abs. 5 S. 2 StPO liegen, der meines Erachtens in einem Strafver-
fahren mit ausschlieflichem Bezug zum Ausland nur eingeschrinkt Anwendung fin-
den sollte®.

(2) Grundsatz locus regit actum und Ausnahmen

Rechtshilfehandlungen werden traditionell nach dem Grundsatz locus regit actum
vorgenommen, d. h. der ersuchte Staat erledigt die Malnahme nach den Vorschriften
seines Rechts. So sieht die franzdsische Strafprozessordnung, die vielen afrikani-
schen Léandern mittelbar oder unmittelbar als Vorbild gedient hat, z. B. bei Zeugen-
vernehmungen, wenn auch abhingig vom Verfahrensstadium, traditionell geringere
Beteiligungsrechte vor als die deutsche®. Geht man davon aus, dass die Vernehmung
eines Zeugen durch den Untersuchungsrichter ohne Benachrichtigung der Verteidi-
gung erfolgen kann, fiihrt dies im Vergleich zu einer Vernehmung in Deutschland zu
einer Reduktion von Beschuldigtenrechten®. Die Ermahnung zur Wahrheit und Be-
lehrung wird auch nicht exakt den Vorgaben des § 57 StPO entsprechen. In Frank-
reich muss der Zeuge zudem nach Art. 103 Code de Procédure Pénale (dhnlich
etwa Art. 17 Code de Procédure Pénale Congolais 1959 oder Art. 56 Loi portant
Procédure Pénale Rwandais 2013) einen in Deutschland nicht zuldssigen (vgl.
§ 59 Abs. 2 StPO) Voreid schworen. Auch die Zeugnis- und Aussageverweigerungs-
rechte und zugehorigen Belehrungen sind andere; so gehoren z. B. Verlobte in den
allermeisten Rechtsordnungen nicht zu den privilegierten Angehdrigen®.

Die schlichte Nichteinhaltung deutscher Vorschriften, auch die von § 168c StPO
zur Anwesenheit bei richterlichen Vernehmungen, steht der Verwertbarkeit der Aus-
sage in Deutschland allerdings in der Regel nicht entgegen. Sogenannte unselbstén-
dige Beweisverwertungsverbote kniipfen immer an einen Verfahrensverstof3 an. Von
einem auslidndischen Staat kann aber die Einhaltung des deutschen Verfahrensrechts

lichen Anwesenheit in der Hauptverhandlung gemeint, die audiovisuelle Vernehmung ist
damit nur eine Alternative zur kommissarischen; vgl. Schuster (Fn. 27), S. 164 f.

% In diese Richtung BGH NJW 2010, 2365 (2368); BGH, Beschl. v. 27.06.2006 — 3 StR
403/05, Rn. 22; noch weitergehend Heydenreich, StraFo 2012, 439 (444).

& Zum Teil wurden die Mitwirkungsmoglichkeiten nach EGMR, Urt. v. 19.12.1990 —
11444/85 (Delta vs. Frankreich) und durch eine Reform im Jahre 2000 zwar gestarkt, so dass
heute dem Verteidiger auch im gerichtlichen Vorverfahren zumindest bei einer von ihm be-
antragten Zeugenvernehmung nach Art. 82-2 CPP ein Recht auf Benachrichtigung und An-
wesenheit eingerdumt wird. Heute kann der Verteidiger auch selbst Fragen stellen, vgl.
Art. 120 al. 1 CPP. Friiher galt die gerichtliche Voruntersuchung dagegen als geheim und war
generell nicht-kontradiktorisch. Dies ist deshalb problematisch, da dem Vorverfahren in
Frankreich eine enorme préjudizierende Wirkung zukommt. Es dient der Beweissicherung, die
dort gewonnenen Erkenntnisse sind frei in der Hauptverhandlung verwertbar.

8 Vgl. dazu etwa BGH StV 2007, 625 m. Anm. Schuster, StV 2008, 396.
% Weitere Beispiele bei Schuster, ZIS 2016, 564 (567).
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nicht erwartet werden. Die stindige Rechtsprechung’” geht deshalb zu Recht davon
aus, dass die bloBe Nichteinhaltung deutschen Rechts der Verwertung grundsitzlich
nicht entgegensteht’".

Die deutschen Strafverfolgungsbehorden befinden sich allerdings nicht immer in
der blofen Zuschauerrolle: Ein unselbstindiges Beweisverwertungsverbot kann
auch aus Versdaumnissen deutscher Strafverfolgungsorgane hergeleitet werden,
was in der hochstrichterlichen Rechtsprechung in den letzten 130 Jahren ebenfalls
sukzessive herausgearbeitet wurde”. Eine Beweiserhebung, die der auslindische
Staat urspriinglich fiir ein eigenes Verfahren durchgefiihrt hat, ist zwar in der
Regel nicht wiederholbar. Findet jedoch die Beweiserhebung im Ausland aufgrund
eines deutschen Rechtshilfeersuchens statt, kann bereits im deutschen Ersuchen auf
die Einhaltung deutscher Verfahrensvorschriften hingewirkt werden (vgl. auch
Nr. 26 S. 2 RiVASt): Erfolgsversprechend erscheint dies vor allem dort, wo Art. 9
Abs. 2 RL-EEA (Grundsatz forum regit actum) oder vergleichbare Vereinbarungen
zur Anwendung kommen. Versdumnisse fiihren dann auch zu einem Beweisverwer-
tungsverbot, aber nur, wenn im Inland kein Ausnahmetatbestand (etwa § 168c Abs. 5
S. 2 StPO) gegriffen hiitte™.

(3) Wahrung von Beteiligungsrechten der EMRK

Auch ohne dass deutschen Strafverfolgungsbehorden Versdumnisse vorzuwerfen
wiren, darf die auslidndische Rechtsordnung natiirlich nicht so beschaffen sein, dass
sie rechtsstaatliche Grundsitze grob verletzt, etwa Drohungen und Téduschungen
oder gar subtile Formen der Folter zur Erzwingung von Gestindnissen erlaubt™.
Bei Zeugen kommt zudem das Frage- und Konfrontationsrecht aus Art. 6 Abs. 3
lit. d EMRK zum Tragen, mit dem der EGMR jedenfalls dann durchaus ernst
macht, wenn eine Verurteilung nicht nur ,.inter alia“ auf den Angaben des Belas-
tungszeugen beruht””. Die EMRK betrachtet das Verfahren als Ganzes. Belastungs-
zeuge im Sinne der Konvention ist dabei unabhingig vom nationalen Recht die ori-
ginire Auskunftsperson. Der Angeklagte muss zu irgendeinem Zeitpunkt Gelegen-
heit haben, ihre Glaubwiirdigkeit anzuzweifeln und ihr Fragen zu stellen oder stellen
zu lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen ldsst der EGMR aber auch die Verwer-

ORGSt 11, 391; 40, 189 (Osterrgich); 46, 50 (Frankreich); RG HRR 1938 Nr. 637
(Tschechoslowakei); BGHSt 1, 219 (Osterreich); 7, 15 (Schweiz); BGH NStZ 1983, 181
(Sowjetunion); BGHSt 35, 82 (Niederlande).

"' Ausfiihrlich dazu auch Schuster (Fn. 27), S. 101 ff., 107 m.w.N.

S0 z.B. RG HRR 1938 Nr. 637; BGH, Urt. v. 15.12.1976 — 3 StR 380/76 bei Spiegel,
DAR 1977, 169 (170); BGHSt 35, 82 (84); BGH StV 2007, 627; ausfiihrlich dazu auch
Schuster (Fn. 27), S. 121 ff.

3 BGHSt 42, 86 (91).

7 Zu rechtstaatlichen Mindestanforderungen vgl. Schuster (Fn. 27), S. 122 ff.
~ 7 EGMR StV 1990, 481 (Kostovski vs. Niederlande); EGMR StV 1991, 193 (Windisch vs.
Osterreich); EGMR StV 1997, 617 (van Mechelen vs. Niederlande); EGMR StV 2002, 289
(P.S. vs. Deutschland); vgl. auch BGHSt 46, 93.
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tung von Angaben eines Zeugen zu, den weder der Beschuldigte noch sein Verteidi-
ger zu irgendeinem Zeitpunkt befragen konnten’®. Er geht auch dann von einem ins-
gesamt fairen Verfahren aus, wenn das nationale Gericht die Verurteilung auch auf
andere Beweise stiitzt’’. Nicht konfrontierte Zeugen diirfen also vor allem nicht das
einzige Beweismittel gegen den Angeklagten sein.

cc) Audiovisuelle Vernehmung als Surrogat

Inzwischen im Inland immer hdufiger und beim IStGH stéindig praktiziert wird die
grenziiberschreitende audiovisuelle Vernehmung. Der Zeuge kann im Hoheitsgebiet
seines Aufenthaltsstaates verbleiben. Die dortigen Behorden laden den Zeugen nach
den innerstaatlichen Vorschriften an einen als sicher eingestuften (ggf. geheim gehal-
tenen) Ort. Die audiovisuelle Vernehmung wird dann von der Justizbehorde des er-
suchenden Staates geleitet. Fiir eine audiovisuelle Vernehmung in der Hauptverhand-
lung miissen Voraussetzungen des § 247a StPO vorliegen. Dabei benétigt man bei
Auslandszeugen nicht unbedingt die Feststellung einer dringenden Gefahr eines
schwerwiegenden Nachteils fiir das Wohl des Zeugen (§ 247a Abs. 1 S. 1, 1. Hs.
StPO), was freilich hiufig naheliegend wire. Da das Erscheinen in der Hauptver-
handlung aber regelmiBig nicht erzwingbar ist, liegen typischerweise ohnehin die
Voraussetzungen des § 251 Abs.2 Nr. 1 StPO vor, auf den § 247a Abs. 1 S. 1,
2. Hs. StPO verweist. Die audiovisuelle Vernehmung ist Teil der Hauptverhandlung
und wird nach deutschen Vorschriften vorgenommen’®. Eine Teilnahme an einer sol-
chen Vernehmung erzwingen kann allerdings nur der Aufenthaltsstaat; dies wieder-
um diirfte eher die Ausnahme sein’. Zeugen im Ausland kénnen die Vernehmung
also i.d.R. komplett verweigern oder jederzeit abbrechen (im Unterschied zu
oben III. 1. a)). Lauft dagegen alles plangemif, bleibt insbesondere das Konfronta-
tionsrecht aus Art. 6 Abs. 2 lit. d EMRK jedoch vergleichsweise gut gewahrt.

Theoretisch besteht natiirlich bei audiovisuellen Vernehmungen die Gefahr einer
Einflussnahme, etwa des ausldndischen Staates — z. B. in einem politisch so gespal-
tenen Land wie dem Kongo. Gerichte sind entsprechenden Vorwiirfen auch nachge-
gangen, konnten diese am Ende jedoch nicht verifizieren®’. Wenn im Vernehmungs-

76 Esser, Auf dem Weg zu einem européischen Strafverfahrensrecht, 2002, S. 638ff., 647
mit zahlreichen Nachweisen.

" EGMR, Entscheidung v. 12.1.1999 — 36686/97 (S.E. vs. Italien); EGMR, Urt. v. 14.12.
1999 —37019/97 (A.M. vs. Italien); EGMR, Urt. v. 24.11.1986 — 9120/80 (Unterpertinger vs.
Osterreich); EGMR EuGRZ 1992, 474 (Asch vs. Osterreich); EGMR, Entscheidung v. 31.8.
1999 — 35253/97 (Verdam vs. Niederlande).

8 Schuster (Fn. 27), S. 164, 282f.

7 Immerhin in Frankreich verweist der fiir die grenziiberschreitende Videovernehmung
mabBgebliche Art. 6945 Code de Procédure Pénale auf Art. 434-15-1 Code Pénale; ein un-
berechtigtes Nichterscheinen wird mit Geldbufle von 3.750 Euro belegt. In Deutschland ist die
Teilnahme an einer ausldndischen Videovernehmung dagegen nicht erzwingbar.

8 OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 18.2.2014 — 5-3 StE 4/10-4-3/10, Rn. 480 ff. betreffend
den Volkermord in Ruanda.
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zimmer noch weitere Personen anwesend sind, moglicherweise auch von schriftli-
chen Aufzeichnungen abgelesen wird, vielleicht auch eine optische und akustische
Abschirmung81 stattfindet, ist der Beweiswert aber sicher ein anderer als bei einer
Vernehmung im Inland. Ohnehin ist hier schwerer nachvollziehbar, ob der im Aus-
land befindliche Zeuge im Umfeld der Aussage moglicherweise staatlichen oder
nichtstaatlichen Repressalien ausgesetzt ist.

2. Sachbeweise

a) Praxisrelevante Arten, insbesondere Telekommunikationsinhalte
sowie Bild- und Videomaterial

Selbstverstindlich konnen auch Sachbeweise in den Verfahren nach dem VStGB
eine wichtige Rolle spielen. In Verfahren zum Volkermord in Ruanda konnten BKA-
Beamte beweiserhebliche Tatortaufnahmen mit 3D-Sphéren-Video-Technik ferti-
gen®’; deren spitere Inaugenscheinnahme und Nutzung als Vernehmungsbehelf
war rechtlich natiirlich unproblematisch.

Erkenntnisse aus MaBnahmen der Telekommunikationsiiberwachung, insbeson-
dere E-Mails und SMS, aber auch aufgenommene Gespriche, spielten dagegen im
Stuttgarter FDLR-Verfahren eine bedeutende Rolle. Selbst wenn es sich, wie im ge-
nannten Fall®, groBtenteils sogar um inlindische UberwachungsmaBnahmen han-
delte, was den Besonderheiten des Falls geschuldet war, ist die Wiirdigung der Er-
kenntnisse immer eine tatrichterliche Herausforderung: So kann bei aufgezeichneten
Telefonaten ein Stimmgutachten erforderlich werden, um iiberhaupt die Identitét der
Gesprichspartner, die oft nur mit ,,Kampfnamen* angesprochen werden, zweifelsfrei
festzustellen. Verschliisselte Formulierungen bei E-Mails und SMS in fremder Spra-
che (z.B. Kinyarwanda) sind oft erst im Zusammenhang und nur bei entsprechend
qualifizierter Ubersetzung verstindlich. Deren Wiirdigung bedarf jedenfalls eines er-
heblichen Begriindungsaufwandes im Urteil®*. Bei von auslindischen Behorden in-
itiierten UberwachungsmaBnahmen wird man zwar nach dem Grundsatz locus regit
actum (vgl. oben III. 1. b) bb) (2)) nicht verlangen konnen, dass exakt die Vorgaben
des § 100a StPO eingehalten wurden. Es stellt sich aber trotzdem die Frage, welche

81 Die inlindische Zulissigkeit bejahend BGH NStZ 2006, 648 m. krit. Anm. Schuster, StV
2007, 507.

82 Zorn, ZIS 2017, 762 (763); siehe dazu auch OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 29.12.2015
—4-3 StE 4/10-4-1/15.

8 Vgl. Nachweise in Fn. 4. Der Milizenfiihrer Ignace M. steuerte von Deutschland aus eine
brutale Rebellentruppe im Kongo.

8 Siehe nur die umfassende Wiirdigung in OLG Stuttgart, Urt. v. 28.9.2015 — 5-3 StE 6/
10. Viele Praktiker schitzen deshalb vor allem den Erkenntniswert von Telekommunikati-
onsiiberwachungen im Ermittlungsverfahren, vorrangig mit dem Ziel der Erlangung anderer
Sachbeweise oder eines Gestindnisses; vgl. dazu auch Albrecht/Dorsch/Kriipe, Rechtswirk-
lichkeit und Effizienz der Uberwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b
StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmafinahmen, 2003, S. 400 ff., 429.
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rechtsstaatlichen Mindestanforderungen die Anordnungen zu erfiillen haben®; fer-
ner die Frage, ob es schadet, wenn die Malinahme nach dortigem Recht fehlerhaft
durchgefiihrt wurde®.

Auch Bild- und Videodateien (oft unklarer Herkunft) werden vielfach relevant:
Hierbei kann es sich um ein Facebook-Profil eines Jihadisten handeln (zur Frage
der volkerrechtlichen Relevanz einer Internetrecherche s. oben II. 2. ¢)), auf dem
grausige Fotos des Angeklagten hochgeladen wurden, posierend neben auf Eisen-
stangen aufgespieBten Kopfen getoteter Regierungssoldaten®”. Beim OLG Stuttgart
waren vom Mittiter hochgeladene YouTube-Videos, die die Misshandlung von Ge-
fangenen (Angehorige der regierungstreuen Schabbiah-Milizen) zeigten, ein ent-
scheidendes Beweismittel®®. In der Ermittlungsphase kann allerdings die Verbindung
der digitalen Spur zu einer bestimmten Person eine Herausforderung sein. Die Daten,
die der Téter bei seiner Registrierung im sozialen Netzwerk hinterlegt, sind bei kos-
tenlosen Diensten schlieBlich kaum belastbar, da oftmals frei erfunden®’.

Gelingt dies, kommt den Tatvideos und -fotos gegeniiber einer Zeugenaussage
oftmals sogar vergleichsweise hoher Beweiswert zu; ihre Echtheit ldsst sich auch fo-
rensisch untersuchen (s.u. III. 2. b)). Die Aufnahmen konnen nach zutreffender An-
sicht im Strafverfahren auch gegen den Willen des Beschuldigten in Augenschein
genommen und verwertet werden. Offensichtlich nicht beriihrt ist der unantastbare
Kernbereich hochstpersonlicher, privater Lebensgestaltung des Titers®; dies gilt

umso mehr, wenn die Aufnahmen Dritten freiwillig zuginglich gemacht wurden.

b) Beispiel der Caesar-Dateien und etwaige Relevanz
einer rechtswidrigen Gewinnung

Weitere Fragen der Verwertbarkeit lassen sich am Beispiel der Caesar-Dateien (s.
bereits oben II. 1.) diskutieren: ,,Caesar*, ein Ex-Mitarbeiter der syrischen Militér-
polizei, hatte iiber mehrere Jahre tausende Fotos gefolterter und getoteter Gefangener
aus Haftanstalten der syrischen Regierung gesichert und aufler Landes bringen las-
sen’'. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen eines routinierten Ablaufes innerhalb

8 Allgemein zur grenziiberschreitenden Telekommunikationsiiberwachung Schuster, NStZ
2006, 657; zum durch franzosische Ermittlungsbehorden abgefangenen Daten des Kommu-
nikationsdienstes ,,Encrochat aktuell auch BGH NJW 2022, 1539; KG NStZ-RR 2021, 353.

8 Tendenziell verneinend BGHSt 58, 32 m. teilw. krit. Anm. Schuster StV 2014, 198.

8 OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 12.7.2016 — 5-3 StE 2/16-4-1/16 (,,Aria L.“); bestitigt
durch BGHSt 62, 272; siehe ferner Kriiger (Fn. 5), S. 191 {f.; dhnlicher Sachverhalt auch in
KG BeckRS 2017, 108262.

8 OLG Stuttgart, Urt. v. 4.4.2019 — 3-3 StE 5/18.

8 Vgl. Eckel/Rottmeier, NStZ 2021, 1 (7).

% Allgemein zu titereigenen Videos Merz, NStZ 2020, 9 (10); vgl. auch BVerfG NJW
2009, 3357 (3359 Rn. 26).

! Siehe dazu ECCHR (Hrsg.), Hintergrundbericht: Die ,,Caesar*-Fotos — Belege fiir sys-
tematische Folter in Haftanstalten der Geheimdienste und Militdrpolizei in Syrien; abrufbar
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der syrischen Militdrpolizei. 26.948 Fotos von Leichen aus Haftanstalten der syri-
schen Regierung, alle in hoher Auflosung, viele inklusive Metadaten. Die Metadaten
erleichtern die Verifizierung der Bilder und erhohen gleichzeitig ihren Aussagege-
halt. Sofern das GPS-System des Kameragerites zum Aufnahmezeitpunkt einge-
schaltet war, lésst sich sogar der genaue Aufnahmeort ermitteln. Gliicklich kann
man als Verfolgungsbehorde sein, wenn man solche Daten zur Verfiigung hat.
Nicht immer diirfte die Erlangung jedoch rechtmiBig gewesen sein, erst recht
nicht nach dem Recht des Tatortstaates. Sehr wahrscheinlich hat sich Caesar (fiir
uns zweifellos ein Held) nach syrischem Recht wegen Verletzung von Dienstgeheim-
nissen strafbar gemacht, auch wenn dies zynisch klingen mag.

Zumindest bei der Verwertung angekaufter Steuerdaten-CDs gab es durchaus hef-
tige Diskussionen darum, ob ein Schuldspruch gegebenenfalls auch auf illegal her-
gestellte Beweismittel aus anonymen, auslindischen Quellen gestiitzt werden kann®.
Da fiir Privatpersonen bekanntermafen keine Verfahrensvorschriften gelten, kommt
es nach deutschem Recht allein darauf an, ob der Verwertungsakt selbstindig Grund-
rechte des Angeklagten verletzten wiirde. Die rechtswidrige oder strafbare Erlan-
gung eines Beweismittels durch eine Privatperson fiihrt dabei nur in Ausnahmefillen
zu einer Unverwertbarkeit dieses Beweismittels.

Die hochstrichterliche Rechtsprechung nimmt fiir die Verwertung illegal gewon-
nener Beweismittel eine Abwégungsentscheidung vor und lisst sie jedenfalls bei
,iiberwiegendem Allgemeininteresse” zu”>. Hier im konkreten Fall geht es um die
schwersten iiberhaupt denkbaren Straftaten, namentlich solche nach dem VStGB.
Wir reden also nicht iiber einen Graffitisprayer, der zufllig von einer falsch justier-
ten Privatkamera im offentlichen Raum erfasst wurde. Vor allem aber sind nicht die
Angeklagten in ihren Personlichkeitsrechten betroffen (s. bereits oben III. 2. a)), son-
dern letztendlich die abgebildeten Opfer der grausamen Straftaten, die alle ein mut-
mabBlich hohes Interesse an der Verfolgung ihrer Peiniger haben diirften. Deshalb
diirfte kein Zweifel an der Verwertbarkeit bestehen.

Die Anonymitit des Urhebers kann auch hier zu keinem anderen Ergebnis fiihren:
Sie ist letztendlich wiederum nur eine Frage des Beweiswerts (dazu gleich III. 3.),
der aber aufgrund der Metadaten jedenfalls bei den Caesar-Dateien als sehr hoch ein-
geschitzt wird.

unter:  https://www.ecchr.eu/fileadmin/Hintergrundberichte/HG_Syrien_Folter_CaesarFotos_
StrafanzeigeDeutschland_ ECCHR_August2019.pdf.

%2 Vgl. Nachweise in Fn. 39.

% Vgl. BGHSt 14, 358; 36, 167; BayObLG NStZ 1990, 101. Unselbstindige Beweisver-
wertungsverbote konnen gewiss dann greifen, wenn staatliche Ermittlungsorgane sich gezielt
zur Umgehung von Verfahrensvorschriften einer Privatperson bedienen; vgl. etwa BGHSt 44,
129 (136); Schuster (Fn. 27), S. 101. In der Schweiz geht man von einem umgekehrten Regel-
Ausnahmeverhiltnis aus; vgl. Reber/Di Gallo, ZStrR 139 (2021), 460 (469 {f.).
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3. Kein Verwertungsverbot aufgrund eines geminderten Beweiswerts

Es fehlt noch die Begriindung dafiir, warum die verringerte Zuverlissigkeit eines
Beweismittels in Deutschland nur in die freie richterliche Beweiswiirdigung einflie-
Ben soll, jedoch kein Beweisverwertungsverbot begriindet. Zweifel an der Zuverlis-
sigkeit konnen sich z.B. bei Erkenntnissen von Nichtregierungsorganisationen aus
ihrer fehlenden Pflicht zur Objektivitit (oben II. 2. b)), aus Praktiken der Zeugenvor-
bereitung (oben III. 1. a) bb)), aus besonderen Umstédnden im Rahmen audiovisueller
Vernehmungen (oben III. 1. b) cc) a.E.) oder aus der Anonymitit von Zeugen oder
des Urhebers von Bilddateien (oben III. 2. b)) ergeben.

Im Einzelfall kann der Beweiswert eines Beweismittels dabei natiirlich auf null
reduziert sein, etwa beim Zeugen vom Horensagen, wenn er z.B. nur ihm zugetra-
gene Geriichte wiedergibt (keine Angaben zur origindren Auskunftsperson machen
kann etc.). Ein Beweisverwertungsverbot (im Sinne eines Entweder/Oder) ldsst sich
jedoch nicht mit dem Schutz der Wahrheitsfindung begriinden. Zwar wird der Ver-
weis auf eine vorsichtige Beweiswiirdigung seitens der Verteidiger oft als reine ,,Be-
schwichtigungsformel kritisiert. Anders wird dies auch im angloamerikanischen
Rechtskreis gesehen (etwa beim grundsétzlichen Verbot des Beweises vom Horen-
sagen), was daran liegt, dass Laien im Rahmen von Juryverfahren iiber die Schuld-
frage entscheiden und diese Entscheidung auch nicht begriinden miissen. Dadurch
dass man den Geschworenen die weniger zuverldssigen Beweismittel ganz vorent-
halten kann, ist sichergestellt, dass die Informationen nicht doch unterschwellig in
die innere Uberzeugungsfindung einfliefen®. Dem deutschen Berufsrichter wird in-
soweit aber ein groferes Abstraktionsvermogen zugetraut und er muss seine Ent-
scheidung auch begriinden. Als einziger ,,Ausreifler” kann allenfalls der Medizinal-
assistenten-Fall des Bundesgerichtshofs angefiihrt werden, wo die Ablehnung eines
Beweisverwertungsverbots auch (aber nicht ausschlieflich) auf die Erwidgung ge-
stiitzt wurde, dass die Blutentnahme durch einen Medizinalassistenten (statt einem
Arzt) den Beweiswert der Probe nicht mindere®.

Eine hochstrichterliche Entscheidung, in der ein Beweisverwertungsverbot posi-
tiv mit dem mangelnden Beweiswert begriindet wurde, ist dagegen nicht ersichtlich:
So folgt aus der unterlassenen Ermahnung zur Wahrheit und Eidesbelehrung eines
Zeugen gem. § 57 StPO kein Verwertungsverbot bzw. Revisionsgrund®. Bei
einem Zeugen, der sich durch eine wahrheitsgeméfe Aussage selbst belasten miisste,
besteht unbestreitbar eine deutlich erhohte Gefahr, dass er die Unwahrheit sagt. Den-
noch unterliegt seine Aussage, zu der man ihn natiirlich bekanntermaflen gem. § 55
Abs. 1 StPO nicht zwingen kann, keinem Beweisverwertungsverbot; dies gilt auch

9 Schuster (Fn. 27), S. 69 Fn. 232.
% BGHSt 24, 125 (130).

“BGH VRS 22 (1962), 144; BGH, Urt. v. 18.12.1975 — 4 StR 472/75; BGH, Utt. v.
30.03.1976—1 StR 63/76 und BGH, Urt. v. 15.9.1982 — 2 StR 233/82, alle bei Pfeiffer, NStZ
1983, 354.
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bei unterlassener Belehrung nach § 55 Abs. 2 StPO””. Auch beim Zeugen vom Ho-
rensagen wird eben der geringere Beweiswert seiner Aussage anerkannt, ein Verwer-
tungsverbot daraus (anders als im angloamerikanischen Rechtskreis) jedoch nicht
gefolgert®. Der Tatrichter ist nur gehalten, das weniger sachnahe Beweismittel be-
sonders vorsichtig zu priifen und zu wiirdigen®.

Gegenteilige Konzepte haben bei uns nur historische Bedeutung: Die Unzuverlis-
sigkeit von Foltergestidndnissen war zwar sicherlich eines der zentralen und damals
notwendigen Argumente der frithen Foltergegner im 17. und 18. Jahrhundert'®. Dar-
aus lésst sich jedoch nicht folgern, dass der heutige § 136a Abs. 3 StPO der Sicherung
der Wahrheitsfindung dient'”'. Historisch gesehen ist das absolute Beweisverwer-
tungsverbot eher eine Reaktion auf die Willkiirjustiz des NS-Staates, dem es oft
auch darum ging, die Wahrheit ,,um jeden Preis* zu erforschen. Die Argumentations-
weise birgt zudem die Gefahr, dass Strafverfolgungsbehdrden subtile Methoden der
Folter oder Tduschung entwickeln konnten, bei denen der Beweiswert des Gestind-
nisses doch nicht beeintrdchtigt wird. Gerade ein auf Tduschung beruhendes Ge-
stindnis kann m.E. auch besonders glaubwiirdig sein, es darf aber gem. § 136a
Abs. 3 StPO trotzdem nicht verwertet werden.

Nach deutschem Verstidndnis behindern Beweisverwertungsverbote also die Er-
forschung der materiellen Wahrheit. Sie benotigen deshalb einer besonderen Begriin-
dung, die nichts mit dem Beweiswert als solchem zu tun hat, sondern mit der Verlet-
zung von Verfahrensnormen, die dem Schutz der Interessen des Beschuldigten die-
nen. Davon sollte auch im hiesigen Kontext nicht abgewichen werden. Befiirchtun-
gen der Verteidiger, dass ein verringerter Beweiswert nicht ausreichend gewiirdigt
wird, sollten aber im Rahmen der ,,erweiterten Revision*!%? Beachtung finden.

IV. Fazit

Die innerstaatliche Aufarbeitung von Volkerrechtsverbrechen, die im Ausland
von Auslidndern an Ausldndern begangen wurden, bleibt trotz bemerkenswerter Be-
miihungen der deutschen Strafverfolgungsbehorden eine grofle Herausforderung, der

*"BGHSt 11, 213 (215). Anders liegen die Dinge in einem spiteren Verfahren gegen den
Zeugen.

* BGHS 1, 373 (376); 6, 209 (210); 17, 382 (385); 33, 178 (181).

* BGHSt 33, 178 (181).

1 Vgl. Friedrich Spee, Cautio criminalis, 1631, Dubium XX (dazu auch Zopfs, in: Spee-
Jahrbuch 2003, 153 [166, 169, 177]) oder Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1763,
Kapitel XVI (dazu auch Ambos, ZStW 122 [2010], 504 [515]).

"""Tn diese Richtung aber Jahn, in: Stindige Deputation des Deutschen Juristentages

(Hrsg.), Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages Erfurt 2008, Bd. I: Gutachten, 2008,
Gutachten C, S. 25, 46f. m.w.N.

12yl etwa Fezer, Die erweiterte Revision — Legitimierung der Rechtswirklichkeit?,
1974.
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sich allerdings auch die Verteidigung stellen muss. Idealerweise sollte eine interna-
tional arbeitsteilige Strafverfolgung weder zur Erschwerung einer effektiven Aufkli-
rung noch zu einer wesentlichen Reduktion von Rechten des Beschuldigten oder an-
derer Betroffener fiihren. Davon ist man sicherlich weit entfernt. Die Verfahren un-
terscheiden sich in vielerlei Hinsicht von klassischen Strafverfahren, auch solchen
mit grenziiberschreitendem Charakter. SchlieBich fehlt meist jeder Inlandsbezug,
auBer dass sich die mutmaBlichen Téter mehr oder minder zufillig (etwa als Gefliich-
teter) im Inland aufhalten. Die Tatorte und Beweismittel, die das Grauen dokumen-
tieren, befinden sich typischerweise im Ausland. Zeugen sind gerade bei noch anhal-
tenden Konflikten ganz erheblichen Gefihrdungen ausgesetzt und konnen vom deut-
schen Staat im Heimatland nicht geschiitzt werden. Ein Kooperationswille der Tat-
ortstaaten ist meist nicht vorhanden. Dafiir treten Einzelpersonen und
Nichtregierungsorganisationen als weitere Akteure im Verfahren auf den Plan, be-
treuen Opferzeugen, stellen Strafanzeigen und versorgen Staatsanwaltschaften
und Gerichte mit Hintergrundinformationen. All dies ist ein wesentlicher Beitrag
dazu, ,,dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft
als Ganzes beriihren*!®, nicht unbestraft bleiben.

19 Vg, Praambel IStGH-Statut.



Bericht zum Vortrag von Jiirgen Hettich,
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D.,
iiber seine Erfahrungen aus dem FDLR-Verfahren
vor dem Oberlandesgericht Stuttgart

Von Laura Neumann

Sektion b des zweiten Panels widmete sich speziell den Herausforderungen vol-
kerstrafrechtlicher Verfahren fiir die gerichtliche Praxis. Der Organisatorin und dem
Organisator der Tagung war es gelungen, fiir diese Sektion Jiirgen Hettich als Refe-
renten zu gewinnen, der als Vorsitzender Richter des 5. Strafsenats des Oberlandes-
gerichts Stuttgart die fast viereinhalb Jahre dauernde Hauptverhandlung im ersten
Verfahren {iberhaupt geleitet hatte, in dem unter anderem Vorwiirfe nach dem deut-
schen Volkerstrafgesetzbuch erhoben worden waren.

Angeklagte im unter dem Vorsitz von Hettich gefiihrten sog. FDLR-Verfahren'
waren Dr. Ignace Murwanashyaka und Straton Musoni, die als Prasident bzw. erster
Vizeprisident der ,,Forces Démocratiques de Libération du Rwanda* von Deutsch-
land aus iiber viele Jahre hinweg erheblichen Einfluss auf die im Ost-Kongo agieren-
de Rebellengruppierung ausgeiibt und sie faktisch gesteuert hatten. Die FDLR setzt
sich vor allem aus wihrend des Biirgerkrieges 1994 aus Ruanda gefliichteten Ange-
horigen der Volksgruppe der Hutu und ihren Nachkommen zusammen, die in den
Kivu-Gebieten im Ost-Kongo gegen die ruandische Regierung kimpfen. Wiahrend
der bewaffneten Konflikte in den Jahren 2007 bis 2009 kam es dabei zu gewalttitigen
Ubergriffen auf die kongolesische Zivilbevolkerung und im Jahr 2009 auch zu ge-
zielten Vergeltungsangriffen auf kongolesische Siedlungen, bei denen Dorfer
durch Brandlegung zerstort und zahlreiche kongolesische Zivilist:innen und Ange-
horige der Streitkrifte getotet wurden.

Nach 320 Verhandlungstagen verurteilte der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts
Stuttgart unter dem Vorsitz von Jiirgen Hettich am 28. September 2015 den Ange-
klagten Dr. Ignace Murwanashyaka wegen Rédelsfiihrerschaft in einer ausléndi-
schen terroristischen Vereinigung gem. §§ 129a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4, 129b Abs. 1
StGB in Tateinheit mit Beihilfe zu vier Kriegsverbrechen gem. §§ 8,9 VStGB in Ver-
bindung mit § 27 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und den Angeklagten

'S. zum Folgenden die Pressemitteilung des OLG Stuttgart vom 28.09.2015, ,,OLG
Stuttgart verurteilt Funktiondre der FDLR®, abrufbar unter https://oberlandesgericht-stuttgart.
justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/OLG+-Stuttgart+verurteilt+Funktionaere+der+_
FDLR_/?LISTPAGE=8975813 (zuletzt abgerufen am 24.2.2023).
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Straton Musoni ebenfalls wegen Rédelsfiihrerschaft in einer ausldndischen terroris-
tischen Vereinigung gem. §§ 129a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4, 129b Abs. 1 StGB zu einer
Freiheitsstrafe von acht Jahren.> Aufgrund der bereits verbiiBten Untersuchungshaft
wurde Musoni unmittelbar nach der Urteilsverkiindung aus der Haft entlassen. Mur-
wanashyaka blieb in Haft. Jedoch hob der fiir Staatsschutzstrafsachen zustindige
3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs auf die Revisionen des Angeklagten und des
Generalbundesanwalts hin am 20. Dezember 2018 seine Verurteilung auf und ver-
wies die Sache an einen anderen Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart zuriick,
wobei allerdings ein GroBteil der Feststellungen des 5. Strafsenats aufrechterhalten
wurde.’ Zu einer erneuten Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart
kam es nicht mehr, da Murwanashyaka am 16. April 2019 in Untersuchungshaft ver-
starb.

In seinem 20-miniitigen Vortrag, fiir den Hettich sich liber Zoom den in Marburg
priasenten Teilnehmer:innen zuschaltete, berichtete er {iber seine Erfahrungen aus
dem FDLR-Verfahren und insbesondere iiber einige der ihm heute noch besonders
prasenten Hauptprobleme, die sich im Laufe dieses ersten Verfahrens wegen Straf-
taten nach dem VStGB gestellt hatten.

Eingangs betonte Hettich, dass er grundsitzlich kein Spezialist fiir das Volker-
strafrecht sei, sondern vielmehr sowohl vor als auch nach dem FDLR-Verfahren
nicht in diesem Rechtsgebiet titig gewesen sei. Da zuvor noch nie Taten nach
dem VStGB angeklagt gewesen waren, betrat der Senat mit dem Verfahren aber
auch generell juristisches Neuland. Dabei war der noch nie behandelte materiell-
rechtliche Verfahrensstoff keineswegs die einzige oder grofite Herausforderung,
mit der sich das Gericht konfrontiert sah. Dies machte Hettich in seinem Vortrag
nochmals sehr deutlich, indem er seine schon in der Begriindung des Urteils
gegen Murwanashyaka und Musoni erhobene Kritik wiederholte, dass der schiere
Umfang des Verfahrens, das in seinen Worten praktisch die Aufkldrung eines halben
Biirgerkrieges in 6.000 Kilometer Entfernung erforderlich gemacht habe, mit den
Mitteln der Strafprozessordnung eigentlich nicht zu bewiltigen gewesen sei. Er er-
innerte an seine auf dieser Einschitzung beruhende, viel zitierte Bilanz der Verhand-
lung, die er in der miindlichen Urteilsbegriindung mit den Worten ,,So geht es nicht!*
zusammengefasst hatte. Zugleich wiederholte Hettich aber auch seine spitere ein-
schrinkende, gleichsam versohnende Feststellung ,,Es ging ja doch irgendwie.*
Dabei hob er allerdings hervor, dass die letztlich erfolgreiche Bewéltigung des Ver-
fahrens, das mehrfach ,,kurz vor dem Platzen* gestanden habe, nur deshalb moglich
gewesen sei, weil der Senat etwa ein Drittel des Verfahrensstoffs durch Einstellung
ausgeschieden habe.

Nach diesen einleitenden Ausfiihrungen erorterte Hettich mehrere der Hauptpro-
bleme, die seiner heutigen Erinnerung nach den FDLR-Prozess besonders geprégt
haben.

2 OLG Stuttgart, Urt. v. 28.9.2015, 5-3 StE 6/10.
* BGH, Urt. v. 20.12.2018 — 3 StR 236/17 = NJW 2019, 1818.
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Als erstes und mafgeblichstes Problem hob er — insoweit bewusst stilistisch re-
petitiv — nochmals den Umfang des Verfahrens hervor, das sich im Ausgangspunkt
auf die Aufarbeitung eines halben Biirgerkrieges im Ost-Kongo erstreckt habe.

Mit der damit angesprochenen Entfernung zum Tatort benannte Hettich implizit
exakt das Thema der Tagung, ndmlich die Aufarbeitung von Verbrechen aus erheb-
licher rdaumlicher Distanz, als eines der generellen Hauptprobleme des FDLR-Ver-
fahrens. Damit sind auch die im Anschluss von ihm angefiihrten konkreten Schwie-
rigkeiten auf das Engste verbunden, wobei sich mehrere dem tibergreifenden Pro-
blem der Hinzuziehung von Auslandszeug:innen zuordnen lassen.

Insoweit hob Hettich zunichst hervor, dass sich die im Wege der Rechtshilfe zu
bewirkende Ladung einer enormen Vielzahl afrikanischer Zeug:innen als ein sehr
langwieriger Prozess erwiesen habe. Er berichtete in diesem Zusammenhang auch
von zwei an den IStGH gestellten Rechtshilfeersuchen, die bis zum Ende des
FDLR-Verfahrens im Jahr 2015 nicht erledigt worden seien. Weiter sei die Hinzuzie-
hung der auslindischen Zeug:innen dadurch erheblich erschwert worden, dass Aus-
landszeug:innen keine Pflicht zum Erscheinen vor einem deutschen Gericht treffe.
Zeugenpflichten seien traditionell allgemeine Staatsbiirgerpflichten. Sie trifen dem-
entsprechend nur Personen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und der Strafpro-
zessordnung. Im Ausland befindliche auslidndische Staatsbiirger:innen miissten Zeu-
genladungen zu deutschen Gerichten deshalb nicht befolgen und konnten dement-
sprechend auch nicht zum Erscheinen vor einem deutschen Gericht gezwungen wer-
den.* Ausgewirkt habe sich dies insbesondere beim Versuch der wiederholten
Hinzuziehung von bereits einmal als Zeug:innen geladenen Mitarbeiter:innen der
Vereinten Nationen und von Human Rights Watch. Diese seien vielfach nicht bereit
gewesen, zu einer weiteren Vernehmung nochmals nach Deutschland einzureisen,
und hitten die an sie gerichteten weiteren Ladungen nicht befolgt.

Wenn die vorgenannten Probleme iiberwunden worden seien, die Zeug:innen also
auf eine im Wege der Rechtshilfe bewirkte Ladungszustellung hin und trotz der feh-
lenden Erscheinenspflicht tatsdchlich nach Deutschland eingereist seien, hitten sich
neue Probleme gestellt. Hettich verwies insoweit insbesondere auf die von ihm be-
reits an anderer Stelle’ ausfiihrlich behandelte und seiner Ansicht nach bis heute un-
geklirte Frage, ob im Ausland lebende und freiwillig zu ihrer Vernehmung nach
Deutschland eingereiste Zeug:innen in der Hauptverhandlung einer Aussagepflicht
unterliegen. Dies hiitte zur Folge, dass gegen sie bei grundloser Zeugnisverweige-
rung Zwangsmittel gem. § 70 Abs. 1, Abs. 2 StPO verhingt werden konnen. Jeden-
falls der erkennende Senat habe dies im FDLR-Verfahren stets unter Hinweis auf
einen Schluss a maiore ad minus in dem Sinne abgelehnt, dass im Ausland lebende
Zeug:innen schon nicht zur Reise zu einem deutschen Gericht gezwungen werden
konnen und deshalb erst recht nicht mit Zwangsmitteln belegt werden diirfen,
wenn sie nach ihrer freiwilligen Einreise nach Deutschland zum Zwecke ihrer Ver-

4 Siehe Hettich, NStZ 2019, 646 (646) mit Verweis auf OLG Diisseldorf NJW 1999, 1647.
3 Hettich, NStZ 2019, 646.
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nehmung im Inland in dieser Vernehmung letztlich die Aussage oder die Beantwor-
tung einzelner Fragen ohne gesetzlichen Grund verweigern.® Insoweit erinnerte Het-
tich auch an die Bedenken hinsichtlich der faktischen Auswirkungen der Annahme
einer solchen Aussagepflicht,” die an etwaige Auslandszeug:innen das Signal sende,
dass ihre Einreise zwecks Aussage in Deutschland fiir sie mit der Begriindung von
Aussagepflichten einhergehen wiirde, die ggf. mit Zwangsmitteln bis hin zur Beuge-
haft durchgesetzt werden konnten. Die Bereitschaft von Auslandszeug:innen zum
Erscheinen vor deutschen Gerichten diirfte dadurch nach der iiberzeugenden Ein-
schitzung Hettichs nicht gefordert werden.

Zu einem weiteren Problem im Zusammenhang mit der Hinzuziehung von Aus-
landszeug:innen verhielt sich Hettich sehr ausfiihrlich. Namentlich beschrieb er ein-
gehend den enormen organisatorischen Aufwand, der mit der Hinzuziehung der Viel-
zahl von Auslandszeug:innen aus Afrika verbunden war. Lobend hob er insoweit die
Unterstiitzung durch das Bundeskriminalamt hervor, das speziell fiir das FDLR-,,Pi-
lotverfahren ein Zeugenschutzprogramm entwickelt habe, das die Hinzuziehung
afrikanischer Zeug:innen in diesem Ausmal iiberhaupt erst moglich gemacht habe
und das nach Hettichs Einschitzung in dieser umfassenden Art kaum ein zweites
Mal realisiert werden konnte. Gerade dieses Programm habe es erlaubt, insbesondere
ehemalige Kdmpfer der FDLR als Zeugen regelmifig fiir zwei Wochen nach
Deutschland einreisen zu lassen und hier ihre addquate durchgehende Betreuung si-
cherzustellen. Zudem habe ein Koordinator im Ost-Kongo vor Ort die Reisen der
Zeug:innen organisiert. Auch ohne ihn wire nach Einschitzung Hettichs die Verneh-
mung derart vieler afrikanischer Auslandszeug:innen in Deutschland nicht realisier-
bar gewesen.

Die Zeug:innen, die trotz der beschriebenen MaBinahmen nicht zur Vernehmung
nach Deutschland reisen konnten oder wollten, seien im Ausland audio-visuell ver-
nommen worden. Dies sei zum einen sehr kostenintensiv und zum anderen mit dem
schwierigen Problem verbunden gewesen, Dolmetscher fiir die Vernehmungen auf
Kinyarwanda zu finden. Die technische Ubertragung der Vernehmungen sei aber er-
freulicherweise fast durchweg reibungslos verlaufen. Auch seien einmal organisierte
audio-visuelle Vernehmungen nur dann abgesagt worden, wenn Kampfhandlungen
in der Region ihre Durchfiihrung akut verhindert hitten. Allerdings seien die audio-
visuell vernommenen Zeug:innen vollstindig anonym geblieben. Nicht einmal dem
Gericht sei ihr Aufenthaltsort bekannt gewesen. Dementsprechend habe den so ge-
wonnenen Aussagen nur ein stark eingeschrinkter Beweiswert beigemessen werden
konnen. Letztlich seien deshalb alle Verfahrensteile eingestellt worden, die aus-
schlieflich auf die im Wege anonymisierter audio-visueller Vernehmungen gewon-
nenen Zeug:innenaussagen hitten gestiitzt werden konnen.

Im Hinblick auf die Zeug:innenvernehmungen befand es Hettich schlieflich ge-
nerell als sehr misslich, dass sich im Nachhinein herausgestellt habe, dass Zeug:in-

S Hettich, NStZ 2019, 646 (647).
7 Hettich, NStZ 2019, 646 (647).
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nen teilweise sowohl von der Anklagebehorde des IStGH als auch vom Generalbun-
desanwalt vernommen worden seien. Zum einen hitten diese doppelten Vernehmun-
gen nicht genau identische Niederschriften generiert, die es dann widerspruchsfrei zu
verwerten gegolten habe. Zum anderen und insbesondere bedeute eine doppelte Ver-
nehmung aber auch immer eine doppelte Belastung fiir Zeug:innen, die nach Mog-
lichkeit stets zu vermeiden sei.

Nach der eingehenden Erorterung der maflgeblichsten Probleme im Zusammen-
hang mit den Zeug:innenvernehmungen ging Hettich abschliefend auf zwei spezifi-
sche Probleme bei der Durchfiihrung der Hauptverhandlung im FDLR-Prozess ein.
Das erste dieser beiden Probleme hatte sich in entsprechender Weise auch im Zusam-
menhang mit den Vernehmungen der Auslandszeug:innen gestellt. Es ist ein klassi-
sches Problem volkerstrafrechtlicher Verfahren bzw. der Aufarbeitung von Verbre-
chen ,,auf Distanz®, das in den sprachlichen Barrieren wurzelt, die diese Verfahren
priagen. Namentlich beklagte Hettich, dass man auch nach intensiven Bemiihungen
nur einen einzigen Dolmetscher fiir Kinyarwanda habe finden konnen, der dement-
sprechend in keinem Fall habe ausfallen diirfen, weil dies den Fortgang des gesamten
Verfahrens geldhmt hitte. Dass eigentlich mehrere Dolmetscher hitten herangezo-
gen werden miissen, liege auf der Hand. Abgesehen davon sei es aber zu Beginn
des Verfahrens kaum moglich gewesen, die Anzahl der notwendigen Verfahrensbe-
teiligten abzuschitzen, was ein weiteres entscheidendes Problem fiir die Verfahrens-
fiihrung gewesen sei. So bewertete Hettich ex post die Bestellung von nur zwei
Pflichtverteidigern fiir jeden der beiden Angeklagten als nicht ausreichend, da
zwei der vier Pflichtverteidiger wihrend des Verfahrens aus gesundheitlichen Griin-
den hitten ausgewechselt werden miissen. Als ,,geradezu fahrlissig stufte Hettich
dariiber hinaus aus seiner heutigen Perspektive die Hinzuziehung von nur einem Er-
ginzungsrichter ein.

Mit dieser Wertung schloss Hettich seinen Bericht. AbschlieSend betonte er noch-
mals, dass die von ihm in seinem Vortrag aufgezeigten Probleme nur einige der
enorm zahlreichen Schwierigkeiten des Prozesses gewesen seien, die er fiir die Dar-
stellung ausgewdhlt habe, weil sie ihm in seiner Erinnerung heute noch besonders
présent seien.

Im Anschluss an seinen Vortrag bot Hettich den Tagungsteilnehmer:innen noch
die Moglichkeit, konkrete Fragen an ihn zu richten. In diesem Rahmen stellte er
unter anderem klar, dass er bis heute die Fiihrung volkerstrafrechtlicher Verfahren
auf der Grundlage der deutschen Strafprozessordnung fiir jedenfalls sehr schwer rea-
lisierbar halte, weil sie nicht fiir volkerstrafrechtliche Verfahren ausgelegt sei.
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Gesetzliche Nebenklagebefugnis fiir Volkerstraftatopfer

Zugleich: Uberlegungen zur theoretischen Legitimation der Nebenklage
und zum Verletztenbegriff im nationalen Volkerstrafverfahren

Von Andreas Werkmeister

I. Einleitung

Schwerste Schiden fiir das Volkerstraftatopfer, aber keine gesetzliche Nebenkla-
gebefugnis — so lisst sich § 395 StPO aus volkerstrafrechtlicher Sicht zugespitzt zu-
sammenfassen. Der vorliegende Beitrag geht der These nach, dass man diese Rechts-
lage dndern, also den (bzw. bestimmten) Verletzten von Volkerstraftaten iiber das
derzeit geltende deutsche Recht hinaus eine origindre gesetzliche Nebenklagebefug-
nis in § 395 StPO zusprechen sollte.! Er untersucht zugleich, welchen immanenten

! Erfreut stelle ich fest, dass das nach Abfassung dieses Beitrags erschienene Eckpunkte-
papier des Bundesjustizministeriums ,,zur Fortentwicklung des Volkerstrafrechts vom
23. Februar 2023 (abrufbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/PM/
230223_Eckpunkte_VStGB; alle Hyperlinks zuletzt abgerufen am 31.5.2023) gerade auch
eine Nebenklagebefugnis fiir bestimmte Volkerstraftatopfer anvisiert. Vorgesehen ist eine
Aufnahme von auch Individualrechtsgiiter schiitzenden Volkerstraftaten in den Katalog von
§ 395 StPO (S. 2). Das ist im Grundsatz zu begriifen und entspricht der im Folgenden auch
theoretisch untermauerten These: die Rechtsgutsstruktur gibt die Nebenklagebefugnis vor (s.
im Detail u. III. 2.; IV. 1.). Zweifelhaft ist nur, welche Volkerstraftaten als ,,auch individual-
schiitzend* zu bewerten sind. Das Eckpunktepapier beschrinkt sich auf bestimmte Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gem. §§ 7, 8 StGB. Demgegeniiber wird hier
(u. IV. 2.) dargelegt, dass man ebenso den Volkermord (§ 6 VStGB) als auch individual-
schiitzend begreifen muss: dieser Tatbestand setzt nicht anders als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen die Verwirklichung gesetzlich ausgeformter Einzelakte
zulasten von einzelnen Individuen voraus (besonders markant: die Totung eines Mitglieds der
von der Volkermordabsicht erfassten Gruppe, § 6 Abs. 1 Nr. 1 VStGB). Demgegeniiber er-
scheint es nicht angezeigt, sich insoweit an der &dlteren Rechtsprechung des BGH (Urt. v. 30.4.
1999 — 3 StR 215/98 = BGHSt 45, 64 [80f.]) zu orientieren, die auf einen reinen Kollektiv-
charakter des Volkermords abstellte, dadurch aber nicht nur zur Inkohédrenz im Vergleich zu
§§ 7, 8 VStGB verleitet, sondern auch in einem gewissen Konflikt mit der jiingeren (Straf-)
Rechtsentwicklung steht, die den Einzelnen, wo er in seinen eigenen Rechten betroffen ist, in
den Mittelpunkt stellt. Eine Beschridnkung der Nebenklagebefugnis kommt daher richtiger-
weise nur fiir das Verbrechen der Aggression in Betracht, bei dem im Gesetz keine bestimmten
Einzelakte zulasten von einzelnen Individuen normiert sind. Mithin sollte die Nebenklagebe-
fugnis im anstehenden Gesetzgebungsverfahren auf § 6 VStGB ausgedehnt werden, womit
zugleich der Rechtsprechung implizit ein Anhaltspunkt gegeben wird, die Rechtsgutsstruktur
von § 6 VStGB neu zu justieren. Dass man im Eckpunktepapier bei § 9 VStGB auch auf eine
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Grenzen eine solche Opferbefugnis nicht nur aus praktischen Griinden (tausende be-
teiligte Opfer?), sondern schon aufgrund der theoretischen Legitimation der Neben-
klage in einem rechtsstaatlichen Strafverfahren unterworfen ist. Es wird sich zeigen,
dass die Nebenklage besonders fiir denjenigen Verletzten legitimiert ist, der selbst
Tréager des verletzten Rechtsguts ist. Insoweit muss zugleich nachgewiesen werden,
dass (und inwieweit) die Ponalisierung von Volkerstraftaten iiberhaupt dem Schutz
von Individuen dient. Diese These wird in vier Schritten genauer entwickelt. Unter II.
wird zunéchst der status quo der Nebenklage in nationalen Volkerstrafverfahren er-
ortert, und zwar anhand von den Spannungsfeldern, die sich aus der massiven indi-
viduellen Viktimisierung in Verbindung mit der kollektiven Struktur der in Rede ste-
henden Taten fiir die Nebenklage ergeben. Unter III. entwickelt der Beitrag in groben
Ziigen eine Antwort auf die Frage der theoretischen Legitimation der Nebenklage.
Dies zeichnet sodann unter I'V. die Stellungnahme zum Verletztenbegriff im Zusam-
menhang des nationalen Volkerstrafverfahrens vor. Der Beitrag schlieft unter V. mit
einem Fazit.

I1. Spannungsfelder der Nebenklage im nationalen Volkerstrafprozess
1. Fehlende Nebenklagebefugnis i.S.v. § 395 StPO bei Volkerstraftaten

Die Nebenklage hat im deutschen Volkerstrafprozess zundchst mit zwei entge-
gengesetzten Spannungsfeldern zu kdmpfen. Das erste — bereits angesprochene —
liegt darin, dass die Kernverbrechen nach dem VStGB zwar schwerste Schadensdi-
mensionen fiir die davon betroffenen Opfer aufweisen,’ sie sich aber in § 395 StPO,
im gerade an der Schwere der Viktimisierung orientierten® Katalog der Straftaten, die
den Verletzten zur Nebenklage berechtigen, nicht wiederfinden. Das scheint auf den
ersten Blick nicht nur kontraintuitiv, sondern auch in einem Gegensatz zum interna-
tionalen Volkerstrafprozess, konkret zur Opferbeteiligung vor dem Internationalen
Strafgerichtshof (vgl. Art. 68 Abs. 3 IStGH-Statut) zu stehen, wo es sogar moglich
ist, einige tausend Opfer von Volkerstraftaten am Verfahren zu beteiligen (dazu aber
noch unter 3.).*

Nebenklagebefugnis verzichten mochte, scheint ebenso noch diskussionsbediirftig, da es hier
ja durchaus um individuelle Rechte, insbesondere das Privateigentum geht. S. zum Eck-
punktepapier auch Fn. 8, 15 und 72.

2Zur Viktimisierung ausf. Bock, Das Opfer vor dem Internationalen Strafgerichtshof,
2010, S. 521f., 119ff.

3S. nur BT-Drs. 16/12098, S. 29, BT-Drs. 18/4621, S. 19; BeckOK-StPO/Weiner, 42. Ed.,
Stand: 1.1.2022, § 395 Rn. 1. Die urspriingliche Kopplung an die zur Privatklage berechti-
genden Delikte wurde durch das Opferschutzgesetz v. 18.10.1986 (BGBI. I 1986, S. 2496)
aufgegeben, vgl. nur SK-StPO/Velten, 5. Aufl. 2020, Vor §§ 374 ff. Rn. 2; Safferling, ZStW
122 (2010), 87 (94).

* Verwiesen wird hier hiufig auf das mit einem Freispruch abgeschlossene Verfahren ICC-
01/05-01/08 (Bemba), an dem 5.229 Opfer beteiligt wurden.
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2. Kollektivcharakter der Volkerstraftaten und Verletztenbegriff?

Mit der groen Anzahl an beteiligten Opfern im internationalen Volkerstrafpro-
zess ist das zweite Spannungsfeld, und der mogliche Grund fiir die Aussparung der
Volkerstraftatopfer in § 395 StPO bereits angesprochen: es besteht ndmlich eine
Spannung zwischen der globalisierten Kollektivdimension der Volkerstraftaten
und dem Opfer- bzw. Verletztenbegriff selbst. Volkerstraftaten betreffen nicht nur
ein einzelnes Individuum, sondern eine Vielzahl davon, ggf. eine ganze Bevolkerung,
zuletzt die Volkergemeinschaft als Ganzes.® Dies wirft die Frage auf, wer iiberhaupt
der mafBgebliche Verletzte ist und ob und wie man eine grofle Anzahl an individuellen
Verletzten, die ggf. rdumlich und kulturell weit getrennt beheimatet sind, in die deut-
sche Verfahrensarchitektur integrieren kann, ohne diese grundsétzlich zu veréndern.
Im Syrien-Verfahren vor dem OLG Koblenz wurden dem Angeklagten Anwar R. z. B.
4.027 Opfer zum Unrecht und zur Schuld zugerechnet. Ergibt aber ein Strafverfahren
vor deutschen Gerichten mit 4.027 syrischen Nebenklzigern wirklich Sinn?°

3. Abmilderung der Spannungsfelder

Die beiden genannten Spannungsfelder werden freilich schon vom geltenden
Recht von zwei Seiten her abgemildert. Zum einen verweigert der Gesetzgeber
den Opfern von Volkerstraftaten nicht per se den Zugang zum Strafverfahren, son-
dern verweist sie auf einen Umweg: eine Nebenklagebefugnis lédsst sich namlich, die
Anwendbarkeit deutschen Strafrechts vorausgesetzt, insbesondere iiber den Ver-
dacht auf ein tateinheitlich verwirklichtes nebenklagefihiges Individualdelikt (vgl.
nur § 395 Abs. 1 Nr. 1-4, Abs. 2 StPO) begriinden, z. B. ein Sexual-, Korperverlet-
zungs-, (versuchtes) Totungs- oder Freiheitsdelikt.” Und selbst wenn keine Neben-
klagebefugnis gegeben wire, blieben dem Volkerstraftatopfer (vorbehaltlich dessen
Verletzteneigenschaft nach § 373b StPO, dazu u. IV., und ggf. eines ,,berechtigten
Interesses® wie etwa bei § 406e Abs. 1 S. 1 StPO) noch immer die allgemeinen Op-
ferrechte nach §§ 406dff. StPO, also z.B. das Akteneinsichtsrecht (§ 406e StPO),
das Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung (§ 406g StPO) oder das Recht auf
einen Verletztenbeistand (§ 406f StPO).® Hier ist auch im Vergleich mit dem

5 So Abs. 4 Priambel IStGH-Statut.

Vgl. die Pressemitteilung des OLG Koblenz v. 13.1.2022, abrufbar unter: https://olgko.
justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegen-verbrechens-ge
gen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein-1/.

" Vgl. z.B. Ritscher, Stellungnahme zu BT-Drs. 18/6341, S. 9 (abrufbar unter: https://www.
bundestag.de/resource/blob/419818/5¢5763448fabb7dfefd0219ec33c573e/drb-data.pdf); Wer-
le/Vormbaum JZ. 2017, 12 (15). Zur Tateinheit vgl. nur BGH, Urt. v. 30.4.1999 — 3 StR 215/98
= BGHSt 45, 64. Skeptisch bzgl. einer grundsitzlich denkbaren Begriindung der Nebenkla-
gebefugnis iiber die Offnungsklausel in § 395 Abs. 3 StPO Redel, Der Volkerstrafprozess in
Deutschland und vor dem Internationalen Strafgerichtshof, 2021, S. 122.

® Auch hier bestehen freilich Sonderregeln fiir nebenklagebefugte Verletzte (s.u.a. §§ 406d
Abs. 2 Nr. 2 Hs. 2,406e Abs. 1 S. 2,397a Abs. 11i.V.m. 406h, 397a Abs. 11i.V.m. 406g Abs. 3
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IStGH-Statut zu betonen, dass dieses — anders als das deutsche Strafprozessrecht —
keine so klar fixierten Opferrechte und iibrigens schon von vorneherein keinen ex-
pliziten Nebenklage- bzw. Partei-’ oder civil-party-Status'® kennt. Vielmehr werden
Beteiligungsrechte gem. Art. 68 Abs. 3 IStGH-Statut (i. V.m. Regel 89 ff. Verfah-
rens- und Beweisordnung) ,,nur* einzelfallabhéngig nach dem Ermessen des Ge-
richts gewihrt werden, insoweit als die ,,personlichen Interessen® des Opfers beriihrt
sind." Im Ergebnis hatten die Opfer bzw. deren Vertreter (Art. 68 Abs. 3 S. 2 IStGH-
Statut) aber z. T. hierzulande grundsitzlich der Nebenklage vorbehaltene Rechte, wie
das Befragungs- und Beweisantragsrecht (vgl. §§ 397 Abs. 1 S. 2, 240 Abs. 2, 244
Abs. 3—6 StPO) oder das Recht auf ein Abschlussplddoyer (vgl. §§ 397 Abs. 1
S. 2, 258 StPO), nie jedoch — wie die Nebenklage hierzulande (vgl. § 401 StPO) —
eine Rechtsmittelberechtigung.'?

Was andererseits das Problem der potenziell grolen Anzahl an Nebenkldgern an-
geht, hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Modernisierung des Strafver-
fahrens v. 10.12.2019" in § 397b StPO fiir sog. GroBschadensereignisse die Mog-
lichkeit der gemeinschaftlichen Nebenklagebefugnis geschaffen. Direkter Anlass
war zwar weniger das Volkerstrafrecht, als eher andere offentlichkeitswirksame
Fille, wie der NSU- oder Loveparade-Prozess;'* die Neuerung hat aber auch Auswir-
kungen auf volkerstrafrechtliche Verfahren, zumal gerade die frither fehlende ,,Pool-
Losung® fiir die Nebenklage als zentrales praktisches Hemmnis fiir eine explizite ge-
setzliche Nebenklagebefugnis fiir VStGB-Taten gesehen wurde."> Mit Einfiigung

StPO). Das angesprochene Eckpunktepapier des BMJ (s. Fn. 1), das bestimmten Verletzten
von Volkerstraftaten eine Nebenklagebefugnis zuspricht, visiert auch insoweit entsprechende
Folgednderungen in den allgemeinen Opferrechten, namentlich von § 397a Abs. 1 StPO sowie
§ 406g Abs. 3 StPO, an (vgl. Eckpunkte zur Fortentwicklung des Volkerstrafrechts [Fn. 1],
S.2).

9 Petrossian, in: Abraham/Bublitz/Geneuss/Krell/Wegner (Hrsg.), Verletzte im Strafrecht,
2020, S. 129 (135f.), spricht in Bezug auf das IStGH-Statut von einem sonstigen ,, Teilnehmer
am Verfahren®. Bzgl. der Bedeutung dieser Differenzierungen zu Recht kritisch Bock (Fn. 2),
S. 449.

'So bei den Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia; zu ihnen ausf. etwa
Hoven, ZStW 122 (2010), 706 (710, 7121f.); Kroker, Zivilparteien in Volkerstrafverfahren,
2012, S. 129f.

""Es war im Verfahren vor dem IStGH umstritten, ob Interessen, die auf Bestrafung und
nicht auf Schutz bzw. Entschidigung gerichtet sind, iiberhaupt als taugliche ,,personliche
Interessen anzuerkennen sind; bejahend und hierzu mit zahlreichen Hinweisen aus der
Rechtsprechung Bock (Fn. 2), S. 4491.; zusf. Ambos, Internationales Strafrecht, 5. Aufl. 2018,
§ 8 Rn. 54.

'2 Ambos (Fn. 11), § 8 Rn. 54.

“BGBI. 12019, S. 2121 ff.; BT-Drs. 19/14747, S. 38 ff.

" U.a. auf diese Verfahren weisen hin Berger, NStZ 2019, 251; Weiner (Fn. 3), § 397b
Rn. 3.

15 Vgl. nur Ritscher (Fn.7), S.9; Werle/Normbaum, JZ 2017, 12 (16). Auch bei § 397b
Abs. 1 StPO sehen die ,,Eckpunkte des Bundesjustizministeriums zur Fortentwicklung des
Volkerstrafrechts* (Fn. 1) eine entsprechende Ergénzung vor.
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von § 397b StPO (der z. T. wegen der damit verbundenen Beschrinkung von Opfer-
rechten durchaus kritisch gesehen wird)'® kénnen nunmehr — dhnlich wie beim Inter-
nationalen Strafgerichtshof, wo es fiir die tausenden zugelassenen Opfer z.T. einen
bzw. sehr wenige victim representatives gibt'’ — eine Vielzahl an Nebenkligern pro-
zessokonomisch mittels eines gemeinschaftlichen anwaltlichen Vertreters beteiligt
werden, soweit die Nebenkliger ,,gleichgelagerte Interessen“'® haben. Auch im er-
wihnten Syrien-Verfahren gegen Anwar R., wo man zur Nebenklagebefugnis liber
tateinheitlich begangene Individualdelikte kam, hat das Gericht von § 397b StPO
Gebrauch gemacht, in dem z. B. Verletzte, die in derselben Haftanstalt misshandelt
wurden, einen gemeinsamen Nebenklagevertreter erhielten. '

4. Scheinlosung des geltenden Rechts und Losungsansatz de lege ferenda

Vorldufig schlieBt sich der Kreis. Es scheint, als wiirde das deutsche Recht eine
Kompromisslosung schaffen, bei der der Prozesszugang fiir die Volkerstraftatopfer
gewihrt und gleichzeitig die Prozessarchitektur gewahrt wird. Nochmal am Beispiel
des Syrien-Verfahrens vor dem OLG-Koblenz gegen Anwar R.: Aus 4.027 Opfern
wurden 24* Nebenkliger und daraus wiederum eine Handvoll Nebenklagevertreter.
Was jedoch bleibt, ist das Gefiihl einer etwas ,,scheinheiligen® Losung, bei der aus
Sicht der vielen distanziert bleibenden Opfer ein enormer (nicht zuletzt finanziell be-
griindeter) Filtereffekt wirksam wird*' und vor allem ein gehoriges MaB an Rechts-
unsicherheit verbleibt?® — eine Rechtsunsicherheit, die zu den viel diskutierten Be-
denken hinsichtlich des Enttduschens von Opfererwartungen in Volkerstrafverfahren
noch hinzukommt.?

Aber auch aus der Perspektive des Beschuldigten, d. h. desjenigen, den die Neben-
klage vor allem belastet, zeigt sich die Scheinheiligkeit des geltenden Rechts: Letzt-
lich verschleiert man ndmlich die besonderen Belastungen eines Volkerstrafprozes-
ses fiir den Beschuldigten, wenn man die Nebenklage formell nur auf kumulativ be-

'8 So Berger, NStZ 2019, 251; Weiner (Fn. 3), § 397b Rn. 3.

'7Zum Bemba-Verfahren in diesem Zusammenhang Redel (Fn.7), S. 127; ausf. Bock
(Fn. 2), S. 497 ff.

18 7u dieser Voraussetzung einfiihrend BT-Drs. 19/14747, S. 39.

19'S. den Bericht der NGOS fidh/ECCHR/REDRESS, Breaking Down Barriers 2020, S. 68
(abrufbar unter: https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/Breaking Down_Barriers_ EN_
web_FINAL_2020-11-08.pdf).

2 Diese Zahl ist dem Artikel von Kaleck, Die Zeit v. 27.1.2022, S. 18, entnommen.

2! Hierzu und weiteren praktischen Schwierigkeiten der Nebenklagevertretung auch schon:
Magsam, in: Safferling/Krisch (Hrsg.), Volkerstrafrechtspolitik, 2014, S. 181 (186 ft.).

22 Auf Rechtsunsicherheit weisen hin Ritscher (Fn. 7), S. 9; Werle/Vormbaum, JZ 2017, 12
(15).

% Dazu im Zusammenhang mit den ECCC ausf. etwa Hoven, ZStW 122 (2010), 706
(716 ff.); dies. ZIS 2014, 679 (680 ff.) m. w.N. auch aus dem internationalen Schrifttum sowie
zur Empirie.
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gangene Individualdelikte und eben nicht die durch das Kontext-Element verbunde-
ne Volkerstraftat bezieht. Denn im Verfahren wird der Sache nach letztere durchaus
im Vordergrund stehen, und auch die Nebenklage wird sich in etwaigen Stellungnah-
men vor allem auf die Volkerstraftat beziehen. Wiederum am Beispiel des Syrien-
Verfahrens vor dem OLG Koblenz: Hier wird u. a. von zwei Antrigen der Nebenkla-
gevertreter auf Erteilung eines rechtlichen Hinweises berichtet, in dem diese (teil-
weise erfolgreich) auf die Verurteilung des Angeklagten auch wegen sexualisierter
Gewalt bzw. dem Verschwindenlassen von Personen als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit hinwirkten.*

Erwigt man daher, diese ,,scheinheilig® erscheinende Losung zu beseitigen und
die Volkerstraftaten nach dem VStGB in den Katalog der zur Nebenklage berechtig-
ten Delikte aufzunehmen, eroftnet man ein drittes, alles iiberwolbendes Spannungs-
feld: ndmlich dasjenige zwischen einer global gedffneten Nebenklage und einem
klassisch rechtsstaatlich-liberalen Strafverfahren, das sich — in Abwandlung des be-
rithmten Wortes von Franz von Liszi® — zuerst als wmagna charta des Beschuldigten*
versteht.?® Denn paradoxerweise ist in der Situation der Strafverfolgung nicht mehr
das Opfer der ,,Schwache®, sondern der Beschuldigte, der die ,,harten* Konsequen-
zen des Strafverfahrens am Ende alleine zu tragen hat und an dessen Rechten sich die
Nebenklage zuerst einmal bewihren muss.?”” Aus einer solchen Sicht erscheint die
Nebenklage als legitimationsbediirftige Belastung des Beschuldigten.?® Sein Verfah-
ren dauert ldnger, er hat eine erweiterte Kostenlast und muss Einflussmoglichkeiten
und inhaltliche Stellungnahmen der Nebenklage dulden, die auf belastende rechtli-
che und tatsdchliche Umsténde hinweisen. All das steigert sich, je mehr Nebenkléger
beteiligt sind.

III. Zur theoretischen Legitimation der Nebenklage
(im nationalen Volkerstrafverfahren)

1. Opfer und Volkergemeinschaft

Damit ist man bei der theoretischen Rahmung und mithin der zentralen Frage an-
gelangt: Wie lésst sich die Nebenklage bzw. eine Erweiterung derselben im nationa-

24 Vgl. den Prozessbericht des ECCHR, Al-Khatib-Verfahren in Koblenz, S. 161 ff. (ab-
rufbar unter: https://www.ecchr.eu/fileadmin/flipbooks/al-khatib/de/#0).

3y, Liszt, ZStW 13 (1893), 325 (357).

26 7ur Tradition, die das Strafverfahren als Schutz bzw. als Ausdruck des Respekts vor dem
Beschuldigten versteht, ausf. Greco, Strafprozesstheorie und materielle Rechtskraft, 2015,
S. 204 ff., 234 ff.

' Vgl. zu einer beschuldigten-orientierten Legitimationsperspektive: Greco (Fn. 26),
S. 123 ff., S. 635 ff. (zum Strafbegriff).

% 7Zu dieser Ausgangsposition auch SK-StPO/Velten/Greco/Werkmeister, 5. Aufl. 2020,
Vor §§ 406d ff. Rn. 6.
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len Volkerstrafverfahren iiberhaupt legitimieren, d.h. vor allem dem Beschuldigten
gegeniiber begriinden? Hinzuweisen ist hier zunichst auf einen Unterschied des na-
tionalen zum internationalen Volkerstrafprozess. Denn man muss bedenken, dass
letzterer auflerhalb eines staatlichen Zusammenhangs stattfindet, sodass die die
Strafverfolgung tragende demokratische ,,Offentlichkeit* fehlt bzw. sich eine solche
allenfalls anhand spontaner Reaktionen ,,von Fall zu Fall* integriert:29 Denn erst
»laJus dem Gleichklang der moralischen Entriistung iiber massive Menschenrechts-
verletzungen und evidente Verstoe gegen das Gewaltverbot* bzw. ,,dem Mitgefiihl
mit den Opfern [...] entsteht — iiber die groBen Distanzen zwischen Kulturen, Le-
bensformen und Religionen hinweg — allméhlich ein Hauch weltbiirgerlicher Solida-
ritdt*. Das Fehlen eines unmittelbar greifbaren staatsbiirgerlichen Verbunds™ muss
im internationalen Volkerstrafprozess gewissermaflien zwingend durch die Beteili-
gung einer relativ grofen Anzahl von Opfern ersetzt werden, denn erst durch
deren Beachtung bzw. sogar deren Engagement in eigener Sache wird ein ,,interna-
tionaler Fall* — einer der die Volkergemeinschaft als Ganzes angeht — tiberhaupt erst
hergestellt, erst fiir die Weltdffentlichkeit fiihlbar.*' Insofern iiberbriicken die
Opfer die ohne sie bestehenden Legitimationsdefizite der Volkergemeinschaft inner-
halb der zerkliifteten Weltgesellschaft, innerhalb der sich nur punktuell integrieren-
den Weltbiirgergesellschaft.*> Demgegeniiber besteht ein solches Bediirfnis nach
Kompensation eines Legitimationsdefizits im nationalen Volkerstrafprozess nicht
ohne weiteres. Das nationale Strafrecht beginnt ja, wie es oft heif3t, gerade mit der
,Enteignung des sozialen Konflikts*** aus den Hinden des Opfers bzw. einer ,,Neu-
tralisierung des Opfers***. Freilich stellt sich aber gerade im Vélkerstrafrecht die
Frage, wie weit eine solche Enteignung bzw. Neutralisierung tragen kann, zumal
wenn man annimmt, dass das nationale Strafverfolgungsinteresse in volkerstraf-
rechtlichen Fillen zugleich in dasjenige der (schwach verfassten) ,,internationalen
Gemeinschaft“ eingebunden ist.*

# So etwa die schone Umschreibung bei Habermas, KJ 2005, 222 (242).

30 Zu unterschiedlichen Solidarititskategorien im Volkerstrafrecht u.a. du Bois-Pedain, in:
Hirsch/Neumann/Seelmann (Hrsg.), Solidaritat im Strafrecht, 2013, S. 231 ff.

31 Vgl. Werkmeister, Straftheorien im Volkerstrafrecht, 2015, S. 370.
2 Diese Umschreibung liefert Habermas, KJ 2005, 222 (242).

3 So K. Giinther, in: Prittwitz u.a. (Hrsg.), Festschrift fiir Klaus Liiderssen, Zum 70. Ge-
burtstag am 2. Mai 2002, 2002, S. 205 (212).

¥ Vgl. Hassemer, Einfiihrung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl. 1990, S. 70 ff.;
Hassemer/Reemtsma, Verbrechensopfer, Gesetz und Gerechtigkeit, 2002, S. 9.

% Zur Einbindung in das Vélkerstrafjustizsystem sowie zur treuhénderischen bzw. stell-
vertretenden Stellung der Nationalstaaten zur Volkergemeinschaft vgl. nur m. w.N. MK-
StGB/Ambos, Bd. 9, 4. Aufl. 2022, VStGB § 1 Rn. 2, 5; Kref3, ZStW 114 (2002), 818 (837);
vgl. auch neuestens den Beitrag von Geneuss in diesem Band (S. 43 {f.).
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2. Straftheoretische Legitimation

Einen legitimationsstiftenden Sinn hat die Nebenklage im nationalen (Volker-)
Strafverfahren aber jedenfalls nur, wenn sie sich auch ganz allgemein theoretisch le-
gitimieren l4sst. Der BGH nimmt an, dass mit der Nebenklage nicht nur Schutz- und
Kontrollbefugnisse verbunden sind, sondern dariiber hinaus Genugtuungsbediirfnis-
se des Opfers verwirklicht werden sollen.*® Das heif3t aber nichts anderes, als — etwas
diffus — auf ein Bestrafungsinteresse des Opfers, ein opferbezogenes straftheoreti-
sches Element zu verweisen.”’ Versucht man nun dieses Element etwas genauer aus-
zuarbeiten, ist jenseits von aufler Streit stehenden Banalitéten, dass es hier nicht um
(ggf. empirisch vorhandene) Rachebediirfnisse® gehen kann, vieles umstritten und
hier nur vorliufig unter voraussetzungsreichen Priimissen zu beantworten.”

Meines Erachtens sollte fiir ein den Ubelscharakter — Freiheitsstrafe! — ernstneh-
mendes und inhaltlich auf den Rechtsgiiterschutz zentriertes Strafrecht zunéchst klar
sein, dass weder Straftat noch Strafe nur oder primdr etwas auf einer kommunikati-
ven Ebene bedeuten,® sondern zuerst reale Giiterverletzung und Giiterschutz sind
bzw. intendieren.*' Das erhellt sich besonders aus Sicht der Opfer — und das heifit
aus Rechtsgiiterschutzperspektive: der Tréger der Rechtsgiiter — Was sie zuerst be-
trifft, ist nicht eine Kommunikation iiber die Missachtung der Geltungskraft einer
Norm, sondern die Verletzung ihrer Giiter, ihrer korperlichen Unversehrtheit, ihrer
sexuellen Integritit, ihres Lebens, letztlich ihrer Wiirde, und die damit einhergehen-
der Erschiitterung des individuellen Vertrauens in die Unverletzlichkeit der eigenen

% BGH, Urt. v. 23.1.1979 — 5 StR 748/78 = BGHSt 28, 272; vgl. auch OLG Rostock,
Beschl. v. 26.3.2012 — 1 Ws 77/12 = NStZ 2013, 126 (127); zum Genugtuungsinteresse ausf.
und grundlegend bereits Weigend, Deliktsopfer und Strafverfahren, 1989, S. 408 ff.

7S, nur pragnant Triig, ZStW 125 (2013), 34 (79ft.), der darunter einen Opferanspruch
auf Strafe diskutiert, und das Opferinteresse weitgehend auf Entschidigung konzentriert.

3 Uberzeugend etwa schon Hassemer/Reemtsma (Fn. 34), S. 126. Vgl. zur Empirie auch
mit Bezug zu Volkerstrafverfahren Hoven, ZIS 2014, 679 (686) m.w.N.

% Die Diskussion anstoBend wohl v. a. Reemtsma, Das Recht des Opfers auf die Bestrafung
des Titers — als Problem, 1999; vgl. aus dem mittlerweile sehr breiten Schrifttum u.a. Has-
semer/Reemtsma (Fn. 34), insb. S. 112 f.; Hornle, JZ 2006, 950; dies., Straftheorien, 2. Aufl.
2017, S. 38ff.; Weigend, RW 2010, 39; sowie u.a. die Monographien: Hamel, Strafen als
Sprechakt, 2009, S. 176 ff.; Holz, Justizgewéhrungsanspruch des Verbrechensopfers, 2007,
S. 133ff.; C. F. Schiemann, Die Beriicksichtigung von Opferinteressen in der Straftheorie,
2015; Laue, Symbolische Wiedergutmachung, 1999; A. Schmidt, Strafe und Versohnung,
2012; fiir die Kritik an einer zunehmend viktimiren Orientierung vgl. nur Kolbel/Bork, Se-
kundire Viktimisierung als Legitimationsformel, 2012; zu einer rechtsverletzungsorientierten
Begriindung der Nebenklage auch P.-A. Hirsch, Das Verbrechen als Rechtsverletzung, 2021,
S. 250 ff.

“'So aber grundlegend Jakobs, ZStW 107 (1995), 843 (844): ,,Strafrecht stellt auf der
kommunikativen Ebene die gestorte Normgeltung wieder her*; ders., Staatliche Strafe, 2004,
S. 26.

1 Grdl. fiir eine priventive Vereinigungstheorie Roxin, Strafrechtliche Grundlagenproble-
me, S. 1{f., 18f., 21 (zuerst in: JuS 1966, 377); Roxin/Greco, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
Bd. L, 5. Aufl. 2020, § 3 Rn. 37 ff. (gegen expressive Straftheorien Rn. 35d ff.).
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Giiter. Somit wire fiir das Opfer auch durch eine Strafe als bloffe Kommunikation
tiber Normen wenig gewonnen, konnten die Giiter des Opfers doch bei néchster Ge-
legenheit wieder verletzt werden.*” Mit einer rein normbezogenen kommunikativen
Sinngebung wiirde die Strafe sogar als Kommunikation mit dem Opfer selbst un-
glaubwiirdig.** Die Wiedergewinnung des Vertrauens in die Bestandskraft der eige-
nen Giiter nach begangener Tat erfordert vielmehr die Erneuerung des Schutzver-
sprechens bzgl. der Giiter des Opfers.* Daraus folgt: Das zentrale von der Allge-
meinheit anzuerkennende ,,rationale* Interesse, das ein Opfer an einer Bestrafung
des Titers haben kann, liegt (ungeachtet moglicher divergierender Vergeltungsinter-
essen des empirischen Opfers) darin, dass die Giiter des Opfers fiir die Zukunft ge-
schiitzt werden, dass der Staat nicht untitig dabei zusieht, wie dessen Giiter, verletzt
wurden und zukiinftig wieder verletzt werden konnten.* Damit haben die Opfer als
Rechtsgutstriger, als personales Substrat des Rechtsgiiterschutzes, also ein beson-
deres Interesse an der Strafe, das aber gleichzeitig nicht iiber das der Allgemeinheit
hinausweist: Straftatprivention durch Rechtsgiiterschutz!

Kommunikation kommt nun aber m. E. dabei ins Spiel, wie dieser Giiterschutz in
einer auf den Diskurs, d.h. Rede und Antwort, Argument und Gegenargument zwi-
schen freien und gleichen Individuen, verpflichteten Gesellschaft betrieben wird.
Das auf den Diskurs Freier und Gleicher gegriindete Gemeinwesen iibt Priavention
nidmlich, in dem es die unveridnderte Legitimitit der hinter den Strafgesetzen stehen-
den Giiter bekriftigt, nicht nur deren harte Geltung kommuniziert“.* Das Gemein-
wesen will mit einer — im Fall von Volkerstraftaten durchaus hohen — angedrohten

“In diese Richtung bereits Puppe, in: Samson u.a. (Hrsg.), Festschrift fiir Gerald Griin-
wald zum siebzigsten Geburtstag, 1999, S. 469 (476 ft.); dhnl. Hamel (Fn. 39), S. 158: ,,Zu-
nichst wiirde eine staatliche Reaktion, die nicht einmal versucht, abschreckend zu wirken und
damit zukiinftige Straftaten zu verhindern, schon aus diesem Grund unglaubwiirdig erschei-
nen‘.

88. Puppe (Fn. 42), S. 477: ,.Der Biirger hat einen rationalen Grund, die Strafe als Zei-
chen fiir die fortdauernde Giiltigkeit der vom Téter verletzten Norm zu interpretieren, wenn er
annimmt, daf} die Strafe dazu geeignet ist, diesen Téter oder an einer kiinftigen Verletzung
dieser Norm zu hindern®. Vgl. auch Hamel (Fn. 39), S. 157.

* Hassemer/Reemtsma (Fn. 34), S. 134 verweisen auf die ,Erneuerung der Zusage, sich
bestimmte Gedanken nicht machen zu miissen“. Darauf im volkerstrafrechtlichen Kontext
Bezug nehmend Bock (Fn. 2), S. 200f.

4 So bereits Werkmeister (Fn. 31), S. 330 ff. Das gilt m. E. auch unabhiingig davon, dass es
empirisch unwahrscheinlich ist, dass das konkrete Opfer nochmal zum Opfer desselben Téters
wird. Ausreichend ist doch, dass Pravention fiir das Opfer nicht irrelevant ist; fiir die Wie-
dergewinnung des Vertrauens in die Unverletzlichkeit eigener Giiter kommt es auch darauf an,
dass in dem konkreten Fall klar wird, dass die Verletzung der eigenen Giiter des Opfers fiir den
Titer nicht folgenlos bleibt. Ahnlich argumentiert man, wenn man opferbezogene Interessen
in die Theorie der positiven Generalprivention integriert, vgl. etwa Hassemer/Reemtsma
(Fn. 34), S. 136, die von der ,,subjektiven Seite” des Zwecks der Normverdeutlichung spre-
chen.

'S, nur Hassemer (Fn. 34), S. 323, 327; vgl. auch K. Giinther, in: Schiinemann (Hrsg.),
Positive Generalprdvention, 1998, S. 153 (173 ff.), auch zur Anschlussfidhigkeit an diskurs-
theoretische Grundannahmen.
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Strafe also nicht in erster Linie Furcht verbreiten, sondern dem autonomen Individu-
um vermitteln, fiir ,,wie hochwertig [es] das verletzte Rechtsgut hilt“.*” Um dieses
Ziel, die Legitimitit der verletzten Giiter einem autonomen Individuum zu vermit-
teln, auch zu erreichen, muss der strafende Staat selbst die zu schiitzenden Rechts-
giiter (und das sind nicht zuletzt grundlegende Menschenrechte) glaubwiirdig*® und
integer*® vertreten und damit seine Reaktion auf die Tat des Titers —in den bekannten
Worten von Hassemer — dariiber hinaus selbst ,,zu einem normativ begriindeten Vor-
bild an humanem Umgang mit Abweichung**® werden. Das wiederum muss sich
auch auf das Verfahren®' und konkret auch die verfahrensmiBige Stellung von erheb-
lich in (hochstpersonlichen) individuellen Rechtsgiitern betroffenen Opfern auswir-
ken; zu einem ,,humanen Umgang mit Abweichung® gehort es doch, dass man in
Konstellationen, in denen einzelne Individuen von der Straftat in besonderem
MaBe hochstpersonlich betroffen sind, diese in ihrem Sonderstatus als personales
Substrat des Rechtsgiiterschutzes kommunikativ auch besonders beriicksichtigt.
Denn am glaubwiirdigsten wird die Legitimitit des geschiitzten Guts von dessen Tri-
ger selbst untermauert. So gesehen erscheint die Nebenklage legitimiert (und be-
grenzt) als Moglichkeit, die Legitimitdit der verletzten eigenen Giiter selbst mitzukom-
munizieren, das Rechtsgiiterschutzinteresse selbst mitdurchzusetzen. Aus Opferper-
spektive bedeutet das die Chance, selbst fiir die Unverletzlichkeit der eigenen Giiter
einzutreten und an der Wiedergewinnung des eigenen Vertrauens in die Unverletz-
lichkeit der Giiter zu arbeiten. Freilich bleibt aber zu betonen: In einem Strafprozess,
der ,,Vorbild an humanem Umgang mit Abweichung® und d.h. ,,magna charta des
Beschuldigten* bleiben will, brechen sich die Rechtsgiiterschutzinteressen des Op-
fers an den im Kern unantastbaren Rechten des Beschuldigten, und das nicht nur in
Bezug auf des Verfahrensergebnis, sprich die Strafhohe (Schuldprinzip),” sondern
auch in Bezug auf verfahrensbezogene Interessen selbst. Im Konfliktfall heift das,
dass auch Nebenklageinteressen enttduscht werden miissen, um die Strafe am
Ende im alles umspannenden Legitimationsdiskurs mit dem Beschuldigten begriin-

4" Hassemer/Reemtsma (Fn. 34), S. 121.

8 Dieser Gedanke findet sich bei K. Giinther, in: Beulke u.a. (Hrsg.), Das Dilemma des
rechtsstaatlichen Strafrechts, Symposium fiir Bernhard Haffke zum 65. Geburtstag, 28./
29. Mirz 2009, Universitit Passau, 2009, S. 79 (88 ff.).

4 7Zum Konzept der Integrity grdl. Dworkin, Law’s Empire, 1986, S. 176 ff.

% Hassemer (Fn. 34), S. 327; ders., in: Schiinemann (Fn. 46), S. 29 (52).

31 Vgl. dazu allgemein auch die Ausfiihrungen Hassemer (Fn. 50), S. 42 ff.

> Hierin liegt die Ratio der Trennung zwischen (konsequentialistischer) priventiver
Strafbegriindung und (deontologischer) schuldorientierter Strafbegrenzung, vgl. dazu v.a.
Roxin/Greco (Fn. 41), § 3 Rn. 51 ff.; Hassemer (Fn. 34), S. 323 f., 327 spricht von der ,,Bot-
schaft der Tatvergeltung®, welche durch das Konzept der ,,Formalisierung sozialer Kontrolle*
als normatives Begrenzungsprinzip in die positive Generalpriavention zu integrieren sei. Zu
ihm auch K. Giinther (Fn. 46), S. 174, der bemerkt: ,,Autonomie gehort also zu den Wir-
kungsbedingungen und nicht zu den Effekten der pridventiven Strafe®.
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den zu konnen.”® Nebenbei bemerkt: Darauf sollte im Ubrigen auch bei der in vol-
kerstrafrechtlichen Fillen erforderlichen, hierzulande aber ausbaufihigen transna-
tionalen und -kulturellen Vermittlungs- und outreach-Arbeit, die iiber die Kommu-
nikation des Verfahrensergebnisses hinaus gehen muss, geachtet werden; sie darf
sich nicht als Stigmatisierung eines weltweiten ,,hostis humani generis*, als feind-
strafrechtlicher Expressivismus54 verstehen, sondern muss den im Kern unverfiigba-
ren Resozialisierungsanspruch des Beschuldigten wahren und mitkommunizieren.

IV. Verletztenbegriff; zugleich: kollektive Nebenklage
1. Zur Verletztendefinition der StPO

Wenn man also die Nebenklage prinzipiell auf Grundlage eines besonderen
Rechtsgiiterschutzinteresses und als Element eines humanen Umgangs mit Abwei-
chung legitimiert, bleibt immer noch etwas Grundlegendes zu klidren, ndmlich:
Wer ist eigentlich das entscheidende Opfer bzw. der entscheidende Verletzte einer
Volkerstraftat? Dies setzt zunédchst eine kurze Betrachtung des Verletztenbegriffs
selbst voraus. Nach dem neuerdings™ aus Anlass der EU-Opferrechtsrichtlinie™ le-
galdefinierten doppelten Verletztenbegriff sind Verletzte gem. § 373b Abs. 1 StPO
diejenigen natiirlichen (oder juristischen) Personen, ,,die durch die Tat, ihre Bege-
hung unterstellt oder rechtskriftig festgestellt, in ihren Rechtsgiitern unmittelbar be-
eintrachtigt worden sind oder unmittelbar einen Schaden erlitten haben®, wobei bei
vollendeten Tétungsdelikten gem. § 373b Abs. 2 StPO”’ bestimmte nahestehende
Personen dem Verletzten gleichgestellt werden. Insgesamt wollte der Gesetzgeber
mit seiner doppelten Verletztendefinition im Wesentlichen die bereits vor Einfiigung
der Legaldefinition in die StPO iibliche Verletztendefinition fortfiihren: Danach galt
als Verletzter primér derjenige, der durch die Tat unmittelbar in seinen vom Strafge-
setz garantierten Rechtsgiitern beeintriachtigt ist; sekundir sollten auch Personen er-

3 Insoweit hat hier z.B. Velten (Fn. 3), Vor §§ 374 ff. Rn. 9 eine Art prima-facie-Vorrang
von Beschuldigteninteressen begriindet, was aber der weiteren Vertiefung bediirfte, um pau-
schale Vorgehensweisen zu vermeiden. S. dazu etwa am Bsp. des Akteneinsichtsrechts Velten/
Greco/Werkmeister (Fn. 28), § 406e Rn. 20.

> Dazu krit. Werkmeister, in: Fenwick/Wrbka (Hrsg.), Legal Certainty in a Global Context,
2017, S. 179 (184 f.).

% Seit dem ,,Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Anderung weiter
Vorschriften v. 25.6.2021 (BGBI. 12021, S. 2099 ff. [2105 f.]).

% Die EU-Kommission vertrat die Rechtsansicht, dass eine solche Legaldefinition zur
Umsetzung von Art. 2 EU-Opferschutzrichtlinie (= Richtlinie 2012/29/EU des Européischen
Parlaments und des Rates v. 25.10.2012 iiber Mindeststandards fiir die Rechte, die Unter-
stiitzung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbe-
schlusses 2001/220/J1, ABL. EU Nr.L 315/57 v. 14.11.2012) erforderlich war (vgl. BT-
Drs. 19/27654, S. 41).

7 Zur damit ggii. OLG Celle, Beschl. v. 22.2.2016 — 1 Ws 67/16 = NStZ-RR 2016, 285
verbundenen Erweiterung vgl. BT Drs. 19/27654, S. 101.
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fasst sein, deren ,,Rechte oder rechtlich geschiitzte Interessen* beschédigt sind, auch
wenn ihre Interessen bzw. ihr Recht nicht zum geschiitzten Rechtsgut (gleichwohl
aber zum Nebenzweck der Norm) gehoren bzw. gehort.”® Bei der sekundiren Vari-
ante hat der Gesetzgeber — unter Ankniipfung an die bereits bestehende Rechtspre-
chung59 —v.a. an Kollektivdelikte gedacht, die einzelne Personen besonders betref-
fen, z. B. Falschaussagedelikte, die die Rechtspflege als Kollektivgut schiitzen, aber
den von der Falschaussage konkret Benachteiligten besonders belasten.®” Nur dies
sollte in der sekundidren Definitionsvariante aufgehen, nicht weitere mittelbare
bzw. psychologische Schidigungen.®' Damit ergibt sich folgendes: MaBgeblich ist
primér — wie sich auch unmittelbar aus dem am Rechtsgiiterschutz orientierten Be-
griindungszusammenhang ergibt — im Sinne einer rechtsgutsorientierten Definition,
ob die jeweilige individuelle Person Triger des vom verletzten Strafgesetz geschiitz-
ten Rechtsguts ist.* Sekundir — mangels tieferer theoretischer Rechtfertigung eher
im Sinne einer Ausnahmevorschrift zu verstehen® — kommen nach einem schadens-
orientierten Teil der Verletztendefinition auch Nicht-Rechtsgutstréger, die unmittel-
bar geschédigt wurden, als Verletzte in Betracht. Nebenbei bemerkt: Ein solches ge-
stuftes Konzept sollte gleichermaf3en als Prizisierung der im internationalen (so auch
in IStGH-Regel 85 [a])* und europiischen Zusammenhang (so insb. auch Art. 2
Nr. 1 lit. a Ziff. i EU-Opferrechtsrichtlinie) iiblichen rein schadensorientierten Ver-
letztendefinition begriffen werden.

3 7Zur bisherigen Verletztendefinition etwa: OLG Hamm, Beschl. v. 6.2.1986 — 6 Ws
9/86 = NStZ 1986, 327 (noch allein auf das Rechtsgut abstellend); OLG Celle, Beschl. v. 1.2.
2008 — 1 Ws 32/08 = NJW 2008, 1463 (mit der Erweiterung auf nicht direkt geschiitzte
Rechte und Interessen). Uberzeugender wurde der Verletztenbegriff auf dem Boden des alten
Rechts von der Schutzbereichslehre rekonstruiert, zu ihr m.w.N. (neben Fn. 55) etwa MK-
StPO/Kolbel, 2016, § 172 Rn. 14 f. mit entsprechenden Ausfiihrungen zu Kollektiv- und
Gefidhrdungsgiitern Rn. 21 ff.; SK-StPO/Wohlers, 5. Aufl. 2016, § 172 Rn. 24; nahestehend
KK-StPO/Moldenhauer, 8. Aufl. 2019, § 172 Rn. 19.

» Vgl. etwa OLG Bremen, Beschl. v. 1.10.1987 — Ws 118/87 = NStZ 1988, 39; OLG
Diisseldorf, Beschl. v. 19.11.1991 — 1 Ws 888/91 (juris); OLG Celle, Beschl. v. 1.2.2008 — 1
Ws 32/08 = NJW 2008, 1463.

© BT-Drs. 19/27654, S. 101.

Vel BT-Drs. 19/27654, S. 42, 101 f.

©2So bspw. schon auf Grundlage der alten Rechtslage vor der Legaldefinition: Velten/
Greco/Werkmeister (Fn. 28) Vor §§ 406d ff. Rn. 6.

 Auch der Gesetzgeber scheint von einem Ausnahmecharakter auszugehen, worauf die
Formulierung ,,weitere mogliche Anwendungsfelder* und der Hinweis auf die entsprechende
schadensorientierte Formulierung in Art. 2 Nr. 1 lit. a Ziff. i EU-Opferrechtslinie hindeuten,
vgl. BT-Drs. 19/27654, S. 100.

® Ausf. Bock (Fn. 2), S.210ff. auch zum Zusammenhang zu den van Boven Principles

sowie den Basic Principles of Justice for Victims; zusammenfassend Ambos (Fn. 11), § 8
Rn. 54.
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2. Zum Rechtsgutskonzept der VStGB-Taten

Was heifit das aber nun fiir die VStGB-Taten, oder primir gefragt: welche und
wessen Rechtsgiiter schiitzen die Volkerstraftaten tiberhaupt? Nach einer traditionel-
leren Auffassung geht es beim Volkerstrafrecht allein um Kollektivgiiter,” die der
Volkergemeinschaft als solcher (Makroebene) oder jedenfalls bestimmten (grofe-
ren) Gruppen (Mesoebene) zustehen: Existenzrecht einer Bevolkerungsgruppe, hu-
manitdre Mindeststandards im Umgang mit der Zivilgesellschaft, Volkerfrieden,
Staatensouverinitit etc. So fiihrte der BGH beim Voélkermord nach § 220a StGB
a.F. prototypisch aus, dass dieser Tatbestand ,,[e]ntsprechend seiner volkerrechtli-
chen Wurzel — anders als die Totungs- und Korperverletzungsdelikte zum Nachteil
der von den Straftaten unmittelbar betroffenen Opfer — keine dem Individualrechts-
giiterschutz dienende Strafnorm* sei, sondern es vielmehr um den ,,Schutz der sozia-
len Existenz der verfolgten nationalen, rassischen, religiosen oder durch ihr Volks-
tum bestimmten Gruppe* als solche gehe; der Einzelne werde schlieBlich ,,nicht in
seiner Individualitit, sondern in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Gruppe ange-
griffen oder verletzt“.® Individuelle Verletzte (auf einer Mikroebene), die die StPO ja
meint (Art. 2 Nr. 1 lit. a Ziff. i der EU-Opferrechtsrichtlinie bezeichnet sogar nur na-
tiirliche, nicht einmal juristische Personen als Verletzte) konnte man dann bei Vol-
kerstraftaten nur nach dem zweiten schadensorientierten Teil der Legaldefinition des
§ 373b Abs. 1 StPO annehmen, bei Personen, die ohne Rechtsgutstriger zu sein, ,,un-
mittelbar durch die Tat einen Schaden erlitten haben®. Sieht man die Sache so, ent-
schérfte sich in gewisser Weise tatsdchlich die Notwendigkeit fiir eine eigenstindige
Nebenklagebefugnis fiir VStGB-Straftaten, denn ihnen fehlten dann in individuellen
eigenen Giitern betroffene Verletzte, die unmittelbar ein gesondertes Rechtsgiiter-
schutzinteresse kommunikativ geltend machen konnen. Diese Rechtgutskonzeption
iiberzeugt indes allenfalls teilweise. Der zutreffende Kern besteht darin, dass den
Volkerstraftaten ein ,.internationales* Element, ein Kontext systematischer Gewalt-
anwendung, und damit ein kollektives Rechtsgutselement eigen ist, durch das die Tat
erst die Volkergemeinschaft als Ganzes beriihrt: erst durch die Verkniipfung mehre-
rer Einzelakte zu einer Gesamttat, namentlich durch die Absicht eine Gruppe zu ver-
nichten, einen systematischen Angriff auf die Zivilbevolkerung, eine Verletzung der
humanitdren Grenzen eines bewaffneten Konflikts oder die ungerechtfertigte Be-
griindung eines solchen bewaffneten Konflikts, wird aus vereinzelten Gewaltakten
ein zusammengehoriges Humanititsverbrechen.”” Das heift aber dennoch nicht,
dass ,,Rechtsgutstriger der internationalen Kernverbrechen [...] vornehmlich die In-

% Fiir Deutschland prigend war BGH, Urt. v. 30.4.1999 — 3 StR 215/98 = BGHSt 45, 64
(80f1.); vgl. auch Jescheck, ZStW 66 (1954), 193 (199 — beim Volkermord); Safferling, In-
ternationales Strafrecht, 2011, § 6 Rn. 9, 55, 127.

% BGH, Urt. v. 30.4.1999 — 3 StR 215/98 = BGHSt 45, 64 (80f.). Der Fokus ist hier wohl
auf einer Mesoebene, d.h. bei der Gruppe, nicht so sehr bei Giitern der Volkergemeinschaft
auf Makroebene.

7 Werle/Jefberger, Volkerstrafrecht, 5. Aufl. 2020, Rn. 118 ff.; weiterfiihrend auch Ambos
(Fn. 11), § 5 Rn. 3.
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ternationale Gemeinschaft und nicht der Verletzte oder das Kollektiv der Verletz-
ten“®® ist. Denn von der weltgesellschaftlichen, vilkergemeinschaftlichen Relevanz
einer Tat ist die Tragerschaft der verletzten Rechtsgiiter, die diese Relevanz begriin-
den, durchaus zu unterscheiden, dhnlich wie es ja auch im nationalen Strafrecht kei-
nesfalls immer um Giiter ,,des Staates” gehen muss, damit ein ,,6ffentliches* Inter-
esse an der Strafverfolgung besteht. Schon das legt nahe, dass das Volkerstrafrecht,
hier konkret das VStGB, durchaus auch etwas anderes als Kollektivgiiter, die ggf.
unmittelbar der Volkergemeinschaft zustehen, schiitzen kann. Und eine genauere
Betrachtung zeigt, dass dies jedenfalls bei Volkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und den meisten Kriegsverbrechen (jedenfalls gem. § 8 VStGB)
durch die hier tatbestandlich spezifisch aufgelisteten Einzelakte tatsichlich der
Fall ist; durch diese Delikte werden namlich auch die Giiter bestimmter individueller
Rechtsgutstriager geschiitzt, ndmlich ihr Leben, ihre korperliche Unversehrtheit, ihre
sexuelle Integritit, zuletzt immer: ihre individuelle Menschenwiirde.® Wie Kre™
beim Volkermord zutreffend und verallgemeinerbar ausfiihrt, werden die Individuen
zwar aus Tdtersicht nur als Teil einer Gruppe, bzw. auf Menschlichkeits- und Kriegs-
verbrechen iibertragen, nur als Teil einer systematischen, kollektiven Gewaltaus-
iibung bzw. humanitétswidrigen Kriegsfiihrung angegriffen, bleiben jedoch unge-
achtet dessen aus Sicht der Rechtsordnung als Individuen schutzwiirdig. Anders for-
muliert: Neben die Verletzung des kollektiven Organisationsprinzips ,,Menschen-
wiirde” durch eine staatliche bzw. sonst kollektive Form der Machtausiibung,
durch welche der Bezug zur Makroebene der Weltgemeinschaft hergestellt wird,
tritt die Menschenwiirde konkreter Individuen. Der Schutz eines kollektiven Orga-
nisationsprinzips der Menschenwiirde wire ohne Schutz der Wiirde individueller
Personen ,,blutleer. Als individuell Verletzten kann man daher im Sinne der recht-
gutsverletzungsorientierten Definition bei diesen Delikten denjenigen einstufen, der
nicht nur Teil der angegriffenen Gruppe etc., also ein potenzielles Opfer eines kol-
lektiven Angriffs war, sondern der auch tatsidchlich durch einen bestimmten Einzel-
akt in seinem Individualgut mutmaBlich verletzt worden ist.”" Jenseits — hier nicht

% So aber mit seinerseits beachtlichen Griinden Safferling, ZStW 122 (2010), 87 (115).

% Auf dieser Linie die in Deutschland mittlerweile h.L.: vgl. nur Ambos (Fn. 35), § 8
Rn. 3; ders. (Fn. 11), § 5 Rn. 3, § 7 Rn. 124f., 173, 231; Bock (Fn. 2), S. 90ff., 97 ff., 115f.,
117; MK-StGB/Kref3, Bd. 9, 4. Aufl. 2022, VStGB § 6 Rn. 2; Sarzger, Internationales und
Europdisches Strafrecht, 10. Aufl. 2022, § 12 Rn. 4 mit Fn. 15, § 16 Rn. 7, Rn. 32, Rn. 57;
MK-StGB/Werle/Jefiberger, Bd. 9, 4. Aufl. 2022, VStGB § 7 Rn. 1; dies. (Fn. 67), Rn. 872,
971, 1179; dhnlich aber auch Kohler, JRE 2003, 435 (456) sowie insb. Gierhake, Begriindung
des Volkerstrafrechts auf der Grundlage der Kantischen Rechtslehre, 2005, S. 297, die tiber
die Rechtssubjektivitit der verfassten Volker und Staaten hinaus — dem kantischen Rechts-
begriff folgend — zuerst die Rechtssubjektivitit der Individuen in die Volkerstrafrechtsbe-
griindung miteinbezieht.

™ Kref3 (Fn. 69) § 6 Rn. 2.

"' Vgl. auch die Differenzierungen auf Grundlage des IStGH-Statuts bei Safferling/Pe-
trossian, in: Heintze/Dittrich (Hrsg.), The Past, Present and Future of the International Cri-
minal Court, 2021, S. 461 (481), die insoweit im Zusammenhang des Verfahrens vor dem
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mehr zu entscheidender — allenfalls anzuerkennender vereinzelter Ausnahmen bzgl.
bestimmter Kriegsverbrechen gem. § 10 VStGB (ggf. mit Bedenken auch bzgl. § 9
VStGB) ist aber fraglich, ob das Aggressionsverbrechen insofern doch eine prinzi-
pielle Ausnahme darstellt, als hier tatbestandlich gerade keine spezifisch aufgeliste-
ten Einzelakte zulasten von einzelnen Individuen vorgesehen werden, sondern direkt
,»die gegen die Souverinitit, die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unab-
hingigkeit eines Staates gerichtete [...] Anwendung von Waffengewalt durch einen
Staat“ (§ 13 Abs. 3 VStGB) ponalisiert wird.”” Ob es deshalb zwingend ist, das Ag-
gressionsverbrechen als reines Kollektivdelikt zu verstehen, erscheint (abgesehen
von der Frage, inwieweit man den angegriffenen Staat als juristische Person als Ver-
letzten ansehen kann) insofern nicht ganz eindeutig, als durch jeden Krieg ,,elemen-
tare Rechtsgiiter wie Wiirde, Leben, korperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Frei-
heit und Eigentum gefihrdet*”* sind. Es gibt durchaus Uberlegungen in der Literatur,
dass die (formalen) Kollektivgiiter nicht fiir sich die Bestrafung tragen, sondern nur
unter zusitzlicher Beriicksichtigung des materiellen Substrats der Souverinitit, der
territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhéngigkeit, man also insoweit
ergidnzend auf den personalen Legitimationsgrund durchgreifen muss. In eine solche
Richtung gehen die Uberlegungen von May, der die Aggression im Kern als Men-
schenrechtsverletzung verstehen mochte, da die Souverinitit eines Staates nie fiir
sich schutzwiirdig sei, sondern nur mit Blick auf die Garantiefunktion des Staates
fiir die Menschenrechte.” Ein gewisses, wenn auch eher formales Problem bleibt
dennoch insoweit bestehen, als beim Aggressionsverbrechen —anders als bei Volker-
mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen — eben nicht
durch den Tatbestand prizisiert wird, welche Menschenrechte genau geschiitzt
sind (z.B. jedes durch Kriegshandlungen betroffene Individualgut?) bzw. wer
genau aus der angegriffenen Bevolkerung zur kommunikativen Geltendmachung
eines Rechtsgiiterschutzinteresses erméchtigt ist.

3. Zwischenfazit

Nach den bisherigen Uberlegungen wire die Rechtslage bei einer Nebenklagebe-
fugnis der Verletzten von Volkerstraftaten (insb. Volkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen) immer noch insoweit mit dem status quo ver-
gleichbar, als es primir auf die Einzelakte und ihre individuellen Rechtsgutstriger
ankommt. Doch man wiirde mit der Aufnahme der Taten nach dem VStGB (ggf.

IStGH die Differenzierung zwischen ,,case victims* und ,,victims of specific charges* aus-
fithren.

2 Von diesen Ausnahmen geht neuerdings das Eckpunktepapier des BMJ (Fn. 1) aus.

” Bock (Fn. 2), S. 117.

™ May, Aggression and Crimes Against Peace, 2009, S. 208: ,.... State aggression should
be defined as the first use of violent force by one State against another State that jeopardizes

basic human rights, which has not been initiated in self-defense or defense of other innocent
states, is not provoked, and has not been authorized by the United Nations®, sowie S. 215 ff.
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mit Ausnahme der Aggression), eine rechtsklarere und dem Beschuldigten gegen-
iiber ehrlichere Losung finden, die durch die Moglichkeit der gemeinschaftlichen
Nebenklagevertretung auch praktikabel erscheint.

4. Kollektive Nebenklage?

Ein Unbehagen, das bleibt, ist freilich, dass in volkerstrafrechtlichen Fillen bei
der aus verfahrensarchitektonischen Griinden unabdingbaren Biindelung der Neben-
klage diese sogleich wieder entindividualisiert wird und man sich zugleich eine
durch kulturelle und rdumliche Distanz verstirkte principal-agent-Problematik
sowie internen Abstimmungsbedarf innerhalb der Nebenklagevertreter einhandelt.
Das driingt abschlieBend noch zu einer kurzen Stellungnahme zu einer ganz anderen
Frage: Konnten wir uns den Aufwand, individuelle Verletzte zu identifizieren und
zum Verfahren zuzulassen (§ 396 StPO),” um ihnen dann wieder einen gemein-
schaftlichen Nebenvertreter (§ 397b StPO) zuzuweisen, nicht von vorneherein spa-
ren, und stattdessen, wie etwa Hoven’® im internationalen Strafverfahren vorgeschla-
gen hat, grundsitzlich andere Wege gehen, in dem man von einem ,,Opferkollektiv*
ausgeht und einen o6ffentlichen Opferbeauftragten eine Art kollektive Nebenklage
fiihren ldsst, der sich dann selbst ,,seine‘ individuellen Verletzten suchen muss? In
der Tat erscheint eine solche ,.kollektiv-6ffentliche* Nebenklage durchaus beden-
kenswert; sie entspriche dem auch ,kollektiven Wesen volkerstrafrechtlicher Ver-
brechen* und wiirde den Beschuldigten nicht mit einer ggf. immer noch erheblichen
Anzahl an gemeinschaftlichen Nebenklagevertretern belasten.”” Nach den hier zu-
grunde liegenden Priamissen, nach denen primér der Rechtsgutstriger zur Nebenkla-
ge berechtigt ist, bedeutete dies aber, dass man liber den Rechtsgutstrigerbegriff
noch einmal nachdenken miisste: Die Frage wiirde dann lauten, ob verletzte Grup-
pen, auch wenn sie keine juristische Personen sind (z.B. die ethnische Gruppe
etc. [bei Volkermord], die angegriffene Zivilbevolkerung [bei Verbrechen gegen
die Menschlichkeit], die feindlichen Kombattanten [bei Kriegsverbrechen], die an-
gegriffene Bevolkerung [beim Aggressionsverbrechen]), als kollektive Rechtsguts-
trdger und damit de lege ferenda als Verletzte auf einer mittleren — zwischen der Ma-
kroebene der Volkergemeinschaft und der Mikroebene der Individuen angesiedel-
ten — gruppenbezogenen Mesoebene’® anerkannt werden konnten. Das zentrale Pro-
blem, das bei einem solchen Vorgehen aus der hier zugrunde gelegten Perspektive
besteht, ist also die damit einhergehende Aufgabe bzw. Aufweichung eines am Indi-
viduum orientierten juristischen Verletztenbegriffs und damit eine partielle Anglei-
chung an den kriminologischen Opferbegriff.” Das hitte weitergehende Konsequen-

> Zum Priifungsumfang bspw. Weiner (Fn. 3), § 396 Rn. 8f.
76 Insb. Hoven, ZIS 2014, 679 (694 ff., insb. 697 ff.).
" So Hoven, ZIS 2014, 679 (695), die weitere, auch viktimologische, Argumente anfiihrt.

"8 Zur analytischen Relevanz der Mikro-, Meso- und Makroebene auch Werkmeister
(Fn. 31), S. 223f., 268, 281, 284, 365f. m.w.N.

" Dazu ausf. und m. w.N. Werkmeister, KrimOJ 3 (2021), 293 ff.
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zen, die der tieferen Erorterung bediirfen. Herausgegriffen werden soll hier vorliufig
nur ein einzelner, meines Erachtens aber wichtiger Punkt: Auf einer solchen Grund-
lage miisste man namlich letztlich alle angegriffenen Gruppenmitglieder unabhingig
davon zum Opferkollektiv zdhlen, ob sie tatsdchlich durch die vom Angeklagten be-
herrschten Einzelakte verletzt wurden. Mogen sich die Einzelnen auch hinter dem
kollektiv-6ffentlichen Nebenklagevertreter verbergen, sidhe sich der Beschuldigte
also mittelbar mit einer nochmals erweiterten Anzahl an individuellen Verletzten
konfrontiert, die einzelakts- und mithin in gewissem Sinne ,.tatgelost” sind. Es
fragt sich daher, ob nicht bereits deshalb gegeniiber dem Beschuldigten eine Legiti-
mationsliicke bleibt, die dafiir spricht, eine solche kollektive Opferbeteiligung eher
aus einem Strafverfahren, das ,,magna charta des Beschuldigten® bleiben will, her-
auszuhalten.

V. Fazit

Zusammengefasst hat sich also folgendes gezeigt: Die Nebenklage im nationalen
Volkerstrafprozess bewegt sich in einem doppelten Spannungsfeld zwischen einer
»sensiblen Individualisierung der Opfereigenschaft und einer ,,abstrahierenden®
Kollektivierung des Verbrechenscharakters der VStGB-Taten. Das geltende Recht
versucht dieser Spannung auszuweichen, in dem es eine Nebenklagebefugnis nur
iiber tateinheitlich verwirklichte Individualdelikte gewéhrt. Diese ausweichende,
scheinheilige Losung erweist sich als theoretisch nicht geboten. Eine tragfihige Le-
gitimation der Nebenklage gegeniiber dem Beschuldigten ergibt sich, wenn und so-
weit das Opfer ein personales Rechtsgiiterschutzinteresse hat, das es als Beitrag zu
einem ,,vorbildhaften Umgang mit Abweichung® selbst in der Nebenklage dem Titer
gegeniiber ,,mitkommuniziert”. Ein solches personales Rechtsgiiterschutzinteresse
lasst sich auch bei kumulativ individualschiitzenden VStGB-Straftaten bejahen.
Hierzu gehoren jedenfalls Volkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
die meisten Kriegsverbrechen, bei denen der Schutz eines kollektiven Organisations-
prinzips der Menschenwiirde ohne Schutz der Wiirde individueller Personen ,,blut-
leer* wire. Daher sollten zumindest diese VStGB-Taten (ggf. auch das Aggressions-
verbrechen, das aber stirkere kollektive Ziige hat) in § 395 StPO aufgenommen wer-
den. Fiir die Verletzteneigenschaft, die entsprechend der theoretischen Herleitung
auch im positiven Recht (§ 373b StPO) primédr am Rechtsgiiterschutz orientiert
ist, kommt es insoweit weiter darauf an, ob man durch einen tatbestandlich verwirk-
lichten Einzelakt in einem individuellen Rechtsgut betroffen ist. Eine solche — wenn
auch eher klarstellende — Erweiterung geht tendenziell zulasten des Beschuldigten,
und bedarf daher in einem Strafverfahren, das sich als magna charta des Beschuldig-
ten versteht, nicht nur der Biindelung der Nebenklage (§ 397b StPO), sondern auch
der weiteren Diskussion von Vorrangregeln der Beschuldigten- und Verteidigungs-
rechte gegeniiber den Rechten der Nebenklage.
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Die Nebenklage im nationalen Volkerstrafprozess
aus rechtspraktischer Perspektive

Von Dieter Magsam

I. Einfithrung und eigene Positionierung

Ich will der Frage nachgehen, ob und gegebenenfalls welche Erfahrungen aus der
Sicht eines Praktikers fiir die zukiinftige Gestaltung der Nebenklage in nationalen
Volkerstrafprozessen niitzlich sein konnen. Weitgehend auf theoretische Einord-
nungsversuche verzichtend, werde ich mich im Wesentlichen auf meine eigenen Er-
fahrungen aus dem Frankfurter Verfahren gegen den fritheren ruandischen Biirger-
meister Onesphore Rwabukombe stiitzen, der sich nach dem Voélkermord an den ru-
andischen Tutsi nach Deutschland abgesetzt hatte,' und auch aus der engen Beglei-
tung von vier franzosischen Verfahren schopfen, die gegen dorthin entkommene
Ruander durchgefiihrt wurden.? Daraus leite ich den Vorschlag ab, Organisationen
ein eigenes Nebenklagerecht einzurdumen. Die im franzosischen Verfahrensrecht
vorhandene Moglichkeit, sich als zivilgesellschaftliche Organisation mit — beispiels-
weise — in der Satzung festgelegter antirassistischer Zielsetzung eigenstindig und
frithzeitig an dem Verfahren als Nebenklédgerin zu beteiligen (Art. 2-1 Code de pro-
cédure pénale3), halte ich fiir transparenter als das deutsche Verfahren, in dem NGOs
nur im Hintergrund (unten III. 1.) agieren. Indem die Nebenklage offen als Vertrete-
rin einer zivilgesellschaftlichen Bewegung auftritt!, kann das kritische Potential der
Verfahren nicht nur in dem vom Urteil autorisierten Narrativ iiber die Vergangenheit
erfahrbar werden, sondern auch in dialektischen Konstellationen, ,,in denen sich
nicht nur die Gewalt der Vergangenheit zu erkennen gibt, sondern auch diejenige,

"OLG Frankfurt am Main, Az. 5-3 StE 4/10-4-3/10; BGH, Az.3 StR 575/14; OLG
Frankfurt am Main, Az. 4-3 StE 4/10-4-1/15.

2 Es handelt sich um die in Paris konzentrierten Verfahren gegen den friiheren Geheim-
dienstchef Simbikangwa, die fritheren Biirgermeister von Kabarondo, Ngenzi und Barahira,
den kommunalen Mitarbeiter Muyahimana aus Kibuye sowie aktuell (Stand: 30.6.2022)
gegen den fritheren Prifekten von Gikongoro Bucyibaruta.

3 Abrufbar unter: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_Ic/LEGIARTIO00033975613
(alle Hyperlinks zuletzt abgerufen am 22.5.2023).

*Es handelt sich um die z.T. in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts gegriindeten
Organisationen CPCR,,Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (C.P.C.R)", , Fédération
Internationale des Ligues des Droits de I’Homme (F.I.D.H)*, ,,SURVIE®, , Ligue Internatio-
nale contre le Racisme et I’ Antisémitisme (LICRA)®.
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die der sich in den politischen Verfahren konstituierenden Ordnung der Gegenwart

innewohnt*.>

Ein Beispiel fiir diesen Ansatz bot der Prozess gegen Muyahimana, in dem der
Rapport Duclert® auszugsweise verlesen wurde. Dieser mit Anlagen iiber 1.000 Sei-
ten umfassende Bericht, von Prisident Macron aufgrund des wachsenden innenpo-
litischen Drucks in Auftrag gegeben und im Friihjahr 2021 vorgestellt, untersucht
und belegt die Verwicklungen franzosischer Institutionen in den Volkermord an
den ruandischen Tutsi unter Mitterand. Es blitzte die Fragwiirdigkeit des Gerichts-
ortes auf: Warum soll anstatt eines ruandischen ausgerechnet ein franzosisches Ge-
richt berufen sein, tiber den Volkermord zu urteilen, den der ehemalige franzosische
Prisident — und keineswegs nur er — objektiv unterstiitzt hat? Zu diesem Zeitpunkt
hatten die an der Nebenklage beteiligten Organisationen, vor allem das ,,Collectif des
parties civiles pour le Rwanda‘“’, schon jahrelange Untersuchungen angestellt, publi-
ziert und die Rolle Frankreichs in den Prozessen thematisiert sowie die Belastungen
angeprangert, denen sich die aus der Ferne anreisenden Zeug:innen aussetzen. Die
,»Gerechtigkeit aus der Ferne® hat somit auch unmittelbare Riickwirkungen auf
die Nihe.

II. Beriicksichtigung unterschiedlicher Resonanzriume

Diese generell herrschaftskritische und zivilgesellschaftliche Positionierung
muss allerdings den Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens Rechnung tragen.
Dabei kann ich einige Gemeinsamkeiten, aber keine verallgemeinerbare Nebenkla-
ge-Perspektive fiir die in Deutschland stattfindenden nationalen Voélkerstrafprozesse
erkennen. Das hidngt von der Intention der Nebenklageberechtigten und auch mit
eben den unterschiedlichen Resonanzrdumen zusammen, in denen das jeweilige Ver-
fahren stattfindet. Wenn bei nationalen Strafprozessen ,,im Namen des Volkes* ge-
urteilt wird (§ 268 Abs. 1 StPO), wirft dies bei Strafprozessen mit Volkerstrafrechts-
bezug Fragen auf. In wessen Namen soll wirklich entschieden werden und auf wen
soll das Urteil iiber den Angeklagten hinaus wirken? So beherbergt Deutschland die
grofte syrische Exilgemeinde Europas. Mehr als 880.000 Syrer:innen leben hier;®

3 Vgl. zu diesem auf Benjamins ,Kritik der Gewalt™ (1921) zuriickfithrbaren Ansatz:
Franzki, Criminal trials, economic dimensions of state crime, and the politics of time in
international criminal law: a German-Argentine constellation, 2018 (abrufbar unter: https://
eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/40304/).

® Duclert, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990—1994) — Rapport remis au
Président de la République le 26 mars 2021 (abrufbar unter: https://www.vie-publique.fr/rap
port/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-tutsi-1990-1994).

7 Collectif des parties civiles pour le Rwanda — siehe https://www.collectifpartiescivilesr
wanda.fr.

8 Helberg, ,,Schaut auf Syrien“, in: Le Monde diplomatique, Juni 2022, S. 10.
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ebenso 150.000 Jesid:innen.” Wenn hier die Prozesse gegen ebenfalls nach Deutsch-
land gelangte Volkerstraftiter stattfinden, ist das folglich keine ,,Gerechtigkeit aus
der Ferne“, sondern das glatte Gegenteil. Die hierher Gefliichteten konnen den Pro-
zess auch nach ihrer Zeugenaussage aus der Nihe verfolgen und gegebenenfalls die
zur Sprache gekommenen traumatisierenden Ungeheuerlichkeiten in einem solida-
rischen Umfeld kollektiv auffangen. Zudem ist zumindest Assad nach wie vor an der
Macht und die Verfahren lassen sich so unter Umstédnden in politische Aktivitéiten,
die auf dessen Sturz und internationale Isolierung abzielen', einbetten. Insofern
kann die eigene Nebenklagebeteiligung aus der Sicht der Geschidigten zur weiteren
Delegitimierung eines verbrecherischen Regimes beitragen und den schlichten Op-
ferstatus iiberwinden helfen. Diese Wirkungsmacht kann sich verstidrken, weil nach
einer neueren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die journalistische Pro-
zessberichterstattung in der Sprache des Tatortes nicht durch sitzungspolizeiliche
MaBnahmen, die Dolmetschleistungen verhindern, eingeschrinkt werden darf."

Ganz offensichtlich soll also auch zumindest in die Offentlichkeit des Nahen Os-
tens hinein Recht gesprochen bzw. signalisiert werden. Dies alles eroffnet den Ne-
benkldger:innen Moglichkeiten, den auf die Niitzlichkeit eines Beweismittels redu-
zierten Opferstatus hinter sich zu lassen und dem damit einhergehenden Voyeuris-
mus zu entkommen.'? Schon die passive Begrifflichkeit, den Opfern ,,widerfahre*
Gerechtigkeit, klingt demgegeniiber wie ein Verkehrsunfall. Wiedemann hat
Recht, wenn sie — wenn auch in einem anderen Kontext — ausfiihrt: ,,Es sei notig,
aus dem Opferstatus herauszukommen, um verantwortlich zu handeln.“"* Unter an-
derem deswegen halte ich es fiir falsch, anonyme Nebenklagen zuzulassen, wie dies
bisweilen gefordert'* wird. Anonymitit sollte es allenfalls fiir diejenigen Zeug:innen
geben, die nicht aktiv am Verfahren beteiligt sind.

Das Vermeiden eines solchen Voyeurismus ist in Deutschland im Hinblick auf Ru-
anda nicht so einfach: Das aktuelle Lebensumfeld der Nebenkl4ger:innen ist nach
wie vor dasjenige der Tat. Diese liegt fast 30 Jahre zuriick, lastet aber immer noch
auf dem tiglichen Leben in einer Weise, die sich den anderen Prozessbeteiligten
und der hiesigen Prozessoffentlichkeit nicht unmittelbar erschlieit. Der Konflikt
gilt mehr oder weniger als beendet; seine auch in der europiischen Kolonialgeschich-
te liegenden Ursachen werden — wenn liberhaupt — der Geschichtswissenschaft iiber-
lassen und nicht in den Zusammenhang mit deutscher Politik gebracht — auch wenn
es kein Zufall ist, dass ruandische Volkermordverdichtige ausgerechnet in Deutsch-

® Wiedemann, Den Schmerz der anderen begreifen — Holocaust und Weltgedichtnis, 2022,
S. 276.

' Vgl. zum Problem der indirekten finanziellen Unterstiitzung des Assad-Regimes durch
Deutschland Helberg (Fn. 6), S. 10.

"' BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 18.8.2020 — 1 BvR 1918/20 = NJW
2020, 3166; dazu Bock/Wagner, NJW 2020, 3146.

2 Dazu Kennedy, HHRJ 15 (2002), 101 (121).
3 Wiedemann (Fn. 9), S. 145.
' Mischkowski, in: Safferling/Kirsch (Hrsg.), Volkerstrafrechtspolitik, 2014, S. 113 (122).
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land, Frankreich und Belgien bei ihren friiheren Partnern Zuflucht gesucht und oft
auch gefunden haben."

Aus der individuellen Sicht der Opfer bzw. Nebenkldger:innen fiihrt in diesen Fil-
len die Reise zur Zeugenaussage trotz psychologischer Betreuung zunichst einmal
nur sowohl in die Vergangenheit als auch in die Vereinzelung. Die Nebenklagever-
tretung hat daher sorgfiltig zu ermitteln, welche Motivation die Uberlebenden an-
treibt und wie und um welchen Preis diese in das Prozessgeschehen eingebracht wer-
den kann. Dies heift z. B.: Beratung iiber die weniger belastendende Moglichkeit der
eine weite Reise vermeidenden Videovernehmung im eigenen Land — aber auch dar-
iiber, dass die Rechtsprechung dieser eine geringere Uberzeugungskraft beimisst'®.
Die Betroffenen miissen dariiber aufgeklirt werden, dass man ihnen weder vor ihrer
Vernehmung noch in dem Zeitraum bis zur Urteilsverkiindung oder gar bis zur
Rechtskraft der Entscheidung eine verbindliche Auskunft dariiber wird erteilen kon-
nen, welcher Beweiswert ihrer Aussage durch das erkennende Gericht zugemessen
werden wird. Es muss auch das Risiko mitgeteilt werden, dass Teile der Anklage im
laufenden Strafprozess eingestellt werden konnten. Eine solche Teileinstellung er-
folgte z.B. im Laufe des FDLR-Verfahrens; die kongolesischen Opferzeug:innen
waren iiber dieses Risiko aber zuvor durch ihren deutschen Zeugenbestand aufge-
kldrt worden und hatten sich dennoch bewusst fiir eine Aussage entschieden. Drei
von sechs der Zeug:innen konnten im Rahmen einer durch das Auswiértige Amt teil-
finanzierten Reise im Februar 2017 durch den anwaltlichen Zeugenbeistand iiber die
Verurteilung der beiden Angeklagten (September 2015), den ihren Aussagen zuge-
billigten Beweiswert, die verbliebenen Anklagepunkte und den Verfahrensstand in-
formiert werden. Sie bereuten den Aufwand ihrer Reisen zu dem aus Sicherheits-
griinden geheim gehaltenen Ort der Videovernehmung, die damit verbundenen
Gefahren und die tagelangen Befragungen durch die Prozessbeteiligten nach dem
Eindruck des Zeugenbeistands trotz der Teileinstellungen und des nur sehr einge-
schrinkten Beweiswerts ihrer anonymisiert erfolgten Aussagen keineswegs.'’
Diese Einschidtzung weicht insofern von jener Monika Hausers — der Griinderin
der NGO medica mondiale — ab, die den Prozessausgang mit den Worten kommen-
tierte: ,,Die kongolesischen Opferzeuginnen haben umsonst ausgesagt. Sie haben
sich umsonst mit dem ihnen angetanen Leid konfrontiert und erfahren keine Gerech-
tigkeit.“'® Dass in diesem Verfahren die Opfer nur als Zeug:innen und nicht als Ne-

' Dazu Magsam, in: Wenin/Fornasari/Fronza (Hrsg.), Die Verfolgung der Internationalen
Verbrechen, Eine Uberlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen, 2015, S. 165
(175-185).

'S Mischkowski (Fn. 14), S.122; dazu krit. Wagner, in: Pohlreich/Beck/Meier/Stefano-
poulou/Ziemann (Hrsg.), Strafrecht in der Krise, Erkenntnisse zum gesamten Strafrecht nach
zwei Jahren Pandemie, 2022, S. 121 (137 ff.).

'7 Mitteilung des Zeugenbeistandes Rechtsanwiltin Dr. Tondorf, Hamburg.

'8 Monika Hauser fiir Medica Mondiale zum Stuttgarter FDLR-Verfahren, zitiert nach
Johnson/Schlindwein/Schmolze, Tatort Kongo — Prozess in Deutschland, Die Verbrechen der
ruandischen Miliz FDLR und der Versuch einer juristischen Aufarbeitung, 2016, S. 449f.
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benkldger:innen beteiligt waren, dndert an der Problematik und dem Erfordernis ehr-
licher und umfassender Aufklarung der in den deutschen Strafprozess involvierten
auslidndischen Tatzeug:innen iiber die Ungewissheit des Gewichts ihrer Aussagen
und ihres Beitrags zur Uberfiihrung der Angeklagten nichts.

Ob die jeweiligen Nebenklédger:innen in der Lage sind, eigenstindig eine umfas-
sende Abwiégung aller vorstehend angerissenen Gesichtspunkte vorzunehmen und
formulieren konnen, worauf es ihnen bei diesen Strafprozessen in einem fernen
Land personlich ankommt, héngt erfahrungsgemafl auch von den Akteur:innen ab,
die sich auf dem Gebiet der Nebenklage als Rechtsunternehmer bewegen. Hier
gibt es sehr gute, aber auch teils sehr deprimierende Erfahrungen.

IIL. Die Akteur:innen der Nebenklage
1. Scharnierorganisationen (NGOs)

Barton stellt in seiner vorwiegend Sexualstraftaten auswertenden Studie den Ein-
fluss von ,,Scharnieren® fest, die den Kontakt zwischen Nebenklageberechtigten und
ihnen bis dahin meist nicht bekannten Anwilt:innen herstellen.' Der damit einher-
gehenden Moglichkeit von Dritten, auf die Gestaltung der Nebenklage Einfluss zu
nehmen, muss man sich bewusst sein. Dies gilt verstirkt bei der Mandatsanbahnung
in nationalen Volkerstrafprozessen. Wie soll ein syrischer Gefliichteter ohne jeden
organisatorischen Hintergrund, selbst wenn er sich in Deutschland aufhilt, Kontakt
zu einer Rechtsvertretung herstellen oder wie gelingt dies einer ruandischen Uberle-
benden, wenn der Prozess in Deutschland, Belgien oder Frankreich stattfindet? Wenn
also Organisationen bei internationalen Nebenklagevertretungen als ,,Scharniere®
kaum wegzudenken sind, stellt sich die Frage nach deren Agenda. Selbst wenn es
ihnen nicht um Eigeninteressen (Spendengelder, internationales Renommee), son-
dern um Grundsatzfragen geht — etwa die juristische/politische Anerkennung
eines Kollektivs als geschiitzte Gruppe bzw. die Qualifizierung eines historischen
Geschehens als Volkermord — muss sich das nicht immer mit dem Einzelinteresse
decken. Es sind die Téter:innen, die eine (mutmafliche) Gruppenzugehorigkeit
des Opfers zum Motiv ihrer Tat erheben und moglichweise auch in Zukunft erheben
wollen. Ein Dilemma kann nun darin bestehen, dass ,,die Gesellschaft einerseits auf
die bewusste Verarbeitung des Genozids angewiesen ist und sich in dessen Katego-
rien iiber die Ereignisse verstindigen muss. Andererseits muss sie die Kategorien
moglichst verschwinden lassen, um eine Wiederholung oder Fortsetzung zu vermei-
den.“® Dem:der einzelnen Nebenkliger:in kommt es nicht immer auf eine Zukunft
als Gruppe an; Organisationen hingegen neigen zur Verfestigung. Dies kann sich
auch juristisch niederschlagen, weil die mit einem Volkermord tateinheitlich began-

' Barton, StraFo 2011, 161 (163 — Bsp.: Weier Ring).

2 Barth, Genozid, Vélkermord im 20. Jahrhundert, Geschichte, Theorien, Kontroversen,
2006, S. 126.
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genen Verbrechen gemil §§ 211, 212 StGB nach Auffassung der Rechtsprechung
von dem nach § 1 S. 1 VStGB geltenden Weltrechtsprinzip erfasst werden.>' Die
Kognitionspflicht des Gerichts erstreckt sich daher auch auf die Verletzung individu-
eller Rechtsgiiter. Eine von Staatsanwaltschaft und Gericht befiirwortete Verfol-
gungsbeschriankung gemif § 154a StPO auf den auch fiir NGOs politisch und publi-
zistisch interessanteren Volkermord setzt die Zustimmung der betroffenen Neben-
kldger:innen voraus, woran es etwa in dem Ruanda-Verfahren vor dem OLG Frank-
furt am Main fehlte.”> Gerade weil die Feststellung der Zerstrungsabsicht (special
intent) immer noch Fragen aufwirft”® und wie alle subjektiven Tatbestandsmerkmale
schwer auszulotende tatrichterliche Spielrdume ercffnet, sollte die Nebenklage hier-
auf achten.

Haben diese NGOs gar eigene Ermittlungen gefiihrt und hatten sie schon Gele-
genheit, im Vorfeld der Anwaltskonsultation mit potenziellen Nebenklédger:innen
zu sprechen, sind ausfiihrliche Mandatsgespriche in Abwesenheit von Funktio-
ndr:innen dieser Organisationen unerlédsslich. Das mogliche berufliche Interesse,
sich diesen Organisationen als Nebenklagevertretung auch fiir weitere Verfahren an-
zudienen, sollte kritische Nachfragen nicht unterdriicken. Eine eigenstidndige Ver-
bandsnebenklage, wie sie etwa auch von Mischkowski befiirwortet wird®, 16st die
Interessen der Organisation von denen des Individuums und kann so die Transparenz
fordern.

2. Rechtsanwiilt:innen

Dass sich — statistisch — die formliche prozessuale Aktivitidt anwaltlicher Neben-
klagevertretung in engen Grenzen hiilt, fithrt Barfon in seiner Studie darauf zurtick,
dass manche Anwilt:innen den Schwerpunkt ihrer Tétigkeit in der psychosozialen
Stabilisierung des:der Mandant:in sehen. Andere wiederum {iiberlassen die Arbeit
der Staatsanwaltschaft und meinen, dass schon ihre bloBe Anwesenheit und die
darin liegende ,,Drohung* zur Interessenvertretung ausreiche.” Die Funktion der Ne-
benklage ist aber auch konzeptionell etwas anderes als die ,,doppelt besetzte Ankla-
gerolle*.”® Auch in den hier diskutierten Verfahren gibt es deprimierende Beispiele,
in denen der Aufwand zur Erlangung von Nebenklagemandaten in einem umgekehrt
proportionalen Verhéltnis zu den im Prozess an den Tag gelegten Aktivititen steht.
Ich denke da an einige anwaltliche ,,Nebenklage-Surfer, die nicht nur in den NS-

2 Annexkompetenz: BGH, Urt. v. 30.4.1999 — 3 StR 215/98 = BGHSt 45, 64 (zu § 6 Nr. 1
StGB a.F.).

2 BGH, Beschl. v. 21.5.2015 — 3 StR 575/14; BGH, Urt. v. 21.5.2015 — 3 StR 575/14 =
BeckRS 2015, 126410.

3 Vgl. nur Demko, ZIS 2017, 766 m. w.N.

2 Mischkowski (Fn. 14), S. 113 ff.

% Barton, StraFo 2011, 161 (121).

% Dazu zuletzt BGH, Urt. v. 2.2.2022 — 2 StR 41/21, Rn. 21 = NJW 2022, 1263 (1265).
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Verfahren der letzten Jahre auftauchen, sondern sich nun auch im nationalen Volker-
strafrecht versuchen. Weit davon entfernt, fiir solche ,,Robenstinder* ein Nebenkla-
ge-Vertretungsverbot zu reklamieren, appelliere ich an das anwaltliche Ethos und die
Bereitschaft zur Selbstregulierung, um den Respekt vor dem Institut der Nebenklage
nicht zu untergraben. Es gilt zu vermeiden, dass Senatsvorsitzende gemil §§ 397a,
142 Abs. 1 StPO iiber die Beiordnung eines anwaltlichen Beistandes fiir mehrere Ne-
benkldger:innen nach Kriterien entscheiden, die eher praktischer Natur sind: Ge-
richtsndhe und -bekanntschaft, prozessuale Pflegeleichtigkeit und schlichte Kosten-
iiberlegungen.

Neben der Erwartung von OLG-Gebiihren fiir das bloe Robentragen spielt wohl
auch eine Rolle, dass Volkerstrafrecht als ,,sexy* gilt.27 Dies mag auch eine Rolle bei
den drei Kollegen gespielt haben, die sich im o. g. Frankfurter Verfahren bei Gericht
fiir fiinf ruandische Personen legitimierten und eine Beiordnung als Nebenklagever-
treter beantragten; die vorgelegten Einzelvollmachten hatte einer der Kollegen fiir
sich selbst und praktischerweise auch fiir die beiden Kollegen auf einer ,,Akquiserei-
se* in Ruanda ,,besorgt“. Dies geschah, nachdem der BGH bereits das nur auf Bei-
hilfe zum Volkermord lautende Urteil des OLG Frankfurt am Main auf Revisionen
der Bundesanwaltschaft und der Nebenklage unter Aufrechterhaltung der nach
121 Tagen und der Vernehmung von 118 Zeug:innen getroffenen Feststellungen auf-
gehoben und deutlich signalisiert hatte, dass nur eine titerschaftliche Tatbegehung
eine angemessene Wiirdigung dieser Feststellungen darstelle. Welchen Sinn eine sol-
ches Aufspringen von Anwilten auf ein bereits jahrelang laufendes Verfahren haben
kann, mag jede:r selbst beurteilen. Weil der nach der Zuriickverweisung mit der
Sache befasste Senat keine Interessengegensitze unter den fiinf neuen Nebenkla-
ger:innen feststellen konnte, wurde ihnen lediglich ein Rechtsanwalt als gemein-
schaftlicher Beistand beigeordnet. Er hat damit das anwaltliche Geschéftsmodell ge-
fihrdet.?® Dieser verbleibende Anwalt brachte es dann auch noch fertig, eine Revi-
sion zugunsten des Angeklagten einzulegen. Die nach fiinf Verhandlungstagen ohne
weitere Beweisaufnahme ergangene Verurteilung wegen téterschaftlichen Volker-
mordes zu lebenslanger Haft unter Feststellung der besonderen Schuldschwere sollte
einer Verurteilung wegen blofer Beihilfe weichen. Nach dezentem richterlichem
Hinweis iiber die Unzuléssigkeit einer solchen Revision wurde ein ,,Biiroversehen®
bemiiht. Diese Vorkommnisse werfen — zu einer Zeit, in der im Miinchner NSU-Ver-
fahren ein Rechtsanwalt als angeblicher Nebenklagevertreter ohne jedes Mandat Ge-
biihren ,,absa* und bekannt geworden war, dass belgische Rechtsanwilte im Lub-
anga-Verfahren im kongolesischen Dschungel ,,auf die Pirsch® nach Nebenklage-
mandaten vor dem IStGH gegangen waren — kein gutes Licht auf unseren Berufs-
stand. Dass auch bei zweien der in Frankreich gefiihrten Ruanda-Verfahren ein
Gezerre um Nebenklagemandate stattfand, trostet nicht. Diese, das Ansehen der Ne-
benklage schidigenden Auswiichse, sollten nicht als unvermeidbare Konsequenzen

% So Klip (Universitit Maastricht) miindlich auf dem Hamburger Symposium ,,10 Jahre
VStGB* (2012).

% OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 8.12.2015 — 4-3 StE 4/10-4-1/15.
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anwaltlicher Selbstindigkeit und berufstypischer Darstellungssucht hingenommen
werden, auch wenn mir bislang kein Losungsvorschlag einfillt. Eine Fachanwalt-
schaft bzw. eine besondere Zulassung wie beim IStGH scheidet schon wegen der un-
terschiedlichen politischen und historischen Hintergriinde der einzelnen Verfahren
aus. Wer sollte iiber die Eignung entscheiden und welche Kriterien sollen gelten?
Es bleibt nur der Appell, den:die Nebenkldger:in nicht als Vehikel fiir juristisch sub-
stanzlose eigene Interessen zu instrumentalisieren und sich nicht von wirtschaftli-
chen Erwégungen leiten zu lassen, die bei einer wirklichen Interessenwahrnehmung
ohnehin gegen eine Mandatsiibernahme sprechen (dazu weiter unten).

IV. Einzelne Aspekte der Nebenklagevertretung
1. Information der Vertretenen

Bei weit entferntem Tatort drohen Stellvertreterprozesse, da die Nebenklédger:in-
nen in der Regel, wenn iiberhaupt, nur zu den Zeugenaussagen anreisen und nicht fiir
die Dauer des Prozesses in Deutschland bleiben konnen. Fortlaufende Informationen
iiber das Prozessgeschehen gehdren zum Mindesten, was die Nebenklagevertretung
leisten muss. Falls es ,,Scharnierorganisationen* gibt, konnen diese zwar behilflich
sein; ersetzen konnen sie den unmittelbaren Kontakt zu der Mandantschaft aber prin-
zipiell nicht. Das ist aufwindig, kostet Zeit und es ist nicht immer sicher, dass die
Mandant:innen via E-Mail oder Telefon das deutsche Procedere und ihre Rolle
darin tatsdchlich verstehen. Weiter oben wurde schon betont, dass es die Achtung
der Personlichkeit der Nebenklédger:innen erfordert, ihnen im Nachhinein die Bedeu-
tung ihrer Mitwirkung fiir das Ergebnis — dies meint das Urteil und seine Begriin-
dung — verstédndlich mitzuteilen. Weil dies nach derzeitiger und dringend zu dndern-
der Rechtslage nicht offiziell veranlasst wird, haben dies der Nebenklagevertreter in
dem Frankfurter Verfahren und im Stuttgarter FDLR-Verfahren die als Zeug:innen-
beistand beigeordnete Kollegin auf eigene Initiative iibernommen. Im ersten Falle
hat ein in Frankfurt fiir die Urteilsverkiindung beigeordneter Kollege unmittelbar
nach der miindlichen Urteilsbegriindung deren Inhalt per Skype nach Ruanda iiber-
mittelt, wo die aus verschiedenen Landesteilen zusammengekommenen Nebenkli-
ger:innen diesen mit ihrem angereisten anwaltlichen Beistand ausfiihrlich erortern
konnten. Die Verurteilung eines an den Massentdtungen vor Ort beteiligten Biirger-
meisters nur wegen Beihilfe zum Vo6lkermord traf auf absolutes Unverstéindnis und
es musste ausfiihrlich iiber deutsches Revisionsrecht und die Zumutungen einer
eventuell erneuten Hauptverhandlung gesprochen werden. In einer im Wesentlichen
auf miindlicher Kommunikation beruhenden Gesellschaft wire der schriftliche oder
fernmiindliche Versuch einer Vermittlung und Diskussion von dermaBen komplexen
Zusammenhéngen aussichtslos gewesen. Dieser mit mehrtigiger Bliroabwesenheit
verbundene Aufwand wurde im Nachhinein im Rahmen einer Pauschalvergiitung
nach ,,Billigkeit* (im Wortsinne) beriicksichtigt.
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Im Stuttgarter FDLR-Verfahren konnte — zwischen Urteilsverkiindung und Revi-
sionsentscheidung des BGH —im Rahmen einer wenige Tage umfassenden Reise des
Zeug:innenbeistands in die Region der Grofen Seen unter Beteiligung des Zeugen-
schutzes des Bundeskriminalamts die Hilfte der einvernommenen Zeug:innen iiber
den Verfahrensausgang informiert werden. Das OLG Stuttgart hatte die Kosteniiber-
nahme fiir die Informationsreise — die auch der Uberpriifung, ob die Anonymitit der
Zeug:innen weiterhin gewdhrleistet war, diente — verweigert und dem Zeug:innen-
beistand in Aussicht gestellt, dass iiber eine Finanzierung einer Informationsreise
durch die Justiz erst nach Eintritt der Rechtskraft entschieden werden konne. Eine
Teilfinanzierung erfolgte dann durch einen Beitrag des Auswiértigen Amtes. Weitere
Informationsreisen sind bis heute nicht erfolgt, was auch Sicherheitsaspekten ge-
schuldet ist.”

2. Eigene Ermittlungen

Wihrend in Frankreich die wenigen (angesichts der Vielzahl von iiber 30 Volker-
mordverdidchtigen und der vergangenen Zeit von knapp 30 Jahren) Verfahren iiber-
haupt nur stattfinden konnten, weil insbesondere das CPCR die Ermittlungen durch
eigene Vorarbeiten in Ruanda angestofen hatte und die Nebenkldger:innen generell
schon im Ermittlungsverfahren zugelassen werden, konnen sich deutsche Nebenkla-
gevertretungen frithestens mit ihrer Zulassung, d.h. nach Er6ffnung des Hauptver-
fahrens, mit dem Ermittlungsstand beschéftigen. Dieser und auch der Gang der
Hauptverhandlung kénnen aus der Sicht der Nebenklage weitere Ermittlungen not-
wendig erscheinen lassen. In dem Frankfurter Verfahren hat der Nebenklagevertreter
wihrend einer Verhandlungsunterbrechung eine elftdgige Ruandareise unternom-
men, um weitere Zeug:innen zu ermitteln, insbesondere solche, die selbst an
einem der angeklagten Genozidakte teilgenommen hatten und verurteilt worden
waren. Diese wurden dann auf Antrag der Nebenklage in der Hauptverhandlung ver-
nommen. Das Urteil des OLG Frankfurt am Main stiitzte sich auch auf diese Aussa-
gen;** der BGH hat im Rahmen der sachlichen Urteilsiiberpriifung auf die — verwor-
fene — Revision des Angeklagten hin betont, dass nicht nur ,,Opferzeugen* den An-
geklagten belastet haben.”!

Das OLG Frankfurt am Main hatte die Reiskostenerstattung verweigert, weil die
Reise nicht erforderlich gewesen sei. Der Nebenklédger lebe in Ruanda und kenne die
Zeug:innen des Genozids, er konne notfalls durch Kontaktaufnahme mit dortigen
Opferhilfeorganisationen weitere Zeug:innen ermitteln. Die Frage, welche Beweis-

» Mitteilung Rechtsanwiiltin Dr. Tondorf, Hamburg.

3 OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 18.2.2014 — 5-3 StE 4/10-4-3/10, UA S. 120 = BeckRS
2015, 4846.

' BGH, Urt. v. 21.5.2015 — 3 StR 575/14, Rn. 28 = BeckRS 2015, 126410.
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themen erheblich seien, hétten Anwalt und Nebenkldger schriftlich, telefonisch oder
per E-Mail erortern kénnen.*

Angesichts der oben skizzierten Problematik im Kontext eingebundener Schar-
nierorganisationen, der Schwierigkeit, einfachen ruandischen Biirger:innen das
deutsche Beweisantragsrecht fernmiindlich zu erklidren, der Gefahr, dass ein auf
diese Unsicherheiten hin geladener Zeuge auf Kosten des Gerichts nach Deutschland
geflogen wird und letztlich nichts zur Wahrheitsfindung beitragen kann, kann man
der Argumentation des Senats nicht folgen. Das Gericht, welches in seiner Presseer-
klarung anlésslich der Urteilsverkiindung glaubte betonen zu miissen, dass das ,, Ver-
fahren bisher Kosten von mehreren Hunderttausend Euro verursacht [hat]**, hatte
wohl eher die haushaltspolitischen Konsequenzen der ,,Gerechtigkeit aus der
Ferne* im Auge.

V. Mogliche Konsequenzen

Den Resonanzraum nationaler Volkerstrafprozesse bildet nicht ,,das Volk*, son-
dern eine weltweite Offentlichkeit, die nicht als Summe von Staatsangehdrigen miss-
zuverstehen ist. ,,Eine planetare Ethik, orientiert am gleichen Recht auf Leben, Si-
cherheit und Gliick wird nur von unten heranreifen kénnen.*** Eine Nebenklagebe-
teiligung kann fiir die Opfer ein Schritt in diesem Reifungsprozess sein, wobei so-
wohl die zu iiberwindende staatliche Gewalt, die der angeklagten Tat zugrunde
liegt, als auch die staatliche Gewalt, die sich in dem Verfahren selbst manifestiert,
von — wenn auch unterschiedlicher — Bedeutung sind. Solange letztere nur den an-
waltlichen Beistand zu Bedingungen zur Verfiigung stellt, die nicht einmal die aus-
reichende Information iiber den Verlauf des Verfahrens und die Bedeutung der eige-
nen Nebenklagebeteiligung fiir das Urteil gewihrleisten, kann dieser Prozess kaum
gelingen. Die unterschiedliche und nicht zertifizierbare Qualitit der in die Prozesse
dringenden Nebenklagebeistinde ist damit noch nicht einmal angesprochen.

NGOs sind aus dieser Art von Verfahren nicht wegzudenken und sollten eine ei-
gene Nebenklageberechtigung erhalten. Sie kdnnen mit ihren Finanzierungsmog-
lichkeiten und eigenen Erfahrungen mit geeigneten Rechtsanwilt:innen die Verfah-
ren in dem oben angesprochenen Sinne vorbereiten und fithren. Das wire transparen-
ter als die gegenwirtige Situation, in der sich die NGO auf die Suche nach einer in
ihrem Verstindnis nebenklagetauglichen Person begibt. Diese Organisationen sind
auch in der Lage, die Outreach-Defizite der Gerichte jedenfalls teilweise auszuglei-
chen. Wenn sich jemand personlich entschlief3t, als Nebenkldger:in zu agieren, sollte

32 OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 2.7.2012 — 5-3 StE 4/10-4-3/10 (unveroffentlicht).

3 OLG Frankfurt am Main, Presseerkldrung v. 18.2.2014, abrufbar unter: https://ordentli
che-gerichtsbarkeit.hessen.de/pressemitteilungen/oberlandesgericht-frankfurt-am-main-verur
teilt-onesphore-r-wegen-beihilfe-zum.

3* Wiedemann (Fn. 9), S. 286.
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dies nur offen und nicht anonym moglich sein. Auch dies gehort zum Prozess der
Reife und der Uberwindung des Opferstatus. Die Moglichkeit einer anonymisierten
Zeugenaussage, falls die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, bleibt unbenom-
men.
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Notwendige Vor- und Rahmenbedingungen
im Umgang mit traumatisierten Zeug:innen

Von Sibylle Rothkegel

L. Einfiihrung

Um fiir die notwendigen Vor- und Rahmenbedingungen im Umgang mit trauma-
tisierten Zeug:innen in Gerichtsverfahren sorgen zu konnen, miissen wir uns mit dem
Spezifischen einer traumatischen Situation und ihren moglichen Folgen auseinander-
setzen. Dazu gehoren auch die Auswirkungen, die diese Folgen auf die Aussagen Be-
troffener haben konnen.

Wihrend einem Menschen ein Trauma widerféhrt, werden die normalen psychi-
schen Reaktions- und Verarbeitungsmoglichkeiten, die er im Laufe seines bisherigen
Lebens erworben hat, vollstindig iiberfordert.' Studien neuer Hirnforschung setzen
sich mit den hirnorganischen Reaktionen auf erlittene Traumata auseinander und ver-
deutlichen anhand ihrer Ergebnisse, dass sie sich neuronal verankern und so ihre Spu-
ren tief und nachwirkend in der Personlichkeitsentwicklung Betroffener hinterlas-

sen.”

Nach dem APA-DSM-5° gelten als Folgen traumatischer Einwirkungen: eines
oder mehrerer der folgenden Symptome des Wiedererlebens, die auf die traumati-
schen Ereignisse bezogen sind, wie wiederkehrende, unwillkiirlich sich aufdréngen-
de belastende Erinnerungen (Intrusionen) an das oder die traumatischen Ereignisse.
Dazu gehoren

o wiederkehrende, belastende Triume, deren Inhalte und/oder Affekte sich auf das
oder die traumatischen Ereignisse beziehen;

e dissoziative Reaktionen (z.B. flashbacks), bei denen die Person fiihlt oder handelt,
als ob sich das/die traumatische(n) Ereignis(se) wieder ereignen wiirde(n);

' Vgl. Janoff-Buhimann, Shattered Assumptions, Towards a New Psychology of Trauma,
1992.

2 Hiither u. a., Trauma & Gewalt 2010, 18.

? American Psychiatric Association (Hrsg.), Diagnostisches und Statistisches Manual
psychischer Stérungen DSM-5, 2015, S. 369-376.



150 Sibylle Rothkegel

o intensive und anhaltende psychische Belastung bei der Konfrontation mit inneren
oder duBeren Hinweisreizen, die einen Aspekt des oder der traumatischen Ereig-
nisse(s) symbolisieren;

¢ deutliche korperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit inneren oder dufleren
Hinweisreizen, die einen Aspekt des oder der traumatischen Ereignisse(s) symbo-
lisieren;

e anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit den traumatischen Ereignissen ver-
bunden sind.

Die Betroffenen bemiihen sich, damit verbundene belastende Erinnerungen, Ge-
danken und Gefiihle zu vermeiden. Das schlie3t dann auch die Vermeidung von Per-
sonen, Orten, Gesprachen, Aktivititen, Gegenstinde oder Situationen mit ein. Nega-
tive Verdnderungen von Kognition und der Stimmung im Zusammenhang mit dem
oder den traumatischen Ereignissen, die durch zwei (oder mehr) der folgenden Sym-
ptome gekennzeichnet sind, sind:

o Unfihigkeit, sich an einen wichtigen Aspekt des oder der traumatischen Ereignisse
zu erinnern (typischerweise durch Dissoziative Amnesie);

o anhaltende und iibertriebene negative Uberzeugungen oder Erwartungen, die sich
auf die eigene Person, andere Personen oder die Welt beziehen;

e andauernder negativer emotionaler Zustand (z. B. Furcht, Entsetzen, Wut, Schuld
oder Scham);

e deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivi-
tdten;

o deutliche Verdnderungen des Erregungsniveaus und der Reaktivitit im Zusam-
menhang mit dem oder den traumatischen Ereignissen. Diese sind durch zwei
(oder mehr) der folgenden Symptome gekennzeichnet: Reizbarkeit und Wutaus-
briiche (ohne oder aus geringfiigigem Anlass), welche typischerweise durch ver-
bale oder korperliche Aggression gegeniiber Personen oder Gegensténden ausge-
driickt werden;

o riskantes oder selbstzerstorerisches Verhalten; iibertriebene Schreckreaktionen;
Schwierigkeiten bei der Konzentration; Ein- und Durchschlafstérungen, generell
unruhiger Schlaf.

Fiir eine fundierte Diagnostik ist es wichtig herauszuarbeiten, ob die hier aufge-
filhrten Symptome erst nach den traumatischen Ereignissen auftraten. Die Reaktio-
nen der Verletzten auf traumatische Widerfahrnisse konnen sehr unterschiedlich ein.
Der gesellschaftliche, soziokulturelle und auch der individuelle Kontext, in dem Ver-
brechen veriibt werden, beeinflusst die Folgen fiir die Betroffenen in erheblichem
AusmaB. Wie stark und in welcher Form sich psychische und gegebenenfalls auch
somatische Reaktionen nach traumatischen Widerfahrnissen zeigen, ist auch abhin-
gig vonder Art, den Umsténden und der Intensitét der traumatischen Einwirkung und
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besonders auch von dem Entwicklungsstand, in dem sich betroffene Menschen be-
finden.

Zu den Umstinden zihlt insbesondere, ob es fiir sie vor, wihrend und nach der
Traumatisierung schiitzende Faktoren gegeben hat. Auch ob und in welcher Weise
die soziale Umwelt auf Offenbarungen Betroffener oder ihre traumatisch bedingten
Leiden reagiert, spielt eine entscheidende Rolle. Belegt wird diese Aussage durch das
Konzept der sequentiellen Traumatisierung®, das ich spiter noch niher erliutern
werde.

II. Macht und Ohnmacht

Im Zusammenhang mit erlittenen Traumata haben die beiden Pole ,,Macht* und
»Machtlosigkeit“ eine hohe Relevanz. Eine der zentralen Metaphern, die die Folgen
beschreiben, ist die der Erschiitterung. Durch ein traumatisches Widerfahrnis werden
menschliche Grundiiberzeugungen erschiittert: der Glaube an eine im Prinzip gute
Welt, das Vertrauen, duleren Umstdnden nicht hilflos ausgesetzt zu sein, sondern
aktiv handelnd reagieren und wirksam sein zu kénnen.’ Im Zentrum traumatischer
Ereignisse liegen fiir die Verletzten Erfahrungen des Ausgeliefertseins und der Ohn-
macht und die daraus resultierende 1ihmende Angst. Gewaltausiibungen, die eine
Traumatisierung verursachen, sind eine Machtausiibung. Viele der dem Trauma fol-
genden Symptome konnen als durch den teilweisen Verlust der Macht iiber sich
selbst oder des Kontrollverlustes angesehen werden, so z.B. die sich aufdringenden
Erinnerungen: Intrusionen oder flashbacks wie auch das plotzliche ,,Wegkippen*
(Dissoziationen®).

Als Erkldrung fiir das Schweigen vieler Traumatisierter werden hiufig massive
Schamgefiihle angefiihrt. Nicht selten handelt es bei den Verletzten nicht nur um
die Scham tiber die Art des erlittenen Verbrechens, wie beispielsweise sexualisierte
Gewalt, sondern auch um das einschneidende Erleben, hilflos und ausgeliefert gewe-
sen zu sein.’

* Keilson, Sequentielle Traumatisierung bei Kindern, 1979.
3 Janoff-Buhlmann (Fn. 1), passim.

® Hamber, in: Medico International e.V. (Hrsg.), Der Preis der Versohnung, Siidafrikas
Auseinandersetzung mit der Wahrheitskommission, 1998, S. 23.

" Rothkegel, Gestalttherapie — Forum fiir Gestaltperspektiven 2/25 (2011), 3.
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II1. Erinnerungsprozesse bei traumatisierten Menschen

Autor:innen wie beispielsweise Herman® und van der Kolk/Fisler’ fiihren aus,
dass Erinnerungen an gravierende traumatische Widerfahrnisse im Vergleich zu
,normalen® Alltagserinnerungen anders verarbeitet und in spezifischer Weise gespei-
chert werden. Demnach konnen Teile oder auch die vollstindige Erinnerung daran
nicht in das personliche Gedéchtnis und die Identitit integriert werden, sodass sie
von normalen Bewusstseinsinhalten isoliert bleiben. Traumatische Erinnerungs-
inhalte konnen in verschiedene, isolierte, somatosensorische Elemente aufgesplittert
und somit nicht in eine narrative Erinnerung integriert werden. Nach van der Kolk/
Fisler' sind sie zunichst averbal, bildhaft, fragmentiert, raum- und zeitlos gespei-
chert. Sie sind dann nur bedingt abrufbar und in den allgemeinen Lebenskontext
schwer einzuordnen. Die vorwiegend als Affektzustinde oder in verschiedenen Sin-
nesmodalititen erinnerten Fragmente konnen durch bestimmte Stimuli ausgeldst und
mit einer vergleichbaren Intensitit gelebt werden wie die urspriinglichen Widerfahr-
nisse. Herman hat ihre Forschungsergebnisse fallbezogen angereichert und anhand
von Beispielen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis herausgearbeitet, dass trau-
matische Widerfahrnisse ,.tief greifende und langfristige Verdnderungen in der phy-
siologischen Erregung, bei Gefiihlen, Wahrnehmung und Gedichtnis*'' bewirken
konnen. Diese normaler Weise aufeinander abgestimmten Funktionen kdnnten bei
traumatisierten Menschen manchmal voneinander getrennt werden. Sie beschreibt,
dass Betroffene manchmal gefangen sein konnen, ,,zwischen zwei Extremen: zwi-
schen Gedichtnisverlust oder Wiedererleben des Traumas; zwischen der Sintflut in-
tensiver, liberwéltigender Gefiihle und der Diirre absoluter Gefiihllosigkeit; zwi-

schen gereizter, impulsiver Aktion und totaler Blockade jeglichen Handelns*."

Manche Verletzte konnen aber auch extrem belastende Ereignisse besonders dau-
erhaft und detailliert erinnern. Wie oben erwéhnt rufen traumatische Situationen neu-
robiologische Reaktionen hervor, die Gedichtnis und Erinnerungsvermogen beein-
flussen. Da Menschen auf traumatische Ereignisse unterschiedlich reagieren, konnen
auch Erinnerungsverldufe sehr verschieden sein. Leidvolle Erinnerungen zu vermei-
den gelingt Betroffenen in der Regel nur teilweise oder zeitlich begrenzt.

8 Herman, Die Narben der Gewalt, Traumatische Erfahrungen erkennen und iiberwinden,
5. Aufl. 2018.

° van der Kolk/Fisler, Journal of Traumatic Stress 8 (1995), 505-525.
Y van der Kolk/Fisler, Journal of Traumatic Stress 8 (1995), 505.
! Herman (Fn. 8), S. 46.

"2 Herman (Fn. 8), S. 59; Rothkegel, in: Behrmann/Riekenbrauk/Stahlke/Temme (Hrsg.),
Handbuch Psychosoziale Prozessbegleitung, 2022, S. 53.
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IV. Sequentielle Traumatisierung

Bei den Betroffenen konnen Symptome in verschiedenen Sequenzen ihres Lebens
immer wieder oder iiberhaupt erst viele Jahre nach den urspriinglich auslésenden
traumatischen Widerfahrnissen auftreten.'

Auf eine Kumulation der Folgen traumatischer Widerfahrnisse durch anschlie-
Bende belastende Bedingungen haben bereits Khan'* mit dem Konzept der kumula-
tiven und Keilson" mit dem der sequentiellen Traumatisierung hingewiesen. Keilson
wies in seiner weltweit anerkannten Langsschnittstudie signifikant nach, dass trau-
matisch bedingte Entwicklungen bei Betroffenen als dynamische Prozesse zu verste-
hen sind, die von den Wechselwirkungen zwischen der sozialen Umwelt und der psy-
chischen Befindlichkeit von Individuen bestimmt werden. Die Ergebnisse seiner Stu-
die zeigen, dass nicht nur die Zeitspanne der unmittelbar einwirkenden traumati-
schen Widerfahrnisse, sondern auch die darauffolgende Periode'® fiir die adiquate
Erfassung und Einschitzung des traumatischen Entwicklungsprozesses von Wichtig-
keit ist. Dieses neue Konzept von ,,Trauma als Prozess* nimmt nicht mehr ein ein-
zelnes traumatisches Widerfahrnis, sondern eine Abfolge von Ereignissen in den
Blick. Es geht dabei nicht nur um die Aufarbeitung vergangenen Leids, sondern
auch um die ,fortgesetzte Relevanz der sozialen Umwelt, auch viele Jahre spiter
noch“'”."® Ob also Betroffene soziale und angemessene gesellschaftliche Wertschiit-
zung, d. h. die Anerkennung erlittenen Unrechts und Unterstiitzung statt Abwertung
und Diskriminierung erfahren, spielt fiir den Heilungsprozess eine entscheidende
Rolle. Diese Erkenntnis scheint mir ein wichtiger Hinweis fiir die Relevanz angemes-
sener und notwendiger Vor- und Rahmenbedingungen im Umgang mit traumatisier-
ten Zeug:innen in Gerichtsverfahren zu sein.

Sequentielle Traumatisierung bedeutet, dass im Leben Betroffener immer wieder
Komponenten auftreten, die eine urspriinglich traumatische Verletzung weiter vertie-
fen und durch die Wiederholung besonders einschneidende und schwerwiegende
Folgen hervorrufen. Dies kann beispielsweise wihrend einer invasiven Befragung
bei der Polizei und der unmittelbaren Aktualisierung und Konfrontation mit trauma-
tischen Widerfahrnissen oder mit dem Téter oder der Téterin wihrend der Gerichts-

13 Rothkegel, in: Medica Mondiale e.V./Frose/Volpp-Teuscher (Hrsg.), Krieg, Geschlecht
und Traumatisierung, Erfahrungen und Reflexionen in der Arbeit mit traumatisierten Frauen
in Kriegs- und Krisengebieten, 1999, S. 149.

14 Khan, Das kumulative Trauma, 1963.

'3 Keilson (Fn. 4), passim.

' Die dritte traumatische Sequenz ist in seiner Studie die Zeitspanne, die sich mit der
sozialen Rehabilitierung befasst.

'7 Becker, Wenn die Gesellschaft in der Psychoanalyse durchbricht: Zum Umgang mit
Traumata in Theorie und Praxis. Vortrag zum Symposium der Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften ,,Das Schweigen der Psychoanalyse im 6ffentlichen Raum* am
1.12.2001 in Berlin.

18 Kiihner, Kollektive Traumata — Annahmen, Argumente, Konzepte, Eine Bestandsauf-
nahme nach dem 11. September, 2002, S. 26f.
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verhandlung hervorgerufen werden. Wir sprechen von einer Aktualisierung, wenn
bei Betroffenen Ereignisse durch Reize wachgerufen werden, die den urspriinglichen
traumatischen Situationen dhnlich sind, und zwar auf allen Ebenen der Wahrneh-
mung, beispielsweise durch bestimmte Gerdusche, Geriiche, Bilder oder auch
durch die Konfrontation mit dem Ort der Misshandlungen (siehe oben). Das Gehirn
traumatisierter Menschen unterscheidet in diesem Zustand nicht zwischen hier und
Jjetzt und dort und damals, sondern verwechselt die aktuelle mit der urspriinglichen
traumatischen Situation. Korperliche Folgen zeigen sich in Panikzustinden, erhth-
tem Herzschlag, Schwitzen, Zittern und Schwindel. Bei einer erneuten Traumatisie-
rung wird das vorherige Trauma vertieft und die dadurch friiher entstandenen Symp-
tome werden reaktiviert.

V. Soziokulturelle Unterschiede

Um angemessene Rahmenbedingungen fiir Betroffene bei Gerichtsverfahren
schaffen zu konnen, ist die Wahrnehmung moglicher soziokultureller Unterschiede
wie Kommunikations- und Lebensstile wichtig. Dazu gehort auch eine Analyse so-
ziokulturell bedingter Konflikte und Barrieren, um sie bei der Bewiltigung dieser im
Rahmen eines Ermittlungs- bzw. Gerichtsverfahrens angemessen unterstiitzen zu
konnen und beispielsweise Vorsitzende Richter:innen und andere Prozessbeteiligte
auf eine mogliche Desorientierung durch unterschiedlichen Bildungsstand, Kultur-
wechsel, Schamgefiihle oder Unterschiedlichkeit von Kommunikationsstrukturen
hinzuweisen. Dies stellt eine wichtige Aufgabe fiir psychosoziale Prozessbeglei-
ter:innen dar.

Besonders Bildungsbenachteiligte, Familien mit erzwungener Migrationserfah-
rung oder diejenigen, die in prekdren Verhiltnissen leben, erfahren im Umgang
mit Behorden immer wieder Abwertungen und Diskriminierung. ,,Traumatische
Scham entwickelt sich aufgrund von massiver mit Ohnmacht verbundener Erfahrun-
gen der Demiitigung, Beschamung und Entwiirdigung. Traumatische Scham zu ver-
meiden, weil die Wiirde eines Menschen respektiert wird, erscheint mir ein erstre-

benswertes Ziel, auch wenn es sich dabei um ein Ideal handelt*."

Elementar wichtig ist, Betroffene iiber ihre Rechte innerhalb und auflerhalb des
Strafverfahrens zu unterrichten. Es geht wesentlich auch darum, Rechtssysteme
und nach rechtsstaatlichen Prinzipien erforderliche Verfahrensregeln zu erkldren
oder Unterschiede in den Herkunftsldndern zu dem vor Internationalen Strafgerichts-
hofen zu verdeutlichen.

' Reddemann, Vortrag gehalten am 7. 12.2007, Universititsklinikum Hamburg Eppendorf,
6. wissenschaftliche Tagung der PSO Psychoonkologie und Palliativmedizin, abrufbar unter:
https://www.luise-reddemann.de/app/download/13090718049/Wu%CC%88rde%20als%20Ge
genstand%20psychotherapeutischer%20Interventionen.pdf7t=1639391300 (zuletzt abgerufen
am 7.2.2023).
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VI. Mogliche Auswirkungen von Traumafolgen
auf Gerichtsverfahren

Die oben beschriebenen Folgen traumatischer Widerfahrnisse, unter denen ver-
letzte Zeug:innen leiden, konnen den Prozessverlauf stark beeinflussen.

Eine Befragungssituation in einer Behorde wird meist — bereits im Vorfeld — als
Stresssituation und Belastung wahrgenommen. Uber Opfer von Verbrechen wurde
wihrend der zugefiigten Verletzungen verfiigt. Erfahren sich Uberlebende erneut
als ,,Objekt einer Behorde”, werden mindestens traumabezogene Erlebnisse von
Hilflosigkeit aktualisiert. Das passiert dann, wenn sie den Eindruck bekommen,
dass weniger sie als betroffene Menschen, sondern einzig und allein ihre verwertba-
ren Aussagen von Interesse sind.

Konzentrations- als auch Gedéchtnisstorungen verstirken sich bei Belastung. Die
Betroffenen wirken unruhig, konnen Daten verwechseln, bestimmte Erinnerungen
konnen voriibergehend nicht zuginglich sein. Wie oben aufgefiihrt, gilt die Vermei-
dung als ein Kernsymptom der Traumafolgen. Verletzte haben manchmal Angst, die
Erlebnisse, die fiir sie traumatisierend waren, zu benennen oder sich diesen thema-
tisch zu ndhern. Bei manchen zeigen sich dann auch Tendenzen zu Misstrauen, Riick-
zug und Isolation.

Fiir Verletzte konnen die Erfordernisse eines rechtsstaatlichen Verfahrens kontrir
zu ihren Bediirfnissen sein und somit fiir sie ein Dilemma darstellen. Besonders die
Konfrontation mit den Erinnerungen an erlittene Gewalt und mit dem oder der An-
geklagten wihrend eines Gerichtsprozesses beschreiben viele als extrem hohe Belas-
tung. Aussagen Betroffener in einer Interviewstudie® belegen, dass sie es als hilf-
reich und angstreduzierend empfanden, wenn Prozessbeteiligte nicht aufgeregt
und hektisch, sondern ganz ruhig auf ihre Schilderungen reagiert sowie sensibel
und achtsam nachgefragt haben und wenn es ihnen gelungen war, eine gute Atmo-
sphire wihrend der Befragung herzustellen. Positiv hervorgehoben wurde von ihnen
auch, wenn Polizist:innen sich bei der ersten Befragung im Rahmen einer Anzeige-
erstattung Zeit fiir Beratung genommen haben, beispielsweise wie sie sich verhalten
sollten, falls sie von dem/der Téter:in bedroht wiirden oder welche Moglichkeiten
psychosozialer Unterstiitzung sie wihrend des Gerichtsverfahrens in Anspruch neh-
men konnten. Riickblickende Aussagen Betroffener und auch erfahrener Juristen:in-
nen geben wertvolle Hinweise fiir eine sinnvolle Unterstiitzung zur Durchfithrung
eines rechtsstaatlichen Verfahrens, ohne gleichzeitig die Belange der Verletzten
aus dem Auge zu verlieren.

? Vgl. Kavemann/Graf-van Kesteren/Rothkegel/Nagel, Erinnern, Schweigen und Sprechen
nach sexueller Gewalt in der Kindheit — Ergebnisse einer Interviewstudie mit Frauen und
Minnern, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt haben, 2016.
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VII. Psychosoziale Prozessbegleitung:
Empowerment verletzter Zeug:innen

Wie oben ausgefiihrt definiert sich das Wesen eines Traumas iiber die erlebte Ohn-
macht seiner Betroffenen. Deshalb gehoren ein sensibler Umgang mit Themen wie
Macht und Ohnmacht sowie sorgfiltiger Aufbau von Vertrauen, zu dem auch Respekt
und gegenseitige Achtung der individuellen wie auch legal festgelegten Grenzen Be-
teiligter gehoren, zu den notwendigen Vor- und Rahmenbedingungen im Umgang
mit traumatisierten Zeug:innen.

Verletzte Zeug:innen und Zeuginnen miissen dabei unterstiitzt werden, mogliche
Gefiihle der Macht- und Einflusslosigkeit zu iberwinden und ihre Gestaltungsspiel-
rdaume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. Damit sind alle Interventionen
gemeint, die beabsichtigen den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben
von verletzten Menschen zu erhohen. Damit ist gemeint, sie dabei zu unterstiitzen,
ihre Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten, sodass sie
durch gerichtlich verwertbare Aussagen den Ausgang eines Gerichtsverfahrens be-
einflussen konnen oder schon indem sie gewahr werden, dass sie zumindest erreichen
konnen, dass ein:e Angeklagte:r sich einem Gerichtsprozess stellen muss.

VIII. Stabilisierung — Ressourcenorientierung

Zu einem wichtigen Teil des Paradigmenwechsels in der Arbeit mit traumatisier-
ten Menschen gehorte die Betonung des Aspekts ihrer Stabilisierung. Ein Mensch,
der sich wihrend eines Gerichtsverfahrens wertschitzend begleitet fiihlt, wird sicher-
lich besser in der Lage sein, Belastungen durch Befragung und Konfrontation wéh-
rend des Prozesses zu iliberstehen und im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens
verwertbar auszusagen. Eine Orientierung auf die Ressourcen der verletzten
Zeug:innen wirkt sicherlich unterstiitzend. Dazu gehort auf jeden Fall das Bewusst-
werden von Selbstwirksamkeit und Einfluss- wie auch Unterstiitzungsmoglichkeiten
bei gleichzeitigem Gewahrsein moglicher Begrenzungen.

Trotz ausgeprégter traumatischer Belastung erholen sich manche Betroffene ver-
gleichsweise schneller als andere. Diese ,,psychische Widerstandsfdhigkeit® be-
zeichnen wir als Resilienz. Der Medizinsoziologe und Stressforscher Aaron Anto-
novsky entwickelte das Konzept der Salutogenese®', indem er der Frage nachging,
welche Eigenschaften und Ressourcen Menschen mit grofen, verletzenden Belas-
tungen helfen, ihre Gesundheit wieder zu erlangen und zu bewahren. Fiir ihn ist
ein entscheidender Faktor das Kohirenzgefiihl, d.h. ein Gefiihl der Stimmigkeit.
Ausschlaggebend sind dafiir die Komponenten Verstehbarkeit, Machbarkeit und
Sinnhaftigkeit. Verstehbarkeit beschreibt das Gefiihl oder die Einschitzung, die An-
forderungen, deren Kontext und auch mich selbst dabei zu verstehen, d.h. den Kon-

! Antonovsky, Salutogenese, Zur Entmystifizierung der Gesundheit, 1979.
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text, in dem ich agiere, und auch mein eigenes Sein und Handeln zu reflektieren. Dies
ist gekoppelt an die Einschitzung der Vorhersehbarkeit, wie sich Dinge verniinftiger-
weise entwickeln werden.

Machbarkeit beschreibt das Gefiihl oder die Einschitzung, dass die Anforderun-
gen sowohl quantitativ als auch qualitativ zu bewiltigen sind, und zwar unter den Be-
dingungen struktureller wie rechtlicher Vorgaben und Handlungsspielrdume. Ver-
letzte miissen auf die Herausforderungen, die ein Strafverfahren mit sich bringt,
gut vorbereitet sein. Parallel dazu ist es wichtig, vermehrte Aufkldrungsarbeit mit
den Prozessbeteiligten zu leisten, um sie generell fiir die hier geschilderten psychi-
schen und physischen Folgen wiederholt erlebter Traumata zu sensibilisieren, aber
auch, um sie wissen zu lassen, wie sich die Auswirkungen speziell auf die begleitete
betroffene Zeugin oder den Zeugen zeigen.
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Wahrheitsfindung aus interkultureller Perspektive:
Zur Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen

Von Hede Helfrich

L. Irrtiimer versus Liigen

Aussagen von Zeug:innen sind oft eines der wichtigsten Beweismittel vor Ge-
richt. Manchmal ist der/die Zeug:in selbst auch zugleich Opfer. Selten jedoch sind
Zeugenaussagen ein reales Abbild des geschilderten Sachverhalts. Sie sind in
hohem Maf3e anfillig fiir Verfalschungen. Zwei Arten von Verfilschungen sind mog-
lich: Irrtiimer und Liigen. Bei Irrtiimern handelt es sich um unbeabsichtigte Fehler in
der Zeugenaussage. Bei Liigen beinhaltet die Aussage eine bewusste Verfilschung in
Téuschungsabsicht, d. h. der Sachverhalt wird anders dargestellt, als er von dem/der
Zeug:in subjektiv fiir zutreffend gehalten wird. Nicht immer sind Irrtiimer und Liigen
klar voneinander zu trennen. Beispiele sind Ubertreibungen und Auslassungen.

I1. Genese der Zeugenaussage

Bei der Entstehung der Zeugenaussage lassen sich grob vier zeitliche Phasen un-
terscheiden: Wahrnehmung, Speicherung, Erinnerung und Bericht (vgl. Abb. 1). In
jeder dieser Phasen kann es zu Verfilschungen kommen.

1. Wahrnehmung

Die Wahrnehmung eines Ereignisses ist nicht als passive Reprisentation des ob-
jektiven Sachverhalts zu betrachten, sondern beinhaltet einen konstruktiven Prozess
auf Seiten der wahrnehmenden Person. Zunéchst ist Wahrnehmung immer selektiv.
Nur bestimmte Informationen werden wahrgenommen. Andere werden vernachlis-
sigt, ausgeblendet oder ignoriert. Und umgekehrt werden fehlende Informationen
hiufig unbewusst erginzt, damit ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Sodann ist
die Wahrnehmung immer mit einem Urteil verbunden. Beispielsweise kann derselbe
Gegenstand in Abhingigkeit vom situativen Kontext und der eigenen Erwartung so-
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Abbildung 1: Genese der Zeugenaussage

wohl als neutrales Werkzeug als auch als Waffe verstanden werden.' Man spricht in
diesem Zusammenhang von einem response bias bzw. einer Urteilsverzerrung.’

2. Speicherung

Damit ein Ereignis in Erinnerung bleibt, miissen die mit ihm verbundenen Infor-
mationen sofort gespeichert werden. Nicht alles, was wahrgenommen wird, gelangt
ins Gedéachtnis. Die Speicherung ist dann am effizientesten, wenn die Information in
einen sinnvollen Bedeutungszusammenhang eingebettet wird.* Gleichzeitig kann es
aber auch zu Verzerrungen kommen, wenn der Bedeutungsinhalt nicht angemessen
erkannt wurde. In diesem Falle konnen Inhalte hinzugefiigt werden, die gar nicht
wahrgenommen wurden. Die Speicherung kann also sowohl unzureichend als
auch fehlerhaft sein.

3. Erinnerung

Gedéchtnisspuren konnen verblassen oder durch neue Eindriicke iiberschrieben
werden. Neu hinzukommende Informationen veridndern die Sicht auf die vergange-
nen Erlebnisse. In der Erinnerung werden die vergangenen Erlebnisse dann aus der

! Duncan, Journal of Personality and Social Psychology 34 (1976), 590.
2 Gerrig/Zimbardo, Psychologie, 18. Aufl. 2008, S. 116.
3 Lockhart/Craik, Canadian Journal of Psychology 44 (1990), 87.
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gegenwirtigen Sicht betrachtet. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem
hindsight bias bzw. einem Riickschaufehler.

4. Bericht

Die vor Gericht vorgetragene Zeugenaussage ist nicht nur von den Erlebnissen
und deren Erinnerung, sondern auch von der Art der Befragung geprigt. So hat
sich in empirisch-experimentellen Untersuchungen herausgestellt, dass durch Sug-
gestion ,,Scheinerinnerungen‘ hervorgerufen werden kénnen’.

II1. Griinde fiir Verfilschungen

Fiir die Verfialschung von Zeugenaussagen konnen sowohl habituelle als auch si-
tuative Faktoren verantwortlich sein (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1
Griinde fiir Verfilschungen von Zeugenaussagen

Habituelle Faktoren Situative Faktoren

« Kultureller Hintergrund des/der Zeug:in | « Ambiguitiit des Ereignisses

« Bildungsstand des/der Zeug:in o Zustand des/der Zeug:in beim Erleben des

« Personlichkeit des/der Zeug:in Ereignisses

« Kultureller Hintergrund der Verneh- o Zustand des/der Zeug:in bei der Aussage
mungsperson e Zustand der Vernehmungsperson

« Bildungsstand der Vernehmungsperson |« Art der Befragung
« Personlichkeit der Vernehmungsperson | « Machtasymmetrie

Habituelle Faktoren beziehen sich auf Eigenschaften der in die Zeugenaussage
involvierten Personen. Auf Seiten der Zeug:innen sind hier vor allem Bildungsstand,
Personlichkeitsmerkmale und kultureller Hintergrund zu nennen. Sie betreffen die
,.Glaubwiirdigkeit* des/der Zeug:in.® Auch auf Seiten der Vernehmungsperson
sind Bildungsstand, Personlichkeitsmerkmale und kultureller Hintergrund von
Wichtigkeit. Beispielsweise wird eine zu Vorurteilen neigende Vernehmungsperson
die Fragen anders stellen als eine zu Toleranz neigende.

Situative Faktoren beziehen sich auf die Umstédnde bzw. den Kontext der Entste-
hung der Zeugenaussage. Zunichst kann das in Frage stehende Ereignis selbst ein
unterschiedliches Mafl an Ambiguitit aufweisen, selten gibt es eine eindeutige Inter-
pretation des Ereignisses. Sodann ist der (physische und psychische) Zustand des/der
Zeug:in in jeder Phase des Entstehungsprozesses der Aussage von Bedeutung. Wei-

* Oeberst/Goeckenjahn, Psychology, Public Policy, and Law 22 (2016), 271.

3 Wells/Loftus, in: Otto/Weiner (Hrsg.), Handbook of psychology, Bd. 11: Forensic psy-
chology, 2. Aufl. 2013, S. 617 m.w.N.

¢ Steller/Volbert, in: Steller/Volbert (Hrsg.), Psychologie im Strafverfahren, Ein Handbuch,
1997, S. 12.
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terhin beeinflusst die Art der Befragung die Aussage. Oftmals fiihren Stereotypisie-
rungen auf Seiten der Vernehmungsperson zu Verfilschungen.” Ein weiterer situati-
ver Faktor ist die Ungleichheit der Machtverteilung in der Hauptverhandlung eines
Strafverfahrens: der Hauptanteil der Macht liegt bei den professionellen Verfahrens-
beteiligten, wihrend die Zeug:innen in der Regel iiber wenig Macht verfiigen. Diese
Machtasymmetrie kann je nach Kontext in unterschiedlichem Ausmal} gegeben sein.

IV. Methodologische Uberlegungen

Bei der Beurteilung des Wahrheitsgehalts einer Zeugenaussage muss zwischen
der Glaubwiirdigkeit des/der Zeug:in und der Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage un-
terschieden werden.® Die Glaubwiirdigkeit garantiert nicht die Glaubhaftigkeit, und
umgekehrt ist es auch moglich, dass ein:e Zeug:in, dem/der es an Glaubwiirdigkeit
mangelt, eine glaubhafte Aussage macht.

Im deutschen Sprachraum existieren Verfahren zur Beurteilung der Glaubhaftig-
keit. Ein Beispiel ist die merkmalsorientierte Inhaltsanalyse®, die auf sog. Realkenn-
zeichen basiert.'” Reliabilitit und Validitit dieses Verfahrens kénnen im deutschspra-
chigen Raum als einigermallen zufriedenstellend betrachtet werden. Eine Validie-
rung solcher Verfahren im interkulturellen Bereich steht jedoch aus."'

Bei der Vernehmung von Zeug:innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist bzw.
die eine nicht-deutsche Sozialisation aufweisen, treten Hiirden auf, die sowohl
sprachlich als auch kulturell bedingt sein konnen. Sprachliche Hiirden ergeben
sich vor allem beim Dolmetschen bzw. Ubersetzen der gestellten Fragen und der ge-
gebenen Antworten. Hier sei auf das einschligige Werk von Mira Kadri¢ verwie-
sen.'”

Jenseits der sprachlichen Hiirden treten aber auch Probleme auf, die durch kultu-
relle Unterschiede zwischen Zeug:innen und Vernehmungspersonen bedingt sind.
Sie sollen im Folgenden dargestellt werden.

" Schroer, Soziale Probleme 9 (1998), 154.
8 Steller/Volbert (Fn. 6), S. 12.
° Oberlader u. a., Law and Human Behavior 40 (2016), 440.

' Volbert/Steller, in: DreBing/Habermeyer (Hrsg.), Psychiatrische Begutachtung, 2015,
S. 683.

" Kraus u. a., Praxis der Rechtspsychologie 26 (2016), 93.
12 Kadrié, Gerichts- und Behordendolmetschen, 2019.
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V. Was ist Kultur?

Kultur bezieht sich auf die sozial erworbenen Uberzeugungen, Wertorientie-
rungen, Einstellungen und Handlungsweisen der Mitglieder einer Gesellschaft."

,,Kultur” kann unter zwei Aspekten betrachtet werden: einem universellen und
einem spezifischen. GemiB dem universellen Aspekt gehort Kultur als Konsequenz
einer stammesgeschichtlichen Traditionsbildung der Menschheit zur ,,natiirlichen*
Ausstattung des Menschen. Entsprechend verfiigen alle Gesellschaften iiber eine
Kultur. GemiB dem spezifischen Aspekt lassen sich unterschiedliche Auspriagungs-
formen der Kultur unterscheiden. Kultur als spezifische Ausprigungsform bezieht
sich auf die Gesamtheit der Lebenswelt innerhalb einer sozialen Gemeinschaft
und umfasst sowohl die duBleren Umgebungsbedingungen als auch die Muster des
Denkens, Empfindens und Handelns.'* Im Laufe der individuellen Entwicklung
wichst der Mensch in die ihn umgebende Lebenswelt hinein. Fiir die Angehorigen
einer Kultur sind die kulturellen Muster hdufig nicht explizit abrufbar, sondern stel-
len nur implizit als ,,Selbstverstindlichkeiten*'® die Grundlage fiir ein sinnhaftes,
plausibles und weitgehend routineméBiges Handeln bereit.

VI. Wie unterscheiden sich Kulturen?

Zur Kennzeichnung von Kulturunterschieden gibt es verschiedene methodische
Ansitze. Eine Moglichkeit besteht darin, einander dhnliche Kulturen zu sog. Kultur-
kreisen zusammenzufassen.'® Eine andere Moglichkeit besteht darin, kulturelle Fak-
toren zu definieren, auf denen sich die verschiedenen Lénder als spezifische Auspri-
gungskombinationen reprisentieren lassen.'” Die Faktoren beschreiben Eigenschaf-
ten, die in jeder Kultur vorhanden sind, allerdings in unterschiedlichem Ausmaf. Der
bekannteste Ansatz ist der des niederlidndischen Forschers Gert Hofstede,'8 der um-
fangreiche Befragungen iiber Einstellungen und Werte von Probanden aus liber
90 Landern durchfiihrte und daraus sechs kulturunterscheidende Faktoren extrahier-
te. Die ermittelten Faktoren (vgl. Abb. 2) sind als bipolare Skalen zu verstehen, deren

13 Helfrich, Kulturvergleichende Psychologie, 2019, S. 5; dies., Ist unser Wille frei?, 2022,
S. 29.

" Helfrich (Fn. 13 — Kulturvergleichende Psychologie), S. 5.

'S Hofstitter, Einfiihrung in die Sozialpsychologie, 1966, S. 57.

'S Huntington, Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert,
2010; Inglehart/Welzel, The Inglehart-Welzel World Cultural Map. World Values Survey —
Wave 7, 2022, abrufbar unter http://www.worldvaluessurvey.org/ (alle Hyperlinks zuletzt ab-
gerufen am 30.6.2022).

"7 Hofstede, Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und glo-
bales Management, 6. Aufl. 2017; House u.a. (Hrsg.), Culture, Leadership, and Organiza-
tions: The GLOBE Study of 62 Societies, 2004; Trompenaars, Riding the waves of culture:
understanding cultural diversity in business, 3. Aufl. 2012.

'8 Hofstede (Fn. 17).


http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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beiden Pole die jeweiligen Extremausprigungen repriasentieren. Den einzelnen Lén-
dern ordnete Hofstede MaBizahlen zu, die den jeweiligen Auspriagungsgrad des Fak-
tors angeben.

Geringe H|erarch|e- Machtdistanz Starke Hlergrch|e-
unterschiede unterschiede

Soziale

Eingebundenheit Individualismus

Eigenstandigkeit

Hohe
Regelorientierung

Unsicherheits-

Geringe

Regelorientierung vermeidung

Geschlechtsrollen-
trennung

Flexible

Geschlechsrollen el

Kurzer Zeithorizont Zukunftsorientierung Langer Zeithorizont

AUV S

Freizugigkeit Moralische Strenge Striktheit

o O S 0 R 1 o

Quelle: Modifiziert aus Helfrich (Fn. 13), S. 61
Abbildung 2: Kulturfaktoren nach Hofstede

VII. Kulturelle Priagung der Zeugenaussage

Kulturelle Unterschiede zwischen Zeug:innen und Vernehmungspersonen kon-
nen auf jedem der sechs Faktoren Auswirkungen auf die Aussage haben. Zu Verfil-
schungen wird es insbesondere dann kommen, wenn der kulturelle Hintergrund des/
der Zeug:in stark vom kulturellen Hintergrund der Vernehmungsperson abweicht.
Niher eingegangen wird in diesem Beitrag nur auf die beiden Faktoren ,,Machtdis-
tanz‘ und ,,Individualismus-Kollektivismus*, da zu diesen die meisten belastbaren
Forschungsergebnisse vorliegen.

Dariiber hinaus kann die unterschiedliche Rollenverteilung im Gerichtssaal, die
eine Machtasymmetrie zwischen Vernehmungspersonen und Zeug:innen beinhaltet,
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zu Verfilschungen beitragen. Diese stehen in Wechselwirkung mit den kulturellen
Faktoren.

Abb. 3 illustriert die hypothetischen Einflussprozesse. Unterscheiden lassen sich
manifeste Prozesse, die offen zutage treten, von latenten Prozessen, die nur indirekt
erschlossen werden konnen.

Frage /
Kultur der Aussage Kultur des
Vernehmungs- Zeugen
person
1 1
1 1
1 1
! i
\ 4 \4
SRR >
manifeste Prozesse
Vernehmungs- «==e-a- latente Prozesse Zeuge
person

Abbildung 3: Hypothetischer kultureller Einfluss

1. Machtdistanz

»Machtdistanz*“ wird definiert als AusmaB3, in dem Hierarchieunterschiede in
einer Gesellschaft akzeptiert werden. In Lindern mit geringer Machtdistanz wird
die Gleichheit aller Menschen betont; Hierarchieunterschiede spielen eine unterge-
ordnete Rolle. Beispiele fiir Lander mit geringer Machtdistanz sind Deutschland und
die skandinavischen Lénder. In Lédndern mit hoher Machtdistanz wird die Ungleich-
heit der Menschen betont und es wird Disziplin gegeniiber Autoritidten gefordert.
Beispiele hierfiir sind China, Nigeria und Syrien.

Hohe Machtdistanz als kultureller Hintergrund kann sich in unterschiedlicher
Weise auf eine Zeugenaussage auswirken. Zunichst ist es wichtig, auf welcher Hie-
rarchiestufe man in seinem eigenen Land steht. Befindet man sich auf einer nied-
rigen Hierarchiestufe, besteht die Gefahr, dass man sich mit den Autoritdten im
Land arrangiert, selbst wenn man sie nicht gutheiflit. Man arrangiert sich, ,,um vor-
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wiirts zu kommen®." In der Zeugenaussage werden dann Ereignisse, die angeklagte
Autorititspersonen belasten, bewusst oder auch unbewusst, ignoriert. Erschwerend
kann die Angst vor Sanktionen hinzukommen. Steht der/die Zeug:in selbst auf einer
hohen Hierarchiestufe, unterscheidet er/sie vielleicht ,,zwischen gutem und bosem
Unrecht“. ,,Gutes Unrecht wire beispielsweise dann gegeben, wenn es sich um
rechtswidrige Disziplinarmaflnahmen gegeniiber Untergebenen handelt. Die MaB-
nahmen werden aus der Sicht der Handelnden nicht als Unrecht betrachtet, da sie zu-
gunsten eines ,.,hoheren‘ Zwecks ausgefiihrt werden. Es handelt sich mithin um feh-
lendes Unrechtsbewusstsein.

Wihrend der kulturelle Hintergrund in allen Phasen der Entstehung einer Zeugen-
aussage zur Geltung kommt, ist im Gerichtssaal die Machtasymmetrie von besonde-
rer Wichtigkeit. Sie beeinflusst in starkem MaBle die Kommunikation zwischen Ver-
nehmungsperson und Zeug:in. In Bezug auf die Vernehmungsperson fiihren Stereo-
typisierungen leicht zu Fragen mit Suggestivcharakter, da der/die Zeug:in allein nach
der Zugehorigkeit zu einer bestimmten Kultur betrachtet wird.

Auf Seiten des/der Zeug:in kann die Machtasymmetrie unterschiedliche Reaktio-
nen hervorrufen. Es kann zu einer vorschnellen Zustimmung zu den Fragen bzw.
Aussagen der Vernehmungsperson kommen. Der/die Zeug:in unterliegt hierbei
der sog. Akquieszenz-Tendenz, d.h. einer Tendenz zur Zustimmung unabhingig
vom Inhalt der Aussage.”! Die wahrgenommene Autoritit der Vernehmungsperson
kann aber auch zu mangelndem Vertrauen auf Seiten des/der Zeug:in fiihren, so
dass eine Kooperation unterbleibt.”> Ebenso kann bei dem/der Zeug:in eine Wider-
standshaltung, eine sog. Reaktanz,” auftreten, die ebenfalls zu mangender Koopera-
tion fiihrt.

2. Individualismus — Kollektivismus

Der Faktor ,,Individualismus — Kollektivismus* mit den beiden Extremauspra-
gungen ,,soziale Eingebundenheit* bzw. ,kollektivistisch* und ,,Eigenstiandigkeit™
bzw. ,individualistisch* kennzeichnet das Ausmaf der Integration des Individuums
in das soziale Umfeld. In individualistisch gepréigten Kulturen steht die Autonomie
und Eigensténdigkeit des Individuums im Fokus der Aufmerksamkeit, das Verhalten

" Jiittner, ,Jch habe mich mit dem Regime arrangiert, um vorwértszukommen®, Spiegel
Online v. 25.1.2022, abrufbar unter: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/frankfurt-am-
main-prozess-gegen-mutmasslichen-folterarzt-aus-syrien-alaa-m-bestreitet-foltervorwuerfe-a-
de37e7c9-08ec-4590-a42e-2ea3179bedae.

2 Reuter/El-Hitami, Was hilft ein Prozess gegen syrische Geheimdienstoffiziere — in Ko-
blenz?, Spiegel Online v. 7.1.2022, abrufbar unter: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/ko
blenz-prozess-gegen-syrischen-geheimdienstoffizier-wegen-verbrechen-gegen-die-menschlich
keit-a-9e90ae8e-0892-4ecd-b8a2-d8432b37fd1.

! Ross/Mirowsky, Journal of Health and Social Behavior 25 (1984), 189.
22 Schroer, Soziale Probleme 9 (1998), 154.
2 Brehm, A theory of psychological reactance, 1966.
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wird durch die habituellen Eigenschaften des Individuums bestimmt. Beispiele fiir
individualistische Kulturen sind Nordamerika und Westeuropa. In kollektivistisch
gepragten Kulturen wird die Einbindung des Individuums in soziale Gruppen betont.
Das Verhalten wird durch die Normen der eigenen Gruppe, vor allem der Familie und
der Verwandtschaft, bestimmt und muss dem jeweiligen Kontext angepasst werden.?*
Beispiele fiir kollektivistische Kulturen sind Asien, Afrika und Siidamerika.

Ein kollektivistischer kultureller Hintergrund kann Auswirkungen auf alle Phasen
der Entstehung der Zeugenaussage haben. Verantwortung und Pflichterfiillung ge-
geniiber der Eigengruppe haben immer Vorrang gegeniiber allgemeinen Prinzipien.
Bereits die Wahrnehmung ist stiarker am Gruppenbezug als am eigenen Selbst orien-
tiert. Scham gegeniiber der eigenen Gruppe bestimmt auch die Art der Speicherung
und die Art der Erinnerung. Beim Bericht wird Zuriickhaltung zuungunsten der
Selbstbehauptung als angemessen empfunden. In Abhéngigkeit vom Kontext kann
es manchmal sogar erlaubt oder gar gefordert sein, die Unwahrheit zum Schutz
der Mitglieder der eigenen Gruppe zu sagen, zumindest solange die Unwahrheit
aus Sicht der Gruppe keinem schadet. Hilfsbereitschaft gegeniiber der Eigengruppe
gilt mehr als unbedingte Ehrlichkeit.”

VIIL. Personenabhiingigkeit der Zeugenaussage

In allen Kulturen gibt es individuelle Unterschiede zwischen den Personen. Zu-
nichst ist zu sagen, dass es sich beim Auspragungsgrad eines Landes in einem kul-
turellen Faktor stets um einen Mittelwert handelt, wihrend innerhalb des betreffen-
den Landes eine betrichtliche Streuung existiert. Beispielsweise gibt es innerhalb
eines kollektivistisch orientierten Landes sehr viele Personen mit individualistischer
Orientierung (vgl. Abb. 4).

Jenseits der kulturellen Unterschiede gibt es aber auch Unterschiede zwischen
verschiedenen Personen, sog. Personlichkeitsunterschiede.”® Sie iiberlagern die kul-
turellen Unterschiede (vgl. Abb. 5).7

* Triandis/Gelfand, Journal of Personality and Social Psychology 74 (1998), 118.

% Westhoff/Westhoff, Das Liigen der Anderen, Deutschlandfunk v. 18.10.2018, abrufbar
unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/interkulturelle-forschung-das-luegen-der-anderen-
100.html.

* Helfrich (Fn. 13 — Kulturvergleichende Psychologie), S. 139—144.

*" Hofstede, Lokales Denken, globales Handeln: Interkulturelle Zusammenarbeit und glo-
bales Management, 2. Aufl. 2001, S. 5.
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Abbildung 4: Haufigkeitsverteilung kollektivistischer und individualistischer
Orientierung in einem Land mit kollektivistischer Kultur (Land 1) und einem Land
mit individualistischer Kultur (Land 2)

Person-

Individiumsspezifisch . .
lichkeit

Ererbt und Erlernt

Gesellschafts- oder

. Kultur Erlernt
gruppenspezifisch
Universell — allen
Menschen Menschliche Natur Ererbt

gemeinsam

Quelle: Modifiziert aus Hofstede (Fn. 27), S. 5

Abbildung 5: Drei Ebenen des Menschseins

Auch hier hat man Faktoren gefunden, anhand derer sich die einzelnen Personen
unterscheiden lassen. Am bekanntesten ist das Fiinf-Faktoren-Modell (vgl. Abb. 6),
« 28

sog. ,,big five*.

% Helfrich (Fn. 13 — Kulturvergleichende Psychologie), S. 140.
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Quelle: Modifiziert aus Helfrich (Fn. 13 — Kulturvergleichende Psychologie), S. 140
Abbildung 6: Fiinf-Faktoren-Modell der Personlichkeit nach McCrae & Costa (2008)*

Im Kulturvergleich hat man festgestellt, dass sich die im westlichen Kulturkreis
identifizierte Struktur der fiinf Faktoren in sehr vielen aulerwestlichen Lindern re-
produzieren ldsst.*® Akzeptiert man die universell #hnliche Faktorenstruktur, stellt
sich die Frage nach kulturellen Unterschieden in der Ausprigung der einzelnen Fak-
toren. Kulturelle Unterschiede sind vor allem dann zu erwarten, wenn die Beschrei-
bung eines Personlichkeitsfaktors Ahnlichkeiten mit der Beschreibung eines kultu-
rellen Faktors aufweist. Wie aus Tab. 2 hervorgeht, sind Ahnlichkeiten zwischen den
Merkmalen des Kulturfaktors Individualismus-Kollektivismus und den Merkmalen
von vier der fiinf Faktoren des Big-Five-Modells nicht zu iibersehen.’' Beispielswei-
se korreliert eine kollektivistische Orientierung positiv mit Vertriglichkeit und nega-
tiv mit Extraversion, d.h. kollektivistisch orientierte Personen sind im Vergleich zu
individualistisch orientierten Personen tendenziell starker auf soziale Harmonie aus-
gerichtet und eher zuriickhaltend.*

¥ McCrae/Costa, in: John/Robins/Pervin (Hrsg.), Handbook of Personality, 3. Aufl. 2008,
S. 159-181.

% Poortinga/van Hemert, Journal of Personality 69 (2001), 1033.
3! Helfrich (Fn. 13 — Kulturvergleichende Psychologie), S. 142.
32 Church/Lonner, Journal of Cross-Cultural Psychology 29 (1998), 32.
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Tabelle 2
Vergleich typischer Verhaltensmerkmale
der Individualismus-Kollektivismus-Dimension mit den Personlichkeitsfaktoren
des Big-Five-Modells

Verhaltensmerkmale Big-Five-Dimension

der Individualismus-Kollektivismus-Dimension

Unterordnung vs. Selbstbehauptung Extraversion
Zuriickhaltung vs. Aus Sich Herausgehen Extraversion

Hedonismus vs. Betonung sozialer Pflichten Gewissenhaftigkeit
Selbstbezogenheit vs. Gruppenbezogenheit Vertriglichkeit
Wettbewerbsorientierung vs. Kooperation Vertriglichkeit
Utilitarismus vs. Personorientierung Vertriglichkeit
Konformitit vs. Eigenstindigkeit Offenheit fiir Erfahrungen

Quelle: Modifiziert aus Helfrich (Fn. 13 — Kulturvergleichende Psychologie), S. 142

Bei der Bewertung einer Zeugenaussage sind also stets sowohl die Uberlappungen
zwischen dem kulturellen Hintergrund und Personeneigenschaften als auch die indi-
viduelle Auspriagung der Personlichkeitseigenschaften der Zeug:innen und der Ver-
nehmungspersonen zu beriicksichtigen.

IX. Fazit

Giiltige Verfahren zur Bewertung der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage im in-
terkulturellen Kontext existieren bisher nicht. Verfilschungen konnen in jeder Phase
der Entstehung der Zeugenaussage auftreten. Eine wichtige Quelle fiir Verfalschun-
gen sind Unterschiede im kulturellen Hintergrund zwischen Zeug:innen und Verneh-
mungspersonen. In diesem Beitrag wurden mogliche Auswirkungen der Auspriagung
auf den kulturellen Faktoren ,,Machtdistanz* und ,,Individualismus-Kollektivismus‘
diskutiert. Auch die unterschiedliche Rollenverteilung im Gerichtssaal, die eine
Machtasymmetrie zwischen Vernehmungspersonen und Zeug:innen in der gerichtli-
chen Kommunikation beinhaltet, kann zu Verzerrungen der Zeugenaussage beitra-
gen. Die Machtasymmetrie steht dabei in Wechselwirkung mit den Unterschieden
im kulturellen Hintergrund. Jenseits der kulturellen Unterschiede miissen aber
auch Personlichkeitseigenschaften der betroffenen Individuen in die Betrachtung
einbezogen werden. Obwohl es Uberlappungen zwischen Kultur- und Persénlich-
keitseigenschaften gibt, stellt die individuelle Ausprigung der Personlichkeitseigen-
schaften eine eigenstindige Moglichkeit von Verzerrungen dar.

Fiir die zukiinftige Forschung stellt sich die Frage, inwieweit Verfahren entwickelt
werden konnen, die die Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage im in-
terkulturellen Kontext verbessern konnten. Diese Frage ist sicherlich nur auf der
Basis empirischer Studien zu beantworten.



Der Einsatz von Dolmetschern und der Anspruch
auf Ubersetzungsleistungen im Strafverfahren
als Herausforderungen fiir den Rechtsstaat™

Von Mustafa Temmuz Oglakcioglu

I. Hinfiihrung

Zum Zwecke eines reibungslosen Ablaufs des Verfahrens legen Verfahrens- und/
oder Verfassungsordnungen aller Welt eine einheitliche Amts- bzw. Gerichtssprache
fest. Diese orientiert sich regelmifig an der Sprache der Mehrheitsbevolkerung, in
Deutschland etwa gem. § 184 S. 1 GVG Deutsch. Eine die Gerichtssprache nicht
beherrschende Person ist damit erst einmal im Nachteil (und zwar unabhingig
von der Frage, welche Verfahrensrolle sie einnimmt). Denn das Recht vollzieht
sich — universell — weitestgehend iiber Kommunikation, v.a. liber komplexe Laut-
sprachen. Am Prozess der Rechtsfindung kann man nicht teilhaben, wenn man die
festgelegte Sprache nicht beherrscht. Dass dies eine Machtverschiebung bedeutet,?
manifestiert sich bereits in der allgemeinsprachlichen und in § 185 GVG auftreten-
den Wendung, einer Sprache ,,méchtig” zu sein, diese zu ,,beherrschen*; denn
Sprachkompetenz eréffnet nicht nur die Moglichkeit, auf die soziale Wirklichkeit
Einfluss zu nehmen;® vielmehr duBert sich die ,Macht“ iiber die Sprache gerade
in der Moglichkeit, an Bedeutungsverschiebungen, Aushandlungs- und Resignifika-

* Es wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch durchweg
alle Geschlechtsidentititen.

"' In vielen Rechtsordnungen werden aber Ausnahmen fiir Minderheiten zugelassen, wenn
diese in einer bestimmten Region konzentriert auftreten — man denke bspw. an das Recht der
Einheimischen in Siidtirol, vor Gericht abweichend von der Landessprache (Italienisch)
Deutsch zu sprechen; auch § 184 S. 2 GVG eroffnet den vornehmlich in der Ober- und Nie-
derlausitz lebenden Sorben das Recht ein, vor Gericht in ihrer Sprache zu kommunizieren, vgl.
hierzu MK-StPO/Oglakcioglu, Bd. 3/2, 2018, GVG § 184 Rn. 16.

% Streng genommen handelt es sich um eine nochmalige Verschiebung, da schlieBlich in
Folge des Umstands, dass sich Laien- und Rechtssprache bereits unterscheiden, ein erstes
Machtgefille besteht, welches nur unregelméBig (§ 140 StPO) durch den ,,Dolmetscher des
Rechts* (dem Rechtsanwalt bzw. dem Strafverteidiger) kompensiert wird.

3 Mithin mit den Worten Austins: Die Fahigkeit, ,,to do something with words®, vgl. nur
ders., Zur Theorie der Sprechakte, 1962.
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tionsprozessen zu partizipieren.* Kommunikation stellt allerdings keine Einbahnstra-
Be dar: Sprachbarrieren fiihren gleichsam zur ,,Machtlosigkeit™ derjenigen, die an
einem Austausch mit dem sprachunkundigen Beteiligten interessiert sind. Dies
gilt nicht nur dann, wenn der Austausch rein interessengeleitet erfolgen soll, sondern
v.a. dann, wenn man schlicht dazu verpflichtet ist, dem Kommunikationspartner die
Moglichkeit der Partizipation einzurdumen.

Im demokratisch verfassten Rechtsstaat existiert diese Verpflichtung, wobei
deren Urspriinge gerade auch im Zusammenhang mit der soeben beschriebenen
Machtverschiebung stehen: Kommunikations- und Partizipationsfihigkeit konstitu-
ieren den Einzelnen als Subjekt.’ Es ist die Sprache, die es dem Einzelnen iiberhaupt
ermoglicht, am Miteinander teilzuhaben bzw. ihn als soziales Wesen konstituiert.®
Diese Stellung des Einzelnen muss gerade bei staatlichen Eingriffen in Freiheits-
sphiren gewahrt bleiben. Ein sprachunkundiger Angeklagter wiirde sich nicht, allen-
falls geringfiigig, von einer Leiche bzw. Puppe unterscheiden, iiber die geurteilt
wird.” Aus dieser Perspektive muss die fehlende Kommunikationsfihigkeit also
schon deswegen kompensiert werden, um den nicht verstehenden und unverstande-
nen Verfahrensbeteiligten (v. a. Beschuldigten oder Angeklagten) nicht zu einem blo-
Ben Objekt des Verfahrens zu degradieren.® Die nicht der Gerichtssprache michtige
Person hat die gleichen prozessualen Rechte sowie den gleichen Anspruch auf ein
rechtsstaatliches Verfahren wie jede andere.” Aber nur wenn der Verfahrensbeteiligte
in der Lage ist, die ihn betreffenden wesentlichen Verfahrensvorginge zu verstehen
und sich im Verfahren verstindlich zu machen, wird er diese Rechte geltend machen

“In Anlehnung an die von Butler formulierte Performativititstheorie, wonach auf sedi-
mentierte Machtstrukturen durch Umdeutungs- und performative Aneignungsakte Einfluss
genommen werden kann, vgl. nur Butler, Hal} spricht, 6. Aufl. 2018, S. 28 {f.

® Diese Subjektstellung wird durch das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK,
Art. 20 Abs. 3 GG) gerade durch die Ausstattung des Beschuldigten mit eigenen Rechten
akzentuiert; zum Ganzen Jahn, ZStW 127 (2015), 549 (590).

¢ ,.Der Mensch ist Mensch nur durch die Sprache, um die Sprache zu erfinden miisste er
schon Mensch sein®, vgl. v. Humboldt, Schriften zur Sprachphilosophie, 1999, S. 11. Moderne
pragmalinguistische Ansitze gehen sogar so weit, dass erst die Anrufung mittels Sprache ,,das
Subjekt ins Leben* rufe, vgl. explizit Butler (Fn. 4), S. 47; wiederum unter Bezugnahme auf
Althusser, 1deologie und ideologische Staatsapparate, 1977, S. 327: ,,Man kann sich diese
Anrufung nach dem Muster der einfachen Anrufung durch einen Polizisten vorstellen: ,He, sie
da!‘; wendet sich die Person um, erkennt sie die Subjektivierung an*. Gemeint ist freilich nicht
ausschlieBlich die Lautsprache; soweit der Interaktant die Sprache versteht, sich aber dieser
nicht bedienen kann, greifen andere Kompensationsmechanismen ein, vgl. §§ 186, 191a GVG.

7Zu den damit verbundenen Konsequenzen, insb. zur (von der herrschenden Auffassung
nicht in Betracht gezogenen) Annahme eines Verfahrenshindernisses vgl. Oglakcioglu (Fn. 1),
GVG § 185 Rn. 13.

8 BVerfG, Beschl. v. 17.5.1983 — 2 BvR 731/80 = BVerfGE 64, 135 = NJW 1983, 2762
(2763); Kulhanek, Die Sprach- und Ortsfremdheit von Beschuldigten im Strafverfahren, 2019,
S. 52; Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 2f.

9 So sieht es auch das Bundesverfassungsgericht, vgl. nur BVerfGE 40, 95 = NJW 1975,
1597; BVerfGE 64, 135 = NJW 1983, 2762 (2763); BVerfG NJW 2004, 50.
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konnen, sodass auch nur dann von einem ,,fairen* bzw. ,,gerechten* Verfahren ge-
sprochen werden kann (und diese Beurteilung diirfte nur in Nuancen vom zugrunde-
liegenden Gerechtigkeitsverstindnis abhingig sein).'

Soweit die Festlegung einer einheitlichen Gerichtssprache zudem der Wahrheits-
findung dienen soll, liegt es auf der Hand, dass eine dadurch entstehende Einschrin-
kung der Kommunikation wieder neutralisiert werden muss, wenn sie einer Wahr-
heitsfindung entgegensteht; man denke bspw. an bestimmte Beweisurkunden in aus-
landischer Sprache oder Auslandszeugen, die man wegen der festgelegten Gerichts-
sprache nicht einfach auBer Acht lassen kann.'' Aus dieser Perspektive fiihrt auch das
Gebot der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gem. Art. 20 Abs. 3 GG bzw. die Amts-
ermittlungspflicht gem. § 244 Abs. 2 StPO als deren verfahrensrechtliche Auspri-
gung'? zur Notwendigkeit der Institutionalisierung von Mechanismen zur Uberwin-
dung von Sprachbarrieren. Dieser zweite Ankniipfungspunkt, der aus unterschiedli-
chen Griinden deutlicher vom ersten Ankniipfungspunkt getrennt werden miisste'
(vgl. noch im Folgenden), ist anfilliger fiir verfahrensokonomische Wertungen: In-
sofern présentiert sich die — im Zeitalter der globalen Migration und supranationalen
Strafverfahren immer hiufiger auftretende — Frage des Einsatzes von Dolmetschern
als weiterer Schauplatz, an dem das Ideal eines rechtsstaatlichen Verfahrens mit der
prozessdkonomischen Dimension des Beschleunigungsgebots kollidiert."*

' Das als Ankniipfungspunkt fiir die Verpflichtung in diesem Zusammenhang zitierte
Konglomerat hoherrangiger Vorschriften (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 3 Abs. 3
GG, vgl. exemplarisch BVerfG, Beschl. v. 10.6.1975 — 2 BvR 1074/74 = BVerfGE 40, 95 =
NJW 1975, 1597) lieBe sich vor diesem Hintergrund um das subjektive Freiheitsrecht
schlechthin, die Unantastbarkeit der Menschenwiirde gem. Art. 1 Abs. 1 GG ergéinzen. Auf
diese Weise wird die verfassungsrechtliche Tragweite der Sprachbarriere nochmals akzentu-
iert (mit all ihren Folgewirkungen auf die Auslegung des positiven, insbesondere materiellen
Strafverfahrensrechts). Zur verfassungsrechtlichen Dimension, insb. auch zur Frage, inwie-
weit das Recht auf rechtliches Gehor, Art. 103 Abs. 1 GG, Ankniipfungspunkt fiir das Recht
auf Dolmetscherhinzuziehung darstellen konnte Kulhanek (Fn. 8), S. 53.

1 Vgl. aus neuerer Zeit etwa OLG Celle, Beschl. v. 21.9.2021 — 3 Ss (OWi) 220/21:
,.Entscheidet sich das Tatgericht aufgrund seiner Aufklidrungspflicht dafiir, einen von dem
Betroffenen mitgebrachten (,.sistierten*) Zeugen zu vernehmen, so muss es bei Auftreten
erheblicher Verstindigungsprobleme einen Dolmetscher hinzuziehen. Bricht es hingegen die
Vernehmung aufgrund der Verstiandigungsprobleme ohne Hinzuziehung eines Dolmetschers
ab, so ist der absolute Revisionsgrund nach § 338 Nr. 5 StPO erfiillt.”

2 Die Amtsermittlungspflicht lisst sich zunichst als einfachrechtliche Ausformung des
hochgehidngten (Zwischen-)Ziels des Strafprozesses, namentlich der Wahrheitssuche, begrei-
fen. Je nachdem, welcher Gehalt diesem ,,Ziel* zugeschrieben wird bzw. welchen Standpunkt
man vertritt, wem die Wahrheitssuche dienen soll, wird man den Amtsermittlungsgrundsatz
und das daran kniipfende Beweisantragsrecht unterschiedlich fundieren, vgl. etwa MK-StPO/
Triig/Habetha, Bd. 2, 2016, § 244 Rn. 4, die in § 244 StPO eine verfahrensrechtliche Aus-
priagung des materiellen Schuldprinzips sehen.

'3 Zu den unterschiedlichen Dimensionen des Dolmetschereinsatzes vgl. auch Oglakcioglu
(Fn. 1), GVG § 185 Rn. 14f.

'* Kudlich, in: Stindige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen
des 68. Deutschen Juristentages Berlin 2010, Bd. I: Gutachten, 2010, Gutachten C, S. 13 ff.
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Dies zeigt sich auch an einer weiteren Dimension der Gerichtssprache, welche
gerade im Kontext von volkerstrafrechtlichen oder sonstigen Verfahren mit grenz-
iiberschreitendem Bezug besonders augenfillig wird: die informative, mithin die Of-
fentlichkeit betreffende Dimension der Gerichtssprache. Denn zumindest die inner-
staatliche ,,Offentlichkeit* kann an dem gem. § 169 GVG offentlichen Verfahren nur
partizipieren, wenn in einer verstindlichen Sprache kommuniziert wird.'> Damit ist
aber zugleich angedeutet, dass bei supranationalen Verfahren die ,,Weltoffentlich-
keit* im ersten Schritt ausgeschlossen ist, sodass sich die Frage stellen kann, ob pro-
zessbeobachtende Medienvertreter aus dem Ausland — im Lichte der Informations-
und Pressefreiheit — justizielle Ressourcen fiir eine Ubersetzung in andere Sprachen
beanspruchen konnen. Das OLG Koblenz hat dies im Syrien-Folterprozess verneint
(wobei es in der sehr speziellen Sachverhaltskonstellation faktisch um die Moglich-
keit des Verstehens iiberhaupt und gerade nicht um die Kosteniibernahme ging).'®
Das BVerfG dagegen hat dem Antrag der Beschwerdefiihrer im Eilverfahren stattge-
geben und der Vorsitzenden Richterin des Ersten Strafsenats des OLG Koblenz auf-
getragen, ,,akkreditierten Medienvertretern mit besonderem Bezug zum syrischen
Konflikt* zu ermoglichen, ,,das deutschsprachige Prozessgeschehen mithilfe eigener
Vorkehrungen oder unter kostenpflichtiger Nutzung des gerichtlich fiir die Verfah-
rensbeteiligten bereitgestellten Ubersetzungssystems [...] in arabischer Sprache
zu verfolgen®."” In diesem Zusammenhang hat das BVerfG den besonderen Stellen-
wert jener Kompensationsmechanismen gerade auch im Kontext volkerstrafrechtli-
cher Verfahren (Stichwort: ,, Transitionsprozess oder — um den Titel des Tagungs-
bands aufzugreifen — ,,Gerechtigkeit aus der Ferne?*) unterstrichen.'®

Der folgende Beitrag soll sich auf eine allgemeine Darstellung jenes Korrektur-
bzw. Kompensationsmechanismus beschrinken, welchen die Verfahrensordnung zur
Uberwindung der Sprachbarriere vorsieht: Den Einsatz von Dolmetschern und dem
Anspruch auf Ubersetzungsleistungen.'® Dabei soll sich der Fokus nach einer knap-

stellt anhand des Beschleunigungsgrundsatzes anschaulich dar, dass bestimmte Prinzipien des
Strafverfahrens (hierzu zéhlt auch die Wahrheitssuche) gegenldufige Dimensionen, mithin
beschuldigtenschiitzende und verfahrensokonomische, aufweisen konnen. Dies hingt damit
zusammen, dass bestimmte Prinzipien sprachlich bzw. semantisch nicht an die Interessen des
Beschuldigten gekoppelt sind, mithin dasselbe Ziel u.U. vielleicht sogar schneller erreicht
werden kann, wenn Beschuldigteninteressen zuriickgestellt werden.

15 Vgl. hierzu Kulhanek (Fn. 8), S. 34 ff.
B ' OLG Koblenz, Beschl. v. 9.7.2020 — 1 StE 9/19. Das Gericht lehnte allerdings auch eine
Ubertragung des Signals der gerichtlichen Ubersetzungsanlage ab; dies war aber im konkreten
Fall die einzige Moglichkeit, als arabischsprachiger Medienvertreter am Verfahren zu parti-
zipieren, weil aufgrund der pandemiebedingten Abstandsregelungen eine Hinzuziehung ei-
gens organisierter und bezahlter Dolmetscher nicht moglich war.

7 BVerfG NJW 2020, 3166.

'® Instruktiv zusammenfassend Bock/Wagner, NTW 2020, 3146 (3148).

" Wihrend das Dolmetschen die miindliche Kommunikation zwischen den Verfahrens-
beteiligten ermoglicht, tibertrdgt der Ubersetzer schriftlich von einer Sprache in die andere,
vgl. nur; Kranjcic, ,,... dass er treu und gewissenhaft iibertragen werde®, 2010, S. 8, 16;
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pen Darstellung der einschldgigen Vorschriften bzw. rechtlichen Rahmenbedingun-
gen (II. 1.) und der Gesetzgebungsgeschichte auf die Voraussetzungen einer Dolmet-
scherhinzuziehung (III. 1.) und dann v.a. auch auf diejenige eines Anspruchs auf
Ubersetzung von Schriftstiicken (ITI. 2.) richten. In einem letzten Abschnitt wird dar-
gestellt, warum es selbst bei einer idealen Ausgestaltung und Umsetzung des Rechts
schwierig bleibt, das Versprechen eines gerechten Verfahrens ,,durch Gerechtigkeit
der Kommunikation* einzuhalten (III. 3.).

II. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes
zur Gerichtssprache

1. Uberblick und Systematik

Die Notwendigkeit der Festlegung einer einheitlichen Gerichtssprache und die
daran ankniipfende Erforderlichkeit der Dolmetscherhinzuziehung besteht in allen
Verfahrensordnungen, weswegen es wenig erstaunt, dass der Gesetzgeber die ent-
sprechenden Regularien in das ,,Allgemeine Verfahrensgesetz* der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, das Gerichtsverfassungsgesetz, platziert hat. Auf die Festlegung der
einheitlichen Gerichtssprache in § 184 GVG folgen die Vorschriften zur Dolmet-
scherhinzuziehung (§§ 185, 187—191 GVG) und zur Verstindigung mit hor- oder
sprach- oder sehbehinderten Personen (§§ 186, 191a GVG).* Wihrend sich § 185
GVG auf alle ordentlichen Gerichte bezieht (und lediglich die Dolmetscherhinzuzie-
hung betrifft), handelt es sich beim — nachtréglich eingefiigten, vgl. noch im Folgen-
den — § 187 GVG um eine rein strafprozessuale Vorschrift,”! die nicht nur Regelun-
gen zur Hinzuziehung von Dolmetschern im Strafverfahren (auch auBerhalb der
Hauptverhandlung) enthilt, sondern auch zum Anspruch auf Ubersetzungsleistun-
gen. Damit sind schon die zwei zentralen Vorschriften, die es noch niher zu erldutern
gilt, genannt; daneben existieren noch weitere Regelungen, die aber eher technischer
Natur sind und im Folgenden vernachléssigt werden kénnen: Da ist zum einen § 191
GVG, der den Ausschluss und die Ablehnung von Dolmetschern zum Gegenstand
hat; zum anderen ist dann noch § 189 GVG zu nennen, der hinsichtlich der allgemei-
nen Beeidigung nunmehr auf das zum 1.1.2023 in Kraft getretene Gerichtsdol-
metschergesetz verweist, welches eine bundeseinheitliche, allgemeine Vereidigung
von Dolmetschern erméglicht.”

vertiefend zur Abgrenzung zwischen Dolmetscher und Ubersetzer Cebulla, Sprachmittler-
strafrecht, 2007, S. 33 ff.

2 Uberblick auch bei Oglakctoglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 1ff.

21 Strafprozessuale Sondervorschrift, vgl. Meyer-GoBner/Schmitt/Schmitt, 65. Aufl.
2022, GVG § 187 Rn. 1.

2 Gesetz v. 10.12.2019 = BGBL. I 2019, S. 2121 (Nr. 46 v. 12.12.2019). Hierzu aus-
fiihrlich MK-StPO/Kulhanek, Bd. 3/2, 2. Aufl. (im Erscheinen), GDolmG § 1 Rn. 1 ff.
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In anderen Verfahrensordnungen finden sich Vorschriften, die auf die §§ 184 ff.
GVG Bezug nehmen (§ 55 VwGO, § 52 FGO, § 202 SGG, § 17 AsylVfG). Auf
diese Weise konnen die §§ 185 ff. GVG sowohl verfahrensrechtsspezifische Ein-
schriankungen (vgl. etwa §§ 259, 397 Abs. 3 StPO) als auch Erweiterungen erfah-
ren.”

2. Die Kostenfrage und der konventionsrechtliche Erstattungsanspruch
(aus Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK) als Ausgangspunkt der Gesetzeshistorie

Dolmetsch- und Ubersetzungstitigkeiten stellen Dienstleistungen dar, von denen
jeder Verfahrensbeteiligte — losgelost von einer Zustimmung des Gerichts — Ge-
brauch machen darf. Allerdings konnen die Kosten fiir jene Dienstleistung derart
in die Hohe schnellen, dass nicht jeder Beschuldigte sie sich leisten kann. Ein effek-
tiver ,,Anspruch® setzt also die Verpflichtung des Staates — unabhingig vom Ausgang
des Verfahrens — voraus, fiir die Kosten der Dolmetscherhinzuziehung und Uberset-
zungstitigkeiten aufzukommen.

Es handelt sich dabei nicht um eine Frage, die noch im Raum steht, vielmehr wird
sie schon seit dem 3. September 1953 unmissverstindlich, ndmlich seit Geltung des
Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK, beantwortet, der abweichend vom einfachrechtlichen
Grundsatz der Kostentragungspflicht des Verurteilten gem. § 465 StPO vorsieht,
dass jede angeklagte Person das Recht darauf hat, ,unentgeltliche Unterstiitzung
durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Ge-
richts nicht versteht oder spricht.” Das ist insofern bemerkenswert, als bereits dem
Wortlaut die Unentgeltlichkeit (,.free assistence/,faire assister*) zu entnehmen
ist, mithin gerade die Ubernahme der Kosten akzentuiert wird. Freilich musste
sich diese in Art. 6 EMRK festgeschriebene Auflosung samt der Beantwortung
der Folgefragen, welche v. a. die Reichweite des Anspruchs betrafen, erst einmal ver-
breiten, und zwar von ,,oben nach unten®. Dies spiegelt sich auch in der Geschichte
der Vorschriften und der Rechtsprechung zur Dolmetscherhinzuziehung wider, die
sich auch als ,,top-down-Entwicklung® beschreiben lésst.

a) Die Entwicklung der §§ 185 ff. GVG

Ebenso wie die Festlegung der Gerichtssprache in § 184 GVG waren die Abs. 1
und 2 des § 185 GVG (urspriinglich als § 187 GVG) bereits im GVG 1877 enthal-
ten.” Sie sind in ihrer grundsitzlichen Ausgestaltung bis heute im Wesentlichen —
die Einfiigung des Abs. 1a ausgenommen — unveréndert geblieben. Der allgemein
gehaltene § 185 GVG verhilt sich jedoch bis heute nicht zur Dolmetscherhinzuzie-

2 Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 4, dort auch zum Erfordernis einer verfahrens-
rechtsakzessorischen Auslegung.

** SK-StPO/Frister, 5. Aufl. 2016, GVG § 185 Rn. 1 ff.
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hung auBlerhalb der Hauptverhandlung, kann also fiir sich alleinstehend das Verspre-
chen des Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK nicht einl6sen.

Indem der EGMR bereits 1978 betonte, dass Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK den An-
spruch auf unentgeltlichen Beistand eines Dolmetschers garantiert, ,,ohne dafl im
Nachhinein Zahlung der dadurch verursachten Kosten von ihm verlangt werden
darf“,® unterstrich er den Stellenwert dieses Rechts, sodass die deutschen Oberge-
richte dazu tibergingen, § 185 GVG konventionskonform und damit erweiternd aus-
zulegen. Zunichst dehnte das Bundesverfassungsgericht 1983 dementsprechend die
Anwendung des § 185 GVG auch auf das Ermittlungsverfahren aus und prézisierte
den Anspruch inhaltlich als Ausprigung des Rechts auf ein faires Verfahren.?® Einige
Zeit spiter legte der BGH verbindlich fest, dass Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK dem der
Gerichtssprache nicht kundigen Angeklagten (Beschuldigten) unabhiingig von sei-
ner finanziellen Lage fiir das gesamte Strafverfahren und damit auch fiir vorbereiten-
de Gespriche mit einem Verteidiger einen Anspruch auf unentgeltliche Zuziehung
eines Dolmetschers einrdumt, auch wenn kein Fall der notwendigen Verteidigung
(§ 140 StPO) gegeben ist.”’

Als der Gesetzgeber im Jahre 2004 die Vorschrift des § 185 GVG um den speziell
auf das Strafverfahren zugeschnittenen § 187 GVG ergiinzte,” hat er also die in der
Verfahrensrealitidt schon lingst anerkannte Hinzuziehung von Dolmetschern und
Ubersetzern im Strafprozess iiber den Anwendungsbereich des § 185 GVG hinaus
nur nochmals bekriftigt.”” Dabei soll allerdings nicht unterschlagen werden, dass
man zu dieser ,,Konkretisierung* bzw. Absicherung auch europarechtlich verpflich-
tet war.

Seinen Ursprung hat diese Verpflichtung in einem MafBnahmenpaket der EU (in
Form zweier Richtlinien, 2010/64/EU* sowie 2012/13/EU""), das wiederum mit dem
am 6.7.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Stirkung der Verfahrensrechte von Be-
schuldigten im Strafverfahren umgesetzt werden sollte.”> Dabei nahm die Bundesre-
publik Deutschland aber gerade wegen der Entwicklungen in der Rechtsprechung
(insbesondere der ausreichenden Beriicksichtigung des Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK
in der bundesverfassungs- sowie sonstigen obergerichtlichen Rechtsprechung) die
Position eines Vorbilds ein, was sich auch in der Gesetzesbegriindung darin nieder-

2 EGMR EuGRZ 79, 34 = NJW 1979, 1091; hierzu auch Sommer, StraFo 1995, 45.
2 BVerfGE 64, 135 = NJW 1983, 2762.
2 BGHSt 46, 178 = NJW 2001, 309.

% Namentlich durch das Opferrechtsreformgesetz im Jahre 2004 (BGBI. 12004, S. 1354)
und das Gesetz zur Stirkung der Verfahrensrechte des Beschuldigten (BGBI. 12013, S. 1938).

¥ Eg handelte sich daher auch um eine ,beildufige* Einfiigung, die zum Teil Klarstel-
lungszwecke verfolgte, aber v.a. die Gleichstellung des Nebenklageberechtigten sowie von
hor- oder sprachbehinderten Beschuldigten zum Ziel hatte, vgl. BR-Drs. 829/03, S. 45.

39 ABL. EU 2010 Nr. L 280.
SUABL EU 2012 Nr. L 142.
32BGBI. 12013, S. 1938.
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schlug, als nur fiir ,,wenige Teilbereiche* tiberhaupt noch Handlungsbedarf gesehen
wurde.”

b) Kosten fiir die Dolmetscherhinzuziehung als Verfahrenskosten?

Soweit die Voraussetzungen der §§ 185, 187 GVG erfiillt sind, hat der Beschul-
digte wohl unmittelbar aus Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK einen unbedingten Anspruch
auf Erstattung seiner Kosten fiir die Dolmetscherhinzuziehung, und zwar auch im
Falle einer Verurteilung.** Dies ergibt sich auch aus einem Umkehrschluss aus
§ 464c StPO, wonach dem Angeklagten nur bei schuldhafter Siumnis bzw. in sons-
tiger Weise schuldhafter Verursachung von Dolmetscher- und Ubersetzungskosten
(etwa bei Falschangaben hinsichtlich der Muttersprache™) die Kosten nach MaBgabe
des § 467 Abs. 2 StPO auferlegt werden konnen. Der Kostenerstattungsanspruch ist
endgiiltig und nicht an gesonderte Voraussetzungen gekniipft. Der Anspruch besteht
insbesondere unabhingig von der Frage, ob ein Fall notwendiger Verteidigung vor-
liegt;*® eine gewisse Verkniipfung zur Frage der Notwendigkeit der Verteidigung er-
gibt sich aber mittelbar dadurch, dass — wie noch darzustellen ist — beim verteidigten
Angeklagten der Anspruch auf Dolmetscher- und Ubersetzungsleistungen Beschrin-
kungen erfihrt, insbesondere die Ubersetzung von Schriftstiicken dann nicht mehr
als erforderlich betrachtet wird.

Kosten, welche dadurch entstanden sind, dass (ausschlieBlich) fiir den Nebenkla-
ger ein Dolmetscher bestellt wurde, sind allgemeine Verfahrenskosten und konnen
somit bei Verurteilung dem Angeklagten aufgebiirdet werden.”” Art. 6 Abs. 3 lit. e
EMRK erfasst nicht das Partizipationsinteresse des sprachkundigen Beschuldigten,
mithin handelt es sich bei Kosten, die durch die Hinzuziehung eines Dolmetschers fiir
einen auslindischen Zeugen entstehen, um allgemeine Verfahrenskosten.*® Im All-
gemeinen gilt, dass die Hinzuziehung des Dolmetschers zu Ermittlungszwecken
bzw. zur Aufkldrung des Verfahrens den allgemeinen Gerichtskosten zuzuschlagen
ist, die dem sprachkundigen wie auch sprachunkundigen Angeklagten auferlegt wer-
den konnen, wenn dieser verurteilt wird.

33 Insofern barg das in Relation zu anderen Nationalstaaten umfassende Paket an Rechten
und das damit verbundene Selbstbewusstsein die Gefahr von Nachlédssigkeiten bei der Uber-
priifung, ob das geltende nationale Recht den Vorgaben der Richtlinien geniigt: Diese Gefahr
hat sich nach hier vertretener Auffassung auch realisiert, wie im Folgenden noch etwas niher
dargelegt wird.

* BVerfG, Beschl. v. 27.8.2003 — 2 BvR 2032/01 = NJW 2004, 50; Schmitt (Fn. 21),
EMRK Art. 6 Rn. 24.

¥ KK-StPO/Gieg, 8. Aufl. 2019, § 464c Rn. 3.

6 BGHSt 46, 178 = NJW 2001, 309; hierzu Staudinger, StV 2002, 327.

37 Miinchener Anwaltshandbuch Strafverteidigung/Jung, 3. Aufl. 2022, § 18 Rn. 37.

38 Frister (Fn. 24), GVG § 185 Rn. 15.
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I11. Die Voraussetzungen der (notwendigen) Hinzuziehung
von Dolmetschern und der Anspruch auf Ubersetzungsleistungen
im Strafverfahren

Nachdem nun bereits die gesetzgeberische Entwicklung und der Kostenerstat-
tungsanspruch etwas néher dargestellt wurden, sollen nun die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen der §§ 185, 187 GVG skizziert werden. Hierbei ergibt es Sinn, die
Ausfithrungen mit § 185 GVG zu beginnen, nicht nur wegen seiner Stellung und
der bereits skizzierten Gesetzeshistorie, sondern auch, weil § 187 GVG als weiter
reichende Vorschrift auf § 185 GVG aufbaut, mithin zusitzliche Voraussetzungen
bzw. Einschrinkungen (v.a. im Hinblick auf den Ubersetzungsanspruch) benennt.

1. Die Hinzuziehung eines Dolmetschers gem. § 185 GVG

§ 185 GVG bestimmt in seinem Abs. 1 S. 1 niichtern, dass ein Dolmetscher zu-
zuziehen ist, wenn unter Beteiligung von Personen verhandelt wird, die der deut-
schen Sprache nicht michtig sind. Beteiligte sind dabei alle Verfahrensbeteiligten
im weiteren Sinne,” wobei allerdings die verfahrensleitenden Prozessbeteiligten
die Gerichtssprache zu beherrschen haben.*’

a) Verhandlung

§ 185 GVG bezieht sich hierbei nur auf die ,,Verhandlung® und meint damit v. a.
die Hauptverhandlung;*' dariiber hinaus allerdings auch sonstige miindliche Ver-
handlungen, also bspw. auch richterliche Vernehmungen des Beschuldigten.*? Inwie-
weit die Garantie des Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK auch iiber das Erkenntnisverfahren
hinaus, mithin auch im Vollstreckungsverfahren und Strafvollzug gilt, ist nicht ab-
schlieBend gekldrt. Jedenfalls bezieht sich der Kostenerstattungsanspruch des
Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK nicht auf das Vollstreckungsverfahren.** Doch diirfte Ei-

3% SSW-StPO/Rosenau, 5. Aufl. 2022, GVG § 185 Rn. 3.

40 Fiir Richter ergibt sich dies nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Grundsatz der
Miindlichkeit, vgl. BGH, Urt. v. 26.1.2011 — 2 StR 338/10; indessen legt § 33 Nr. 5 GVG
ausdriicklich fest, dass Schoffen nicht berufen werden sollen, wenn sie ,,mangels ausrei-
chender Beherrschung der deutschen Sprache fiir das Amt nicht geeignet sind; vgl. auch
Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 4.

4 Schmitt (Fn. 21), GVG § 185 Rn. 5.
42 Frister (Fn. 24), GVG § 185 Rn. 2; Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 32.

$ Vgl. etwa OLG Schleswig, Beschl. v. 29.10.2021 — 2 Ws 132/21 = BeckRS 2021,
32745, wonach der Anspruch auf Ubersetzung eines Urteils mit dessen Rechtskraft endet. Fiir
das Vollstreckungsverfahren gibt es nach Auffassung des Gerichts keinen gleichgelagerten
Anspruch. Im Einzelfall sei allerdings auch im Vollstreckungsverfahren ein Anspruch auf
Ubersetzung denkbar, wenn und soweit ein Verurteilter Verfahrensrechte anderenfalls nicht
wahrnehmen kann. Dies erfordert allerdings spezifische Darlegungen, ein ,,generelles Inter-
esse‘ reicht insoweit nicht. Siehe auch BGH, Beschl. v. 7.12.2020 — 3 StR 519/18: ,,Nach dem
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nigkeit dahingehend bestehen, dass der Verurteilte auch nach Rechtskraft nicht zu
einem Objekt der Strafvollstreckung gemacht werden darf, sodass § 185 GVG bei
miindlichen Verhandlungen bzw. Anhorungen vor der Strafvollstreckungskammer
Anwendung finden muss.*

b) Fehlende Sprachkenntnisse

Die zentrale — und insofern auch fiir § 187 GVG entscheidende — Voraussetzung
fiir die Hinzuziehung eines Dolmetschers ist, dass der Verfahrensbeteiligte der deut-
schen Sprache nicht méchtig ist. Dabei wirken die Anforderungen fiir die Annahme
ausreichender Sprachkenntnisse nicht besonders hoch: Zwar werden die Sprach-
kenntnisse als unzureichend betrachtet, wenn der Beteiligte Deutsch nur ausreichend
versteht, sich in dieser Sprache aber nicht ausdriicken kann, mithin ,,gebrochen®
spricht.*® Umgekehrt wird allerdings nicht verlangt, dass der Verfahrensbeteiligte
Deutsch ,,beherrscht®, vielmehr muss das Gericht nur davon ausgehen, dass eine Ver-
stindigung (hinreichend*’) moglich ist, was gerade im Widerspruch zum Wortlaut
des § 185 GVG zu stehen scheint.”’ Freilich indiziert aber die Wendung auch
nicht zwingend ein bestimmtes Sprachniveau: Mit dem Telos vereinbar wire es wo-
moglich noch, mindestens ,,Grundlegende Kenntnisse* nach A2 im Sinne des Ge-
meinsamen Europdischen Referenzrahmens zur Voraussetzung zu erheben. Doch
wird man aufgrund von Praktikabilititserwdgungen auch kaum die Feststellung
eines bestimmten Sprachniveaus (A1-C2) in jedem Einzelfall verlangen kénnen, so-
lange sich nicht aufdringt, dass dem Angeklagten bzw. Beschuldigten eben bereits
jene Grundkenntnisse fehlen.*®

rechtskriftigen Abschluss des Verfahrens besteht grundsitzlich kein Anspruch auf Uberset-
zung; dies ist in den Gesetzesmaterialien ausdriicklich klargestellt (s. BT-Drucks. 17/12578,
S. 11) und steht mit den unionsrechtlichen Vorgaben der RL 2010/64/EU [...] in Einklang...*.

# Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 33.

% OLG Frankfurt am Main NJW 1952, 1310; vgl. auch etwa OLG Koblenz (Zivilsenat)
MDR 2014, 1225; BVerwG NJW 1990, 3102; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 24.1.1980 — 4 Ss
255/79.

 Vgl. auch zuletzt OVG Miinster, Beschl. v. 18.1.2022 — 19 A 1838/21.A.

47Zum Angeklagten, welcher der deutschen Sprache ,nur teilweise michtig” ist, vgl.
BGHSt 3, 285 = NJW 1953, 114; BGH NStZ 1984, 328; BGH NStZ 2002, 275; zur Kritik an
dieser Wendung Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 36.

“ Art. 2 Abs. 4 der einschligigen Richtlinie iiber das Recht auf Dolmetschleistungen und
Ubersetzungen in Strafverfahren legt den Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, ,,dass es ein
Verfahren oder einen Mechanismus gibt, um festzustellen, ob verddchtige oder beschuldigte
Personen die Sprache des Strafverfahrens sprechen und verstehen und ob sie die Unterstiitzung
durch einen Dolmetscher bendtigen. Zwar deutet die weiche Formulierung der Richtlinie
(,,Mechanismus*) darauf hin, dass es sich nicht um ein eigenstdndiges Verfahren handeln
muss; doch spricht die Formulierung fiir eine Kompetenzverschiebung weg vom Gericht bzw.
den Ermittlungsbehorden hin zu einer sachverstindigen Person. Diesbeziiglich bleibt das
geltende Recht also hinter — dem in der Richtlinie vorgesehenen Mindeststandard — zuriick,
vgl. Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 40.
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Grundsitzlich bleibt es also — so auch die stindige Rechtsprechung — dem Gericht
iiberlassen, auf welche Weise es sich eine Vorstellung vom Umfang der Sprachkennt-
nisse des Angeklagten verschafft*’; und genau aus diesem Grund sind die dargelegten
Unklarheiten im Hinblick auf das Sprachniveau keineswegs trivial: Denn wihrend
bei bestimmten Personen die fehlenden Sprachkenntnisse unproblematisch festge-
stellt werden konnen, wird es auch eine nicht unerhebliche Anzahl an Ausldndern
bzw. Personen mit Migrationsgeschichte geben, die ihre eigenen Sprachkenntnisse
ggf. liberschitzen bzw. — bei langjdhrigem Aufenthalt im jeweiligen Land — schon
aus Verlegenheit dazu tendieren konnten, mangelnde Kenntnisse zu verschleiern.™
Sollte sich ergeben, dass der Prozessbeteiligte wesentliche Ausfiihrungen nicht ver-
steht, muss die Vernehmung unter Hinzuziehung eines Dolmetschers erneut durch-
gefiihrt werden; gegebenenfalls muss die Sprachkompetenz als solche begutachtet
und durch anerkannte Verfahren ermittelt werden.

c) Pflichten der Dolmetscher

Die Priifung erfolgt ebenso wie die Hinzuziehung (wenn das Gericht davon aus-
geht, dass der Verfahrensbeteiligte der deutschen Sprache nicht méchtig ist) von
Amts wegen.” Da § 185 GVG (ebenso wie § 187 GVG) hierbei nur das ,,0b* des
Dolmetschens zum Gegenstand hat, ist das ,,Wie“ (weitestgehend) dem Dolmetscher
iiberlassen: Die Dolmetscher miissen lediglich beachten, dass der Umfang der Dol-
metschertitigkeit vorgegeben ist: Demnach sind alle wesentlichen Verfahrensteile zu
tibersetzen, wobei dies durch das Gericht (bzw. den Vorsitzenden) festgelegt wird; >
letztlich wird man allerdings jedwede Kommunikation, welche die Beweisaufnahme
und -wiirdigung betrifft (Zeugenaussagen, Beweisantrige und Erlduterungen von
Sachverstiandigen) als wesentlich betrachten miissen. § 185 GVG regelt — siehe
oben — nur die Hinzuziehung von Dolmetschern, sodass es nicht erstaunen darf,
dass vormals streitig war, inwiefern der Verfahrensbeteiligte auch einen Anspruch
auf schriftliche Ubersetzung wesentlicher Unterlagen hat. Der Streit hat sich da-
durch, dass der nachtriiglich eingefiigte § 187 GVG den Ubersetzungsanspruch nun-
mehr explizit aufgreift, nicht vollstindig erledigt, sondern lediglich ,,verschoben®,
als sich nunmehr die Frage stellt, wie weit dieser Ubersetzungsanspruch reicht,
vgl. noch im Folgenden.

4 OLG Koblenz (Zivilsenat) MDR 2014, 1225; in Ankniipfung an BVerfGE 64, 135ff. =
NJW 1982, 2762; vgl. auch BGH NStZ 2002, 275.

3 Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 38.
3! Frister (Fn. 24), GVG § 185 Rn. 38; OLG Hamm MDR 2000, 657.
32 Jung (Fn. 37), § 18 Rn. 42; Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 52.
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aa) Methoden

Die Ubersetzung erfolgt in der alltéiglichen, instanzgerichtlichen Praxis nach der
sog. Fliistermethode*,”* d.h. der Dolmetscher fliistert dem Sprachunkundigen die
Ubersetzung direkt ins Ohr. Simultandolmetschen unter Zuhilfenahme technischer
Mittel ist kostspielig und — jedenfalls bei rdumlicher Trennung — insoweit nicht
zweckmaiBig, weil der Dolmetscher mangels Blickkontakt nicht sofort wahrnehmen
kann, ob der Sprachunkundige Schwierigkeiten hat, den Ausfiihrungen zu folgen.*
Hingegen fiihrt das konsekutive Dolmetschen (bei dem Abschnitt fiir Abschnitt bzw.
Wort fiir Wort iibersetzt wird>’) zu einer unnatiirlichen Aufspaltung des Redeflusses,
was eine Glaubhaftigkeitspriifung nach den Kriterien der Aussagepsychologie er-
heblich erschweren kann. Allerdings wird man gerade bei Aussagepassagen, in
denen es auf jedes einzelne Wort ankommt, auf die konsekutive Methode tibergehen
miissen, zumal auch derjenige, der sich in einer fremden Sprache erklért, zumindest
anhand von Mimik und Gestik der Empfinger eruieren will, ob er richtig verstanden
wird: Soweit bei Einlassungen des Angeklagten (gerade in Aussage-gegen-Aussage-
Konstellationen) eine ,,Aussage im Fluss* priferiert wird, konnte diese alternativ
protokolliert und iibersetzt werden. Diese wiirde sich dann allerdings von einer
schriftlichen Einlassung kaum mehr unterscheiden, es sei denn, man geht auf die
konsekutive Methode {iber.

bb) Dolmetscher-Schlechtleistung?

Die §§ 185 ff. GVG stellen keine besonderen Anforderungen an die Qualitét der
Dolmetscherleistung auf und verhalten sich auch im Ubrigen kaum zu den Auswir-
kungen einer Dolmetscher-Schlechtleistung. Nach noch geltender Rechtslage garan-
tiert auch der Dolmetschereid nach § 189 GVG, der in jedem einzelnen Verfahren
isoliert abgeleistet und ohne Bezugnahme auf den allgemeinen Dolmetschereid ge-
leistet werden kann (auch wenn der Fall der Bezugnahme auf die allgemeine Verei-
digung nach den Landesdolmetschergesetzen gem. § 189 Abs. 2 GVG den praktisch
hiufigeren Fall darstellen diirfte), keinesfalls einen bestimmten Qualititsstandard.’
Zudem sind auch erfahrene Dolmetscher selbstverstindlich nicht vor Fehlern im Ein-
zelfall gefeilt. Doch lief3e sich die schlicht unrichtige, unvollstindige oder sinnent-
stellende Verdolmetschung ebenso wenig als Verletzung des § 185 GVG (mithin als
Verfahrensfehler) betrachten wie das Ausblenden bestimmter Aussagen und schlief3-

3 Instruktiv Kabbani, StV 1987, 410. Vgl. auch Mehari, Betrifft Justiz 2008, 244 sowie
Lankisch, Der Dolmetscher in der Hauptverhandlung, 2004, S. 43 ff.

3 Kabbani, StV 1987, 410 (412).

% Kabbani, StV 1987, 410 (412).

% Es handelt sich bei der allgemeinen Vereidigung um einen feststellenden Verwaltungsakt
(§ 35 S. 1 VwVIG) mit dem Inhalt, dass der Dolmetscher nach Auffassung der den Akt er-
lassenden Behorde sowohl fachlich geeignet als auch personlich zuverléssig ist, vgl. BVerwG
NJW 2007, 1478 (1479); BGH NStZ 2020, 103.
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lich auch die Befangenheit des Dolmetschers:*” Denn § 185 GVG verlangt lediglich
die Hinzuziehung des Dolmetschers. Das bedeutet nun nicht, dass der sprachunkun-
dige Verfahrensbeteiligte (insb. der Angeklagte) vollkommen schutzlos dastiinde:™
So sind auf den Dolmetscher die Vorschriften iiber AusschlieBung und Ablehnung
der Sachverstindigen gem. § 191 GVG entsprechend anzuwenden. Zudem lésst
sich die mit der Falschiibermittlung einhergehende Beeintrichtigung der verfas-
sungsrechtlich garantierten Teilhabe als Verstofl gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK in der
Revision geltend machen.

Doch gelten sowohl die Anforderungen an einen Befangenheitsantrag als auch an
die Darstellung des Verfahrensfehlers in der Revision im Detail als besonders hoch,”
zumal beide Rechtsbehelfe nicht auf die Geltendmachung einer Dolmetscher-
schlechtleistung zugeschnitten sind. Insbesondere erschwert das Rekonstruktions-
verbot die Geltendmachung eines Ubersetzungsfehlers bei einer ,,ganz entscheiden-
den* Passage in erheblichem Mafe. Wie auch schon an anderer Stelle dargelegt, steht
die nur eingeschriankte Moglichkeit, die Qualitit der Dolmetschleistungen zu bean-
standen, in einem eklatanten Widerspruch zu Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie tiber das
Recht auf Dolmetschleistungen und Ubersetzungen in Strafverfahren (2010/64/
EU): Demnach haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass verdédchtige oder be-
schuldigte Personen das Recht haben, eine Entscheidung, dass keine Dolmetschleis-
tungen bendtigt werden, anzufechten; sofern Dolmetschleistungen zur Verfiigung
gestellt wurden, muss die Moglichkeit eingerdumt werden, zu beanstanden, dass
die Qualitit der Dolmetschleistungen fiir die Gewihrleistung eines fairen Verfahrens
unzureichend sei. Einen eigenstidndigen Rechtsbehelf sehen aber weder das GVG
noch die StPO vor, insb. fehlt es fiir einen Zwischenrechtsbehelf gem. § 238
Abs. 2 StPO regelméBig an einem angreifbaren Beschluss; der Beschluss der Hinzu-
ziehung selbst geht der (potenziell minderwertigen) Dolmetschleistung vor und ist
unstrittig einer Beschwerde gem. § 304 StPO entzogen, § 305 S. 1 StPO. Indessen
wird mit der Revision die Fehlerhaftigkeit des Urteils insgesamt gepriift, sodass fest-
stehen miisste, dass das Urteil auf jener Schlechtleistung beruht, § 337 StPO. Be-
denkt man nun, dass die Richtlinie zwischen einem ,,Anfechtungsrecht” (das sich
auf die Hinzuziehung bezieht, engl.: ,,challenge) und einem Beanstandungsrecht
(das sich auf die mangelnde Qualitit der Dolmetscherleistung bezieht, engl.: ,,com-

5 Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 52.
3 Zum Ganzen Lankisch (Fn. 53), S. 193 ff.

¥ Jedenfalls geniigt nicht die allgemein gehaltene Behauptung, der Dolmetscher sei zu
richtiger Ubersetzung nicht fihig gewesen; vielmehr ist ein genauer Vortrag dazu erforderlich,
dass der Dolmetscher in bestimmten Punkten falsch iibertragen hat, vgl. Basdorf, in: Geppert/
Dehnicke (Hrsg.), Geddchtnisschrift fiir Karlheinz Meyer, 1990, S. 19 (22); Christl, NStZ
2014, 376 (382). Zu den Anforderungen an den Tatsachenvortrag vgl. nur BGH, Beschl. v. 8.8.
2017 — 1 StR 671/16, Rn. 8f. = NJW 2017, 3797 (37971.); Kulhanek (Fn. 2), S. 88.
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plain®) differenziert, ist dies ein starkes Indiz dafiir, dass ein einheitlicher Rechtsbe-
helf der Revision ohnehin nicht geniigen diirfte.*

Der Gesetzgeber hat zwar das Problem einheitlicher Qualititsstandards gesehen
und mit dem Gerichtsdolmetschergesetz reagiert, das 2023 in Kraft getreten ist und
darauf zielt, die derzeit in den Lindern unterschiedlich ausgestalteten Standards fiir
die Beeidigung von Gerichtsdolmetschern zu vereinheitlichen.®’ Allerdings blieb das
GVG bzw. die StPO im Ubrigen unberiihrt, sodass man wohl davon ausgehen muss,
dass es sich beim Erlass des GDolmG zwar um eine ,,.konkrete MafBnahme* i.S.d.
Art. 5 Abs. 2 RL 2010/64 handelt, um ,,sicherzustellen, dass Dolmetschleistungen
und Ubersetzungen der Qualitit entsprechen®, aber nach wie vor keine Moglichkeit
der , Beanstandung* i.S.d. Art. 2 Abs. 5 RL 2010/64 besteht.”

2. Die Hinzuziehung nach § 187 Abs. 1 GVG und der Anspruch
auf Ubersetzungsleistungen gem. § 187 Abs. 2 GVG

Die Hinzuziehung von Dolmetschern als solche ist vergleichsweise unproblema-
tisch, wenn fehlende Sprachkenntnisse des Angeklagten unstrittig sind. Doch wie be-
reits angedeutet, bereitet derzeit v. a. noch der Umfang der Dolmetscher- und Uber-
setzungsleistungen Probleme, insb. die Reichweite des Ubersetzungsanspruchs, der
in § 187 Abs. 2 GVG zu finden ist.

§ 187 Abs. 2 GVG konzipiert hierbei eine Art Stufensystem fiir den Uberset-
zungsanspruch:® Bestimmte besonders bedeutsame Schriften sind nach Abs. 2
S. 1 regelmiBig zu iibersetzen (ausdriicklich genannt werden: freiheitsentziehende
Anordnungen sowie Anklageschriften, Strafbefehle und ,,nicht rechtskriftige Urtei-
le*; die generelle Pflicht zur vollstindigen Ubersetzung wird aber in Abs. 2 S. 2 zu-
nichst dahingehend relativiert, dass eine lediglich auszugsweise Ubersetzung ausrei-
chen kann, wenn schon dadurch die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person
»ausreichend gewahrt werden®, wobei freilich unklar bleibt, wann dies angenommen
werden kann. Damit landet man unweigerlich auf der dritten und letzten Stufe
(Abs. 2 S. 4und 5), die ein vollstindiges Absehen von der schriftlichen Ubersetzung

0 A.A. Christl, NStZ 2014, 376 (379); Kulhanek (Fn.?2), S.91 unter Bezugnahme auf
Erwiédgungsgrund (25) der RL 2010/64/EU, wonach dieses Recht , fiir die Mitgliedstaaten nicht
die Verpflichtung mit sich* bringt, ,.einen gesonderten Mechanismus oder ein gesondertes
Beschwerdeverfahren fiir die Anfechtung einer solchen Entscheidung vorzusehen.* Allerdings
bezieht sich dieser Passus auf den Europdischen Haftbefehl, zumal mit diesem Passus nur zum
Ausdruck gebracht wird, dass der Gesetzgeber nicht verpflichtet ist, einen Sonderrechtsschutz
in das bestehende Prozessrecht zu implementieren, wenn gegen Entscheidungen dieser Art ein
allgemeiner Rechtsbehelf existiert. Um diese Frage geht es aber gerade. Krit. auch Eisenberg,
JR 2013, 442.

51 Art. 6 Nr. 46 des Gesetzes v. 10.12.2019 = BGBI. 1, S. 2121 (2124).

92 7u diesen Anforderungen aus neuerer Zeit vgl. auch EuGH NJW 2022, 601 m. Anm.
Oglakcioglu.

8 Zusf. Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 187 Rn. 18 ff.
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zugunsten einer miindlichen Zusammenfassung des Inhalts ermdéglichen, wenn
,hierdurch die strafprozessualen Rechte des Beschuldigten gewahrt werden*. Das
soll wiederum ,,in der Regel” (S.5) anzunehmen sein, wenn der Beschuldigte
einen Verteidiger hat. Diese Ausgestaltung der Vorschrift erscheint aus vielerlei
Griinden problematisch, von denen im Folgenden nur vier Aspekte etwas genauer
ausgefiihrt werden sollen:

Der erste Punkt betrifft die auseinanderdriftende Terminologie von nationalem
und europdischem Recht, was sich damit erklédren lisst, dass der Gesetzgeber bei
der Neufassung des Abs. 2 einerseits — wie bereits dargelegt — die bisherigen Leitli-
nien der Rechtsprechung zur Dolmetscherhinzuziehung und Ubersetzertitigkeit in
Gesetzesform gieflen, andererseits den Vorgaben der Richtlinie 2010/64/EU ausrei-
chend Rechnung tragen wollte. Dies konnte allerdings schon aufgrund des Um-
stands, dass die ,.etablierten” Wendungen des GVG nicht denjenigen der Richtlinie
entsprachen, kaum aufgehen: § 187 Abs. 2 GVG kniipft an die Erforderlichkeit der
Ubersetzung, die Richtlinie dagegen an die Wesentlichkeit des Dokuments: Man
kann zwar — wie der Gesetzgeber dies tat — einen Bezug zwischen diesen beiden
in Form einer Regel herstellen, dass die Ubersetzung wesentlicher Unterlagen regel-
maBig erforderlich ist; die Frage der Wesentlichkeit haftet aber dem Beweismittel
selbst an und betrifft die (richterliche) Einschitzung beziiglich dessen Relevanz
fiir das Verfahren. Die Erforderlichkeit dagegen ergibt sich aus einer ,,Abwigungs-
bzw. ZweckmiBigkeitsentscheidung®, betrifft also die Entscheidung iiber die Be-
weiserhebung. Insofern sind zwei unterschiedliche Fragen betroffen, sodass insofern
auch die Entscheidungsmalstibe divergieren konnen (insbesondere diirften bei der
Frage der Wesentlichkeit etwaige prozessokonomische Aspekte keine Beriicksichti-
gung finden).

Damit ist zugleich der zweite problematische Punkt angesprochen: Die Hinzuzie-
hungsentscheidung wird aus der ex-ante-Perspektive getroffen. Rein tatséchlich wird
nicht dariiber entschieden, was erforderlich istz, sondern was nach dem Stand der
Dinge fiir erforderlich gehalten werden darf.**

Drittens handelt es sich um ein Merkmal, das nicht zur Entscheidungsperspektive
passt. Richter knnen im Regelfall gerade nicht abschiitzen, welche Ubersetzungs-
leistungen zur ,,Ausiibung der strafprozessualen Rechte* des Beschuldigten erforder-
lich sind.% Dies kann allenfalls — im Zweifel nicht einmal — der Verteidiger.

Zuletzt bringt die in § 187 Abs. 2 S. 5 GVG angeordnete Regelwirkung die Ge-
fahr eines Automatismus dahingehend mit sich, dass jegliche Ubersetzungsleistung
verwehrt wird, soweit dem Beschuldigten ein Verteidiger zur Seite steht.”® Sie kehrt

® Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 187 Rn. 24.

9 Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 187 Rn. 24.

% Besonders bedenklich erscheint, dass nunmehr in umgekehrter Richtung fiir die Frage
einer individuellen Schutzbediirftigkeit des Angeklagten, welche im Rahmen einer notwen-
digen Verteidigung eine Pflichtverteidigerbestellung gebietet, die Anwesenheit eines Dol-
metschers zumindest als ,.Indiz* gegen eine Schutzbediirftigkeit herangezogen wird (vgl. be-
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das von der Richtlinie 2010/64/EU vorgesehene Regel-Ausnahme-Verhiltnis zu-
gunsten ,.einer praxisgerechten Ausgestaltung der Ubersetzungsvorgabe® um.®’
Die Verkniipfung von Verteidigung und Erforderlichkeit bedeutet unter dem Strich
eine Umwilzung der Kommunikationsschwierigkeiten weg von der Justiz auf die
,professionalisierte* Strafverteidigung, obwohl — dies kam bereits zum Ausdruck —
Verteidiger schon damit beschéftigt sind, das Recht in eine fiir den Angeklagten bzw.
Beschuldigten nachvollziehbare Sprache zu ,.libersetzen®.

Praktisch hat das Erforderlichkeitskriterium eine noch in der Entwicklung befind-
liche und daher auch uniibersichtliche Einzelfallkasuistik zur Folge: zum einen be-
ziiglich der in § 187 Abs. 2 S. 1 GVG genannten Dokumente dahingehend, wann die
Regelwirkung entfallen konnte, zum anderen beziiglich der grundsitzlichen Einbe-
ziehung anderer Schriftstiicke (Aktenbestandteile, Ladungen) usw. ,,In der Entwick-
lung befindlich bedeutet, dass die Gerichte partiell auch unterschiedlicher Auffas-
sung sind, Divergenzvorlagen unter Verweis auf die Besonderheiten des jeweiligen
Einzelfalls allerdings entgehen konnen.

An dieser Stelle seien nur die Leitlinien zu denjenigen Schriftstiicken skizziert,
welche die Gerichte bis dato besonders hiufig beschiftigen:

e Diein § 187 Abs. 2 S. 1 GVG genannte Anklageschrift ist nach wohl h. A. regel-
miBig zu iibersetzen.®® Auch der BGH hat sich dieser Auffassung angeschlossen
und betont, dass dies auch dann gilt, wenn dem Angeklagten in der Hauptverhand-
Iung ein Verteidiger zur Seite steht.”

o Strafbefehle sind nach Auffassung des EuGH zu iibersetzen;” wird ein Strafbefehl
ohne Ubersetzung iibermittelt, obwohl der Adressat der deutschen Sprache nicht
michtig ist, muss auch die Zustellung als unwirksam betrachtet werden.”!

reits Fn. 1), vgl. BGH NJW 2022, 2126: ,,Danach ist bei Priifung der individuellen Verteidi-
gungsfihigkeit des Beschuldigten eine Gesamtwiirdigung vorzunehmen. Hierbei kann zwar zu
beriicksichtigen sein, ob er die deutsche Sprache beherrscht. Allerdings begriinden fehlende
Sprachkenntnisse fiir sich genommen nicht die Notwendigkeit einer Verteidigerbestellung,
weil ein der deutschen Sprache nicht méchtiger Beschuldigter gem. § 187 Abs. 1 S. 2 GVG fiir
das gesamte Strafverfahren die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers oder Uber-
setzers beanspruchen kann.*

67 Krit. bereits Kotz, StRR 2014, 364 (365).

% BVerfGE 64, 135 = NJW 1983, 2762; BGH NStZ-RR 2014, 725; OLG Diisseldorf StV
%OOI, 498; KG StV 1994, 90; vgl. aber OLG Niirnberg NStZ 2014, 183, welches einen
Ubersetzungsanspruch in einem Fall verneint hat, in dem der Beschuldigte zum Zeitpunkt der
Zustellung der Anklageschrift bereits einen Wahlverteidiger hatte.

% BGH NStZ 2017, 63 in einem Fall, in welchem dem Angeklagten die Ubersetzung der
Anklageschrift am siebten Verhandlungstag iibermittelt wurde.

" EuGH NStZ 2017, 38 (m. Anm. Ziindorf).

"' Vel. LG Niirnberg-Fiirth, Beschl. v. 31.3.2020 — 18 Qs 16/19 = BeckRS 2020, 17408:
,,3. Ist der Angeklagte der deutschen Sprache nicht méchtig, so ist die Zustellung des Straf-
befehls, wenn sie ohne Beifiigung einer Ubersetzung in eine ihm verstindliche Sprache erfolgt
ist, auch schon aus diesem Grunde unwirksam.*
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¢ In Umkehr von § 187 Abs. 2 S. 1 GVG geht die inzwischen herrschende Auffas-
sung, insbesondere der BGH, davon aus, dass der Angeklagte keinen Anspruch auf
schriftliche Ubersetzung eines nicht rechtskriftigen erstinstanzlichen Strafurteils
hat, wenn er verteidigt ist, er und sein Verteidiger bei der Urteilsverkiindung an-
wesend waren und dem Angeklagten die Urteilsgriinde durch einen Dolmetscher
miindlich iibersetzt worden sind.”” Ein besonderes Interesse an der Ubersetzung
des Urteils sei ausnahmsweise naheliegend, wenn (nur) der Angeklagte iiber spe-
zielle Fachkenntnisse verfiigt und der Verteidiger nicht in der Lage wire, seine
Rechte ohne seine Hilfe sachgerecht zu wahren.” Dagegen werde ein berechtigtes
Interesse des Angeklagten an einer schriftlichen Ubersetzung des Urteils nicht al-
lein dadurch begriindet, dass nach der Urteilsverkiindung kein Kontakt zwischen
ihm und seinem Verteidiger bestand.” Auch diese Rechtsprechung bleibt vor dem
Hintergrund, dass die Richtlinie jegliches Urteil als ,,wesentlich* einordnet, pro-
blematisch.

3. Praktische Unzulénglichkeiten

Im Zeitalter der globalen Migration erfihrt der Einsatz des Dolmetschers Hoch-
konjunktur und stellt keinen atypischen Sonderfall mehr dar. Je selbstverstindlicher
im demokratisch verfassten Rechtsstaat allerdings die Hinzuziehung wird, umso
deutlicher riickt der mit der Garantie einhergehende Zeit- und Kostenaufwand ins
Bewusstsein. Stets besteht die Gefahr, den Angeklagten bereits wegen seiner fehlen-
den Sprachkompetenz zu brandmarken und ihn (und damit auch den Dolmetscher)
als ,,Storfaktor im Verfahren zu betrachten.” So kann sich die grundsitzlich empha-
tische Idee der §§ 185 ff. GVG schnell gerade dann in ihr Gegenteil verkehren, wenn
man jenes Kompensationsinstrument als ,,Leistung® betrachtet, welche der Rechts-
staat trotz fehlender Ressourcen dem Angeklagten gewihrt (wozu man umso eher
geneigt sein kann, wenn man sich ,,umsieht” bzw. ansieht, wie mancher Nachbar
mit fremdsprachigen Beschuldigten umgeht).

Hinzutritt schlicht die in jedem Verfahren aufs Neue eintretende Erniichterung,
wenn allen Beteiligten klar wird, dass allenfalls Worte, aber keine Emotionen iiber-
setzt werden konnen. Das Dolmetschen ist bereits fiir sich schon schwierig genug:
Die Landessprache lésst sich nicht als Variable betrachten, die in einem bestimmten
Umfeld eine konkrete Form angenommen hat. Vielmehr sind in Worten, Redewen-
dungen, ja sogar der Grammatik einer Sprache ganze Kulturen, deren Werte und Ge-
schichte sedimentiert. Manchmal lassen sich bestimmte Redewendungen schon gar

> BGHSt 64, 283; so auch BGH, Beschl. v. 28.4.2020 — 3 StR 430/19 = BeckRS 2020,
10183.

> BGHSt 64, 283 = NJW 2020, 2041 (2045).

" BGHSt 64, 283 = NJW 2020, 2041; BGH, Beschl. v. 28.4.2020 — 3 StR 430/19 =
BeckRS 2020, 10183.

5 Oglakcioglu (Fn. 1), GVG § 185 Rn. 9 ff.
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nicht iibersetzen, manchmal miissen die Ausfithrungen zunichst durch den Dolmet-
scher ,,gedeutet* werden, um sodann nochmals gefiltert an das Gericht iibermittelt zu
werden, stellt doch der Translationsprozess einen eigenen ,,Interpretationsakt® dar.”®
Es ist bekannt, dass das Bild des Dolmetschers als Ubersetzungsmaschine transla-
tionswissenschaftlich an der Realitédt vorbeigeht. Zwar kann man — ankniipfend an
ein bestimmtes Bild von der Rolle des Dolmetschers — die MaBstibe an die Uberset-
zungstitigkeit in die eine oder andere Richtung justieren, Regeln fiir das ,.interpre-
tieren® und ,,sinngeméfe Ubersetzen* aufstellen bzw. Grundsiitze fiir die Reichweite
von Textidquivalenz benennen. Dies dndert allerdings nichts daran, dass deren Ein-
haltung der Kontrolle der Prozessbeteiligten weitestgehend entzogen ist. Eine Auf-
l6sung dieser Probleme kann nur durch interdisziplindre Zusammenarbeit zwischen
Translations-, Kultur- und Rechtswissenschaft erfolgen.

IV. Fazit

Dieinden §§ 185 ff. GVG geregelte Hinzuziehung von Dolmetschern und der An-
spruch auf Ubersetzungsleistungen stellt eine Herausforderung fiir alle Beteiligten
dar: fiir die Rechtspflege, weil sie den Prozess der Wahrheitssuche und denjenigen
der Durchsetzung des Strafanspruchs erheblich verkompliziert, zumal — dies wurde
aufgezeigt — zumindest die Grenzen und Reichweite des Ubersetzungsanspruchs kei-
neswegs derart deutlich abgesteckt sind, wie man sich dies fiir eine inzwischen all-
taglich auftauchende Frage wiinschen wiirde. Fiir die Dolmetscher deswegen, weil
die Tétigkeit schon als solches besonders herausfordernd ist, aber im Rahmen
eines Strafprozesses nochmals im Hinblick auf die gravierenden Folgen fiir die Be-
teiligten (und damit sind auch die Opfer von Straftaten einbezogen) eine besondere
Tragweite erfihrt. Doch v. a. fiir den fremdsprachigen Beschuldigten bzw. Angeklag-
ten, der durch die festgelegte Gerichtssprache mit jeder AuBerung im Verfahren auf’s
Neue an seine Stellung als ,,Fremdkorper* erinnert wird. Stets sollte man sich selbst
gerade an diese besondere Belastung fiir den fremdsprachigen Verfahrensbeteiligten
erinnern: Denn dies sollte Motivation genug sein, sich als Organ der Rechtspflege
den dargestellten tdglichen Herausforderungen fiir den Rechtsstaat zu stellen und
jene Unzulédnglichkeiten anzugehen, um einen Beitrag zu einer gerechten Kommu-
nikation bzw. einer ,,Gerechtigkeit der Sprache* und damit auch zur Absicherung
eines fairen und rechtsstaatlichen Verfahrens insgesamt zu leisten.

76 Zum Ganzen Kranjcié, NStZ 2011, 657 (659f.) m.w.N.; Lankisch (Fn. 53), S. 27 ff.



Verzeichnis der beteiligten Personen

Prof. Dr. Stefanie Bock ist Professorin fiir Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Straf-
recht und Rechtsvergleichung an der Philipps-Universitdt Marburg und Direktorin des Inter-
nationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse. Ihre For-
schungsschwerpunkte sind Volkerstrafrecht, Internationales und Europdisches Strafrecht
sowie Opferrechte.

Prof. Dr. Antje du Bois-Pedain ist Professorin fiir Strafrecht und Rechtsphilosophie an der
rechtswissenschaftlichen Fakultit der Universitidt Cambridge. Ihre Forschungsschwerpunkte
liegen in der Straftheorie, der Strafrechtsvergleichung und dem Strafzumessungsrecht sowie
im Volkerstrafrecht und in Transitional Justice.

Dr. Julia Geneuss, LL.M. (NYU), ist derzeit Gastprofessorin fiir Strafrecht, Strafprozessrecht,
Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universitit zu Berlin. Ihre For-
schungsschwerpunkte sind Volkerstrafrecht, insbesondere deutsches Volkerstrafrecht, natio-
nales, europdisches und internationales Strafrecht sowie Informationsstrafrecht.

Dr. Gerd Hankel, M.A., ist wissenschaftlicher Angestellter der Hamburger Stiftung zur Forde-
rung von Wissenschaft und Kultur, assoziiert am Hamburger Institut fiir Sozialforschung. Er
ist Autor zahlreicher Publikationen zum humanitiren Volkerrecht, zum Volkerstrafrecht und
zum Gewaltgeschehen im afrikanischen Gebiet der Grofien Seen, besonders in Ruanda.

Prof. Dr. Hede Helfrich war Lehrstuhlinhaberin fiir Psychologie und Interkulturelle Kommuni-
kation an den Universitdten Hildesheim und Chemnitz sowie Gastprofessorin an der Dong-
bei-Universitit fiir Finanzen und Wirtschaft (DUFE) in Dalian (China). Au3erdem ist sie Eh-
rendoktorin und Honorarprofessorin der Nishegoroder Staatlichen Universitit fiir Architek-
tur und Bauwesen (NNGASU) in Nischni Nowgorod (Russland). Ihre Forschungsschwer-
punkte sind Kulturvergleichende Psychologie, Menschliche Fehler und Zuverléssigkeit
sowie Psychologie der Zeit.

Katja Keul ist seit dem 8. Dezember 2021 Staatsministerin im Auswirtigen Amt. Seit 2009 ist
sie Bundestagsabgeordnete fiir den Wahlkreis Nienburg II/Schaumburg. Nach dem Studium
der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Rechtsreferendariat in Brandenburg lief sie sich
1997 als Rechtsanwiltin im Landgerichtsbezirk Verden nieder. Nach ihrer Ernennung zur
Fachanwiltin im Familienrecht fiihrte sie von 2000 bis 2009 eine eigene Kanzlei. In der
17. Wahlperiode war Frau Keul parlamentarische Geschiftsfiihrerin von Biindnis 90/Die
Griinen. Zudem war sie in der 18. und 19. Wahlperiode rechtspolitische Sprecherin und
von 2017 bis 2021 auch abriistungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.

Prof. Dr. Angela Krewani ist Professorin fiir Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt digitale
Medien an der Philipps-Universitdt Marburg. Thre Forschungsschwerpunkte sind Theorien
und Asthetiken des Digitalen, Anglo-Amerikanischer Film und Fernsehen, Medienokologien
und Fake News.

Rechtsanwalt Dieter Magsam ist seit 1977 als Strafverteidiger und Fachanwalt fiir Arbeitsrecht
in Hamburg tétig. 2003 wurde er mit dem Menschenrechtspreis der Werner-Holtfort-Stiftung



190 Verzeichnis der beteiligten Personen

fiir die langjihrige Begleitung des Widerstandes der Bevolkerung gegen die Castor-Transpor-
te nach Gorleben ausgezeichnet. Von 2003 —2005 arbeitete er in Ruanda als Berater fiir den
Justizaufbau nach dem Vélkermord und war dort auch in der Folgezeit beratend tiitig. Er ver-
trat die Nebenklage in dem Verfahren gegen Onesphore Rwabukombe, einen friiheren ruan-
dischen Biirgermeister, vor dem OLG Frankfurt (2010-2016).

Prof. Dr. Laura Neumann ist Professorin fiir Deutsches, Européisches und Internationales Straf-
recht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Universitdt Mannheim. Thre For-
schungsschwerpunkte sind das Europdische und das Internationale Strafrecht und Strafpro-
zessrecht, das Wirtschaftsstrafrecht insbesondere in seiner europdischen Dimension, Straf-
rechtsvergleichung und Strafrechtssysteme.

Prof. Dr. Mustafa Temmuz Oglakcioglu ist Professor fiir Strafrecht, Strafprozessrecht und
Rechtsphilosophie an der Universitit des Saarlandes. Seine Forschungsschwerpunkte sind
das Betiubungs- und Arzneimittelstrafrecht, das AuBerungsstrafrecht und die Sprachphilo-
sophie.

Sibylle Rothkegel ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin und Dozentin mit
Schwerpunkten wie Migration; Trauma im interkulturellen Kontext; Menschenrechten
und dem psychosozialen Schutz von Zeug:innen im Strafverfahren; wissenschaftliche Tatig-
keit an der Internationalen Akademie fiir Innovative Pidagogik, Psychologie und Okonomie
(INA) in Berlin und dem Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen
Freiburg (SoFFI F.).

Prof. Dr. Frank Peter Schuster ist Inhaber des Lehrstuhls fiir Internationales Strafrecht, Straf-
prozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht an der Julius-Maximilians-Universitit Wiirz-
burg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches, im
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, im Europidischen sowie Internationalen Straf- und Straf-
verfahrensrecht, insbesondere im Bereich der grenziiberschreitenden Strafverfolgung.

Prof. Dr. Markus Wagner ist Professor fiir Strafrecht und Strafprozessrecht an der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultit der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitit Bonn.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Volkerstrafrecht, nationales Straf- und Strafprozess-
recht sowie Wirtschaftsstrafrecht und Normentheorie.

Dr. Andreas Werkmeister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fiir Strafrecht, Straf-
prozessrecht, ausldndisches Strafrecht und Strafrechtstheorie an der Humboldt-Universitét
zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Volkerstrafrecht, nationales Straf- und Straf-
prozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtsphilosophie.



	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Katja Keul: Die Rolle der Bundesrepublik bei der Verfolgung von Völkerstraftaten
	Gerd Hankel: Effekte strafprozessualer Aufarbeitung durch fremde Nationalstaaten – sozio-historische Perspektive
	I. Völkerstrafverfahren in Deutschland und ihre Wirkung dort
	II. Herausforderungen bei der Ahndung von Völkerrechtsverbrechen in einem andauernden Konflikt
	III. Die Wirkung von Völkerstrafverfahren vor deutschen Gerichten im Tatortland
	IV. Schlussüberlegungen und einige Empfehlungen

	Angela Krewani: Inszenierung von Kriegsverbrecherprozessen aus medienwissenschaftlicher Perspektive
	Julia Geneuss: Ermessensausübung im völkerstrafrechtlichen Kontext
	I. Einleitung
	II. Rechtlicher Rahmen
	1. Universelle deutsche Strafgewalt
	2. § 153f StPO: Ermittlungs- und Verfolgungsermessen

	III. Rechtliches Entscheidungsumfeld
	1. Interesse der internationalen Gemeinschaft an Ermittlungen und Strafverfolgung in Deutschland
	2. Strafverfolgungsinteresse und Gegeninteressen Deutschlands
	3. Strafverfolgungsinteresse von Opfer- und Diasporagruppierungen

	IV. Zwanzig Jahre Völkerstrafgesetzbuch: Die Entwicklung der deutschen Völkerstrafrechtspraxis seit 2002
	1. Erste Dekade: Nichtermittlungs- und Nichtverfolgungspraxis
	2. Zweite Dekade: Strukturermittlungsverfahren, „Terrorismusvölkerstrafrecht“ und Völkerstrafgerichtsverfahren
	a) Strukturermittlungsverfahren
	b) Personenbezogene Strafverfolgung, Gerichtsverfahren und Aburteilungen
	aa) „Terrorismusvölkerstrafrecht“
	bb) Fokus Völkerstrafrecht



	V. Völkerstrafrechtliche Ermessensentscheidungen jenseits des Generalbundesanwalts: Das Koblenzer Al Khatib-Verfahren
	1. Tonaufzeichnung der Hauptverhandlung
	2. „Die Gerichtssprache ist Deutsch“: Übersetzung des Verfahrens

	VI. Fazit, Ausblick und Reformüberlegungen

	Antje du Bois-Pedain: Angemessen selektiv und inklusiv?
	I. Einleitung
	II. Das projektsolidarische Modell weltrechtspflegender Strafrechtspflege
	1. Erscheinungsformen der Solidarität
	2. Die Begründung staatlicher Strafgewalt durch die Solidarität der Rechtsgenossen
	3. Weltrechtsprinzip und Staatensolidarität
	4. Weltrechtsprinzip, Menschheitsinteressen und zwischenmenschliche Solidarität
	5. Weltrechtspflege als Akt der politischen Solidarität mit den Opfern und den schutzlos gestellten Bevölkerungsgruppen

	III. Das Hissène Habré-Verfahren aus projektsolidarischer Perspektive
	IV. Strafverfolgung nach dem Völkerstrafgesetzbuch: Quo vadis?
	V. Fazit

	Frank Peter Schuster: Rechtliche Probleme bei Auslandsermittlungen – Die Perspektive der Strafrechtswissenschaft
	I. Einleitung
	II. Grundsätzliche strafprozessuale und völkerrechtliche Herausforderungen
	1. Zuständigkeiten und Ermittlungspraxis
	2. Territorialitätsprinzip und Folgeprobleme
	a) Grundsätzliche Notwendigkeit zwischenstaatlicher Rechtshilfe
	b) Besonderheit privater Ermittlungen
	c) Problem der Souveränitätsverletzung
	aa) Begriff des Hoheitsaktes
	bb) Rechtsfolgen einer Souveränitätsverletzung



	III. Einzelne Beweismittel
	1. Zeugen
	a) Inländische Zeugen und präsente Auslandszeugen
	aa) Erscheinens- und Aussagepflicht
	bb) Praktiken der Zeugenvorbereitung

	b) Auslandszeugen, deren Ladung noch zu bewirken ist
	aa) Keine Erscheinenspflicht zur Hauptverhandlung
	bb) Kommissarische Vernehmung und Protokollverlesung
	(1) Faktische Außerkraftsetzung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes
	(2) Grundsatz locus regit actum und Ausnahmen
	(3) Wahrung von Beteiligungsrechten der EMRK

	cc) Audiovisuelle Vernehmung als Surrogat


	2. Sachbeweise
	a) Praxisrelevante Arten, insbesondere Telekommunikationsinhalte sowie Bild- und Videomaterial
	b) Beispiel der Caesar-Dateien und etwaige Relevanz einer rechtswidrigen Gewinnung

	3. Kein Verwertungsverbot aufgrund eines geminderten Beweiswerts

	IV. Fazit

	Laura Neumann: Bericht zum Vortrag von Jürgen Hettich, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D., über seine Erfahrungen aus dem FDLR-Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart
	Andreas Werkmeister: Gesetzliche Nebenklagebefugnis für Völkerstraftatopfer
	I. Einleitung
	II. Spannungsfelder der Nebenklage im nationalen Völkerstrafprozess
	1. Fehlende Nebenklagebefugnis i.S.v. § 395 StPO bei Völkerstraftaten
	2. Kollektivcharakter der Völkerstraftaten und Verletztenbegriff?
	3. Abmilderung der Spannungsfelder
	4. Scheinlösung des geltenden Rechts und Lösungsansatz de lege ferenda

	III. Zur theoretischen Legitimation der Nebenklage (im nationalen Völkerstrafverfahren)
	1. Opfer und Völkergemeinschaft
	2. Straftheoretische Legitimation

	IV. Verletztenbegriff; zugleich: kollektive Nebenklage
	1. Zur Verletztendefinition der StPO
	2. Zum Rechtsgutskonzept der VStGB-Taten
	3. Zwischenfazit
	4. Kollektive Nebenklage?

	V. Fazit

	Dieter Magsam: Die Nebenklage im nationalen Völkerstrafprozess aus rechtspraktischer Perspektive
	I. Einführung und eigene Positionierung
	II. Berücksichtigung unterschiedlicher Resonanzräume
	III. Die Akteur:innen der Nebenklage
	1. Scharnierorganisationen (NGOs)
	2. Rechtsanwält:innen

	IV. Einzelne Aspekte der Nebenklagevertretung
	1. Information der Vertretenen
	2. Eigene Ermittlungen

	V. Mögliche Konsequenzen

	Sibylle Rothkegel: Notwendige Vor- und Rahmenbedingungen im Umgang mit traumatisierten Zeug:innen
	I. Einführung
	II. Macht und Ohnmacht
	III. Erinnerungsprozesse bei traumatisierten Menschen
	IV. Sequentielle Traumatisierung
	V. Soziokulturelle Unterschiede
	VI. Mögliche Auswirkungen von Traumafolgen auf Gerichtsverfahren
	VII. Psychosoziale Prozessbegleitung: Empowerment verletzter Zeug:innen
	VIII. Stabilisierung – Ressourcenorientierung

	Hede Helfrich: Wahrheitsfindung aus interkultureller Perspektive: Zur Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen
	I. Irrtümer versus Lügen
	II. Genese der Zeugenaussage
	1. Wahrnehmung
	2. Speicherung
	3. Erinnerung
	4. Bericht

	III. Gründe für Verfälschungen
	IV. Methodologische Überlegungen
	V. Was ist Kultur?
	VI. Wie unterscheiden sich Kulturen?
	VII. Kulturelle Prägung der Zeugenaussage
	1. Machtdistanz
	2. Individualismus – Kollektivismus

	VIII. Personenabhängigkeit der Zeugenaussage
	IX. Fazit

	Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu: Der Einsatz von Dolmetschern und der Anspruch auf Übersetzungsleistungen im Strafverfahren als Herausforderungen für den Rechtsstaat
	I. Hinführung
	II. Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes zur Gerichtssprache
	1. Überblick und Systematik
	2. Die Kostenfrage und der konventionsrechtliche Erstattungsanspruch (aus Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK) als Ausgangspunkt der Gesetzeshistorie
	a) Die Entwicklung der §§ 185ff. GVG
	b) Kosten für die Dolmetscherhinzuziehung als Verfahrenskosten?


	III. Die Voraussetzungen der (notwendigen) Hinzuziehung von Dolmetschern und der Anspruch auf Übersetzungsleistungen im Strafverfahren
	1. Die Hinzuziehung eines Dolmetschers gem. § 185 GVG
	a) Verhandlung
	b) Fehlende Sprachkenntnisse
	c) Pflichten der Dolmetscher
	aa) Methoden
	bb) Dolmetscher-Schlechtleistung?


	2. Die Hinzuziehung nach § 187 Abs. 1 GVG und der Anspruch auf Übersetzungsleistungen gem. § 187 Abs. 2 GVG
	3. Praktische Unzulänglichkeiten

	IV. Fazit

	Verzeichnis der beteiligten Personen



